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A. Allgemeine Information 
Name der Institution, die als NRCP agiert: 
Bundesministerium des Innern und für Heimat 

 

Referat welches im Auftrag der NRCP Bericht erstattet: 
H I 6 - Nationale Minderheiten in Deutschland, Europäische Minderheitenpolitik;  

hi6@bmi.bund.de 

 

Länderspezifische Kommentare 
Grundsätzlich ist zu beachten, dass es unterschiedliche Gruppen der Sinti und Roma in 
Deutschland gibt, die unterschiedliche Bedürfnisse aufweisen. Neben der nationalen 
Minderheit der deutschen Sinti und Roma leben in Deutschland auch zugewanderte 
ausländische Roma, die wiederum unterschiedlichen Rechtsrahmen unterfallen, weil Ihnen 
nur zum Teil ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Deutschland zusteht. Eine einheitliche 
Strategie zur Integration „der Roma“ wäre somit nicht zielführend und entspräche auch nicht 
den Interessen der einzelnen Gruppen. Sinti und Roma nehmen sich teilweise nicht als eine, 
sondern als zwei Ethnien wahr.  

Deutsche Sinti und Roma sind neben den Dänen, Friesen und Sorben vom deutschen 
Gesetzgeber als nationale Minderheit im Sinne des Rahmenübereinkommens des 
Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten anerkannt. Das in Deutschland im Jahr 1998 
in Kraft getretene Abkommen verbietet jede Diskriminierung einer Person wegen ihrer 
Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit sowie eine Assimilierung gegen ihren Willen. 
Ferner verpflichtet es die Vertragsstaaten zum Schutz der Freiheitsrechte der nationalen 
Minderheiten. Die Angehörigen der nationalen Minderheit der deutschen Sinti und Roma 
haben alle Rechte und Pflichten deutscher Staatsangehöriger.  

Ausländische Roma genießen – anders als die deutschen Sinti und Roma, die als nationale 
Minderheit eine Sonderstellung haben – keinen besonderen Status gegenüber anderen 
Ausländern. Sofern sie ein Recht zum dauernden Inlandsaufenthalt besitzen, stehen ihnen - 
unabhängig von ihrer Ethnie – dieselben Integrationsprogramme wie anderen Ausländern 
offen. 

In Deutschland werden Projekte, Initiativen und Maßnahmen des Bundes, der Länder und 
der Kommunen grundsätzlich nicht exklusiv für Sinti und Roma angeboten, sondern sie 
richten sich an alle potenziellen Adressaten. Dies bedeutet zugleich, dass alle Angebote stets 
auch von Sinti und Roma wahrgenommen werden können, da die Ethnie für die Maßnahmen 
keine Rolle spielt.  

Der vorliegende Bericht widmet sich besonders solchen Maßnahmen, die sich ganz speziell 
auf die Integration der nationalen Minderheit der deutschen Sinti und Roma sowie der Roma 
aus anderen EU-Mitgliedstaaten beziehen. Die Auflistung der Maßnahmen ist (insoweit) 
häufig exemplarisch und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  

http://#
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Hinweis: Da die Zuordnung zu einem Umsetzungsplan/Maßnahmenkatalog nur eine 
Antwortmöglichkeit erlaubt, sind Maßnahmen, die einem anderen nationalen oder regionalen 
Plan zugeordnet sind, häufig zugleich auch Bestandteil der integrierten Maßnahmenpakete. 

Der Bericht wurde aus dem Online-Berichterstattungstool generiert, das die Europäische 
Kommission den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt hat. Dementsprechend sind der 
Aufbau und spezifische Begrifflichkeiten auf das Fragebogen-Format der Europäischen 
Kommission zurückzuführen. 

Dabei orientiert sich der vorliegende Bericht an den vier in der Mitteilung der Kommission und 
in den Ratsschlussfolgerungen des EPSCO Rates genannten Hauptpolitikbereichen  

• Bildung, 
• Beschäftigung, 
• Gesundheitsfürsorge und 
• Zugang zu Wohnraum und grundlegenden Diensten. 

Zudem wird noch zu den folgenden Themen berichtet: Antidiskriminierung, 
Armutsbekämpfung, Empowerment, lokale Maßnahmen, Monitoring und Evaluation, 
transnationale Zusammenarbeit und Kultur. Auch hierzu werden Projekte des Bundes, der 
Länder und der Kommunen vorgestellt. 

 

Roma-Bevölkerung nach Schätzungen des Europarates:  105.000 (0,13 Prozent von 
82.800.000) 

Die Bundesrepublik Deutschland selbst erfasst keine Daten zu der Zahl der Angehörigen der 
Minderheit, bitte s.u. zum Punkt „Datenerfassung“. 

 

Datenerfassung: 
Ethnisch spezifische Daten werden in Deutschland nicht erhoben. 

 
Zum Sammeln von nach ethnischer Herkunft aufgeschlüsselten Informationen: 
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges werden in der Bundesrepublik Deutschland keine 
bevölkerungsstatistischen und sozioökonomischen Daten auf ethnischer Basis erhoben. Dies 
ist vor allem mit der Verfolgung von Minderheiten in den Zeiten des Nationalsozialismus 
begründet. Darüber hinaus stehen der Erfassung ethnischer Daten auch rechtliche 
Hindernisse entgegen: Das Bekenntnis zu einer nationalen Minderheit ist gemäß Artikel 3 
des Rahmenübereinkommens des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten frei. Die 
Zugehörigkeit zu einer Minderheit ist die persönliche Entscheidung eines jeden Einzelnen, 
die von Staats wegen nicht registriert, überprüft oder bestritten wird. Ferner kann die Anzahl 
und der jeweilige Aufenthaltsstatus der in Deutschland lebenden ausländischen Roma nicht 
benannt werden, da im Ausländerzentralregister Staatsangehörigkeiten, nicht aber ethnische 
Zugehörigkeiten erfasst werden. 
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B. Themenbereiche 

I. Bildung 
a. Allgemeine Bewertung 
Die wichtigsten Erfolge und die Faktoren, die dazu beitragen 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Das ESF-Bundesprogramm „Elternchance II – Familien früh für Bildung gewinnen“ setzt mit 
der Förderung der Qualifizierung von Fachkräften zu Elternbegleiterinnen und 
Elternbegleitern auf die präventive Wirkung von Familienbildung und leistet einen Beitrag 
zum Wohlergehen der Familien sowie zur Verringerung von Chancenungleichheit, 
Armutsrisiko und sozialer Exklusion. Fast 65 % der qualifizierten Elternbegleiterinnen und 
Elternbegleiter geben an, ihre Kenntnisse im Bereich der Bildungsverläufe sowie 
Bildungschancen verbessert zu haben. Zudem haben fast 80 % der an der Qualifizierung 
Teilnehmenden bestätigt, dass sie ihre interkulturelle Kompetenz verstärkt haben. Das 
Kursangebot ist auf diese Inhalte und entsprechend fördernde Methoden im Curriculum 
explizit ausgerichtet. Durch die nachhaltige Erweiterung der persönlichen und fachlichen 
Kompetenzen erfolgt eine bessere Bildungsförderung gegenüber den Familien. Damit 
können insbesondere Kinder aus benachteiligten Familien einen besseren Zugang zu 
gleicher Teilhabe und gleichen Bildungschancen erhalten, wenn deren Eltern durch 
Elternbegleitung unterstützt werden. 

 

Land Baden-Württemberg 

Einer der wichtigsten Erfolge im Bildungsbereich ist die Umsetzung und die Verankerung des 
Bildungsplans von 2016. Auch die Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen den einzelnen 
Bildungsplänen kann als ein wichtiger Fortschritt verzeichnet werden. 

Konkreter ist das Landesprogramm SPATZ zu nennen, dieses richtet sich an Kinder mit 
zusätzlichem Sprachförderbedarf. Die Kindertageseinrichtungen können zwei Förderwege, 
Intensive Sprachförderung im Kindergarten (ISK) für Kinder ab 2,7 Jahren mit 120 
Förderstunden pro Kindergartenjahr und Singen-Bewegen-Sprechen (SBS) für Kinder ab drei 
Jahren mit 36 Förderstunden pro Kindergartenjahr, wählen. Im Zuge des Programms werden 
zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, die es den Kindertageseinrichtungen ermöglichen, 
qualifizierte Fachkräfte als Ergänzung zum bestehenden Personal einzustellen, um alle 
Kinder mit Sprachförderbedarf additiv zu fördern. Bei SBS wird die Fördermaßnahme im 
Tandem von einer zertifizierten musikpädagogischen Fachkraft mit einer pädagogischen 
Fachkraft nach § 7 Absatz 1 und 2 KiTaG oder einer qualifizierten Sprachförderkraft 
durchgeführt. Für die Konzeption und Planung der didaktischen Einheiten trägt die 
musikpädagogische Fachkraft die Hauptverantwortung. Dazu werden diese Personen 
verbindlich in achttägigen Modulen fortgebildet. Organisiert wird diese Maßnahme von der 
Arbeitsgemeinschaft des Landesverbands der Musikschulen und des Landesmusikverbands 
Baden-Württemberg (ARGE). Die Erzieherin trägt die Verantwortung für die Vertiefungsarbeit 
der Fördereinheit.  

In den Vorbereitungsklassen und im Vorqualifizierungsjahr hat insbesondere die 
Sprachförderung und Integration in Regelklassen bzw. Regelbildungsgänge von Kindern und 
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Jugendlichen mit nichtdeutscher Herkunftssprache und geringen Deutschkenntnissen zum 
Erfolg beigetragen. 

 

Land Berlin 

Eine zentrale Rolle spielt der Erwerb der deutschen Sprache entlang des Lebenslaufes eines 
Menschen, um einen schnellstmöglichen Zugang in vorhandene Regelangebote und in die 
Gesellschaft zu ermöglichen. Mit der Bereitstellung der Maßnahmen ist auch das Ziel 
verbunden, die Rechte aller Kinder und Jugendlicher, einschließlich Roma, auf Förderung 
ihrer Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit sowie auf gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe sicherzustellen und 
junge Menschen bei der Entwicklung einer Lebensperspektive in Berlin zu unterstützen. 

Im Hinblick auf das Projekt "Ankommen - Mobile Bildungs- und Freizeitangebote für junge 
Menschen aus Roma- und Geflüchtetenfamilien": Die wöchentlichen Sportangebote wie auch 
die regelmäßig stattfindenden Ausflüge werden zusammen mit Honorarkräften durchgeführt, 
die sich teilweise aus Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Sportangebote sowie 
Angehörigen der Roma-Minderheit zusammensetzen. Bevor die Honorarkräfte die 
Sportangebote eigenverantwortlich leiten können, werden sie intensiv begleitet und im 
Rahmen einer Fortbildungsreihe qualifiziert. 

Besonders hilfreich für die Vielzahl und Vielfalt der Angebote ist auch der Umstand, dass der 
Träger des Projekts selber, die GSJ, in fast allen Berliner Bezirken Standorte unterhält. Das 
überall vor Ort bestimmende Thema ‘Sozialarbeit mit den Mitteln des Sports’ wird auf 
effektive Weise an die Honorarkräfte des Projekts weitergegeben. 

 

Land Hessen  

Im Hinblick auf die Maßnahme "Berufsbildungsprojekt für Roma-Jugendliche des 
Fördervereins Roma e.V.": 

Das Projekt genießt hohes Ansehen in der Roma-Gemeinde, 87% nahmen freiwillig an der 
Maßnahme teil.  

 

Land Niedersachsen 

Der wichtigste Erfolg war die landesweite Etablierung: Vermeidung von Stigmatisierung, 
Vermeidung von Defizitorientierung und damit hin zur individuellen Förderung und Forderung 
im Kontext des ganzheitlichen Inklusionsgedankens von Schülerinnen und Schülern als 
kontinuierliche Aufgabe aller an Schule Beteiligten haben zu diesem Erfolg beigetragen. 

 

Land Nordrhein-Westfalen 

Bei der Maßnahme “Kinderbetreuung in besonderen Fällen“ handelt es sich um 
niedrigschwellige, pädagogisch begleitete Angebote wie Eltern-Kind-Gruppen oder 
Spielgruppen, die Kinder aus Familien mit Fluchthintergrund den Zugang zu 
institutionalisierten Formen der Kindertagesbetreuung erleichtern sollen. Darüber hinaus 
werden die Kinder nach ihren individuellen Bedürfnissen gefördert. Die Angebote nehmen 
ausdrücklich auch Kinder aus Familien in vergleichbaren Lebenslagen mit in den Blick. Aus 
diesem Grund können Städte in NRW, die in besonderem Maße von einer Zuwanderung aus 
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Südosteuropa betroffen sind, Projekte zur Betreuung von Kindern aus den südeuropäischen 
Ländern zur Förderung im Programm der „Brückenprojekte“ anmelden. 

Die einzelnen Projekte sind ein erster und wichtiger Baustein in der Bildungsbiographie von 
Kindern mit Fluchthintergrund. 

Der wichtigste Erfolg in allen zehn geförderten Kommunen stellt ferner der Aufbau von 
Strukturen und Kooperationen dar, welche sicherstellen, dass die schulpflichtigen Kinder aus 
der Zielgruppe regelmäßig am Schulunterricht teilnehmen und junge Menschen, die die 
Schule bereits beendet haben, sich beruflich qualifizieren. 

 

Land Schleswig-Holstein  

Alle Maßnahmen der vorschulischen und schulischen Sprachförderung in den verschiedenen 
Schularten sowie die Programme am Übergang Schule - Beruf stehen allen Kindern und 
Jugendlichen offen, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, ihrer ethnischen oder sozialen 
Herkunft oder ihren Sprachkenntnissen. Unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus besteht 
nach Schleswig-Holsteinischem Schulgesetz auch für diesen Personenkreis die allgemeine 
Schulpflicht. Kinder und Jugendliche ohne Kenntnisse der deutschen Sprache bekommen im 
Rahmen des in Schleswig-Holstein bestehenden Mehrstufensystems zusätzlichen Unterricht 
im Fach "Deutsch als Zweitsprache" (DaZ). Der Unterricht setzt in der so genannten 
Basisstufe an, in der den Schülerinnen und Schüler in der Regel ein Jahr lang zwischen 15 
und 25 Stunden wöchentlich grundlegende Sprachkenntnisse vermittelt werden. Dieser 
Unterricht erfolgt in den so genannten DaZ-Zentren. Roma aus Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union partizipieren hier ebenfalls an der Maßnahme der Bildungsberatung zur 
schulischen Integration, da in einigen Zentren Bildungsberaterinnen für zugewanderte Roma 
unterstützend eingesetzt werden. Im Anschluss an die Beschulung in den Basisklassen der 
DaZ-Zentren erfolgt eine durchgängige, an den individuellen Bedürfnissen der Schülerin oder 
des Schülers orientierte Sprachförderung in den so genannten Aufbauklassen. Bei der 
Bestimmung des individuellen Förderbedarfs werden insbesondere die sozialen 
Voraussetzungen und die Lernbiografien der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt. Ziel 
aller Sprachbildungsmaßnahmen ist die Teilhabe und Integration der Schülerinnen und 
Schüler in den Regelunterricht sowie die Ermöglichung von Bildungsabschlüssen, die dem 
individuellen Leistungsvermögen entsprechen. 

 

Die wichtigste Herausforderung und wie sie angegangen wurde 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Für das Berichtsjahr 2020 war die Corona-Pandemie eine Herausforderung für die in Präsenz 
stattfindenden Qualifizierung im Rahmen des Programms Elternchance II. Hier wurde nach 
Einstellung der Präsenzkurse ab Sommer 2020 auf digitale Kursformate und -methoden 
umgestellt. Das Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war auch hierzu 
überwiegend positiv.  

 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Ohnehin bestehende Herausforderungen für das pädagogische Personal wie der Umgang 
mit heterogenen Klassen und der weiterhin bestehende Mangel an Lehrkräften; Erziehern 
und Sozialarbeitern wurden im Berichtsjahr 2020 in Folge der Corona-Pandemie deutlich 
verstärkt. Dies hatte auch große Auswirkungen auf das Leben von Kindern und 
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Jugendlichen, Eltern und Familien. Reduzierte Lernzeiten, geringere Lern und 
Unterstützungsangebote aber auch fehlende Zugänge zu digitaler Bildung sowie ungünstige 
häusliche Lernbedingungen haben bestehende Ungleichheiten im Bildungskontext verstärkt 
oder neu entstehen lassen.  

Um eine gleichberechtigte Teilhabe an digitaler Bildung während der Corona-Pandemie zu 
sichern, haben Bund und Länder in 2020 u.a. eine Zusatzvereinbarung für Ausleihbare 
schulische mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler sowie für ein 
Sofortausstattungsprogramm für Schulen zur Erstellung von Online-Lehrmaterial 
beschlossen. Die Mittel werden durch den Bund über die Basisfinanzierung des DigitalPakts 
hinaus bereitgestellt und von den Ländern ergänzt.  

 

Land Baden-Württemberg 

Zu den Herausforderungen bezüglich der Integration der Thematik in die Bildungspläne von 
2016 zählte vor allem die neue konzeptionelle Anlage der Bildungspläne, das heißt die 
schulübergreifende Abstimmung oder auch die Einarbeitung von Leitperspektiven. 

In diesem Zusammenhang war auch die zeitliche und inhaltliche Abstimmung der 
unterschiedlichen Bildungsgänge ein erschwerender Faktor. In den VABO Klassen und im 
Vorqualifizierungsjahr stellte die Heterogenität der Zielgruppe eine Herausforderung dar. 

Weitere Herausforderungen waren die sächliche und räumliche Ausstattung im Bereich der 
Ganztagsschulen und Betreuungsangebote. 

 

Land Berlin 

Entsprechendes Lehrpersonal aufgrund des momentanen Lehrkräftemangels zu finden. 

Im Hinblick auf das Projekt "Ankommen - Mobile Bildungs- und Freizeitangebote für junge 
Menschen aus Roma- und Geflüchtetenfamilien": Das Erreichen der Zielgruppe und die 
langfristige Begleitung. 

 

Land Hessen  

Im Hinblick auf die Maßnahme "Berufsbildungsprojekt für Roma-Jugendliche des 
Fördervereins Roma e.V.": 

Die Existenzängste der zugewanderten Teilnehmenden sind eine pädagogische 
Herausforderung für das Projekt.  

 

Land Niedersachsen 

Die wichtigste Herausforderung war und ist Stigmatisierung und Defizitorientierung 
aufzubrechen. 

 

Land Nordrhein-Westfalen 

Die größte Herausforderung stellt der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zu den Eltern 
der schulpflichtigen Kinder dar, um sie als Bildungspartnerinnen und Bildungspartner zu 
gewinnen.  
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Land Schleswig-Holstein  

Die schulische Situation vieler Kinder der deutschen Sinti und Roma war durch die Kriegs- 
und Nachkriegszeit bis in die 70er Jahre eher diskriminierend geprägt. Schulabsentismus und 
die daraus resultierenden Bildungsmisserfolge, kulturelle Barrieren durch fehlende 
Kommunikation und mangelndes Vertrauen, starke Angst der Eltern um die eigenen Kinder 
und manchmal auch Sprachbarrieren sind für den Bildungsbereich deshalb nur einige der bis 
in die heutige Zeit wirksamen Folgen. Um sich der historischen, ethischen und auch praktisch 
notwendigen Verantwortung zu stellen, hat Schleswig-Holstein in enger Kooperation mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Minderheit Maßnahmen ergriffen, um die Bildungschancen 
für die Kinder der deutschen Sinti und Roma zu verbessern: Bereits 1995 begannen 
Mediatorinnen, als Angehörige der Minderheit, Kinder der deutschen Sinti und Roma in Kieler 
Schulen zu unterstützen. 2014 wurde ergänzend das weiterentwickelte Projekt der 
„Bildungsberatung“ initiiert. Aktuell unterstützen somit im Schuljahr 2021/22 zwei 
Mediatorinnen sowie acht dafür qualifizierte Bildungsberaterinnen und Bildungsberater in 
Schulen mit Kindern der deutschen Sinti und Roma in Kiel und Lübeck. Der Verband 
Deutscher Sinti und Roma e.V., Landesverband Schleswig-Holstein, konnte als Träger für 
das Projekt der „Bildungsberatung“ gewonnen werden. Anna Weiß erhielt als 
Geschäftsführerin des Landesverbandes u.a. für diesen Einsatz 2017 die Ehrennadel des 
Landes Schleswig-Holstein. Am 24. September 2018 wurde in einer öffentlichen 
Verleihungszeremonie im Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Berlin Matthäus 
Weiß als Vorsitzender des Landesverbandes mit dem Europäischen Bürgerpreis 2018 u.a. 
für dieses Bildungsprojekt ausgezeichnet. 

 

b. Finanzierung 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja, aber diese kann aufgrund der Vielzahl der Beteiligten nicht abschließend beziffert 
werden. 

 

Länderspezifische Bemerkungen 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Auch im Bildungsbereich greifen Mainstreaming-Maßnahmen, die den Lernenden Angebote 
bei der Ausgestaltung ihrer Bildungsbiographien unterbreiten. Dies gilt für Leistungsstarke 
ebenso wie für Leistungsschwächere. Sinti und Roma haben - wie alle anderen - 
entsprechend der spezifischen Förderkriterien gleichberechtigten Zugang zu den 
Bildungsangeboten und Unterstützungsleistungen. 

Für einen Teil dieser Maßnahmen wurden im Jahr 2020 wurden rund 200 Mio. € verausgabt. 

 

Land Baden-Württemberg  

Auch für den aktuellen Berichtszeitraum gilt: Alle Maßnahmen der vorschulischen und 
schulischen Sprachförderung in Baden-Württemberg, der individuellen Förderung in den 
einzelnen Schularten sowie der Unterstützung beim Übergang von der Schule in die Berufs- 
oder Hochschulausbildung stehen auch der Gruppe der Sinti und Roma offen und können bei 
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Bedarf genutzt werden. Über die Teilnahme an einer vorschulischen oder schulischen 
Fördermaßnahme wird ausschließlich mit Blick auf den tatsächlich vorhandenen 
Förderbedarf entschieden. Andere Kriterien, wie z.B. die ethnische oder soziale Herkunft, 
spielen dabei keine Rolle. Deshalb sind die Angebote für Kinder und Jugendliche der 
nationalen Minderheit der deutschen Sinti und Roma sowie Roma aus EU-Mitgliedsstaaten 
und aus Drittstaaten offen. 

 

Land Nordrhein-Westfalen 

Im Land Nordrhein-Westfalen werden alle Kinder und Jugendlichen gemeinsam in allen 
Schulformen unterrichtet. Dabei greift das Land auf eine jahrzehntelange Erfahrung der 
Integrationsprozesse zurück. Beim Schulbesuch wird nicht nach Ethnie oder Herkunft 
unterschieden; alle Schülerinnen und Schüler werden individuell gefördert und unterstützt. So 
gibt es zusätzliche Integrationsstellen und den Herkunftssprachlichen Unterricht, der 
besonders Kinder und Jugendliche mit einer internationalen Familiengeschichte einerseits bei 
der Integration und andererseits bei der Weiterentwicklung der mitgebrachten Sprachen 
fördert. Dabei übernehmen herkunftssprachliche Lehrkräfte auch eine Brückenfunktion 
zwischen Eltern und Schule im Sinne der gemeinsamen Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft.  

In den Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen arbeiten 54 Kommunale 
Integrationszentren (KI) im Bildungs- und Querschnittsbereich Integration. Die KI werden vom 
Ministerium Kinder, Familie, Flüchtlinge Integration (MKFFI) und vom Ministerium für Schule 
und Bildung gemeinsam finanziert. Das damalige MSW stellte schon im Haushalt 2015 
anlässlich der Zuwanderung aus Südosteuropa für die besonderen Beratungsbedarfe in den 
Kommunalen Integrationszentren zusätzlich zur grundsätzlichen Ausstattung 10 Lehrerstellen 
zur Verfügung. 

 

c. Zugeordnete und beschriebene Maßnahmen 
 

Maßnahme: Integrationskurse und Migrationsberatung, 
weitere Integrationsmaßnahmen (BMI) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 
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Die Durchführungsstelle 

Bundesministerium und für Heimat und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

 

Art der Einrichtung 

eine Partnerschaft zwischen mehreren Organisationen 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2005 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung. Sie bezieht sich auch auf Beschäftigung und 
Empowerment. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die Bundesrepublik Deutschland stellt durch das Bundesministerium des Innern und für 
Heimat fortwährend mit Integrationskursen, der Migrationsberatung für Erwachsene und 
verschiedensten Integrationsprojekten ein breites und ausdifferenziertes Angebot an 
bedarfsgerechten Integrationsmaßnahmen zur Verfügung. Dieses Angebot steht allen 
Zuwanderern, die sich rechtmäßig und auf Dauer im Bundesgebiet aufhalten, zur Verfügung, 
damit auch den zugewanderten Sinti und Roma. Zu sämtlichen genannten Angeboten haben 
alle Zuwanderer bei Nachweis der Bedürftigkeit kostenlosen Zugang. Die Integrationskurse 
sind seit Ende Oktober 2015 auch für Asylbewerber geöffnet, bei denen ein rechtmäßiger 
und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist. Für die genannten Integrationsmaßnahmen 
wurden im Jahr 2019 insgesamt rd. 772 Mio. EUR verausgabt. Für 2020 wurden rd. 706 Mio. 
EUR verausgabt. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Da ethnische Daten nicht erfasst werden, kann hierzu keine Aussage getroffen werden. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "NRIS oder politische 
Maßnahmenpakete angewendet auf Roma". Es ist eine reguläre Maßnahme (d. h. 
umfassende Maßnahme zur sozialen Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur 
Bekämpfung von Diskriminierungen unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und 
nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet). 
 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Da ethnische Daten nicht erfasst werden, kann hierzu keine Aussage getroffen werden. 

 

Maßnahme: ESF-Bundesprogramm „Elternchance II – 
Familien früh für Bildung gewinnen" (BMFSFJ) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/08/2015 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Verbesserung des Zugangs zu der 
frühkindlichen Erziehung und Betreuung und der Qualität. Sie bezieht sich auch auf 
Bildung, insbesondere Förderung einer stärkeren Einbindung der Eltern und 
Beschäftigung, insbesondere Förderung des lebenslangen Lernens und der 
Entwicklung von Kompetenzen 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

Mit dem ESF-Bundesprogramm „Elternchance II – Familien früh für Bildung gewinnen“ 
werden von 2015 bis 2021 bundesweit Fachkräfte aus der Familienbildung und aus 
Institutionen der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung (FBBE-Einrichtungen) 
dazu befähigt, mit Eltern bei der frühkindlichen Bildung zusammenzuwirken und Familien 
hinsichtlich des Entwicklungs- und Lernweges ihrer Kinder, zu Bildungsgelegenheiten im 
Alltag und zu Bildungsübergängen beraten zu können. Den Fachkräften wird dazu eine 
modular angelegte berufliche Fortbildung zum Elternbegleiter bzw. zur Elternbegleiterin mit 
anerkanntem Trägerzertifikat angeboten. Elternbegleiterinnen und Elternbegleiter erwerben 
insbesondere Kompetenzen und Wissen zu frühkindlicher Bildung, Bindung und (u.a. Sprach-
) Entwicklung, neue Zugangswege in der Elternarbeit, Beratungsformen und -techniken, 
Zusammenarbeit und Erziehungspartnerschaft mit Eltern, genderspezifischen und 
interkulturellen Aspekten sowie fachthematische Kompetenzen. Die – inzwischen über 
13.5001- qualifizierten Fachkräfte sind bundesweit in FBBE-Einrichtungen wie 
Familienbildungsstätten, Eltern-Kind-Zentren, Familienzentren oder im Umfeld von 
Kindertageseinrichtungen beruflich tätig und bleiben nach der Qualifizierung dort aktiv. Als 
Elternbegleiterinnen und Elternbegleiter stehen sie Familien bei Bildungsübergängen, 
Entwicklungsfragen und Alltagsbildung beiseite und tragen zur Erhöhung der Chancen- und 
Bildungsgerechtigkeit für Kinder und zum Wohlergehen von Familien durch eine Stärkung der 
Alltags- und Erziehungskompetenzen bei. Mit ihren niedrigschwelligen und zugehenden 
Angeboten im unmittelbaren Lebensumfeld von Familien gelingt es ihnen, Familien mit 
hohem Beratungs- und Begleitungsbedarf – wie Familien mit Migrationshintergrund, 
bildungsferne und einkommensarme Familien - gut zu erreichen, die häufig durch andere 
Familienbildungsangebote nicht erreicht werden. 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Im Berichtszeitraum 2020 wurden insgesamt  1.644 Teilnehmende zu Elternbegleiterinnen 
und Elternbegleitern erfolgreich qualifiziert.  Davon haben 1.251 121 Personen im 
Berichtszeitraum angegeben, “Migrant*innen, Teilnehmer*in ausländischer Herkunft zu sein 
oder einer Minderheit (u.a. marginalisierte Gemeinschaften, z.B. Roma) anzugehören” (gem. 
ESF-Indikator CO15). Die qualifizierten Fachkräfte wirken nunmehr in den Einrichtungen wie 
u.a. Familienbildungsstätten, Mehrgenerationenhäuser und Kindertageseinrichtungen.  

Dabei umfasst rund die Hälfte der Arbeitszeit der Elternbegleiterinnen und Elternbegleiter die 
Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund.  

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

 
1 Summiert für das Bundesprogramm “Elternchance ist Kinderchance (2011-2015) und ESF 
Bundesprogramm „Elternchance II“. 
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Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Nein 

 

Maßnahme: Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken 
bauen in frühe Bildung“ (BMFSFJ) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 
Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 
 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 
lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 
 

Die Durchführungsstelle 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  
 

Art der Einrichtung 
eine Behörde 
 

Dauer der Maßnahme 
Startdatum:  01/01/2017 bis 31/12/2022 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Erweiterung des Zugangs zum 
System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Mit dem Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ fördert das 
Bundesfamilienministerium niedrigschwellige Angebote, die den Zugang zur 
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Kindertagesbetreuung vorbereiten und unterstützend begleiten. An 154 geförderten 
Standorten (Stand: Dezember 2019) werden dazu vielfältige Anregungen, Aktionen und 
Wege erprobt und umgesetzt. Diese vermitteln erste Einblicke in das System der 
Kindertagesbetreuung und informieren die Familien zum Beispiel über die Möglichkeiten der 
frühen Bildung in Deutschland. Um qualitativ hochwertige Angebote umzusetzen, werden 
darüber hinaus Qualifizierungsmaßnahmen für (pädagogische) Fachkräfte gefördert. 
Außerdem können über das Programm Maßnahmen gefördert werden, die dabei helfen, 
Fachkräfte mit Fluchthintergrund beruflich zu integrieren – zum Beispiel über ein Praktikum in 
einer Kita. Die teilnehmenden Standorte erhalten dafür von 2017 bis 2022 eine Förderung für 
eine Koordinierungs- und Netzwerkstelle, Fachkräfte für die Umsetzung der Angebote sowie 
zusätzliche Projektmittel.  

 

Im Fokus des Bundesprogramms stehen Kinder und Familien, die bisher nicht oder nur 
unzureichend von der institutionellen Kindertagesbetreuung erreicht wurden. Dies können 
Familien sein, die in ökonomischen Risikolagen, familiärer Bildungsbenachteiligung oder 
stark belasteten Sozial- und Wohnverhältnissen leben. Auch Kinder mit Fluchthintergrund 
finden bislang – trotz des bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz - nur 
schwer Zugang zur Kindertagesbetreuung. Dabei profitieren gerade sie vom Besuch einer 
Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle, denn unter Kindern lernen sie schnell 
die deutsche Sprache und knüpfen Kontakte. 
 

Ergebnisse dieser Maßnahme 
Seit Programmstart haben mehr als 28.000 Menschen an den Angeboten des Kita-Einstiegs 
teilgenommen (Stand: Dezember 2019). Mehr als 2.800 Kinder haben dadurch bereits das 
Regelangebot erreicht. Das Thema „Zugang zum System der frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung“ wird durch die geförderten Koordinierungs- und Netzwerkkräfte 
innerhalb des Sozialraums nachhaltig etabliert. Deutschlandweit kooperieren die Kita-
Einstieg-Standorte mit 525 Kindertageseinrichtungen, die sich besonders auf die Bedarfe von 
Familien ohne bisherigen Zugang zum Regelangebot einstellen. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 
Nein 
 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 
Rund 100 Millionen Euro (2017-2022) 
 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 
Die Angebote des Bundesprogramms „Kita-Einstieg“ werden direkt in 
Kindertageseinrichtungen, aber auch in Gemeinschaftsunterkünften, in Familienzentren, 
Mehrgenerationenhäusern, in Nachbarschaftszentren oder innerhalb des 
Quartiersmanagements eingerichtet. Damit die Angebote in einer Region aufeinander 
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abgestimmt sind und gute Brücken in die reguläre Kindertagesbetreuung bilden, werden sie 
durch die Träger der öffentlichen Jugendhilfe gesteuert und koordiniert. Die geförderten 
Koordinierungs- und Netzwerkstellen arbeiten dabei eng mit anderen Akteurinnen und 
Akteuren des Sozialraums zusammen. Dies ist maßgeblich für den Erfolg des 
Bundesprogramms „Kita-Einstieg“. 

 

Maßnahme: Jugend stärken im Quartier (BMFSFJ und 
BMI) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend / Bundesministerium des 
Innern und für Heimat 

 
Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2015 – 30/06/2022 

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Verringerung der Zahl der 
Schulabbrecherquote. Sie bezieht sich auch auf Bildung, insbesondere Erweiterung des 
Zugangs zum zweiten Bildungsweg und zur Erwachsenenbildung und Bildung, 
insbesondere Unterstützung des Übergangs zwischen den einzelnen Bildungsstufen 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

„JUGEND STÄRKEN im Quartier“ unterstützt Kommunen dabei, ihre Angebote zur 
schulischen, beruflichen und sozialen Integration schwer erreichbarer junger Menschen mit 
besonderem Unterstützungsbedarf am Übergang Schule-Beruf auszubauen 
(Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII). Die jungen Menschen – darunter auch junge 
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Neuzugewanderte aus Mittel- und Osteuropa mit besonderem Integrationsbedarf – werden 
mit sozialpädagogischen Hilfen auf die (Wieder-) Aufnahme von schulischer und beruflicher 
Bildung, berufsvorbereitenden Maßnahmen bzw. Arbeit vorbereitet. Sozialpädagogische 
Einzelfallhilfen (Case Management, Aufsuchende Jugendsozialarbeit, Niedrigschwellige 
Beratung/Clearing) werden mit quartiersbezogenen Mikroprojekten zur Aktivierung, 
Kompetenz- und Persönlichkeitsstärkung verknüpft. Aus den Modellregionen sollen 
Erkenntnisse gewonnen werden, um gesetzgeberischen Handlungsbedarf – insbesondere für 
§ 13 SGB VIII – auszuloten. Das Modellprogramm konzentriert sich räumlich auf 
Fördergebiete des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“ und weitere benachteiligte 
Gebiete, in denen die Situation für junge Menschen besonders schwierig ist. Finanzielle 
Ressourcen und fachliches Know-how werden in den betroffenen Quartieren gebündelt, um 
sowohl die jungen Menschen als auch die Stadt- und Ortsteile mit besonderem 
Unterstützungsbedarf zu stärken. 160 Modellkommunen setzen seit 2015 das Programm um. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Seit Programmstart wurden mehr als 81.868 Jugendliche erreicht (Stand Dezember 2020); 
davon rund 40% weiblich und 60% männlich; davon 37 % mit Migrationshintergrund. Von den 
rund 76.700 Jugendlichen, die ihre Teilnahme an Projekten von „JUGEND STÄRKEN im 
Quartier“ mittlerweile beendet haben, sind knapp 59% neu in Arbeit oder absolvieren eine 
schulische/berufliche Ausbildung. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene".  
Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma 
ausgerichtet). 
 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Nein 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

"Jugend Stärken im Quartier" leistet einen sichtbaren Beitrag für junge, schwer erreichbare 
Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf am Übergang Schule-Beruf, insbesondere 
auch für Menschen mit Migrationshintergrund. 
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Maßnahme: Berufsorientierungsprogramm (BMBF) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) 

 

Art der Einrichtung 

eine Partnerschaft zwischen mehreren Organisationen 

 
Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2008 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Berücksichtigung der Bedürfnisse 
einzelner Schüler in enger Zusammenarbeit mit ihren Familien. Sie bezieht sich auch auf 
Bildung, insbesondere Unterstützung des Übergangs zwischen den einzelnen 
Bildungsstufen und Bildung, insbesondere ) Unterstützung beim Erwerb verschiedener 
Kompetenzen, die an die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts angepasst sind 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Das Berufsorientierungsprogramm richtet sich an Schülerinnen und Schüler der siebten und 
achten Klasse. Ziel ist die Stärkung ihrer Berufswahlkompetenz, um sie zu befähigen, eine 
reflektierte, eigenverantwortliche Entscheidung über ihren künftigen beruflichen Bildungsweg 
zu treffen. Im Rahmen des Berufsorientierungsprogramms erkunden die Schülerinnen und 
Schüler zunächst ihre individuellen Stärken in einer Potenzialanalyse. In Werkstatttagen 
testen sie dann verschiedene Berufsfelder aus. Der pädagogische Ansatz und die 
Instrumente des Berufsorientierungsprogramms Potenzialanalyse und Werkstatttage bilden 
die ersten Glieder der bundesweiten Initiative Bildungsketten, die jungen Menschen in 
Deutschland einen reibungslosen Übergang von der Schule in den Beruf ermöglichen will. 
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Ergebnisse dieser Maßnahme 

Als maßgebliches Ergebnis dieser Maßnahme ist die Stärkung der Berufswahlkompetenz von 
Jugendlichen als wesentliche Voraussetzung eines erfolgreichen Übergangs von der Schule 
ins Berufsleben zu nennen. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene".  

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 
Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Die Teilmaßnahmen Potenzialanalyse und Werkstatttage haben sich bundesweit als 
geeignete Instrumente erwiesen, um die Berufswahlkompetenz der Schülerinnen und Schüler 
zu stärken. 

 

Maßnahme: Bundesprogramm Bildungsprämie (BMBF) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 
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Die Durchführungsstelle 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)/Bundesverwaltungsamt 
(BVA)/Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 

 

Art der Einrichtung 

eine Partnerschaft zwischen mehreren Organisationen 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/07/2014 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Unterstützung beim Erwerb 
verschiedener Kompetenzen, die an die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts angepasst 
sind. Sie bezieht sich auch auf Beschäftigung, insbesondere Förderung des 
lebenslangen Lernens und der Entwicklung von Kompetenzen 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Mit dem ESF-Bundesprogramm „Bildungsprämie“ sollen Menschen, die sich bisher aus 
finanziellen Gründen nicht weiterbilden konnten, für individuelle berufsbezogene 
Weiterbildung mobilisiert werden. Mit dem Prämiengutschein übernimmt der Staat die Hälfte 
der Kosten für eine individuelle berufsbezogene Weiterbildung bis zu maximal 500 Euro. 
Voraussetzung sind eine Berufstätigkeit von mindestens 15 Stunden pro Woche und ein zu 
versteuerndes Einkommen von höchstens 20.000 Euro, bei gemeinsam veranlagten Paaren 
von 40.000 Euro im Jahr. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Erwerbstätige mit niedrigem Einkommen haben oft schlechtere Zugangschancen zu 
betrieblicher Weiterbildung und können sich selbst eine Weiterbildung nicht ohne weiteres 
leisten. Auch über das Einkommensteuergesetz haben sie aufgrund der progressiven 
Besteuerung kaum Refinanzierungsmöglichkeiten. Gerade für diese Zielgruppe eröffnet die 
Bildungsprämie die Möglichkeit einer berufsbezogenen Qualifizierung. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene" 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 
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Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Das Programm ist nachfrageorientiert angelegt. Es wurde ein ESF-Budget zur Verfügung 
gestellt. Die nationalen Mittel sind privat finanziert und ergeben sich aus der Nachfrage und 
der Investitionsbereitschaft der teilnehmenden Personen.  

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Die Maßnahme wurde evaluiert: 

Die Ergebnisse liegen seit Anfang 2019 dem BMBF vor. Erkenntnisse zum Thema Integration 
von Roma sind nicht enthalten. 

 

Maßnahme: Förderung begabter und leistungsstarker 
Studierender (Begabtenförderungswerke, 
Aufstiegsstipendium und Deutschlandstipendium) 
(BMBF) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Begabtenförderungswerke, Stiftung 
Begabtenförderung Berufliche Bildung gGmbH, Hochschulen 

 

Art der Einrichtung 

eine Partnerschaft zwischen mehreren Organisationen 
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Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/1990 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Förderung der Teilnahme der 
Roma an Sekundar- und Hochschulbildung 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die vom BMBF unterstützten 13 Begabtenförderungswerke fördern hoch qualifizierte und 
verantwortungsbewusste Persönlichkeiten, die die Zukunft unseres Landes mitgestalten 
sollen, mit finanziellen und ideellen Maßnahmen. Die Begabtenförderungswerke setzen in 
ihrer inhaltlichen Ausrichtung unterschiedliche Schwerpunkte und spiegeln so die 
verschiedenen konfessionellen, politischen und weltanschaulichen Grundhaltungen in 
Deutschland wider. 

Mit dem Aufstiegsstipendium fördert das BMBF Menschen, die ihre Begabung im 
Berufsleben gezeigt haben und ein Studium erst zu einem späteren Zeitpunkt in Betracht 
ziehen. Das Aufstiegsstipendium leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der 
Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. Administriert wird das Programm 
von der Stiftung Begabtenförderung Berufliche Bildung (SBB) gGmbH. Träger der SBB sind 
der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), der Deutsche 
Handwerkskammertag (DHKT) und der Bundesverband freier Berufe (BFB).  

Das Deutschlandstipendium in Höhe von monatlich 300 Euro wird leistungsstarken und 
engagierten Studierenden an staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen in 
Deutschland einkommensunabhängig gewährt. Es wird zur Hälfte von privaten Förderern – 
darunter Unternehmen, Privatpersonen, Stiftungen und Vereine – aufgebracht, die andere 
Hälfte trägt der Bund. Die Hochschulen werben die privaten Mittel ein. Bei der Vergabe 
berücksichtigen die Hochschulen nicht nur die erbrachten Leistungen, sondern auch die 
soziale und familiäre Situation sowie das gesellschaftliche Engagement der Bewerberinnen 
und Bewerber. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Begabten und engagierten studierenden Sinti und Roma steht wie auch den Angehörigen 
anderer Minderheiten bei Vorliegen der Voraussetzungen der Zugang zu Stipendien offen. 
Die Begabtenförderungswerke haben sich in den vergangenen Jahren mit Unterstützung des 
BMBF stärker für Studierende aus den sogenannten unterrepräsentierten Gruppen geöffnet. 
Dazu zählen neben Studierenden aus nicht akademischen Elternhäusern, Studierende an 
Fachhochschulen auch Studierende mit Migrationshintergrund. Die 
Begabtenförderungswerke sensibilisieren darüber hinaus die Mitglieder ihrer 
Auswahlkommissionen in Bezug auf eine diskriminierungsfreie Auswahl der Stipendiatinnen 
und Stipendiaten. 

Das Aufstiegsstipendium unterstützt engagierte Fachkräfte mit Berufsausbildung und 
Praxiserfahrung bei einem ersten akademischen Hochschulstudium. Das Stipendium steht 
dabei auch Angehörigen der Gruppe von Sinti und Roma oder anderer Minderheitengruppen 
offen, so die Voraussetzungen für eine Förderung im Einzelfall vorliegen. In Bezug auf 
sogenannte unterrepräsentierte Gruppen weist das Aufstiegsstipendium insbesondere 
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einen hohen Anteil an Stipendiatinnen und Stipendiaten aus nicht akademischen 
Elternhäusern auf. Dieser fällt größer aus als beim Durchschnitt der Studienanfänger.  

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene".  

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Die Zugehörigkeit zu bestimmten Ethnien wird von den Begabtenförderungswerken, beim 
Aufstiegsstipendium und beim Deutschlandstipendium statistisch nicht erhoben. 

Die Bundesregierung hat die Begabtenförderungswerke in den vergangenen Jahren dabei 
unterstützt, stärker auf die bis dahin unterrepräsentierten Gruppen zuzugehen. Bei den 
Begabtenförderungswerken lag der Anteil der studierenden Geförderten mit 
Migrationsgeschichte über alle Begabtenförderungswerke hinweg im Jahr 2019 bei 
insgesamt rund 20,5 Prozent.  

Die Begleitforschung zum Deutschlandstipendium hat gezeigt, dass das 
Deutschlandstipendium begabte Studierende sozial sehr ausgewogen erreicht. 
Deutschlandstipendiatinnen und –stipendiaten spiegeln die gesamte Studierendenschaft 
wider – auch in Bezug auf die Bildungsherkunft. Der Anteil der Stipendiatinnen und 
Stipendiaten mit Migrationsgeschichte gefördert durch ein Deutschlandstipendium lag in der 
Vergangenheit regelmäßig über dem Anteil der Studierenden mit Migrationsgeschichte in der 
Gesamtstudierendenschaft. Im Aufstiegsstipendium lag der Anteil an neu aufgenommenen 
Stipendiatinnen und Stipendiaten mit Migrationsgeschichte im Jahr 2020 bei 16,7 Prozent.  
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Maßnahme: “Haus der kleinen Forscher” (BMBF) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 

 

Art der Einrichtung 

eine Partnerschaft zwischen mehreren Organisationen 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2008 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Verbesserung des Zugangs zu der 
frühkindlichen Erziehung und Betreuung und der Qualität. Sie bezieht sich auch auf 
Bildung, insbesondere Förderung der Verfügbarkeit und der Inanspruchnahme von 
außerschulischen Angeboten 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Das „Haus der kleinen Forscher“ begeistert Kinder für die Naturwissenschaften und Technik 
und ermöglicht ihnen auf spielerische Art und Weise vorausschauendes und 
verantwortungsbewusstes Denken und Handeln zu erlernen. In einem praxisnahen Ansatz 
unterstützt das „Haus der kleinen Forscher“ Erzieherinnen und Erzieher in ihrer Arbeit und 
bindet dabei die Eltern ein. Die Initiative stellt einfach zu handhabende Lehrmaterialien zur 
Verfügung und bietet Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte in Kita, Schulen und 
Ganztag. Das „Haus der Kleinen Forscher“ wird vom BMBF institutionell gefördert. Weitere 
finanzielle Unterstützung erhält sie von der Siemens Stiftung, der Dietmar Hopp Stiftung, der 
Dieter Schwarz Stiftung sowie der Friede Springer Stiftung.  
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Ergebnisse dieser Maßnahme 

• 84.000 pädagogische Fachkräfte aus mehr als 34.200 Kitas, Horten und 
Grundschulen haben am Fortbildungsprogramm „Haus der kleinen Forscher“ 
teilgenommen. Ca. 2,9 Mio. Kinder besuchen diese Einrichtungen. 

• 5.800 Kitas, Horte und Grundschulen wurden als „Haus der kleine Forscher“ 
zertifiziert und zeigen damit, dass sie kontinuierlich MINT-Themen in ihre Arbeit 
einbinden (10 Prozent aller Kitas in Deutschland)  

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Maßnahme: ValiKom-Transfer - Aufbau von 
Kompetenzzentren zur Durchführung von 
Validierungsverfahren für duale Berufe bei zuständigen 
Stellen (BMBF)  

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 
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Die Durchführungsstelle 

Verbundprojekt mit inzwischen 13 Handwerkskammern, 17 Industrie- und Handelskammern 
sowie zwei Landwirtschaftskammern. Koordination: Seit November 2021 Landes-
Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e. V.(LGH) in Nachfolge 
Westdeutscher Handwerkskammertag (WHKT) 

 

Art der Einrichtung 

eine Partnerschaft zwischen mehreren Organisationen 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/11/2018 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Erweiterung des Zugangs zum 
zweiten Bildungsweg und zur Erwachsenenbildung. Sie bezieht sich auch auf 
Beschäftigung, insbesondere Beseitigung von Hemmnissen einschließlich 
Diskriminierungen für den (Wieder)Einstieg in den offenen Arbeitsmarkt 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Mit dem 2015 gestarteten Projekt ValiKom wurde mit acht Kammern aus Industrie, Handel 
und Handwerk ein standardisiertes Verfahren zur Erfassung, Überprüfung, Bewertung und 
Zertifizierung non-formal und informell im Arbeitsleben erworbener Kompetenzen entwickelt 
und exemplarisch erprobt. Als Ergebnis des Validierungsverfahrens steht ein 
bundeseinheitliches Zertifikat der zuständigen Stellen über die festgestellte (Teil-) 
Gleichwertigkeit. Seit dem 1. November 2018 wurden in ValiKom-Transfer schrittweise 
weitere Standorte aufgebaut. Bis 2024 bieten 13 Handwerkskammern, 17 Industrie- und 
Handelskammern sowie zwei Landwirtschaftskammern Validierungsverfahren für über 30 
Berufe an. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Über 2 Millionen Menschen zwischen 20 und 34 Jahren verfügen über keinen formalen 
Berufsabschluss. Es fehlt an geeigneten Dokumenten oder Zertifikaten, um die im 
Arbeitsprozess aufgebauten beruflichen Kompetenzen glaubhaft und verwertbar machen zu 
können. Berufliches Fortkommen und gesellschaftliche Teilhabe werden dadurch erschwert. 

Eine Validierung der erworbenen beruflichen Kompetenzen kann nicht nur Zugänge und 
Entwicklungsperspektiven für die „klassische“ Zielgruppe der formal Unqualifizierten öffnen, 
sondern auch für qualifizierte Um- und Aufgestiegene sowie Flüchtlinge mit beruflichen 
Vorkompetenzen.  

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene".  
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Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Die Maßnahme wird wissenschaftlich begleitet. Erkenntnisse zum Thema Integration von 
Roma liegen bisher nicht vor. 

 

Maßnahme: "Verhinderung von Abbrüchen - Stärkung 
von Jugendlichen in der Berufsausbildung durch SES-
Ausbildungsbegleiter" (Initiative VerA) (BMBF) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Senior Experten Service Stiftung der Deutschen Wirtschaft für internationale 
Zusammenarbeit GmbH 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 
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Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/12/2008 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Unterstützung des Übergangs 
zwischen den einzelnen Bildungsstufen. Sie bezieht sich auch auf Bildung, insbesondere 
n) Unterstützung beim Erwerb verschiedener Kompetenzen, die an die Bedürfnisse 
des Arbeitsmarkts angepasst sind und Beschäftigung, insbesondere Förderung 
beruflicher Bildung 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die Initiative VerA verfolgt das Ziel, Ausbildungsabbrüche zu verhindern und Jugendliche in 
der Ausbildung zu stärken. Sie will einen Beitrag dazu leisten, dass Jugendlichen ein 
erfolgreicher Einstieg ins Berufsleben gelingt. Im Projekt werden dazu Seniorinnen und 
Senioren mit jahrzehntelanger Berufs- und Lebenserfahrung zu ehrenamtlichen 
Ausbildungsbegleiterinnen und -begleitern ausgebildet und an Jugendliche vermittelt, die 
Schwierigkeiten in der Ausbildung haben. Solche Senior-Expertinnen und -Experten 
unterstützen Jugendliche in der Ausbildung u.a. bei familiären oder sozialen Problemen, 
Motivationsverlust oder Überforderung in der Berufsschule. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Als bisherige Ergebnisse können folgende genannt werden: 

1) Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen 

2) Erfolgreicher Ausbildungsabschluss 

3) Verbesserung der Motivation der Teilnehmenden 

4) Verbesserung der Leistungen in der Berufsschule 

5) Steigerung des Selbstbewusstseins 

Die Maßnahme steht allen Jugendlichen in der Ausbildung offen, unabhängig vom 
Geschlecht, vom Migrationshintergrund und der Ethnie. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene".  

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Die Maßnahme zeigt, dass Jugendliche mit Schwierigkeiten in der Ausbildung, mit 
ehrenamtlicher Unterstützung diese oftmals überwinden können, ihre Ausbildung fortsetzen 
und einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss erreichen. 

 

Maßnahme: Initiative Bildungsketten (BMBF und BMAS) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 
Die Durchführungsstelle 

Initiatoren sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und die Bundesagentur für Arbeit (BA) in 
Zusammenarbeit mit den Ländern. 

 

Art der Einrichtung 

eine Partnerschaft zwischen mehreren Organisationen 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2010 (laufend)  
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Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Berücksichtigung der Bedürfnisse 
einzelner Schüler in enger Zusammenarbeit mit ihren Familien. Sie bezieht sich auch auf 
Bildung, insbesondere Unterstützung des Übergangs zwischen den einzelnen 
Bildungsstufen 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die beteiligten Akteure der Initiative „Abschluss und Anschluss – Bildungsketten bis zum 
Ausbildungsabschluss“, gestalten Maßnahmen für Jugendliche, die diese gezielt auf ihren 
beruflichen Einstieg vorbereiten. 

Ziel ist es, möglichst jeden ausbildungsinteressierten jungen Menschen in eine 
Berufsausbildung zu vermitteln. Deshalb beginnt die Berufsorientierung frühzeitig und 
systematisiert. 

Bei Bedarf erhalten die Jugendlichen eine individuelle Begleitung der Integration in die 
Arbeitswelt.  

Dabei stehen verschiedene Förderinstrumente zur Verfügung, insb.: 

• Potenzialanalyse 

• Werkstatttage zur Berufsorientierung 

• Koordinierte Unterstützung von jungen Menschen in Jugendberufsagenturen 
Berufswahlpass 

• Maßnahmen im Übergangsbereich 

• Ehrenamtliches Coaching der Initiative VerA 

• Maßnahmen in der Ausbildung 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

In der Initiative Bildungsketten wirken der Bund, die Bundesagentur für Arbeit und die Länder 
zusammen, um kohärentere Strukturen in der Berufs- und Studienorientierung sowie am 
Übergang Schule – Beruf aufzubauen und den Fachkräftenachwuchs der deutschen 
Wirtschaft zu sichern. Jugendliche erhalten eine frühzeitige berufliche Orientierung und 
individuelle Unterstützung ab Klasse 7 bis zum Ausbildungsabschluss. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene". 

 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 
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Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Maßnahme: KAUSA – Koordinierungsstelle Ausbildung 
und Migration (BMBF) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)/Bundesinstitut für Berufsausbildung 
(BiBB) 

 

Art der Einrichtung 

eine Partnerschaft zwischen mehreren Organisationen 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2013 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Unterstützung des Übergangs 
zwischen den einzelnen Bildungsstufen. Sie bezieht sich auch auf Bildung, insbesondere 
Unterstützung des Übergangs zwischen den einzelnen Bildungsstufen und 
Beschäftigung, insbesondere Förderung beruflicher Bildung 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

Seit 2013 bieten KAUSA-Servicestellen für Selbstständige mit Migrationshintergrund, für 
junge Migranten und Geflüchtete sowie deren Eltern Unterstützungsleistungen rund um die 
duale Ausbildung an. Das Ziel ist es, diese für eine Berufsausbildung zu gewinnen und so 
deren Ausbildungsbeteiligung zu erhöhen. Bis 2018 standen besonders die jungen 
Menschen im Mittelpunkt der Arbeit. Seit 2019 liegt der Schwerpunkt darauf, 
migrantengeführte Betriebe für die duale Ausbildung zu gewinnen. Weiterhin werden KMU 
ohne Migrationshintergrund für Auszubildende mit Migrations- und Fluchthintergrund geöffnet 
und Matching-Prozesse für KMU mit und ohne Migrationshintergrund systematisch 
weiterentwickelt. 

Dazu arbeiten mehr als 20 KAUSA-Servicestellen in verschiedenen Städten und Regionen 
Deutschlands. Für ihre Arbeit nutzen sie das Potenzial der Migrantenökonomie, um das 
Ausbildungsplatzangebot zu erhöhen. Ziel ist es auch, die Ausbildungsqualität in 
migrantengeführten Unternehmen zu steigern und dafür vorhandene regionale Netzwerke zu 
stärken. Gemeinsam mit Politik, Wirtschaftsverbänden, Institutionen der Berufsbildung und 
Migrantenorganisationen entwickeln sie Strategien und verankern Strukturen, die nachhaltig 
die Ausbildungsbeteiligung aller ermöglichen. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die KAUSA-Servicestellen sind migrationsspezifische, regional ausgerichtete 
Unterstützungsstrukturen zur Stärkung der dualen Berufsausbildung. Sie beraten neben 
Selbstständigen und Jugendlichen mit Migrationshintergrund auch junge Geflüchtete bei 
Fragen zur dualen Ausbildung und vermitteln an kompetente Partner vor Ort. Sie entwickeln 
im Kontext des KAUSA-Netzwerks und der relevanten Institutionen vor Ort Instrumente zur 
Ausbildungsbeteiligung von Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationshintergrund 
und zur Ausbildung von Jugendlichen mit Flucht- und Migrationshintergrund in kleinen und 
mittelständischen Betrieben. Insbesondere durch ihre gute regionale Vernetzung und 
vielfältigen Partnerschaften mit Migrantenorganisationen unterstützen die KAUSA-
Servicestellen sowohl die Arbeitsagenturen und Kammern, aber auch Schulen und Vereine 
dabei, die Chancen für die Aufnahme einer Ausbildung durch Jugendliche mit 
Migrationshintergrund und junge Geflüchtete zu erhöhen. Seit der Verschiebung des 
Schwerpunkts des Beratungsangebots der KAUSA-Servicestellen 2018 wurden rund 3.500 
Unternehmen und über 5.000 Jugendlichen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte beraten. 
So wurden rund 2.600Jugendliche beim Einstieg in den Beruf unterstützt. Sie konnten mit 
Hilfe der KAUSA-Servicestellen und ihrer Partner zum Beispiel berufsvorbereitende 
Maßnahmen – wie ein Praktikum oder eine Einstiegsqualifizierung – oder eine Ausbildung 
beginnen. In der gesamten Laufzeit – von 2013 bis 2020 – wurden etwa 27.000 Menschen 
mit Flucht- und Migrationsgeschichte sowie über 8.500 Unternehmen beraten. 

Die Koordinierungsstelle Ausbildung und Migration als Teil der Initiative Bildungsketten greift 
zudem weitere migrationsspezifische Aspekte der Berufsbildung auf. So entwickelte sie den 
KAUSA „Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland. Zugewanderte Eltern unterstützen ihre 
Kinder beim Einstieg ins Berufsleben“, um auch Eltern mit Migrationshintergrund in ihrer 
Herkunftssprache anzusprechen und sie damit zu erreichen. In insgesamt 16 Sprachen 
können sich Eltern in der Broschüre über Chancen und Möglichkeiten einer dualen 
Ausbildung in Deutschland informieren. Die Broschüre ist in Arabisch, 
Bosnisch/Serbisch/Kroatisch, Bulgarisch, Chinesisch, Dari/Farsi, Deutsch, Englisch, 
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Französisch, Griechisch, Italienisch, Rumänisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, 
Spanisch und Türkisch erhältlich. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Maßnahme: "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung" 
(BMBF) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

lokale Bündnisse für Bildung, die durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) gefördert werden 

 

Art der Einrichtung 

eine Partnerschaft zwischen mehreren Organisationen 
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Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2018 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Förderung der Verfügbarkeit und 
der Inanspruchnahme von außerschulischen Angeboten 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Mit dem Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) werden 2018 bis 2022 außerschulische Maßnahmen der 
kulturellen Bildung für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 18 
Jahren gefördert. Im Rahmen des Programms haben mindestens drei Partner in Bündnissen 
für Bildung Maßnahmen entwickelt, die von zivilgesellschaftlichen Akteuren, gestützt durch 
ehrenamtliches Engagement, vor Ort umgesetzt werden. So werden bürgerschaftliche 
Netzwerke initiiert und gefördert. Insgesamt stellt das BMBF bis 2022 bis zu 250 Millionen 
Euro für das Programm bereit und leistet damit einen wichtigen Beitrag, um den 
Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg abzuschwächen. Denn 
außerschulische kulturelle Bildung trägt in besonderem Maße zur Persönlichkeitsentwicklung 
bei, stärkt soziale Kompetenzen und leistet einen Beitrag zur Integration. 

  

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Seit Beginn der ersten Förderphase in 2013 haben rund 1 Mio. Kinder und Jugendliche in 
mehr als 14.000 lokalen Bündnissen an rund 35.000 Projekten teilgenommen. Nachweislich 
gab es diverse Projekte, die explizit Bezug auf die Gruppe/Kultur der Sinti und Roma 
genommen haben. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Die Evaluation des Programms hat den erfolgreichen Ansatz bestätigt. Die Projekte richten 
sich an Kinder und Jugendliche in finanziellen oder sozialen Notlagen. Diese Zielgruppe wird 
mit den Angeboten sehr gut erreicht. Die Projekte finden überwiegend dort statt, wo 
überdurchschnittlich viele Kinder erschwerten Zugang zu Bildung haben. Rund 90 Prozent 
der Bündnisse erreichen Kinder und Jugendliche, die sonst nicht an Angeboten der 
kulturellen Bildung teilnehmen.  

 

Maßnahme: Qualitätsoffensive Lehrerbildung (BMBF) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

BMBF/Länder 

 

Art der Einrichtung 

eine Partnerschaft zwischen mehreren Organisationen 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2015 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Verringerung der Zahl der 
Schulabbrecherquote. Sie bezieht sich auch auf Bildung, insbesondere Einsatz inklusiver 
und auf den Einzelnen zugeschnittene Unterrichts- und Lernmethoden und Bildung, 
insbesondere Verbesserung der Lehrerausbildung 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

Mit der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ wollen Bund und Länder gemeinsam eine 
nachhaltige Verbesserung für den gesamten Prozess der Lehrerbildung bis in die berufliche 
Einstiegsphase und die Weiterbildung inhaltlich und strukturell erreichen. Zugleich soll die 
Mobilität von Studierenden und Lehrkräften verbindlich gewährleistet werden. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Bis zum Ende des Förderzeitraums 12/2023 werden 91 Projekte unter Einbindung von 72 
lehramtsausbildenden Hochschulen in Deutschland gefördert. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Maßnahme: Bildung und Erziehung in 
Kindertageseinrichtungen; Sprachförderung für Kinder 
mit zusätzlichem Förderbedarf (Land Baden-
Württemberg) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 
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Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg; Kindertageseinrichtungen 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2015 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Abschaffung jeglicher 
schulischen Segregation. Sie bezieht sich auch auf Antidiskriminierung, insbesondere 
Bekämpfung von romafeindlicher Rhetorik und romafeindlichen Hassreden und 
Antidiskriminierung. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Mit Blick auf die UN-Kinderrechtskonvention greift der Orientierungsplan für Bildung und 
Erziehung in den baden-württembergischen Kindergärten u. a. das Recht des Kindes einer 
an Werten ausgerichteten Bildung auf, auf Achtung vor anderen, auf Freiheit, Frieden, 
Toleranz und Gleichberechtigung. Der für alle Kinder geltende Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz ist umgesetzt. Die Angebote und Maßnahmen der frühkindlichen Bildung, 
Erziehung und Betreuung stehen allen Kindern offen, auch denen aus der Gruppe der Sinti 
und Roma.  

Die frühkindliche Sprachbildung und Sprachförderung ist Voraussetzung für einen 
erfolgreichen Bildungsweg. Deshalb wird in Kindergärten und anderen 
Kindertageseinrichtungen die Sprachkompetenz aller Kinder durch eine ganzheitlich 
ausgerichtete Sprachbildung während der gesamten Kindergartenzeit gefördert.  

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Durch gezielte (Sprach-)Förderung wird der Übergang in die Schule vorbereitet. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 
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Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Sprachkompetenz ist ein wesentlicher Gelingensfaktor beim Übergang von der 
Kindertageseinrichtung in die Schule, daher sind die Anstrengungen in diesem Bereich 
wichtig. 

 

Maßnahme: Maßnahmen zur schulischen Integration von 
Kindern mit Migrationshintergrund (Land Baden-
Württemberg) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 
Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Kultusministerium 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2015 (laufend)  
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Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Verringerung der Zahl der 
Schulabbrecherquote. Sie bezieht sich auch auf Bildung, insbesondere Förderung der 
Teilnahme der Roma an Sekundar- und Hochschulbildung und Bildung, insbesondere) 
Unterstützung beim Erwerb verschiedener Kompetenzen, die an die Bedürfnisse des 
Arbeitsmarkts angepasst sind. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die baden-württembergischen Bildungspläne 2016 dienen der Verbesserung der 
Durchlässigkeit des baden-württembergischen Schulsystems. Zudem bilden die 
Bildungspläne 2016 eine Grundlage für eine systematische individuelle Förderung. Beide 
Aspekte leisten einen Beitrag zur Anschlussfähigkeit im Bildungssystem, dienen der 
Verringerung der Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft und leisten 
somit auch einen Beitrag, die Voraussetzungen für eine gleichberechtigte Beteiligung von 
Sinti und Roma zu verbessern. Für Schülerinnen und Schüler, die erstmals als 
Seiteneinsteiger in das baden-württembergische Schulsystem aufgenommen werden, gilt an 
Gymnasien folgende Regelung: Bei Eintritt in die Klassen 7 bis 10 des Gymnasiums kann die 
Herkunftssprache eine der vorgeschriebenen Pflichtfremdsprachen ersetzen, wenn es aus 
organisatorischen und personellen Gründen möglich ist, den Kenntnisstand der Schülerinnen 
und Schüler in jedem Schuljahr schriftlich zu überprüfen. Das Ergebnis der Überprüfung ist 
als versetzungserhebliche Note in das Zeugnis aufzunehmen. Die Schülerinnen und Schüler 
sind im Hinblick auf die Prüfungsvorbereitung in geeigneter Form über die 
Prüfungsanforderungen zu unterrichten. In den Jahrgangsstufen der gymnasialen Oberstufe 
ist der Ersatz einer Fremdsprache durch die Herkunftssprache ausgeschlossen; dies gilt 
auch in der Abiturprüfung. (VwV vom 1. August 2017: Verwaltungsvorschrift des 
Kultusministeriums über die Grundsätze zum Unterricht für Kinder und Jugendliche mit 
nichtdeutscher Herkunftssprache und geringen Deutschkenntnissen an allgemeinbildenden 
und beruflichen Schulen) 

 
Ergebnisse dieser Maßnahme 

Der erzieherische Wert der Maßnahme ist nicht bezifferbar. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 



 
 

ROMA - NRCP report for Germany 

 

59 / 355 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Maßnahme: Zentrales Fortbildungsangebot für 
Lehrkräfte zur Thematik der Sinti und Roma (Land 
Baden-Württemberg) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2017 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Abschaffung jeglicher 
schulischen Segregation. Sie bezieht sich auch auf Bildung, insbesondere 
Berücksichtigung der Bedürfnisse einzelner Schüler in enger Zusammenarbeit mit 
ihren Familien und Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von Antiziganismus 
durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Inklusionsprobleme, denen sich 
Roma ausgesetzt sehen 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

Das Kultusministerium beteiligt sich an den Anstrengungen im Rahmen des Staatsvertrags 
mit dem Ziel, die Situation der Minderheit an geeigneter Stelle im Bewusstsein von 
Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern zu verankern, um damit auf mehreren Ebenen 
zur Verbesserung der Situation dieser Minderheit beizutragen.  

Um eine stärkere Verankerung des Themas "Sinti und Roma" im Unterricht zu gewährleisten, 
werden zentrale Fortbildungsveranstaltungen angeboten, welche sich schulartübergreifend 
an Lehrkräfte der Fächer Geschichte und Gemeinschaftskunde in der Sekundarstufe I 
sämtlicher allgemeinbildender Schularten richten.   

Die Fortbildung soll zum einen aktuelle Informationen zur Situation der Sinti und Roma als 
Minderheit (eventuell auch als Teil der eigenen Schülerschaft) vermitteln; zum anderen sollen 
die Lehrkräfte dazu befähigt werden, den schulischen Erziehungsauftrag unter 
Berücksichtigung der historischen und sozialen Dimension des Themas wahrzunehmen. Die 
Kultur von Sinti und Roma soll als lebendige Kultur im heutigen Deutschland wahrgenommen 
bzw. aktuelle Bezüge zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler hergestellt werden. 

Ziele der Fortbildung sind: 

• Die Teilnehmer kennen die Geschichte der Sinti und Roma in groben Zügen; 

• Die Teilnehmer erörtern die aktuelle Situation der Sinti und Roma mit dem Ziel, 
gemeinsam das gesellschaftliche Miteinander unter Achtung der ethnischen, 
kulturellen, sprachlichen und religiösen Identität der Sinti und Roma kontinuierlich zu 
verbessern; 

• Die Teilnehmer erörtern und reflektieren Möglichkeiten des Umgangs mit dem    o. g. 
Thema in Schule und Unterricht;  

• Die Teilnehmer können das Thema Sinti und Roma anhand exemplarischer Beispiele 
im Unterricht verankern. 

Das Thema findet konkrete Behandlung in den Bildungsplänen 2016, beispielsweise im 
gemeinsamen Plan der Sekundarstufe I sowie im Bildungsplan des Gymnasiums in 
Gemeinschaftskunde im Themenbereich „Grundrechte“, dort mit folgendem Standard: „Die 
Schülerinnen und Schüler können die Ausgestaltung des Minderheitenschutzes am Beispiel 
der Sinti und Roma beschreiben“.  

Auch im Fach Geschichte im Themenbereich „Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg – 
Zerstörung der Demokratie und Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ ist in den o. g. 
Bildungsplänen die Thematik Sinti und Roma explizit verortet. 

Hinweis: Durch die Übergabe der Fortbildungen an das Zentrum für Schulqualität und 
Lehrerbildung (ZSL) und aufgrund personeller Neubesetzung im Themenbereich Sinti und 
Roma konnten im Berichtszeitraum keine Fortbildungen angeboten werden. 

2018 hat eine Veranstaltung mit dem Titel Begegnung mit Sinti und Roma im Schulalltag 
stattgefunden. Im Vordergrund des Vortrags mit Austauschmöglichkeit standen folgende 
Aspekte: Bildung, Erziehung und Schule in den Herkunftsländern von Sinti und Roma - 
Anstöße für konstruktive Ansätze im Schulalltag, dass Kinder der Sinti und Roma in der 
Schule nicht schon wieder auf Vorurteile treffen, sondern auf lehrende Menschen, die gerne 
mit ihnen zusammen einen Weg gehen.  
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Ergebnisse dieser Maßnahme 

Keine Angaben 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Maßnahme: Verankerung der Thematik in den 
Bildungsplänen 2016 der allgemein bildenden Schulen 
(Baden-Württemberg) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Land Baden-Württemberg 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 
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Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/08/2016 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Förderung der Teilnahme der 
Roma an Sekundar- und Hochschulbildung. Sie bezieht sich auch auf Bildung, 
insbesondere Unterstützung des Übergangs zwischen den einzelnen Bildungsstufen 
und Bildung, insbesondere n) Unterstützung beim Erwerb verschiedener Kompetenzen, 
die an die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts angepasst sind 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die Bildungspläne 2016 wurden im Schuljahr 2016/2017 in den Grundschulen, den 
weiterführenden allgemeinbildenden Schulen sowie denjenigen sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren, die die Bildungsgänge der allgemeinen Schulen führen und 
für die der Plan eine wichtige Orientierungsgrundlage ist, für die Klassen 1/2 und 5/6 
eingeführt. Mit dem Schuljahr 2020/21 hat der Bildungsplan 2016 für die Klassenstufen 1 bis 
4 der Grundschulen sowie die Klassenstufen 5 bis 10 der auf der Grundschule aufbauenden 
weiterführenden allgemeinbildenden Schulen Gültigkeit. 

Das Thema findet konkrete Behandlung in den Bildungsplänen 2016, beispielsweise im 
gemeinsamen Plan der Sekundarstufe I sowie im Bildungsplan des Gymnasiums in 
Gemeinschaftskunde im Themenbereich „Grundrechte“, dort mit folgendem Standard: „Die 
Schülerinnen und Schüler können die Ausgestaltung des Minderheitenschutzes am Beispiel 
der Sinti und Roma beschreiben“.  

Auch im Fach Geschichte im Themenbereich „Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg – 
Zerstörung der Demokratie und Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ ist in den o. g. 
Bildungsplänen die Thematik Sinti und Roma explizit verortet.  

Im Fachplan Portugiesisch des Gymnasiums wird auf die Situation der Sinti und Roma im 
Bereich „Soziokulturelles Orientierungswissen/Themen“ unter dem Schwerpunkt 
„Individuum/Gesellschaft“ eingegangen: „Facetten der Gesellschaft (z.B. soziale 
Diskriminierung, Vorurteile, kulturelle Minderheiten wie die indigene Bevölkerung Brasiliens 
oder die Sinti und Roma in Portugal, religiöse Vielfalt in Brasilien und lusophonen Ländern 
Afrikas)“.  

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Der erzieherische Wert der Maßnahme ist nicht bezifferbar. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 
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Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Nein 

 

Maßnahme: Vorbereitungsklassen und 
Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt 
Erwerb von Deutschkenntnissen (VABO) (Land Baden-
Württemberg) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

allgemeinbildende und berufliche Schulen in BW 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2015 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Abschaffung jeglicher 
schulischen Segregation. Sie bezieht sich auch auf Bildung, insbesondere Einsatz 
inklusiver und auf den Einzelnen zugeschnittene Unterrichts- und Lernmethoden und 
Bildung, insbesondere Bekämpfung des Analphabetismus 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

Für Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher Herkunftssprache und geringen 
Deutschkenntnissen ist in den allgemein bildenden Schularten bereits ab Klasse 1 (Grund-, 
Haupt- und Werkrealschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschulen, Gymnasien) die 
Einrichtung einer Vorbereitungsklasse möglich. Der Unterricht in der Vorbereitungsklasse 
(VKL) dient vorwiegend dem Erlernen der deutschen Sprache, des Fachwortschatzes sowie 
schulischer Techniken und Arbeitsweisen. Er bereitet auf den Unterricht und die Integration in 
die Regelklasse vor und ist mit diesem eng verzahnt. Es sollen in Bezug auf die 
Bundesrepublik Deutschland auch Kompetenzen in Landeskunde und Gemeinschaftskunde 
erworben werden sowie lebensweltbezogene Kompetenzen und Handlungskompetenzen zur 
Alltagsbewältigung. 

Zum Ausbau der Sprachförderangebote der VKL speziell für die Grundschule und zur 
Sicherstellung einer nachgehenden Sprachförderung nach Übergang in die Regelklassen in 
VKL und VABO wurden im Schuljahr 2018/2019 drei unterstützende Maßnahmen konzipiert: 
Zum einen VKL FIT, eine „Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen 
Bedürfnissen - z. B. nichtalphabetisiert bzw. mangelnde schulische Vorerfahrungen“, zum 
anderen VKL LEIF, die Förderung leistungsstarker und leistungsmotivierter Schülerinnen und 
Schüler mit nicht deutscher Herkunftssprache und mit geringen Deutschkenntnissen. Des 
Weiteren werden Sprachförderangebote explizit für neu zugewanderte Kinder in der 
Grundschule entwickelt.  

Berufsschulpflichtige und zum Besuch der Berufsschule berechtigte Jugendliche und junge 
Erwachsene mit nicht deutscher Herkunftssprache und geringen Deutschkenntnissen 
besuchen Klassen des Vorqualifizierungsjahrs Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von 
Deutschkenntnissen (VABO) mit dem Ziel, ausreichende Deutschkenntnisse zu erwerben, 
um anschließend schnellstmöglich eine Ausbildung aufnehmen oder andere Schularten 
besuchen zu können.  

Zur sprachlichen Förderung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit nichtdeutscher 
Herkunftssprache und geringen Deutschkenntnissen in Klassen außerhalb des VABO 
entwickeln die beruflichen Schulen eigene Konzepte zur integrierten Sprachförderung, die auf 
die Prinzipien der individuellen Förderung ausgerichtet sind. Hierauf aufbauend setzen sie im 
Rahmen der Stundentafeln oder von Förderkursen zusätzliche Sprachförderung um. Die 
Förderkurse sind gegebenenfalls klassen- und schulartübergreifend zu organisieren. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Sprachförderung und Integration in Regelklassen bzw. Regelbildungsgänge von Kindern und 
Jugendlichen mit nichtdeutscher Herkunftssprache und geringen Deutschkenntnissen. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "NRIS oder politische 
Maßnahmenpakete angewendet auf Roma". Es ist eine reguläre Maßnahme (d. h. 
umfassende Maßnahme zur sozialen Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur 
Bekämpfung von Diskriminierungen unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und 
nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) Maßnahme. 
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Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Nein 

 

Maßnahme: „Ankommen“ - Aufsuchendes 
außerschulisches Bildungs- und Freizeitangebot für 
Kinder und Jugendliche aus Roma-Familien (Land 
Berlin) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

GSJ - Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/02/2014 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Förderung der Verfügbarkeit und 
der Inanspruchnahme von außerschulischen Angeboten. Sie bezieht sich auch auf 
Bildung, insbesondere Förderung einer stärkeren Einbindung der Eltern 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

Das Projekt „Ankommen“ wurde 2014 als aufsuchendes außerschulisches Bildungs- und 
Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche aus Roma-Familien im Alter von 8 bis 14 Jahren 
im Rahmen des Berliner „Aktionsplan zur Einbeziehung ausländischer Roma“ initiiert. Es 
werden seitdem regelmäßig Angebote der offenen sportorientierten Jugend(sozial)arbeit 
durchgeführt, die sich an zugewanderte Kinder und Jugendliche der Zielgruppe, 
insbesondere aus Südosteuropa, richten. Hierfür findet auf lokaler Ebene ein intensiver 
Austausch mit Einrichtungen vor Ort statt, um vorhandene Strukturen und Erfahrungen zu 
nutzen und die Aktivitäten des Projekts mit bereits stattfindenden Angeboten abzustimmen 
und optimal in der jeweiligen Region zu verankern. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Der Zugang zu den Kindern und Jugendlichen mittels eines aufsuchenden sportorientierten 
Angebots der Kinder- und Jugendarbeit hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Insbesondere 
Gruppensportarten bergen ein hohes Potenzial an Integrations- und 
Kommunikationsleistungen. Da dies nicht immer ohne Konflikte vonstattengeht, ist eine 
qualifizierte pädagogische Begleitung unerlässlich. Die sehr gute stadtweite Vernetzung des 
Trägers, der das Projekt umsetzt, erleichtert die Integration der Kinder und Jugendliche in 
bestehende Angebote der bezirklichen Kinder- und Jugendarbeit sowie in Sportvereine. 
Jugendliche und junge Erwachsene Roma konnten als regelmäßige Helfer und Betreuer für 
die verschiedenen Aktivitäten gewonnen werden. Darüber hinaus ist die Elternarbeit fester 
Bestandteil des Projektes und verzeichnet eine positive Entwicklung. Für die 
Projektförderung wurden Indikatoren für eine wirkungsbasierte Erfolgskontrolle vereinbart. 
Sie beruhen auf den Standards der sozialen Arbeit und berücksichtigen Vorgaben zur 
Zielgruppenerreichung im Kontext des bestehenden Hilfesystems. Das Projekt hat sich als 
passgenaues Angebot mit ressourcenorientiertem Ansatz erwiesen und wird weiter gefördert. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 
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 Insgesamt 
zugewiesene Mittel 

Insgesamt 
ausgegebene Mittel 

 2020 2020 

Nationale 
öffentliche 
Finanzierung  

€ 161.370,00 € - 

ESI-Fonds  € - € - 

Sonstige  € - € - 

Gesamtbetrag € 161.370,00 € 161.370,00 

 

 
Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Anbindung und Vermittlung 

Etliche Kinder und Jugendliche sind mittlerweile auch regelmäßige Besucher von 
Jugendeinrichtungen oder Sportvereinen. Auch das ist ein Ziel des Projekts. Gerade aber 
das auf den Weg bringen einer regelmäßigen Teilnahme am Trainingsbetrieb ist schwierig 
und braucht viel Unterstützung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projekts. Auch 
seitens der Jugendeinrichtungen gibt es den Wunsch an das Projekt [ankommen], sie 
weiterhin bei (neuen) Angeboten für diese Zielgruppe zu unterstützen. Das verlangt viel Zeit 
und Engagement. 

 
Qualifizierung 

Die wöchentlichen Sportangebote wie auch die regelmäßig stattfindenden Ausflüge werden 
zusammen mit Honorarkräften durchgeführt, die sich teilweise aus Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der Sportangebote sowie Angehörigen der Roma-Minderheit zusammensetzen. 
Bevor die Honorarkräfte die Sportangebote eigenverantwortlich leiten können, werden sie 
intensiv begleitet und im Rahmen einer Fortbildungsreihe qualifiziert. 

Besonders hilfreich für die Vielzahl und Vielfalt der Angebote ist auch der Umstand, dass der 
Träger des Projekts selber, die GSJ, in fast allen Berliner Bezirken Standorte unterhält. Das 
überall vor Ort bestimmende Thema ‘Sozialarbeit mit den Mitteln des Sports’ wird auf 
effektive Weise an die Honorarkräfte des Projekts [ankommen] weitergegeben. 

 
Beratung 

Mit dem Sammeln von eigenen Erfahrungen, durch Fortbildungen und durch den Austausch 
mit Kooperationspartnern wird das Projekt zunehmend in die Lage versetzt, andere Träger 
und Projekte zu beraten. Zurzeit werden Jugendfreizeiteinrichtungen, Sportvereine und 
Schulsozialarbeiter (zu den Themen Antiziganismus, Integration, Vereinsvermittlung, 
pädagogisch hochwertige Sportangebote für heterogen zusammengesetzte Gruppen) 
beratend unterstützt.  

 



 
 

ROMA - NRCP report for Germany 

 

68 / 355 

Maßnahme: Berliner Ferienschulen (Land Berlin) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 
 
 
Die Durchführungsstelle 

Die “Berliner Ferienschulen” sind ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung 
(DKJS), gefördert durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie des Landes 
Berlin. 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2015 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Einsatz inklusiver und auf den 
Einzelnen zugeschnittene Unterrichts- und Lernmethoden 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die Berliner Ferienschulen stellen bezogen auf die Entwicklung der Sprachkompetenz und 
die Stärkung des Selbstkonzepts der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen eine 
wirkungsvolle Ergänzung zum regulären Schulunterricht dar. Das Angebot der Lerngruppen 
in den Ferienschulen richtet sich dabei an alle geflüchteten und zugewanderten Kinder und 
Jugendlichen, unabhängig davon, ob sie nun in Willkommensklassen lernen oder bereits eine 
Regelklasse besuchen. Die Angebote finden in den Schulferien (Oster-, Sommer- und 
Herbstferien) statt. Die Ferienschulen verbinden sowohl formelles als auch informelles 
Lernen: Neben expliziter Förderung der Sprachkompetenz stehen Stadterkunden, 
Sportangebote sowie künstlerische Workshops wie Tanz-, Zirkus- oder Theaterprojekte auf 
dem Programm. 
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Bei gemeinsamen Aktivitäten und Ausflügen wenden die Kinder und Jugendlichen die neu 
erworbenen Sprachkenntnisse praktisch an und entdecken neue Interessen und Fähigkeiten. 
Sie lernen Freizeitstätten und wichtige Anlaufstellen kennen und erfahren Berlin als 
Lebensraum. Die Ferienschulen vermitteln Teamfähigkeit, Spaß am gemeinsamen und 
individuellen Lernen und ermöglichen Erfolgserlebnisse auf unterschiedlichsten Ebenen. 
Darüber hinaus erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten 
realistisch einzuschätzen und sie erfolgreich weiterzuentwickeln. 

Im Jahr 2019 wurden 160 Lerngruppen von 38 Trägern der freien Jugendhilfe in allen 
Berliner Bezirken umgesetzt. An den Lerngruppen nahmen insgesamt 2.389 Kinder und 
Jugendliche teil. Rund 1.000 Teilnehmende profitierten von der zusätzlichen Förderung in 
den Sommerferien, in denen ein Großteil der Angebote stattfindet.  

Im Jahr 2020 wurden 118 Lerngruppen von 31 Trägern der freien Jugendhilfe in allen 
Berliner Bezirken umgesetzt. Von der zusätzlichen Förderung profitierten insgesamt 1.581 
Kinder und Jugendliche. In den Sommerferien nahmen rund 722 Kinder und Jugendliche die 
Angebote der Berliner Ferienschulen wahr. Die pandemiebedingten Einschränkungen 
zwangen die Träger der freien Jugendhilfe im Jahr 2020 dazu, schnelle und innovative 
Lösungen für die praktische Umsetzung der Ferienschulen zu entwickeln. Die Angebote 
wurden dabei zum Teil in digitale oder hybride Formate überführt. 

(Hinweis: Mehrfachzählungen sind nicht auszuschließen, falls Teilnehmende nicht 
ausschließlich in einer Ferienzeit an einer Ferienschule teilgenommen haben.) 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

In allen Berliner Bezirken wurden Berliner Ferienschulen angeboten. Das Ziel, eine 
ausgewogene Verteilung der Lerngruppen bezüglich der bezirklichen Verteilung und des 
Alters der Teilnehmenden sicher zu stellen, wurde erreicht. 

Durch Beratungs- und Qualifizierungsangebote konnten sich die Träger bezüglich ihrer Arbeit 
mit der Zielgruppe fortbilden (im Bereich DAZ sowie im Bereich Pädagogik) und haben 
Impulse für die Weiterentwicklung ihrer Angebote aufgegriffen.   

Durch die Vernetzung der Träger untereinander konnte sichergestellt werden, dass die 
Träger sich gegenseitig in praktischen Fragen berieten und Good-Practice-Beispiele 
kennenlernten, die sie in ihre eigene Arbeit einbeziehen konnten.  

Die Dokumentationsunterlagen der Träger zeigten, dass die Teilnehmenden im Rahmen der 
Berliner Ferienschulen sowohl ihre Deutschkenntnisse ausbauen konnten als auch in ihrem 
Selbstkonzept gestärkt wurden. Die von den Teilnehmenden im Jahr 2019 ausgefüllten 
Fragebögen bestätigten diese Ergebnisse (auf der Ebene der Selbsteinschätzung). 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet)  
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Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Wichtige Erkenntnis war, dass die Kinder und Jugendlichen auch nach dem Übergang von 
Willkommensklassen in Regelklassen weiterhin Sprachförderbedarf haben. Auch nach dem 
Übergang in die Regelklassen erscheint es weiterhin notwendig, diese Kinder und 
Jugendlichen darin zu unterstützen, ihre Kenntnisse in der Sprache Deutsch weiter 
auszubauen, damit sie sich besser ausdrücken können, ihnen Gestaltungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen und sie in ihren sozialen Kompetenzen zu bestärken.  

Die Entwicklung der Sprachkompetenz kann wirkungsvoll durch explizite und implizite 
Lernsettings beeinflusst werden. In diesem Sinne ergänzten die Ferienschulen den 
Schulunterricht mit einem kreativen Sprachbildungsangebot, bei dem die Stärkung des 
Selbstwirksamkeitskonzepts der Teilnehmenden eine zentrale Rolle spielt. 

 

Maßnahme: Jugendsozialarbeit zur Unterstützung von 
neu zugewanderten SchülerInnen ohne 
Deutschkenntnisse (u.a. mit Sinti-/Roma-Hintergrund) 
(Land Berlin) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
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Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/10/2011 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Abschaffung jeglicher 
schulischen Segregation. Sie bezieht sich auch auf Empowerment, insbesondere 
Sensibilisierung der Roma für ihre Rechte (vor allem im Zusammenhang mit 
Diskriminierungen und möglichen Rechtsbehelfen) und bürgerlichen Pflichten 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Im Rahmen des Programms "Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen", das von der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie seit dem Jahr 2006 finanziert wird, wurden 
ab dem Jahr 2011 zusätzliche Stellen eingerichtet, um Kinder aus Sinti- und Roma-Familien 
gezielt zu unterstützen. Im Jahr 2014 wurde die Zielgruppe der Jugendsozialarbeit auf „neu 
zugewanderte Schüler/innen ohne Deutschkenntnisse“ erweitert, da dies dem Bedarf an den 
Schulen entsprach. Häufig konnte ein Sinti- oder Roma-Hintergrund nicht eindeutig bestimmt 
werden und es fanden sich in den entsprechenden Lerngruppen auch Kinder anderer 
Herkunft mit Unterstützungsbedarf. Weitere Stellen konnten in den vergangenen Jahren 
eingerichtet werden, da die Zahl der Willkommensklassen stark angestiegen ist. Zudem 
wurden von der SenBJF aufgrund des enormen Anstiegs Geflüchteter im Jahr 2015 
zusätzliche Stellen als sogenannte „Sofortmaßnahme Geflüchtete“ geschaffen. Diese Stellen 
wurden im Jahr 2018 regelhaft in das Landesprogramm „Jugendsozialarbeit an Berliner 
Schulen“ integriert. Gleichzeitig wurden im Jahr 2018 an weiteren Schulen zwei Stellen der 
Jugendsozialarbeit eingerichtet, die insbesondere die Sinti- und Roma-Familien an diesen 
Schulen unterstützt.  Im Jahr 2020 konnten fünf zusätzliche Stellen der Jugendsozialarbeit 
gezielt zur Unterstützung von zugewanderten Kindern und Jugendlichen aus Süd-Ost-Europa 
(Sinti und Roma) im Rahmen des Landesprogramms „Jugendsozialarbeit an Berliner 
Schulen“ geschaffen werden.  

Insgesamt wurden im Jahr 2020 46 Stellen der Jugendsozialarbeit zur Unterstützung neu 
zugewanderter Schüler:innen und Geflüchteter umgesetzt. 

 

Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen konnten im Jahr 2020 viele Ziele der 
Jugendsozialarbeit nicht wie geplant umgesetzt werden und die Fachkräfte vor Ort mussten 
flexibel auf die Umstände reagieren. Insgesamt meldeten viele Fachkräfte zurück, dass der 
Unterstützungsbedarf der Zielgruppen gestiegen sei und sich vermehrt auch Ratsuchende an 
die Jugendsozialarbeit gewandt haben, die vorher keinen Bedarf zeigten. Wichtige Themen 
waren hierbei das schulisch angeleitete Lernen zu Hause in oft engen Wohnverhältnissen, 
Fragen zur Schulorganisation und vor allem der Abbau von Ängsten und der Umgang mit 
Verunsicherungen. Häufig wurden Ersatzangebote für die Schülerinnen und Schüler 
geschaffen und besonders im Sommer und Herbst vermehrt Ausflüge organisiert und 
Ferienschulen vermittelt. Dadurch konnten die Schülerinnen und Schüler auch motiviert 
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werden, Freizeitaktivitäten außerhalb des häuslichen Umfeldes zu erleben und auf 
ungezwungene Art und Weise ihre deutschen Sprachkenntnisse aufzufrischen. 

Im Bereich der Übergangsbegleitung fanden viele externe Kooperationen pandemiebedingt 
nur eingeschränkt statt. So konnten geplante Praktika, Jobmessen, Begleitung in 
außerschulische Projekte nicht stattfinden und auch die Kommunikation mit Behörden und 
Ämtern funktionierte nicht überall reibungslos. Die Fachkräfte eines Projektes ersetzten die 
ausgefallenen Jobmessen durch Einzelberatungen von Expertinnen und Experten direkt in 
den Klassen. Die Schüler:innen in einem anderen Projekt haben während der 
Teilschulschließung von Peer-to-Peer Austauschrunden profitiert, in denen ehemalige 
Schüler:innen der Willkommensklassen von ihren ersten Ausbildungserfahrungen erzählten. 
Die Übergangsbegleitung von Schülerinnen und Schülern aus den Willkommensklassen in 
die Regelklassen war im Berichtzeitraum kaum möglich, da durch die Kohortenregelungen 
die Klassen größtenteils unter sich blieben und gemeinsame Aktivitäten nicht stattfinden 
konnten. Die Jugendsozialarbeit eines Projekts in Tempelhof-Schöneberg versuchte das 
Patenprojekt zwischen Willkommensklassen und Regelklassen über gemeinsame Ausflüge 
aufrechtzuerhalten. Als dies aufgrund der erneuten Verschärfung Ende des Jahres nicht 
mehr möglich war, konnten die Kinder über soziale Medien den Kontakt zueinander halten 
und die durch die Ausflüge entstandenen Freundschaften weiter pflegen. 

Besonders hervorzuheben ist die Unterstützung, die einzelne Fachkräfte aufgrund ihrer 
erweiterten Sprach- und Kulturkenntnisse insbesondere im Rahmen der Elternarbeit und 
Vermittlung zwischen Schule und Familien leisten konnten. In einem Projekt wurde in 
einer Bedarfsanalyse mit den Lehrkräften festgestellt, dass neben dem Förderbedarf 
einzelner Kinder vor allem sprachliche und kulturelle Hürden beim Zugang zu den Familien 
bei den Lehrkräften eine gewisse „Ohnmacht“ hervorruft. So wurde ein 
Elterngesprächsabend speziell für bulgarisch sprechende Eltern eingerichtet, was dazu 
führte, dass sich die angesprochenen Eltern deutlich häufiger hilfesuchend an die 
Jugendsozialarbeit wandten. Fragen oder Informationen über die Schule wurden auf 
Elternversammlungen und in Einzelgesprächen geklärt. Dank der Unterstützung der Eltern 
durch die Jugendsozialarbeit wurden von den Lehrkräften bereits positive Entwicklungen bei 
den Kindern festgestellt. 

Auch die Fachkräfte in einem anderen Projekt berichten, dass durch die zweimal wöchentlich 
stattfindende Elternsprechstunde der Jugendsozialarbeit auf rumänisch, serbisch und 
bulgarisch und deren Begleitung von Elternabenden die Eltern deutlich häufiger Kontakt zur 
Schule aufnehmen als vor Projektbeginn. In den Beratungssettings ging es oft um die 
Erläuterung des Berliner Schulsystems und die Schulpflicht, aber auch um Aufklärung im 
Zusammenhang mit Covid-19 und Informationen zu pandemiebedingten Veränderungen am 
Ort Schule (Maskenpflicht, Quarantäne, Einrichtung der Schulcloud und anderer Apps etc.). 

Aufgrund der geltenden Hygienemaßnahmen wurden vermehrt Eltern-Einzelgespräche 
geführt und teilweise auch „Flurbesuche“ oder Spaziergänge gemacht. So gelang es der 
Jugendsozialarbeit in engeren Austausch zu treten und zu den Familien oft auch ein 
größeres Vertrauensverhältnis aufzubauen.  

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 



 
 

ROMA - NRCP report for Germany 

 

73 / 355 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene Mittel Insgesamt ausgegebene Mittel 
 2019 2020 2019 2020 

Nationale öffentliche 
Finanzierung   

€ 2.299.340,00 €  2.696.861,00 € 2.169.986,00
  

€  2.459.773,64 

ESI-Fonds   € - € - € - € - 

Sonstige   € - € - € - € - 

Gesamtbetrag 
  

€ 2.299.340,00 € 2.696.861,00 € 2.169.986,00 €  2.459.773,64 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

 

Trotz der erschwerten Umstände zeigt sich, dass die Jugendsozialarbeit mit besonderen 
Aufgaben im Landesprogramm einen intensiven Kontakt zu den Zielgruppen halten und auf 
die immer wieder neuen pandemiebedingten Verunsicherungen souverän reagieren konnte. 
Besonders hinsichtlich der innerschulischen Kooperation hat sie eine Stärkung erfahren. So 
erwähnten die Fachkräfte in einem Drittel der Projekte explizit eine noch bessere 
Zusammenarbeit mit Lehrkräften und eine gestiegene Anerkennung für die eigene Arbeit. 

Insgesamt leistet die Jugendsozialarbeit mit besonderen Aufgaben weiterhin einen wichtigen 
Beitrag zur Integration der Kinder und Jugendlichen an Berliner Schulen und somit auch in 
die Gesellschaft. 

 

Maßnahme: Lerngruppen für Neuzugänge ohne 
Deutschkenntnisse (Willkommensklasse) (Land Berlin) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 
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Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 
Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2011 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Abschaffung jeglicher 
schulischen Segregation. Sie bezieht sich auch auf Antidiskriminierung, insbesondere 
Durchführung von Maßnahmen auf regionaler und lokaler Ebene zur Beseitigung der 
Segregation 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Im Jahr 2011 wurde eine neue Klassenart, die Lerngruppen für Neuzugänge ohne 
Deutschkenntnisse, in den Berliner Schulen eingeführt. In diesen Klassen werden die 
Schülerinnen und Schüler ohne Deutschkenntnisse auf den Übergang in die Regelklassen 
vorbereitet. Diese Maßnahme wird zukünftig in der Regelstruktur fortgeführt. Sofern neu 
zugezogene Schülerinnen und Schüler nicht alphabetisiert sind, wird entsprechender 
Unterricht in Alphabetisierungslerngruppen angeboten. 

Lerngruppen für Neuzugänge gibt es an allen Schulformen: Grundschulen, Integrierten 
Sekundarschulen (inklusive Gemeinschaftsschulen), Gymnasien und Oberstufenzentren, in 
begründeten Ausnahmefällen auch an Sonderpädagogischen Förderzentren. An den 
Grundschulen werden neu zugezogene Schülerinnen und Schüler ohne Deutschkenntnisse 
im Rahmen der Schulanfangsphase grundsätzlich in den Regelklassen beschult. 
Grundschulen, die in der Nähe von Übergangseinrichtungen liegen, können in 
Ausnahmefällen eine Genehmigung zur Einrichtung einer separaten Lerngruppe für 
Neuzugänge für Kinder der Jahrgangsstufen 1 und 2 erhalten.  

Lerngruppen für Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse werden für jeweils ein Schuljahr in 
Abstimmung zwischen Schulbehörde und Schulaufsicht eingerichtet. Bei der Einrichtung von 
Lerngruppen für Neuzugänge gilt eine Zumessungsfrequenz von zwölf Schülerinnen und 
Schülern. Die tatsächliche Belegung der Lerngruppen wird von der regionalen Schulaufsicht 
in enger Abstimmung mit der Schulbehörde und den Schulen monatlich geprüft. Die 
Zuweisung an eine Lerngruppe für Neuzugänge ist temporär und das Ziel ist der möglichst 
schnelle Erwerb der deutschen Sprache, um den zügigen Übergang in eine Regelklasse zu 
ermöglichen.  
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Seit dem Schuljahr 2012/13 wird in Berlin das Deutsche Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz-Stufe 1 für Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe in den 
Lerngruppen für Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse/Willkommensklassen angeboten. Ziel 
ist die Unterstützung der sprachlichen Erstintegration sowie die Vorbereitung eines 
erfolgreichen Übergangs in die Regelklasse. Die Schülerinnen und Schüler können zweimal 
im Jahr an einer Deutschprüfung auf dem Niveau A2/B1 teilnehmen (entsprechend dem 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen - GER). Seit dem Schuljahr 
2017/18 wird in Berlin auch das Berufsschulformat des Deutschen Sprachdiploms, das DSD 
1 Pro angeboten, das die sprachliche Erstintegration mit beruflicher Orientierung verbindet. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Im Schuljahr 2018/19 hat die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie eine 
Evaluation der Willkommensklassen in Auftrag gegeben mit dem Ziel der datenbasierten 
Weiterentwicklung der Qualität der Willkommensklassen. Mit der Evaluation wurde das 
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) beauftragt. In einem 
ersten Schritt erfolgte eine Bestandsaufnahe an allen Berliner Schulen mit 
Willkommensklassen, die auf strukturelle und organisatorische Fragen sowie auf eine 
Bewertung dieser Beschulungsform fokussiert. In einem zweiten Schritt fand Ende des 
Schuljahres 2018/2019 an rd. 100 zufällig ausgewählten Schulen eine vertiefende schriftliche 
Befragung von Schulleitungen und Lehrkräften zu schulischen, didaktischen und 
pädagogischen Konzepten und Organisationsformen statt. Seit September 2020 liegt der 
Bericht über die Ergebnisse der Evaluation vor. Die überwiegende Mehrheit der Befragten 
schätzte die Erfolge der Willkommensklassen hinsichtlich Spracherwerb, der Vermittlung 
kultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen sowie Wissen für den Alltag in Deutschland 
als erfolgreich ein. Handlungsbedarf wird bei der Vermittlung von Fachkenntnissen gesehen, 
die den Schülerinnen und Schülern den Übergang in die Regelklassen erleichtern. Die Studie 
finden Sie unter https://www.berlin.de/sen/bjf/gefluechtete/schulische-integration/ 

 

Zudem erarbeitet eine Fachgruppe in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
einen Orientierungsrahmen für die Beschulung von neu zugewanderten Kindern und 
Jugendlichen. Dieser beinhaltet Grundsätze der Beschulung sowie curriculare Vorgaben zum 
Spracherwerb. Zielgruppe des Orientierungsrahmens sind neu zugewanderte Schülerinnen 
und Schüler ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen der Jahrgangsstufe 1 bis 10 mit 
unterschiedlichem Bildungshintergrund und Sprachniveau, dazu gehören auch nicht 
alphabetisierte Kinder und Jugendliche. Für den berufsbildenden Bereich liegt bereits ein 
Curriculum für Willkommensklassen vor.  

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma 
ausgerichtet). 
 
 
 

http://#
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Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Maßnahme: Wohnwagenstellplatz für beruflich reisende 
deutsche Sinti und Roma Dreilinden (Land Berlin) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Verein zum Erhalt der Kultur Deutscher Sinti und Roma e.V. (VEK) 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2012 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Berücksichtigung der Bedürfnisse 
einzelner Schüler in enger Zusammenarbeit mit ihren Familien. Sie bezieht sich auch auf 
Empowerment, insbesondere Unterstützung der aktiven Bürgerschaft der Roma durch 
Förderung ihrer sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beteiligung in 
der Gesellschaft und Kultur. 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

Im Rahmen der Maßnahme führt der „Verein zum Erhalt der Kultur Deutscher Sinti und Roma 
e.V. (VEK) zahlreiche Angebote durch, u.a. um die Bildungssituation und somit die 
Zukunftsperspektiven von Kindern und Jugendlichen der nationalen Minderheit zu 
verbessern. Zu den Angeboten gehört die Beratung von Schülerinnen und Schülern sowie 
von Eltern zu schulischen Fragen und Problemen. Die Beratungstätigkeit umfasst darüber 
hinaus Aspekte der Diskriminierung. Weitere Schwerpunkte des Angebotes sind 
Krisenintervention und Mediation sowie unterstützende Maßnahmen im Bereich der 
beruflichen Orientierung, der schulischen Nachqualifikation und der Aus- und Weiterbildung. 
Des Weiteren finden öffentliche Veranstaltungen statt, die zum Ziel haben, den Erhalt der 
Kultur und Sprache der deutschen Sinti und Roma zu sichern, die Teilhabe am allgemeinen 
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und zu befördern sowie über die Geschichte und 
Traditionen der nationalen Minderheit zu informieren und so Ressentiments abzubauen. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Durch die Maßnahmen wird für die Gruppe der beruflich reisenden deutschen Sinti und 
Roma ein Angebot offeriert, um die Bildungs- und Teilhabechancen insbesondere von 
heranwachsenden Kindern und Jugendlichen der nationalen Minderheit zu unterstützen. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "NRIS oder politische 
Maßnahmenpakete angewendet auf Roma". Es ist eine auf Roma ausgerichtet (d. h. die 
Maßnahme zielt ausdrücklich auf Roma ab) Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 
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 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2019 2020 2019 2020 

Nationale öffentliche 
Finanzierung   

€ 151.900,00 € 151.796,00 € - € - 

ESI-Fonds   € - € - € - € - 

Sonstige   € - € - € - € - 

Gesamtbetrag   € 151.900,00 € 151.796,00 € 151.900,00 € 151.796,00 

 

Maßnahme: Bildungsförderung für Roma-Kinder und 
Jugendliche an Schulen (Freie Hansestadt Bremen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Die Senatorin für Kinder und Bildung 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 
Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/1993 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Abschaffung jeglicher 
schulischen Segregation 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Ziele des Projektes „Bildungsförderung für Roma- und Sinti-Kinder“ sind die Sicherung der 
Teilhabe von Roma- und Sinti-Kindern an Bildungsprozessen, deren Integration in die 
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Regelschule, die Sicherung des Schulbesuches, die Senkung der Fehlzeiten und die 
Verhinderung von Schulabbrüchen. 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten Förderunterricht mit dem Ziel, sie in den regelhaften 
Schulablauf zu integrieren und ihnen einen (höheren) Schulabschluss zu ermöglichen. Die 
Förderung wird sowohl als Einzelbetreuung, in Kleingruppen als auch in der Klasse 
angeboten. 

Die Mitarbeitenden des Projektes halten engen Kontakt zu den Eltern der von ihnen 
betreuten Kinder und führen viele vertrauensbildende Gespräche, sie unterstützen die 
Familien bei Außenkontakten. 

Die Bereitschaft der Eltern für eine Zusammenarbeit muss vorhanden sein, um sinnvoll und 
effizient in den Familien arbeiten zu können. Über die Schaffung von „Vorbildern“ sollen 
weitere Familien Interesse an der schulischen Bildung ihrer Kinder entwickeln. 

Die Mitarbeitenden des Projekts beraten Lehrerinnen und Lehrer‚ Schulleitungen und Eltern 
bei auftretenden Problemen. Ziel ist es, einen auf gegenseitige Akzeptanz und Anerkennung 
basierenden Kontakt zwischen Schule und Elternhaus aufzubauen. 

Ressource: 128 Lehrerwochenstunden sowie zwei Schulassistentinnen (30 bzw. 40 
Stunden). Eine Schulassistentin ist Roma.  

Darüber hinaus partizipieren und profitieren Kinder und Jugendliche der Roma und Sinti von 
allen Maßnahmen der Senatorin für Kinder und Bildung, die darauf zielen, die 
Bildungsbeteiligung und den Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern mit besonderen 
Bedarfen zu verbessern. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Der Förderunterricht erreichte grob geschätzt etwa 50% der Sinti- und Roma-Kinder in 
Bremen. Die eingesetzten Förderlehrkräfte organisieren den Förderunterricht weitgehend 
selbstständig. Die (additive) Förderung der von ihnen in Abstimmung mit den Schulen für 
eine Förderung ausgesuchten Kinder und Jugendlichen erfolgt häufig in Kleingruppen oder 
individuell während der regulären Unterrichtszeit. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja, aber der Betrag kann nicht angegeben werden 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Die Maßnahme greift die Bedarfe der Roma- und Sinti-Kinder adressatengerecht auf und 
insbesondere die verstetigte Netzwerkarbeit innerhalb der Roma- und Sinti-Community 
erweist sich als Schlüssel, um die Zielgruppe erreichen zu können. Erfolgreiche Einzelfälle 
dienen als Vorbilder innerhalb der Community und wirken als Multiplikatoren.  

 

Maßnahme: Projekt ChancenRaum (Freie Hansestadt 
Bremen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Arbeiterwohlfahrt Bremen 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2011 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Berücksichtigung der Bedürfnisse 
einzelner Schüler in enger Zusammenarbeit mit ihren Familien. Sie bezieht sich auch auf 
Bildung, insbesondere Verringerung der Zahl der Schulabbrecherquote und Bildung, 
insbesondere Förderung einer stärkeren Einbindung der Eltern 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

Ziel des Projekts ist die Verbesserung der Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, 
die aus Bulgarien nach Bremen zugewandert sind, durch Bildung. Schwerpunkte des 
Projekts sind die Zusammenarbeit der Eltern mit Schulen sowie die Motivation der Kinder und 
Jugendlichen im schulischen Bereich. Es wurden Schülergruppen aufgebaut, in denen durch 
gemeinsame Freizeitangebote niedrigschwellig Informationen, Kompetenzen und Motivation 
zu besseren schulischen Leistungen vermittelt werden. Im Rahmen von regelmäßigen 
Elternsprechstunden werden den Eltern der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen 
Unterstützung und Beratung in schulischen und pädagogischen Angelegenheiten, 
Gesundheitsversorgung, Wohnungsangelegenheiten und Fragen zu Aufenthalt und 
Existenzsicherung angeboten. Die Eltern werden über das Schul- und Bildungssystem und 
über die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Schulen informiert; bei Bedarf begleiten die 
Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter sie auch zu Terminen wie Elternsprechtagen. 
Somit fungiert das Projekt als eine Brücke zwischen den Kindern, Jugendlichen, Eltern und 
Lehrern und trägt dazu bei die Kommunikation und damit langfristig auch die 
Bildungschancen zugewanderter Kinder und Jugendlicher zu verbessern. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Ergebnisse dieser Maßnahme sind die verbesserte Kommunikation zwischen Kindern, Eltern 
und Schulen und die bessere Bildungsbeteiligung von neu zugewanderten Kindern und 
Jugendlichen aus Bulgarien. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

2020: 64.628,00 € 
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Maßnahme: Fortbildungsangebot für hessische 
Lehrkräfte "Sinti und Roma in Deutschland und die Rolle 
des Antiziganismus" (Land Hessen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 
Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Hessische Lehrkräfteakademie unter Einbezug des Hessischen Landesverbandes der Sinti 
und Roma 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   10/01/2018 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Abschaffung jeglicher 
schulischen Segregation. Sie bezieht sich auch auf Antidiskriminierung, insbesondere 
Bekämpfung des Antiziganismus durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die 
Vorteile einer Integration und Mehrfachdiskriminierung, insbesondere Sicherstellung, 
dass hierbei alle maßgeblichen Akteure, einschließlich der öffentlichen Behörden, der 
Zivilgesellschaft und der Roma-Gemeinschaften, einbezogen werden 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Fortbildungsangebot für die Hessischen Lehrkräfte und in Schulen tätige sozialpädagogische 
Fachkräfte, Titel: „Sinti und Roma in Deutschland und die Rolle des Antiziganismus“. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Aufgrund der mangelnden Nachfrage wurden die beiden in den vergangenen Jahren 
angebotenen Fortbildungsveranstaltungen nicht durchgeführt. Der im ersten Schulhalbjahr 
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2020/21 vorgesehene Fachtag wurde in Absprache mit dem Hessischen Landesverband der 
Sinti und Roma – bedingt durch die Corona Pandemie – auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es ist eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Vermutlich stößt das Fortbildungsangebot bei den Adressaten auf wenig Interesse. Deshalb 
wurde für zukünftige Angebote der Adressatenkreis erweitert. 

 

Maßnahme: Förderung der sozialen Teilhabe von Sinti 
und Roma (Land Niedersachsen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

politische Maßnahme (Änderung der öffentlichen Politik) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

1. Sinti Verein Ostfriesland e.V. 
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Art der Einrichtung 

eine private Einrichtung 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2019   

Enddatum:   31/12/2021  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung. Sie bezieht sich auch auf Lokale Maßnahmen und 
Kultur. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Förderung der sozialen Teilhabe von Sinti und Roma sowie Beratung und Begleitung 
gegenüber staatlichen Institutionen. 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Evaluation steht noch aus.  

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 
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 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020 2021 2020 2021 

Nationale öffentliche Finanzierung
   

€ 27.000,00 € 50.000,00 € 27.000,00 € 50.000,00 

ESI-Fonds   € - € - € - € - 

Sonstige   € - € - € - € - 

Gesamtbetrag   € 27.000,00 € 50.000,00 € 27.000,00 € 50.000,00 

 

Länderspezifische Anmerkungen bezüglich der Roma, die von dieser Maßnahme 
profitiert haben 

300 – 400 Personen profitieren von der Maßnahme 

 

Maßnahme: Integration, Interkulturelle Bildung und (vor-) 
schulische Förderung von Deutsch als Zweit- und 
Bildungssprache von Kindern und Jugendlichen (Land 
Niedersachsen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Niedersächsisches Kultusministerium, Regionalen Landesämter für Schule und Bildung, 
Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung, 
Landesaufnahmebehörde Niedersachsen, Schulen 

 

Art der Einrichtung 

eine Partnerschaft zwischen mehreren Organisationen 
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Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/08/2016 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die Unterstützung, Integration und Förderung von Interkultureller Bildung und Deutsch als 
Zweit- und Bildungssprache von Schülerinnen und Schülern umfasst fest etablierte und 
durchgängige Strukturen.  

Diese etablierten Strukturen reichen von der vorschulischen Sprachförderung für KiTa- und 
Nicht-KiTa-Kindern, über den Unterricht in allen Standorten der Landesaufnahmebehörde 
Niedersachsens, über die durchgängige integrative und additive Förderung von Deutsch als 
Zweit- und Bildungssprache in allen Schulformen bis hin zur Lehrkräfteaus- und -fortbildung. 

Zur weiteren Unterstützung und Beratung im Bereich Sprachbildung und Interkulturelle 
Bildung stehen die flächendeckend und schulformübergreifend arbeitenden 
Sprachbildungszentren - Zentren für Sprachbildung und Interkulturelle Bildung - zur 
Verfügung.  

Sie beraten die Schulleitungen und das schulische Personal in den Bereichen Sprachbildung 
und Interkultureller, vernetzen sich mit kommunalen Partnern und unterstützen u. a. auch bei 
der Erstellung eines schuleigenen Konzeptes. In diesem Kontext bieten die Zentren für 
Sprachbildung und Interkulturelle Bildung seit dem 01.08.2020 flächendeckend und dauerhaft 
verankert die Beratung für den Bereich „Osteuropäischer Zuzug“ an.  

Das Themenportal „Sprachbildung und Interkulturelle Bildung“ ist ebenfalls etabliert. Dort 
stehen dem schulischen Personal neben den rechtlichen Vorgaben, den Angeboten zur 
Beratung und Qualifizierung zahlreiche Unterrichtsmaterialien zum Download bereit. Für 
Erziehungsberechtigte und außerschulische Partnern werden Informationen, Inhalte und 
(mehrsprachige) Flyer zum Schulbesuch sowie aktuell zum Distanzlernen angeboten. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Schüler*innen-Individualdaten werden in der niedersächsischen Schulstatistik nicht erfasst, 
damit können keine Bildungsbiographien nachverfolgt und ausgewertet werden. Es werden 
individuelle Lernentwicklungsberichte für jede Schülerin und jeden Schüler vor Ort erstellt. 
Die Angebote der Zentren für Sprachbildung und Interkulturelle Bildung werden kontinuierlich 
von den Schulen und außerschulischen Partnern genutzt und angefragt. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene". Es ist eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
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Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Die Erkenntnisse der Durchführung dieser Maßnahmen haben zu einer landesweiten 
Etablierung geführt. Die Erkenntnisse der Durchführung dieser Maßnahmen haben zu einer 
landesweiten Etablierung geführt. 

 

Maßnahme: Förderprogramm „Zuwanderung aus 
Südosteuropa“ über die Kommunalen 
Integrationszentren in Nordrhein-Westfalen (Land 
Nordrhein-Westfalen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Kommunale Integrationszentren in Nordrhein-Westfalen 

 

Art der Einrichtung 

eine Partnerschaft zwischen mehreren Organisationen 
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Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2020   

Enddatum:   31/12/2022  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere auf den Einbezug der Eltern in den 
Bildungsprozess ihrer Kinder mit dem Ziel der Verringerung der Zahl der 
Schulabbrecherquote. Sie bezieht sich ebenfalls auf Armutsbekämpfung durch soziale 
Investitionen, insbesondere Einleitung von Aktivierungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen und Empowerment, insbesondere Unterstützung der 
aktiven Bürgerschaft der Roma durch Förderung ihrer sozialen, wirtschaftlichen, 
politischen und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Nach der erfolgreich durchgeführten Vorgängermaßnahme, bei der in den Jahren 2017 bis 
2019 zehn Kommunen in Nordrhein-Westfalen gefördert worden sind, die 
überdurchschnittlich viel Zuwanderung sozial benachteiligter Menschen aus Südosteuropa 
erfahren, ist das Programm für die Laufzeit von 2020 bis 2022 ausgeweitet worden. Im 
Rahmen des aktuellen Programms „Zuwanderung aus Südosteuropa“ des Ministeriums für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI NRW) 
werden nunmehr 18 Kommunen mit jährlich insgesamt 5 Millionen Euro gefördert, um 
Strukturen zur Verbesserung der Integrations- und Teilhabechancen dieser Zielgruppe auf 
lokaler Ebene aufzubauen. 

Das Programm umfasst Informationsvermittlung und persönliche Beratung in den 
Herkunftssprachen der eingewanderten Menschen in den Bereichen Existenzsicherung, 
Bildung, Gesundheit, Wohnen, nachbarschaftliches Zusammenleben, Arbeit, Empowerment 
und Antidiskriminierung. 

Das Besondere an dem Förderprogramm ist, dass sehr flexibel auf die aktuelle Bedarfslage 
vor Ort eingegangen werden kann. Bedingung ist jedoch, dass die Zielgruppe in die 
Entwicklung und Umsetzung der Aktivitäten einbezogen wird und dass sich die Kommunen 
an den landesweiten Vernetzungsstrukturen beteiligen, um erfolgreiche Konzepte weiteren 
interessierten Kommunen vorzustellen. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Eine Evaluation des Programms hat gezeigt, dass in allen geförderten Kommunen Strukturen 
geschaffen worden sind, um die sozial benachteiligten Menschen, die dorthin migriert sind, 
bei der Bewältigung unterschiedlicher Herausforderungen zu unterstützen und ihre Chancen, 
an der Gesellschaft an ihrem neuen Wohnort gleichberechtigt teilhaben zu können, zu 
erhöhen. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 
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Es ist eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 
Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Das Programm hat gezeigt, dass sozial benachteiligte Menschen aus Südosteuropa häufig 
mit vielen unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert sind, bei deren Bewältigung sie 
dringend Unterstützung benötigen, da die vorhandenen Unterstützungs- und 
Integrationsstrukturen zumeist nicht übergreifend agieren können. Um die Menschen 
unterstützen zu können, ist es zudem unerlässlich, zunächst ihr Vertrauen zu gewinnen. Dies 
gelingt am besten, indem man Personen aus der Zielgruppe gewinnt und qualifiziert, damit 
sie als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wirken und die Menschen aus der Zielgruppe in 
ihrer(n) Herkunftssprache(n) beraten und unterstützen können. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass der Bedarf nach den o.g. Unterstützungsmaßnahmen in 
absehbarer Zeit sinken wird, da die Migration sozial benachteiligter Menschen aus 
Südosteuropa nach Nordrhein-Westfalen anhält. 
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Maßnahme: Herkunftssprachlicher Unterricht (Land 
Nordrhein-Westfalen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2018 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung. Sie bezieht sich auch auf Kultur. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

In Nordrhein-Westfalen werden alle Kinder und Jugendlichen gemeinsam in allen 
Schulformen unterrichtet. Dabei greift das Land auf eine jahrzehntelange Erfahrung der 
Integrationsprozesse zurück. Beim Schulbesuch wird nicht nach Ethnien unterschieden; alle 
Schülerinnen und Schüler werden individuell gefördert und unterstützt. So gibt es zusätzliche 
Integrationsstellen und den Herkunftssprachlichen Unterricht, der besonders Kinder und 
Jugendliche mit einer internationalen Familiengeschichte einerseits bei der Integration und 
andererseits bei der Weiterentwicklung der mitgebrachten Sprachen fördert. Dabei 
übernehmen herkunftssprachliche Lehrkräfte auch eine Brückenfunktion zwischen Eltern und 
Schule im Sinne der gemeinsamen Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Es handelt sich hierbei um eine allgemeine schulische Maßnahme, zu der alle 
Personengruppen mit Zuwanderungsgeschichte Zugang haben (keine spezifische 
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Maßnahme nur für Sinti und Roma). Da die Maßnahme noch läuft, liegen noch keine finalen 
Ergebnisse vor. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es ist eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Maßnahme: Kinderbetreuung in besonderen Fällen 
(Land Nordrhein-Westfalen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Zuwendungsempfänger sind die örtlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter). Die 
Projekte werden vor Ort dann von anerkannten Trägern der freien und öffentlichen 
Jugendhilfe durchgeführt. 

 

Art der Einrichtung 

eine Partnerschaft zwischen mehreren Organisationen 
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Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2015 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Verbesserung des Zugangs zu der 
frühkindlichen Erziehung und Betreuung und der Qualität 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Das Land NRW stellt seit dem Jahr 2015 Haushaltsmittel für die „Kinderbetreuung in 
besonderen Fällen“ bereit. Hieraus werden im Wesentlichen die sogenannten 
„Brückenprojekte“ finanziert. Dabei handelt es sich um niedrigschwellige, pädagogisch 
begleitete Angebote wie Eltern-Kind-Gruppen oder Spielgruppen, die Kinder aus Familien mit 
Fluchthintergrund den Zugang zu institutionalisierten Formen der Kindertagesbetreuung 
erleichtern sollen. Darüber hinaus werden die Kinder nach ihren individuellen Bedürfnissen 
gefördert. Die Angebote nehmen ausdrücklich auch Kinder aus Familien in vergleichbaren 
Lebenslagen mit in den Blick. Aus diesem Grund können Städte in NRW, die in besonderem 
Maße von einer Zuwanderung aus Südosteuropa betroffen sind, Projekte zur Betreuung von 
Kindern aus den südeuropäischen Ländern zur Förderung im Programm der 
„Brückenprojekte“ anmelden. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Städte in NRW, die in besonderem Maße von einer Zuwanderung aus Südosteuropa 
betroffen sind, Projekte zur Betreuung von Kindern aus den südeuropäischen Ländern zur 
Förderung im Programm der „Brückenprojekte“ anmelden.  

Brückenprojekte sind ein erster und wichtiger Baustein in der Bildungsbiographie von Kindern 
mit Fluchthintergrund. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 
Es ist eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Im Jahr 2020 wurden in 55 Brückenprojekten, die sich hauptsächlich an Kinder aus 
Südosteuropa richteten, 553 Kinder betreut. Wie viele dieser Kinder Roma sind, kann nicht 
genauer differenziert werden. 

 

Maßnahme: Kommunale Integrationszentren (Land 
Nordrhein-Westfalen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/10/2017 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung. 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

In den Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen arbeiten 53 Kommunale 
Integrationszentren (KI) im Bildungs- und Querschnittsbereich Integration. Die KI werden vom 
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration und vom Ministerium für Schule 
und Bildung gemeinsam finanziert. Das damalige Ministerium für Schule und Weiterbildung 
stellte schon im Haushalt 2015 anlässlich der Zuwanderung aus Südosteuropa für die 
besonderen Beratungsbedarfe in den Kommunalen Integrationszentren zusätzlich zur 
grundsätzlichen Ausstattung 10 Lehrerstellen zur Verfügung. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Bildungs- und Unterstützungsangebote für die Angehörigen der Zielgruppe. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es ist eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Maßnahme: Antidiskriminierung / 
Mehrfachdiskriminierung im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung (Land Rheinland-Pfalz) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 
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Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 
Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2015 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung. Sie bezieht sich auch auf Antidiskriminierung 
und Sonstige. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die Maßnahme wird durch eine lokale Behörde (Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz) 
durchgeführt. 

In der Aus- und Fortbildung der Polizei Rheinland-Pfalz sind die Themen Antidiskriminierung 
und interkulturelle Kompetenz fest verankert. 

Der Gleichheitsgrundsatz des GG und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
werden in fachtheoretischen Lehrveranstaltungen vermittelt. 

Eine Lehrveranstaltung „Professioneller Umgang mit Vielfalt“ thematisiert ethnische, 
kulturelle, religiöse und geschlechtliche Vielfalt und Diskriminierungen. 

In Hochschulgesprächstagen behandeln Lehrkräfte und externe Referenten halbjährlich 
wechselnde Themenschwerpunkte zu den Diskriminierungsmerkmalen „Ethnie“, „Kultur“ und 
„Handicaps“. 

Studierende erfahren Diversität in Auslandspraktika und in einer internationalen 
Projektwoche mit ausländischen Studierenden. 

Regelmäßige Trainings interkultureller Kompetenz in Aus- und Fortbildung befähigen zu 
diskriminierungsfreiem Handeln. Sämtliche Maßnahmen in Aus- und Fortbildung sind Teil des 
Curriculums des Bachelorstudiengangs Polizeidienst oder des Fortbildungskatalogs der 
Hochschule der Polizei. In diesem Sinne liegt ihnen ein Konzept auf lokaler Ebene zugrunde. 
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Ergebnisse dieser Maßnahme 

Der erfolgreichen Teilnahme an Maßnahmen des Bachelorstudiengangs Polizeidienst liegt 
eine Lernzielkontrolle zugrunde. Evaluationen zeigen, dass die Lernziele überwiegend 
erreicht werden. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler oder 
lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Allgemeine Maßnahmen erreichen Lernziele im hohen Maße.  

 

Maßnahme: Bildungsberatung für die Kinder der 
deutschen Sinti und Roma in den Schulen Schleswig-
Holsteins (Land Schleswig-Holstein) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 
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Die Durchführungsstelle 

Initiiert und finanziert wird das Programm durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur; Projektträger Verband Deutscher Sinti und Roma e. V. - Landesverband 
Schleswig-Holstein 

 

Art der Einrichtung 

eine Partnerschaft zwischen mehreren Organisationen 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/08/2014 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung, insbesondere Förderung der Teilnahme der 
Roma an Sekundar- und Hochschulbildung. Sie bezieht sich auch auf 
Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von Antiziganismus durch 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Inklusionsprobleme, denen sich Roma 
ausgesetzt sehen und Empowerment, insbesondere Unterstützung der aktiven 
Bürgerschaft der Sinti und Roma durch Förderung ihrer sozialen, wirtschaftlichen, 
politischen und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Zur Unterstützung der Kinder der deutschen Sinti und Roma wurden 2013 Angehörige der 
Minderheit zusätzlich zu den bereits vorhandenen Mediatorinnen für die Aufgabe der 
Bildungsberatung in den Schulen Schleswig-Holsteins qualifiziert.  

Aufgabe der Mediatorinnen, Bildungsberaterinnen und -berater ist es, aktuell rund 150 
Schülerinnen und Schüler der Minderheit im Unterricht zu unterstützen. Sie helfen bei 
sprachlichen Schwierigkeiten und übernehmen die Hausaufgabenbetreuung. Zugleich 
informieren sie in den Schulen über die Kultur der Sinti und Roma, schlichten bei Konflikten 
und versuchen die Eltern der Kinder und Jugendlichen vom Wert einer guten Bildung und 
einem regelmäßigen Schulbesuch zu überzeugen. Sie übernehmen die Begleitung bei 
Ausflügen und auf Klassenfahrten, beraten Eltern und Lehrkräfte bei 
Verständigungsproblemen. Eine vom Landesverband eingesetzte Koordinatorin begleitet die 
Bildungsberaterinnen und Bildungsberater seit 2017 und gilt für die Schulen, Schulämter und 
die zuständige Fachaufsicht des Bildungsministeriums als erste Ansprechpartnerin. 
Regelmäßig werden Dienstversammlungen und Fortbildungen für die Bildungsberaterinnen 
und Bildungsberater angeboten, an denen die Mediatorinnen ebenfalls teilnehmen. Zitat 
Matthäus Weiß als Vorsitzender des Verbandes deutscher Sinti und Roma, Landesverband 
Schleswig-Holstein (2021): „Die Anwesenheit von Mediatorinnen, Bildungsberaterinnen und 
Bildungsberatern in den Schulen schafft Vertrauen auf Seiten der Minderheit und auch auf 
der Seite der Mehrheitsbevölkerung. Durch die Begleitung und Unterstützung unserer Kinder 
werden Brücken gebaut. Unsere Kinder besuchen nun zumeist ohne Angst die Schule und 
erste Bildungsabschlüsse und gute Übergänge in den Beruf sind bereits erzielt worden.“ 
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Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die am Projekt beteiligten Schulen profitieren laut einer ersten Evaluation (2017). Folgende 
Ergebnisse wurden bezüglich der Unterstützung der Kinder der deutschen Sinti und Roma im 
Unterricht durch die Bildungsberatung genannt: 

1. Steigerung der Schulbesuchsrate 

2. Schulabschlüsse werden von den Familien zunehmend als wichtig erachtet 

3. qualitative und quantitative Verbesserung der Elternkontakte (z. B. beim Besuch von 
Elternabenden und Elternsprechtagen) 

4. Kontakte zu Vätern wurden verbessert 

5. Eltern fühlten sich besser unterstützt und angenommen 

6. Schulische Abläufe werden für Eltern verständlicher und transparenter 

7. Durch die Vermittlung der Bildungsberatung wird die Elternarbeit für die Schulen 
erleichtert. 

8. Reduktion der Zahl der Konflikte 

9. weniger Einsatz von Ordnungsmaßnahmen wegen Schulabsentismus 

10. Lehrkräfte gewinnen Verständnis für kulturbedingte unterschiedliche Ansichten. 

Zitat einer Schulleitung im Rahmen der Evaluierung: "Die Anwesenheit von 
Bildungsberaterinnen und Bildungsberatern schafft Vertrauen. Sie bauen Brücken und wirken 
dem Antiziganismus entgegen." 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines: „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

 Nein 

Quelle für die Schätzung 

 

Wie hoch ist die geschätzte Zahl der Roma, die pro Jahr von der Maßnahme profitieren 
würden? 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 
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 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2019 2020 2019 2020 

Nationale öffentliche 
Finanzierung   

€ 235.000,00 € 235.000,00 € 227.714,91 € 235.000,00 

ESI-Fonds   € - € - € - € - 

Sonstige   € - € - € - € - 

Gesamtbetrag   € 235.000,00 € 235.000,00 € 235.000,00 € 227.714,91 

 

Länderspezifische Anmerkungen bezüglich der Roma, die von dieser Maßnahme 
profitiert haben 

In der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2021/22 im Rahmen des 
DaZ-Unterrichts unterstützt werden, sind aktuell 15 Roma eingeschlossen. 
Die Muttersprache der deutschen Sinti und Roma, und somit die der Bildungsberaterinnen 
und -berater, ist Romanes. Zugereiste Roma sprechen in der Regel Rumänisch oder 
Bulgarisch. Eine Verständigung der Gruppen ist deshalb sprachlich und aufgrund kultureller 
Unterschiede oft schwierig. 
Die prekären Umstände, aus denen viele Kinder und Jugendliche der Roma aus Drittstaaten 
stammen, machen eine Unterstützung gerade im Bildungsbereich notwendig, um Teilhabe 
und Bildungserfolge für sie zu sichern. Ein analoges Konzept der Bildungsberatung für Roma 
mit eigens qualifizierten Angehörigen der Roma-Minderheit, die aus den genannten EU-
Staaten stammen, wird empfohlen. 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Maßnahmen für die Unterstützung der Sinti und Roma müssen nach Möglichkeit von der 
Minderheit selbst konzipiert, verantwortet und umgesetzt werden. Die Minderheit muss für 
sich selbst sprechen. So war der Landesverband bei der Projektplanung beteiligt und setzt 
das Projekt seit 2014 als Projektträger eigenständig um. Der Einsatz einer Koordinatorin seit 
2017, die der Minderheit angehört, hat sich eindeutig bewährt. 

 

Maßnahme: Kooperationsvereinbarung zwischen den 
Bildungseinrichtungen der Thüringer Polizei (BEThPol) 
und dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma zum 
Zwecke der gemeinsamen Zusammenarbeit (Freistaat 
Thüringen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

politische Maßnahme (Änderung der öffentlichen Politik) 
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Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

BEThPol und Zentralrat Deutscher Sinti und Roma 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   16/06/2018 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Bildung. Sie bezieht sich auch auf Antidiskriminierung. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Sowohl in der Ausbildung zum mittleren als auch gehobenen Polizeivollzugsdienst 
(Fachhochschulstudium) findet die Wissensvermittlung über die Sinti und Roma in den 
Unterrichtsfächern Berufsethik und Polizei und Gesellschaft statt.  

Dazu gehört u.a. ein Besuch des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und 
Roma in Heidelberg durch Studenten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, 
Fachbereich Polizei, jeweils im dritten Studienjahr im Rahmen des Moduls 10 (Polizei und 
Globalisierung). Der Studientag wird für den Besuch der Ausstellung und für Workshops 
genutzt. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die PolizeibeamtInnen werden zum Umgang mit Sinti und Roma geschult und sensibilisiert.  

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "NRIS oder politische 
Maßnahmenpakete angewendet auf Roma". Es ist eine auf Roma ausgerichtet (d. h. die 
Maßnahme zielt ausdrücklich auf Roma ab) Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Nein 
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d. weitere Maßnahmen zum Themenbereich 

Maßnahme: Dokumentation von antiziganistisch 
motivierten Vorfällen – Stärkung der Opfer von 
Diskriminierung (Land Berlin) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

Maßnahme: Berufsbildungsprojekt für Roma-Jugendliche 
und junge Erwachsene (Land Hessen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Beschäftigung beschrieben 

 

Maßnahme: Gemeinsame Erklärung über die 
Zusammenarbeit zwischen der Thüringer 
Landesregierung und dem Zentralrat Deutscher Sinti und 
Roma (Freistaat Thüringen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: Anti-Rassismus-Training für Fachkräfte der 
Kinder- und Jugendhilfe zum Schwerpunkt 
Diskriminierung von Sinti und Roma Landesverband 
Deutscher Sinti und Roma Berlin Brandenburg e.V. 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 
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II. Beschäftigung 
a. Allgemeine Bewertung 
Die wichtigsten Erfolge und die Faktoren, die dazu beitragen 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales  

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales teilt mit, dass sich alle Angaben auf die 
teilnehmenden Migrantinnen und Migranten insgesamt und nicht speziell auf teilnehmende 
Roma beziehen. Ein wesentlicher Erfolg eines Großteils der ESF-Bundesprogramme besteht 
in der in der zielgruppenspezifischen Ansprache und Vermittlung von Personen mit 
Migrationshintergrund. Bislang ist es in ESF-Bundesprogrammen gelungen, zahlreiche der in 
den Programmen genannten Zielgruppen in den allgemeinen Arbeitsmarkt oder in 
Ausbildung zu vermitteln, zu beraten oder zu qualifizieren. Die Programme zeichnen sich 
durch eine hohe Akzeptanz aus. Weitere Erfolgsfaktoren sind in einigen Programmen 
flächendeckende Träger- und Netzwerkstrukturen oder auch die Bildung von 
Kooperationsverbünden mit der Arbeitsverwaltung und Unternehmensnetzwerken. 

 

Land Berlin 

Im Rahmen des Aktionsplans zur Einbeziehung ausländischer Roma wird im 
bezirksorientierten Programm die Einführung der Familien in die deutschen Kultur- und 
Gesellschaftsverhältnisse durch unterschiedliche Träger umgesetzt. Zusätzlich liegt der 
Fokus auf Sprachmittlung an Schulen für die Altersgruppen von 6-19 Jahren. Seit 2017 
wurde die Verweisberatung zum Thema Arbeitsmarktintegration für die Altersgruppe von 16-
27 Jahren aufgenommen. Hierbei wird Beratungsanliegen und -bedarf so weit geklärt, dass 
an eine spezialisierte Beratungsstelle weitervermittelt werden kann.  

 

Land Hamburg  

Im Hinblick auf das Projekt „Qualifizierungen und berufliche Einstiege für Sinti und Roma“: 

Mit den eingeleiteten Maßnahmen wurde die Zielgruppe gut erreicht. Der Zugang der Sinti 
und Roma zum Regelsystem wurde deutlich verbessert. 

 

Land Hessen  

Der Förderverein Roma e.V. setzt sich u.a. für mehr gesellschaftliche Akzeptanz der Sinti 
und Roma ein und unterstützt bei der gesellschaftlichen Teilhabe und der Integration in den 
Arbeitsmarkt.  Er ist in der Stadt Frankfurt der einzige Anbieter (Nichtregierungsorganisation), 
der für die Zielgruppe Sinti und Roma unterstützende Angebote zur Verfügung stellt. Der 
Projektträger leistet für die Zielgruppe einen wichtigen Beitrag und wurde bereits langjährig 
über die Hessische Arbeitsmarktförderung gefördert.  

 

Land Saarland  

Im Hinblick auf das Projekt „Saarländische Beratungsstelle für Wanderarbeit und mobile 
Beschäftigte (SBW)“: Der Einstieg in eine reguläre Beschäftigung wird erleichtert. 
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Land Sachsen  

Die Unterstützung bei Behördengängen wie Arbeitsamt etc., Vorbereitung auf 
Vorstellungsgespräche, Zusammenarbeit mit den Schulen, trugen zum Erfolg im Bereich 
Beschäftigung bei. 

 

Freistaat Thüringen 

Durch die Schaffung einer hauptamtlichen Stelle beim Landesverband der Sinti und Roma 
RomnoKher Thüringen e.V., die wiederum aktiv im Bereich Arbeitsmarkt tätig wurde, konnten 
in 2019 84 Personen (i.d.R. osteuropäische Roma) in Arbeit vermitteln werden; persönliches 
Engagement und aufklärende Gespräche zählten zu den Erfolgsfaktoren. 

 

Die wichtigste Herausforderung und wie sie angegangen wurde 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales  

Soweit teilnehmende Migrantinnen oder Migranten gemäß der Ausrichtung der 
Förderrichtlinie einen besonderen Unterstützungsbedarf haben, besteht die Herausforderung 
darin, diese Zielgruppe zu erreichen und zur Teilnahme zu motivieren. Dies bringt vielfältige 
Problemlagen mit sich, die sich aus den oft schwierigen Lebenslagen ergeben, in denen sich 
die Migrantinnen und Migranten befinden.  

 

Land Berlin 

Die Zielgruppe ist teilweise Opfer von prekären und ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, 
die nur Scheinarbeitsverträge ausstellen. Zudem sind Unternehmen noch immer abgeneigt 
die Zielgruppe einzustellen. Somit ist der Zugang zu adäquater Arbeit für die Zielgruppe 
weiterhin schwierig. 

 

Land Hessen  

In Bezug auf das Projekt „Berufsbildungsprojekt für Roma-Jugendliche und junge 
Erwachsene“:  

Die Existenzprobleme der Teilnehmenden sind eine pädagogische Herausforderung für das 
Projekt. 

 

Land Saarland  

In Bezug auf das Projekt „Saarländische Beratungsstelle für Wanderarbeit und mobile 
Beschäftigte (SWB)“: 

Stärkung der persönlichen Ressourcen der Zielgruppe. Durch die Sensibilisierung werden die 
Entwicklungs- und Teilhabechancen verbessert. 
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Freistaat Sachsen  

Die Schaffung gegenseitiger Akzeptanz sowie der Abbau von Vorurteilen gehörte zu den 
Herausforderungen im Bereich Beschäftigung. 

 

Freistaat Thüringen  

Der Abbau von rassistischer Diskriminierung und von Vorurteilen gehörte zu den größten 
Herausforderungen. 

 

b. Finanzierung 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja, aber diese kann aufgrund der Vielzahl der Beteiligten nicht abschließend beziffert 
werden. 

 

Länderspezifische Bemerkungen 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales  

Für das Jahr 2020 wurden insgesamt  92.035.189,08 € zugewiesen, die sich wie folgt 
aufteilen:  

    ausgewiesene 
Gesamtmittel 2020 

Gesamtfördersumme 
AUSGEGEBEN im Jahr 2020 

   Gesamtbetrag €  92.035.189,08 € 80.128.721,80  

   Nationale öffentliche Finanzierung € 34.591.377,32 € 32.800.250,69 

   ESIFs Europäische Struktur- und 
Investitionsfonds (z. B. ESF, ERDF, 
EARDF) 

€ 53.264.919,45 € 43.149.578,83 

   Sonstige (international oder privat) € 4.178.892,31 € 4.178.892,31 

 

Die zusammenfassenden Angaben zur Budgetierung und den Ausgaben beruhen auf der 
Kalkulation der Angaben aus folgenden Programmen (Maßnahmen):  

a) „ESF-Integrationsrichtlinie Bund“ und 

b) „IQ-Qualifizierungsprogramm für Migrantinnen und Migranten im Kontext des 
„Anerkennungsgesetzes“  

 

Land Baden-Württemberg 

Das Land Baden-Württemberg fördert im Rahmen des Staatsvertrags die Beratungsstelle für 
gleichberechtigte Teilhabe, die sich auch um die Themenfelder Soziales und Arbeit 
kümmern, des Verbands Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg 
e.V. Der Landesverband berät und informiert Angehörige der Minderheit zu Regelungen des 
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Arbeitslosen- und Sozialrechts, der Renten- und Versicherungsansprüche sowie hinsichtlich 
des Erhalts und der Förderung einer selbständigen Existenzgrundlage. Der Landesverband 
ist außerdem bei der wissenschaftlichen Aufarbeitung der gesellschaftlichen und 
sozioökonomischen Lebenssituation von Angehörigen der Minderheit in Baden-Württemberg 
tätig und führt Fortbildungs-, Aufklärungs- und Dialogveranstaltungen für Angehörige der 
Minderheit, Sozialberaterinnen und Sozialberater, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie mit behördlichen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern durch. 

 

c. Zugeordnete und beschriebene Maßnahmen 
 

Maßnahme: ESF-Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, 
Arbeit im Quartier-BIWAQ" (BMWSB) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2015 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Beschäftigung, insbesondere Beseitigung von 
Hemmnissen einschließlich Diskriminierungen für den (Wieder)Einstieg in den offenen 
Arbeitsmarkt 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

Mit BIWAQ unterstützt das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 
(BMWSB)(vormals Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI)) mit Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) und des BMWSB Städte und Gemeinden mit 
strukturschwachen, benachteiligten Quartieren (= Fördergebiete des 
Städtebauförderungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ (bis 2019 „Soziale Stadt“) bei der 
Verzahnung von Maßnahmen der Arbeitsmarktförderung mit der Stadtentwicklung/ mit 
städtebaulichen Investitionen. Ziel des BIWAQ-Programms ist es, in den benachteiligten 
Quartieren die Chancen der Bewohnerinnen und Bewohner (ab 27 Jahren), insbesondere 
Langzeitarbeitslose und Migrantinnen und Migranten, darunter auch Neuzugewanderte mit 
besonderem Integrationsbedarf, auf Arbeit und Ausbildung zu verbessern und zur Stärkung 
der lokalen Ökonomie beizutragen. Zudem soll mit den Projekten auch ein sichtbarer 
„Mehrwert“ für das gesamte Quartier, die gesamte Nachbarschaft erzeugt und der 
gesellschaftliche Zusammenhalt verbessert werden. Bei der Umsetzung und Auswahl der 
Projekte wird auch ein besonderer Wert auf eine kooperative Zusammenarbeit des 
Projektträgers mit den relevanten Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern vor 
Ort gelegt, bspw. mit Initiativen und Schlüsselpersonen der ausgewählten Migrantengruppen 
vor Ort. Das Programm BIWAQ leistet auch einen Beitrag zur Unterstützung der von 
Armutsmigration besonders betroffenen Kommunen. Die BIWAQ-Projekte vor Ort sollen in 
die Integrierten Stadtteilentwicklungskonzepte (INSEK) eingebettet sein (INSEK sind 
Fördervoraussetzung für das Städtebauförderungsprogramm Sozialer Zusammenhalt (bis 
2019 Soziale Stadt); nur Kommunen, die in dieses Städtebauförderungsprogramm 
aufgenommen sind, konnten sich bei BIWAQ bewerben). 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Mit dem Programm BIWAQ wird die Zielgruppe der Migrantinnen und Migranten (MH) sehr 
gut erreicht. Das Programm trägt hier zu den sanktionsbewehrten Zielwerten des 
Leistungsrahmens für das ESF-Bundes-OP bei. In den stärker entwickelten Regionen (seR-
Region) wird für BIWAQ bis Ende 2022 55%-MH-Anteil aller Teilnehmenden angestrebt; in 
den Übergangsregionen (ÜR) wurde aufgrund der bisherigen sehr guten Entwicklung der 
bisherige Zielwert für Ende 2023 von 10% auf 25% erhöht. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Nein 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Als einer der Erfolgsfaktoren von BIWAQ wurde der räumliche Förderansatz identifiziert, der 
passgenaue Angebote vor Ort im Quartier ermöglicht. Er unterstützt ganzheitliche 
Perspektiven, interdisziplinäres Handeln, Schnittstellenarbeit sowie Aktivierung von Partnern 
und Netzwerkarbeit. 

 

Maßnahme: Förderprogramm ESF-Integrationsrichtlinie 
Bund (BMAS) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/07/2015 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Beschäftigung, insbesondere Förderung beruflicher 
Bildung. Sie bezieht sich auch auf Beschäftigung, insbesondere Förderung 
innerbetrieblicher Ausbildungen und Beschäftigung, insbesondere Beseitigung von 
Hemmnissen einschließlich Diskriminierungen für den (Wieder)Einstieg in den offenen 
Arbeitsmarkt 



 
 

ROMA - NRCP report for Germany 

 

109 / 355 

 

Beschreibung der Maßnahme 
 
Ziel des ESF Bundesprogramms „ESF Integrationsrichtlinie Bund“ ist es, vor allem 
Jugendliche und junge Erwachsene mit besonderen Schwierigkeiten beim Zugang zu Arbeit 
oder Ausbildung stufenweise und nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren oder ihnen 
einen Schulabschluss zu ermöglichen. Dies erfolgt in Kooperationsverbünden mit aktiver 
Beteiligung von Betrieben oder Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung sowie von 
Jobcentern oder Agenturen für Arbeit. Dies erleichtert den Zielgruppen strukturell und 
nachhaltig den Zugang zum Arbeitsmarkt. Das Programm wird in der ESF Förderperiode 
2014-2020 seit Juli 2015 umgesetzt. 
 

Mit dem Programm werden Projektvorhaben in drei Handlungsschwerpunkten 
(HSP)unterstützt: 

• Integration statt Ausgrenzung (IsA) für die Zielgruppe Jugendliche und junge 
Erwachsene    von 18 bis 35 Jahren (55 Projekte)  

• Integration durch Austausch (IdA) mit Schwerpunkt transnationale Mobilität für die 
Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene von 18 bis 35 Jahren (32 Projekte)  

• Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen (IvAF) für die Zielgruppe 
Asylbewerber/ innen, Geduldete und Flüchtlinge mit einem zumindest nachrangigen 
Zugang zum   Arbeitsmarkt (41 Projekte). 

Mit den beiden Handlungsschwerpunkten IsA und IvAF werden Menschen mit 
Migrationshintergrund mit spezifischen Maßnahmen und Aktivitäten gezielt wie folgt 
gefördert: 

Integration statt Ausgrenzung (IsA): Im Handlungsschwerpunkt IsA werden durch die 
Einbeziehung der regionalen Arbeitsverwaltung Angebote der Regelförderung mit 
Projektbausteinen kombiniert. Ein Schwerpunkt liegt in der Qualifizierung von arbeitslosen 
jungen Migrantinnen und Migranten in enger Kooperation mit betrieblichen Akteuren.). 
Integration von Asylbewerberinnen, Asylbewerbern und Flüchtlingen (IvAF): Im Mittelpunkt 
stehen Maßnahmen der speziell auf diese Zielgruppe ohne Altersgrenze ausgerichteten 
Beratung, betriebsnahen Aktivierung und Qualifizierung sowie Vermittlung in Arbeit oder 
Ausbildung. Sie verstärken die Angebote der Arbeitsagenturen/Jobcenter, die diese 
Zielgruppe häufig nicht erreichen. Gleichzeitig bieten Kooperationsverbünde Schulungen von 
Multiplikatoren in Betrieben und öffentliche Verwaltungen sowie in 
Jobcentern/Arbeitsagenturen an, um die Einstellungsbereitschaft für die Zielgruppe zu 
erhöhen, Beschäftigungsverhältnisse zu stabilisieren und die Qualität der arbeitsmarktlichen 
Förderung zu verbessern. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Handlungsschwerpunkt IsA:  

Im Handlungsschwerpunkt IsA (Integration statt Ausgrenzung) wurden 55 Projekte mit einer 
vierjährigen Projektlaufzeit von 2016 bis 2019 bewilligt. Davon wurden insgesamt 32 IsA-
Projekte bis zum 31.12.2020 verlängert. Eine Vielzahl von Projekten wurden in besonders 
von Zuwanderung betroffenen Kommunen wie Berlin-Neukölln, Dortmund, Duisburg, 
Hamburg, Offenbach umgesetzt.  
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Bis zum Ende der Projektlaufzeit wurden insgesamt 14.678 Teilnehmende erreicht, darunter 
rd. 66 % U-27 Jährige. Der Anteil der (Langzeit-)Arbeitslosen beträgt rd. 75 %. Der Anteil der 
Migranten einschl. Teilnehmer mit ausländischer Herkunft und Angehöriger von Minderheiten 
wie z.B. Roma beläuft sich auf 56 %. Durch das gezielte Zusammenwirken von Jobcentern 
und Betrieben im Kooperationsverbund konnte in beiden Zielgebieten eine durchschnittliche 
Integrationsquote von rd. 52 % (ser und UR) erreicht werden. Damit werden die erwarteten 
Zielwerte - trotz der sehr schwierigen Zielgruppen und coronabedingten Einschränkungen - 
erreicht bzw. weit übertroffen.  

 

Handlungsschwerpunkt IvAF:  

Im Handlungsschwerpunkt IvAF werden derzeit 41 IvAF-Netzwerke mit ca. 300 Teilprojekte 
gefördert. Unterstützt werden Flüchtlinge ohne Altersgrenze mit Aufenthaltsgestattung, 
Duldung oder Aufenthaltserlaubnis und einem zumindest nachrangigen Zugang zum 
Arbeitsmarkt. Darunter werden auch Angehörige der Minderheit der Roma, beraten, 
qualifiziert und bei Vorliegen entsprechender aufenthaltsrechtlicher Voraussetzungen in den 
Arbeits- oder Ausbildungsmarkt integriert.  Seit Beginn der Förderung bis zum Dezember 
2020 haben in den Projektregionen bislang insgesamt ca. 72.000 Flüchtlinge teilgenommen. 
Die Integrationsquote in den Arbeitsmarkt beträgt zurzeit 31,8%. Darüber hinaus wurden seit 
Programmstart und bis Ende 2020 durch die IvAF-Netzwerke 13.848 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Arbeitsverwaltung in 768 Schulungsterminen zum Thema 
„aufenthaltsrechtliche Rahmenbedingungen und Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge“ 
bundesweit geschult. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene". Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur 
sozialen Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von 
Diskriminierungen unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf 
Roma ausgerichtet) Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

IvAF verfügt mit seinen bundesweiten Netzwerken über effiziente Struktur und einzigartiges 
Fachwissen bzgl. der Zielgruppe. Die 41 „IvAF“-Projekte haben sehr hohe Teilnehmerzahlen. 
Das sind Erfolge, der die umfangreichen Kompetenzen und Erfahrungen der Projekte auf 
diesem Gebiet deutlich machen. Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter haben bisher über 
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13.800 ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch IvAF-Trainer in den Fragen 
Ausländerbeschäftigung und Aufenthaltsrecht schulen lassen. Trotz vieler Verbesserungen in 
der Gesetzeslage sind die Hürden für eine Arbeitsaufnahme bei Flüchtlingen im Vergleich zu 
anderen Bevölkerungsgruppen immer noch wesentlich höher. Faktoren, die den 
Integrationsprozess beeinflussen bzw. hemmen, sind beispielsweise sprachliche Hürden und 
die lange Dauer der Asylverfahren. Längerfristige Beschäftigungsmöglichkeiten sind 
demnach aufgrund der Ungewissheit über den Aufenthaltsstatus erst nach erfolgreichem 
Abschluss von Asylverfahren wahrscheinlich. Diese Faktoren führen zu einem höheren 
Bedarf an längerfristiger Beratung und Begleitung der Flüchtlinge. 

 

Maßnahme: Förderprogramm Integration durch 
Qualifizierung (IQ) (BMAS) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 
Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2015 (aktuelle Richtlinie befristet bis Ende 2022)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Beschäftigung, insbesondere Förderung beruflicher 
Bildung 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Das nationale Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ) verfolgt das Ziel, die 
Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern. Das 
Programm wurde in 2014 um die Richtlinie "IQ-Qualifizierungsprogramm für Migrantinnen 
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und Migranten im Kontext des "Anerkennungsgesetzes" erweitert. Geplant sind vierjährige 
Projekte. Umgesetzt werden Qualifizierungen, die zur vollen Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen benötigt werden und die zur qualifikationsadäquaten 
Arbeitsmarktintegration der Teilnehmerinnen und Teilnehmer führen. Die geplanten 
Bausteine sind: - Qualifizierungsmaßnahmen bei reglementierten Berufen, - 
Anpassungsqualifizierungen im Bereich des dualen Systems, - Brückenmaßnahmen für 
Akademikerinnen und Akademiker, - Vorbereitung auf die Externenprüfung bei negativem 
Ausgang/Prognose des Anerkennungsverfahrens. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die Förderung von Beratungs- oder Qualifizierungsmaßnahmen für Personen mit einer im 
Ausland erworbenen Berufsqualifikation wird seit dem 01.01.2018 von 16 Landesnetzwerken 
(mit rund 300 in 2018 und 260 in 2019 aus dem Europäischen Sozialfonds finanzierten 
Teilprojekten), Fachstellen und einem Multiplikatorenprojekt inhaltlich begleitet. Das 
Förderprogramm IQ bietet bundesweit passgenaue Qualifizierungen an, die im Nachgang 
einer Beratung für das Erlangen einer voll gleichwertigen Qualifikation oder einer 
bildungsadäquaten Einmündung in den Arbeitsmarkt erforderlich sind. Insgesamt 74 
Teilprojekte bieten an rund 170 Standorten Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungen 
an.  Von Januar 2019 bis September 2021 wurden in IQ insgesamt 265.922 Anerkennungs- 
und Qualifizierungsberatungen realisiert. Seit 2019 beraten zudem bundesweit 17 
Teilprojekte mit der neuen Arbeitslinie „Faire Integration“ Drittstaatsangehörige zu sozial- und 
arbeitsrechtlichen Fragen in Beschäftigungsverhältnissen.  

Von Januar 2019 bis September 2021 wurden 14.864 Ratsuchende im Rahmen von 23.545 
Erst- und Folgeberatungen und durch weitere 2.503 qualitative Verweisberatungen 
unterstützt. Weitere 10.387 Personen wurden im genannten Zeitraum in 747 
Gruppenveranstaltungen informiert. 

Beratungsschwerpunkte sind Fragen zum Entgelt, zu Arbeitsverträgen und zu Kündigungen.  

Von Januar 2019 bis September 2021 sind 5.267 Qualifizierungsmaßnahmen im 
Förderprogramm IQ gestartet, davon etwa 10 Prozent in Kursform und 90 Prozent als 
individuelle Qualifizierung. Von den 13.079 Personen, die seit Januar 2019 in eine 
Maßnahme eingetreten sind, haben bereits 6.779 Personen diese mit Erfolg abgeschlossen, 
d.h. die volle Anerkennung der Qualifikation bzw. die Voraussetzung für eine 
qualifikationsadäquate Beschäftigung wurde erreicht. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Im Ausland erworbene Bildungsabschlüsse sollen häufiger als in der Vergangenheit in eine 
bildungsadäquate Beschäftigung münden. So können Potenziale besser auf dem 
Arbeitsmarkt in Deutschland genutzt werden. Im Anschluss an die erste Förderrunde 
(1.1.2015-31.12.2018) ist eine zweite Förderrunde vorgesehen, da die Nachfrage nach den 
Inhalten stark gestiegen ist. 

 

Maßnahme: Stark im Beruf - Mütter mit 
Migrationshintergrund steigen ein (BMFSFJ) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   07/02/2015 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Beschäftigung, insbesondere Beseitigung von 
Hemmnissen einschließlich Diskriminierungen für den (Wieder)Einstieg in den offenen 
Arbeitsmarkt 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

Ziel des ESF-Bundesprogramms "Stark im Beruf" ist es, erwerbsfähige Mütter mit 
Migrationshintergrund auf den Weg in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Damit das gelingt, 
werden die Teilnehmerinnen durch die 90 Projekträger individuell begleitet und der Zugang 
zu vorhandenen Angeboten zur Arbeitsmarktintegration verbessert. Das Programm verbindet 
zielgruppen- und strukturbezogene Ansätze. Neben der Aktivierung der Mütter sollen 
Unternehmen verstärkt für die Potenziale der Zielgruppe sensibilisiert und vorhandene 
Strukturen und Akteure vor Ort besser miteinander vernetzt werden. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Seit dem Programstart 2015 konnten bereits über 14.700 Mütter mit Migrationshintergrund 
durch das Programm "Stark im Beruf" erreicht werden. 32 Prozent der Teilnehmerinnen, die 
„Stark im Beruf“ komplett durchlaufen haben, sind anschließend (sozialversicherungspflichtig) 
beschäftigt, in beruflicher Qualifizierung oder Selbständigkeit. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Nein 

 

Erfahrungen die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 
Die Wirkungsanalyse des Programms zeigt, dass Regelangebote von Jobcentern und 
Arbeitsagenturen wirksam sekundiert und dadurch Erwerbswünsche bislang nicht 
erwerbstätiger zugewanderter Mütter realisiert werden können. 

 

 

 

 



 
 

ROMA - NRCP report for Germany 

 

115 / 355 

Maßnahme: Einführung eines Anerkennungsgesetzes, 
durch das in allen Berufen ein Recht auf 
Anerkennungsverfahren für ausländische 
Berufsqualifikationen geschaffen wird (BMBF) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/04/2012 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Beschäftigung, insbesondere Förderung des 
lebenslangen Lernens und der Entwicklung von Kompetenzen. Sie bezieht sich auch auf 
Beschäftigung, insbesondere Unterstützung einzelner Arbeitsuchender, bei denen 
persönliche Beratung und individuelle Aktionspläne im Mittelpunkt stehen und 
Beschäftigung, insbesondere Beseitigung von Hemmnissen einschließlich 
Diskriminierungen für den (Wieder)Einstieg in den offenen Arbeitsmarkt 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Allen Personen, die ihre Berufsqualifikationen im Ausland erworben haben, wird durch ein 
Anerkennungsverfahren der qualifikationsadäquate Zugang zum Arbeitsmarkt in Deutschland 
ermöglicht. Die Anerkennungsgesetze des Bundes und der Länder bieten einen 
Rechtsanspruch auf Prüfung der Gleichwertigkeit der ausländischen Berufsqualifikation mit 
einem deutschen Referenzberuf. In diesem Kontext werden auch umfassende und 
flächendeckende Informations- und Beratungsangebote bereitgehalten. Soweit zunächst 
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keine volle Anerkennung erfolgen kann, können Unterschiede durch 
Qualifizierungsmaßnahmen ausgeglichen werden (finanziert durch BMAS und ESF - siehe 
Förderprogramm Integration durch Qualifizierung - Netzwerk IQ, Punkt B.II.c. Maßnahme 
Nr.3). 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Ab dem 1.4.2012 bis Ende 2020 wurden allein für bundesrechtlich geregelte Berufe über 
205.000 Anträge auf Anerkennung zu bundesrechtlich geregelten Berufen gestellt, darunter 
rund 31.500 Anträge im Jahr 2020. Bei landesrechtlich geregelten Berufen waren es rund 
10.000 Anträge im gleichen Jahr. In den Bundesberufen endeten 2020 53,8 Prozent der 
Verfahren mit einer Bestätigung der völligen Gleichwertigkeit, nur 2,6 Prozent der 
beschiedenen Anträge wurden komplett abgelehnt. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene".  

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Die Evaluierung des Anerkennungsgesetzes im Jahr 2017 hat ergeben, dass die 
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen nicht nur zu besseren Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt und höherem Einkommen führt, sondern auch eine Willkommenskultur im 
Aufnahmeland befördert. Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der 
Bundesagentur für Arbeit aus dem Jahr 2021 kommt zu dem Ergebnis, dass sich für 
Personen mit anerkannten Abschlüssen die Beschäftigungswahrscheinlichkeit langfristig um 
25 Prozentpunkte erhöht im Vergleich zu Personen, die keine Anerkennung beantragt haben. 
Zudem steigen die Verdienste um rund 20 Prozent bei Personen mit anerkanntem Abschluss 
im Vergleich zu jenen, die keine Anerkennung beantragt haben. Auch können mit 
anerkannten Abschlüssen Verdienstlücken zu einheimischen Arbeitskräften geschlossen 
werden. 
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Maßnahme: Landesprogramm Kontaktstellen Frau und 
Beruf und Mentorinnenprogramm für Migrantinnen (Land 
Baden-Württemberg) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2017 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Beschäftigung, insbesondere Unterstützung von 
Selbständigkeit und Unternehmergeist. Sie bezieht sich auch auf Beschäftigung, 
insbesondere Beseitigung von Hemmnissen einschließlich Diskriminierungen für den 
(Wieder)Einstieg in den offenen Arbeitsmarkt 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Im Rahmen des Landesprogramms Kontaktstellen Frau und Beruf (Laufzeit: seit 1994, 
Fördervolumen 1994 – 2019 rund 28,5 Mio. EURO) fördert das Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungsbau aktuell landesweit elf Beratungseinrichtungen an 18 Standorten in 
Baden-Württemberg. Damit wird die erfolgreiche berufliche Integration und Entwicklung von 
Frauen durch ein verlässliches, ganzheitliches Beratungsangebot unterstützt. Die 
Kontaktstellen arbeiten als niederschwellige und regionale Anlaufstellen eng mit 
Wirtschaftsorganisationen, Weiterbildungsträgern, Arbeitsagenturen und Unternehmen 
zusammen. Die wesentlichen Ziele des Programms sind: Erschließung des 
Fachkräftepotenzials von Frauen für die Wirtschaft, die Vereinbarkeit von Familie und 
Erwerbstätigkeit und die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen am Erwerbsleben. 
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Als neuer Baustein im Rahmen des Landesprogramms Kontaktstellen Frau und Beruf besteht 
seit März 2017 mit dem Mentorinnenprogramm für Migrantinnen (MPM) - eine Initiative für 
weibliche Migrantinnen und Flüchtlinge. Das MPM Orientierung an den Qualitätsstandards 
der deutschen Gesellschaft für Mentoring. Laufzeit: seit 2017, Förderung rund 200.000 Euro. 
Die im MentorInnen-Programm beschriebenen Angebote stehen Frauen aller Nationalitäten 
und Ethnien offen. Das Merkmal Migrationshintergrund wird in der Beratung zwar erhoben, 
jedoch erfolgt keine weitere Differenzierung nach Ethnien. 2016 wurde eine Befragung zur 
Beratungsqualität und Kundinnenzufriedenheit in den Kontaktstellen „Frau und Beruf“ nach 
Grundsätzen des Qualitätsmanagements durchgeführt. Das Mentorinnenprogramm für 
Migrantinnen arbeitet nach den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Mentoring 
(DGM) und wurde 2020 zertifiziert. 

Ziele des Programms sind - Erschließung des Fachkräftepotenzials der Zielgruppe für 
Unternehmen-    Förderung der Chancengleichheit und Integration von Frauen mit 
Migrationsgeschichte und geflüchteten Frauen am Arbeitsmarkt- Unterstützung der Frauen 
bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie- Erweiterung der Kompetenzen der 
Kontaktstellen bei der Arbeit mit Migrantinnen und geflüchteten Frauen 

Das Mentorinnenprogramm für Migrantinnen richtet sich an Migrantinnen und geflüchtete 
Frauen, die über ausreichende Sprachkenntnisse (mindestens B1) verfügen und durch ihren 
Status Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Alle Kontaktstellen wirken am Programm mit. Seit 
2017 wurden rd. 200 Tandems gebildet und betreut. 

 
Ergebnisse dieser Maßnahme 

Im Rahmen des Landesprogramms werden jährlich über 9.000 Beratungen durchgeführt. 
2018 waren rund ein Drittel der beratenen Frauen qualifizierte Wiedereinsteigende. Bei den 
Beratungsthemen waren die TOP 5: Berufliche Orientierung; Stellensuche- und Wechsel, 
Anpassung; Weiterbildung, Qualifizierung; Existenzgründung; Wiedereinstieg in neue 
Tätigkeit. Seit 2017 wurden im Rahmen des Mentorinnen-Programms für Migrantinnen rd. 
200 Tandems gebildet und betreut. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Die Beratungsqualität bei den Kontaktstellen "Frau und Beruf" innerhalb Baden-
Württembergs ist gut. Das Programm wirkt. Der Nichterwerbstätigenanteil der beratenen 
Frauen sank von 21% auf 12%. Die beratenen Frauen empfehlen die Kontaktstellen gerne 
weiter. Die Beratung bewirkt bei den Kundinnen hohe Aktivität. Nach der Beratung steigen 
die Frauen in den Arbeitsmarkt (wieder) ein, meist in Teilzeit. 

 

Maßnahme: Qualifizierungen und berufliche Einstiege für 
Sinti und Roma (Hansestadt Hamburg) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Landesverein der Sinti in Hamburg e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/03/2017 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Beschäftigung, insbesondere Förderung beruflicher 
Bildung. Sie bezieht sich auch auf Beschäftigung, insbesondere Unterstützung von 
Selbständigkeit und Unternehmergeist 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

Die Maßnahme unterstützt Frauen und Männer aus der nationalen Minderheit der Sinti und 
Roma bei der Entwicklung einer beruflichen Perspektive, insbesondere hinsichtlich der 
Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit. Die Teilnehmenden werden durch das erfolgreiche 
Absolvieren von Qualifizierungsmodulen befähigt, bestimmte Tätigkeiten auszuüben (z. B. 
Motorsägeschein oder Arbeiten mit Asbest). Frauen bereiten sich in einer Nähstube auf die 
Selbständigkeit vor. Die Anlaufstelle hilft außerdem bei der Bewältigung verschiedenster 
Problemlagen. Dazu gehört auch die Beratung von Jugendlichen im Hinblick auf Schule und 
Ausbildung. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 150 Beratungen durchgeführt. Die Zielgruppe wird 
insbesondere im Bereich der Sozialberatungen weiterhin gut erreicht. Dies ist insbesondere 
der Trägerschaft des Projektes durch den Landesverein der Sinti geschuldet. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Ja 

 

Quelle für die Schätzung 

Andere 

 

Wie hoch ist die geschätzte Zahl der Roma, die pro Jahr von der Maßnahme profitieren 
würden? 

90 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 
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 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020 2020 

Nationale öffentliche Finanzierung
   

€ 90.994,20 € 90.994,20 

ESI-Fonds   € 96.140,80 € 96.140,80 

Sonstige   € - € - 

Gesamtbetrag   € 187.135,00 € 187.135,00 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Das Projekt ist sehr konkret an den Bedürfnissen der Zielgruppe ausgerichtet. Der Wunsch 
am Erwerbsleben als Selbstständige teilzuhaben ist weiterhin ausgeprägt und wird in der 
Projektumsetzung entsprechend berücksichtigt. 

Das Angebot der Beratungsstelle wurde unter Einhaltung der im Laufe des Jahres notwendig 
gewordenen Hygienevorschriften aufrechterhalten und gut in Anspruch genommen.  

Auch die Nähstube für Frauen wurde gut angenommen. 

 

Maßnahme: Berufsbildungsprojekt für Roma-Jugendliche 
und junge Erwachsene (Land Hessen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Förderverein Roma e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2003 (laufend)  
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Die Maßnahme bezieht sich auf Beschäftigung, insbesondere Förderung beruflicher 
Bildung. Sie bezieht sich auch auf Bildung. 

Beschreibung der Maßnahme 

Die Initiative ist mit ihrem speziellen Profil, das berufliche Bildung und Orientierung sowie 
schulische Qualifikation für Roma zwischen 16 und 26 Jahren anbietet, einmalig. Das Projekt 
wurde 2003 gestartet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvieren unterschiedliche 
Praktika, besuchen einen Wirtschafts- und Computerkurs und haben die Möglichkeit, sich 
schulisch weiter zu qualifizieren. Außerdem bietet die Maßnahme Roma zwischen 25 und 65 
Jahren eine Möglichkeit, sich beruflich (weiter) zu qualifizieren.  

Ergebnisse dieser Maßnahme 

• Durchführung einer externen Hauptschulprüfung (vier bestandene Prüfungen, davon
ein qualifizierender Hauptschulabschluss),

• Durchführung einer Jugendfreizeit mit integrativem Charakter,

• Durchführung von Betriebspraktika,

• Besuch der Ausbildungsmesse in Frankfurt-Sossenheim,

• Qualifizierung für den Berufseinstieg.

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "NRIS oder politische 
Maßnahmenpakete angewendet auf Roma". Es ist eine auf Roma ausgerichtet (d. h. die 
Maßnahme zielt ausdrücklich auf Roma ab) Maßnahme. 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Ja 

Quelle für die Schätzung 

Bericht eines Projektträgers 

Weblink 

http://www.foerdervereinroma.de/projekt/Jahresbericht%2019.pdf 

http://www.foerdervereinroma.de/projekt/EB/Jahresbericht%20EB%2019.pdf 

http://#
http://#
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Wie hoch ist die geschätzte Zahl der Roma, die pro Jahr von der Maßnahme profitieren 
würden? 

107 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Länderspezifische Anmerkungen bezüglich der Roma, die von dieser Maßnahme 
profitiert haben 

Erwachsenenbildung: 56 Teilnehmende, davon 39 Frauen (im Jahr 2019) 
Jugendbildung: 51 Teilnehmende, davon 23 Frauen (im Jahr 2019) 

 

Maßnahme: Sprachförderung, Bildung und Arbeit 
(Arbeitsmarktbudget, ESF 2014-2020) (Land Hessen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Die Maßnahme wurde vom Förderverein Roma e.V. umgesetzt. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2019 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Beschäftigung, insbesondere Förderung erster 
Berufserfahrungen. Sie bezieht sich auch auf Armutsbekämpfung durch soziale 
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Investitionen, insbesondere Unterstützung des (Wieder)Eintritts in den Arbeitsmarkt 
durch gezielte oder breit angelegte Beschäftigungsförderungsprogramme und 
Sonstige. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Sprachförderung, Bildung und Arbeit (Arbeitsmarktbudget, ESF 2014-2020): Die Maßnahme 
leistet einen Beitrag zur Sozialen Inklusion und zur Bekämpfung von Armut und 
Diskriminierung. Bei dem Projekt handelt es sich um berufsbezogene Erwachsenenbildung, 
die über Beratung, Begleitung, Coaching und Qualifizierung zu einem zeitnahen 
Wiedereinstieg in die Berufstätigkeit führen soll. Dabei wird u.a. ein Schwerpunkt auf Sprache 
gesetzt. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

 Aufgrund der Covid-19 Pandemie liegen derzeit noch keine abschließenden Ergebnisse vor. 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Ja 

 

Quelle für die Schätzung 

Andere 

 

Wie hoch ist die geschätzte Zahl der Roma, die pro Jahr von der Maßnahme profitieren 
würden? 

46 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 
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 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020 2020 

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ - € - 

ESI-Fonds   € 277.500,00 € - 

Sonstige   € - € - 

Gesamtbetrag   € 277.500,00 € - 

 

Maßnahme: Migrationssozialberatung (Land 
Mecklenburg-Vorpommern) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Wohlfahrtsverbände, Migrantenorganisation 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2018 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Beschäftigung, insbesondere Förderung erster 
Berufserfahrungen. Sie bezieht sich auch auf Gesundheit und Empowerment. 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

Allgemeine Sozialberatung für Migrantinnen und Migranten. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die Beratung erfolgt ergebnisoffen. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "Anderer – Plan auf regionaler oder 
lokaler Ebene". Es ist eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur 
sozialen Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von 
Diskriminierungen unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf 
Roma ausgerichtet) Maßnahme. 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Maßnahme: Sprachmittlung (Land Mecklenburg-
Vorpommern) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Wohlfahrtsverbände, Migrantenorganisation 
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Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2018 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Beschäftigung, insbesondere Beseitigung von 
Hemmnissen einschließlich Diskriminierungen für den (Wieder)Einstieg in den offenen 
Arbeitsmarkt. Sie bezieht sich auch auf Gesundheit, insbesondere Beseitigung jeglicher 
Hemmnisse für den Zugang zu dem der Gesamtbevölkerung zugänglichen 
Gesundheits- und Fürsorgesystem 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Sprachmittlung ist ein niederschwelliges Angebot zur Unterstützung der Akteure des 
Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen bei der Kommunikation mit Zugewanderten. Die 
Stärken dieser Angebote liegen in Flexibilität, Vielfältigkeit und Kostenvorteil gegenüber dem 
Einsatz von Berufsdolmetschern. Die Sprachmittlung arbeitet auf Basis von 
Qualitätsstandards, die hohe Anforderungen an die Auswahl von Sprachmittlerinnen und 
Sprachmittlern und deren Qualifizierung stellen. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

In 2019 wurden 5054 Sprachmittlungseinsätze vermittelt. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Maßnahme: Koordinierungsstelle EU-Zuwanderung 
(ZEUS) (Land Saarland) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Saarland e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/06/2015 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Beschäftigung, insbesondere Förderung erster 
Berufserfahrungen. Sie bezieht sich auch auf Armutsbekämpfung durch soziale 
Investitionen, insbesondere Unterstützung der Roma in allen Phasen ihres Lebens, 
einschließlich durch Investition in eine hochwertige integrative frühkindliche 
Erziehung und Betreuung, gezielte Jugendgarantie-Regelungen, lebensbegleitendes 
Lernen und Maßnahmen für aktives Altern und Armutsbekämpfung durch soziale 
Investitionen. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Zum 01.06.2015 wurde in Saarbrücken in Abstimmung mit der Stadt Saarbrücken die 
Koordinationsstelle „EU-Zuwanderung" eingerichtet. Ziel ist es, für Einwandererinnen und 
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Einwanderern und deren Familien aus den EU-Staaten eine Zukunftsperspektive zu 
entwickeln. Dies geschieht mit folgenden Arbeitsschwerpunkten: 

• Ermittlung von Chancen und Möglichkeiten für eine Integration in den Arbeitsmarkt, 
insbesondere bei Frauen und ggf. Weiterverweis an das Job-Center bzw. die Agentur 
für Arbeit.  

• Federführung beim notwendigen Schnittstellenma  nagement zwischen Behörden und 
Institutionen. Für häufig wie  derkehrende Fragestellungen wie Wohnen, Beschulung 
der Kinder, Gesundheitsfragen, Ernäh  rung, Kranken- und 
Sozialversicherungsschutz, Sozialleistungen, akute Notlagen etc. soll eine über den 
Einzelfall hinausgehenden Klärung und Absprache erreicht werden.  

• Aufbau eines Netzwerks unter Einbeziehung der mit der Thematik beschäftigten 
Behör den, Einrichtungen und Institutionen 

• Einrichtung und Moderation von themenbezogenen Arbeitskreisen 

• Mitarbeit und Präsenz in mit der Thematik befassten stadtteil- und 
quartiersbezogenen Netzwerken und Arbeitskrei sen 

• Bekämpfung von unseriösen Vermietungs- und Beschäftigungspraktiken 

• Aufbau von Partizipationsstrukturen für die Zielgruppe 

• Verbreitung von Wissen und Erarbeitung von Empfehlungen 

•  

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Ziel der Beratung ist es, mindestens ein Elternteil in den Familien (bevorzugt die Mütter) in 
den Arbeitsmarkt zu vermitteln, um darüber die finanzielle Existenz und die gesellschaftliche 
Teilhabe der gesamten Familie zu sichern. Fast der gesamte Personenkreis, der durch die 
Koordinierungsstelle beraten und begleitet wird, hat keine berufliche Qualifikation. 
Analphabetismus ist weit verbreitet. Beides erschwert eine Arbeitsaufnahme. Trotzdem 
gelang mit der Unterstützung der Koordinierungsstelle 451 von 902 der erreichten 
Klient*innen der Eintritt in eine Erwerbstätigkeit (hier bestehen allerdings Unschärfen in der 
Statistik, da nicht alle erreichten Personen regelmäßig auf ihren Erwerbsstatus überprüft 
werden). In den vergangenen zwei Jahren ist eine Zunahme der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungen zu verzeichnen. 

Die Begleitung der Klient*innen ist intensiv, weit über die Heranführung an den Arbeitsmarkt 
hinausreichend und dauerhaft. Sie umfasst neben der Unterstützung am Arbeitsmarkt eine 
ganzheitliche sozialpädagogische Hilfe für Einzelpersonen oder ganze Familien, die 
gemeinsam mit den angeschlossenen Projekten „Eule.pro“, „Berufsanerkennung- und 
Qualifizierung“, „Schule macht Spaß“ und „Eulennest“ geleistet wird. Die Themen sind 
allumfassend und reichen von der Unterstützung am Arbeits- und Wohnungsmarkt, über die 
gemeinsame Korrespondenz mit Behörden unterschiedlichster Art (Agentur für Arbeit, 
Jobcenter, Gesundheitsamt, Bürgeramt, Polizei, Familienkasse, Ausländerbehörde etc.), den 
Support im Bereich der (frühkindlichen) Bildung, bis hin zur Klärung rechtlicher und 
finanzieller Fragestellungen. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 



 
 

ROMA - NRCP report for Germany 

 

130 / 355 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Die Zuwanderung umfasst unterschiedliche Gruppen: von Hochqualifizierten und 
Studierenden über Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter in Bau, Gastronomie und 
Pflege bis hin zu Familien, die die Hoffnung haben, in Deutschland gute Arbeit zu finden. 
Darunter wiederum befinden sich Angehörige der Roma-Minderheit, die der Armut und 
Diskriminierung in ihren Herkunftsländern entkommen wollen und in Deutschland nach 
Lebenschancen suchen. Ein großer Teil muss sich auf prekäre und ausbeuterische Arbeits- 
und Mietverhältnisse einlassen und ist weitgehend ausgeschlossen von sozialstaatlicher 
Unterstützung. Auch der Bezug von Kindergeld ist an ein Beschäftigungsverhältnis eines 
Elternteils geknüpft. Es bestehen hohe Risiken für existenzielle Not, Kindeswohlgefährdung 
und Konflikte in Nachbarschaften. Weitere Armutsfolgen sind Stromsperren, Gefahren durch 
unsachgemäß montierte Stromanlagen und Heizgeräte, Hygiene- und Gesundheitsprobleme, 
Prostitution und Delinquenz. Ohne Unterstützungsangebote, die den Zugang zum 
Arbeitsmarkt ermöglichen, verfestigt sich in vielen Fällen die Armut. 

Die Zielgruppe Roma: 

In der Arbeit mit der Zielgruppe „Roma“ (die in ihrer Individualität keine homogene Gruppe 
bildet) erlebt man häufig erschöpfte Familien. Eltern, die sich von ihren Armutssiedlungen im 
Heimatland verabschiedet haben, in der Hoffnung, in Deutschland (häufig auch Spanien, 
Griechenland und Frankreich) neue Perspektiven für sich und ihre Kinder zu finden. Die 
antiziganistischen Vorurteile von Rückständigkeit, Arbeitsscheue, Bildungsferne und 
Kleinkriminalität verfolgen sie auch in ihr neues Leben. Sie kommen an, fühlen sich nicht 
willkommen, leben häufig zurückgezogen und bewahren ihre Traditionen. Die Großfamilie ist 
ihr Rückzugsort, ihr Schutzraum und genießt oberste Priorität. Häufig leiden erwachsene 
Zuwander*innen unter Analphabetismus, kamen nie in den Genuss von Schulbildung und 
verfügen folglich über wenig Ressourcen zur schulischen Förderung ihrer Kinder. Der Aufbau 
einer Existenz jenseits der Armut bringt Herausforderungen mit sich, die für die Menschen 
alleine kaum lösbar sind. Und der erste Teil der Lösung liegt in der Arbeit auf Augenhöhe, 
dem Aufbau von Vertrauen, dem Erklären ihrer neuen Heimat, den Normen und 
Gepflogenheiten. Doch das alleine löst nicht die Schlüsselfrage. Die Wissenschaft schätzt, 
dass 80% dessen, was ihre Gewohnheiten als fremd erscheinen lassen, ihrer Armut 
geschuldet ist. Ihre Mentalität ist eine Überlebens-Mentalität, die beispielsweise den Weitblick 
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in der (Weiter-)Bildung verhindert. Zuallererst müssen somit ihre existenziellen Sorgen 
gemindert werden. Frauen erleben darüber hinaus zusätzliche Belastungen: Sie sind 
normativ und ökonomisch von ihren Familien abhängig, leiden körperlich auf Grund früher 
und häufiger Schwangerschaften (7 Kinder und die erste Mutterschaft mit 14 Jahren sind 
keine Seltenheit), es besteht eine besondere Gefährdung für Menschenhandel und 
Prostitution. Und immer noch leben viele Familien nach der Tradition der Verheiratung im 
frühen Jugendalter, die Mädchen mit 14 die Rolle einer Ehefrau und Mutter und Jungen die 
eines Familienernährers zuschreibt und ihnen die Chance auf selbstbestimmtes 
Lebensperspektiven verwehrt. 

 

Maßnahme: Saarländische Beratungsstelle für 
Wanderarbeit und mobile Beschäftigte (SBW) (Land 
Saarland) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr 

 

Art der Einrichtung 

eine Partnerschaft zwischen mehreren Organisationen 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/04/2018 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Beschäftigung, insbesondere Förderung erster 
Berufserfahrungen. Sie bezieht sich auch auf Armutsbekämpfung durch soziale 
Investitionen und Antidiskriminierung. 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

Zielgruppen der Beratungsstelle sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insbesondere 
aus mittel- und osteuropäischen Staaten, die im Saarland einer Beschäftigung nachgehen 
oder nachgehen wollen. Ziel der Beratungsstelle ist es, mit Beratungs- und 
Sensibilisierungsmaßnahmen die Entwicklungs- und Teilhabechancen der 
Wanderarbeitskräfte wesentlich zu verbessern. Dies geschieht insbesondere durch 
Aufklärung und Stärkung des Verständnisses von mobil Beschäftigten und Zuwanderern aus 
mittel- und osteuropäische Staaten sowie Drittstaaten im Hinblick auf die Rechtsgrundlagen 
für Arbeit in Deutschland und der Bereitstellung von Wissen über den deutschen 
Arbeitsmarkt. Durch die Beratung soll die Zielgruppe so unterstützt werden, dass diese ihre 
arbeits- und sozialrechtlichen Handlungsspielräume besser erkennen und nutzen können.  
Eine bessere Vorbeugung vor irregulärer Beschäftigung und ein erleichterter Einstieg in eine 
reguläre Beschäftigung sollen so gewährleistet werden. Anvisiert wird ein niedrigschwelliges, 
arbeits- und sozialrechtliches Informations-, Bildungs- und Beratungsangebot. Ein 
Schwerpunkt liegt dabei in der aufsuchenden Beratungs- und Informationsarbeit vor Ort. 
Darüber hinaus werden auch allgemeine Lebenshilfen vermittelt, die das Leben und Arbeiten 
im Ausland sicherer und würdiger gestalten. So zum Beispiel, indem Wanderarbeiterinnen 
und Wanderarbeiter auf Angebote von Fachberatungsstellen, Verbraucherschutzstellen, etc. 
aufmerksam gemacht werden. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die Beratungsstelle hat sich bewährt. Die Beratungszahlen steigen und der Bekanntheitsgrad 
wächst. Durch die Mitarbeit in den unterschiedlichen Netzwerken werden wiederum 
Hilfesuchende von Kooperationspartner an die Beratungsstelle verwiesen. Einen 
grundsätzlichen Veränderungsbedarf gibt es nicht, wohl aber wird der Bedarf gesehen noch 
weitere Sprachen mit Mitarbeitern zu besetzen, um gezielt auf weitere Berufsgruppen 
zugehen zu können, z. B. mit Polnisch auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege, evtl. 
sogar in der 24 Stunden-Pflege. 

In 2020 erfolgten 416 Beratungen, davon wurden 294 Beratungen in Rumänisch, 95 in 
Bulgarisch, 4 in Ungarisch und 23 in Deutsch geführt 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja, aber der Betrag kann nicht angegeben werden 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Viele Ratsuchende kommen mit multiplen Problemlagen zur Beratungsstelle, so dass oft 
mehr als eine Beratungssitzung notwendig ist. Oft werden aus Unwissenheit auch Fristen 
versäumt. Die Beraterinnen begleiten die Kunden durch Hilfe beim Erstellen von Schreiben 
oder Begleitung bei Behördenbesuchen/Arbeitsgericht, um die Forderungen gegenüber 
Arbeitgebern und Behörden geltend zu machen. 

Die Bedeutung der Zuwanderung aus Osteuropa auch für den saarländischen Arbeitsmarkt 
wird nochmal größer, wenn die Arbeitsbedingungen und ihre Effekte berücksichtigt werden. 
Das Hotel- und Gaststättengewerbe, die Logistikbranche, Gebäudereinigung, das 
Baugewerbe und die Landwirtschaft sind Beispiele für Branchen, die heute kaum noch ohne 
Arbeitskräfte aus anderen europäischen Regionen auskommen.  

Nach jeder Beratung wissen die Kunden besser über ihre Situation sowie über ihre Rechte 
und Pflichten Bescheid. Sie haben alle Informationen über den Sachstand als auch über ihre 
Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt bekommen. Die Beraterinnen helfen auch beim Erstellen 
von Schreiben, um Forderungen geltend zu machen. Ebenso begleiten sie die Kunden bei 
der Beantragung von Prozesskostenbeihilfe, sowie beim Vortragen der Klage beim 
Rechtspfleger des Arbeitsgerichts. 

 

Maßnahme: Projekt "O vast so zutinel" (Freistaat 
Thüringen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Landesverband der Sinti und Roma RomnoKher Thüringen e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 
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Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2019 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Beschäftigung, insbesondere Ermöglichung des 
gleichberechtigten Zugangs zu allgemeinen öffentlichen Arbeitsvermittlungsstellen. 
Sie bezieht sich auch auf Wohnraum, insbesondere Förderung des 
diskriminierungsfreien Zugangs zu Sozialwohnungen und Antidiskriminierung, 
insbesondere Bekämpfung von Antiziganismus durch Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit über die Inklusionsprobleme, denen sich Roma ausgesetzt sehen 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Das Projekt unterstützt den Träger Landesverband der Sinti und Roma RomnoKher 
Thüringen e.V. beim Aufbau hauptamtlicher Strukturen sowie der Professionalisierung der 
Arbeit, um als niedrigschwellige Beratungsstelle mit einem offenen Angebot Menschen 
unterstützen zu können. Zielgruppe sind hier überwiegend Roma aus Ost- und 
Südosteuropa. 

Neben der konkreten Unterstützung von Sinti und Roma, die v.a. die Bereiche 
Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt, Schule, Behörden und Ämter umfasst, ist es Ziel des 
Projektes, durch Information und Aufklärung Antiziganismus/ Sinti- und Romafeindlichkeit 
und Diskriminierung zu bekämpfen. Die Angebote dazu richten sich gleichermaßen an 
Behörden, Einrichtungen und Zivilgesellschaft. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Durch die Förderung konnte der Verein eine stabile Basis aufbauen, die eine kontinuierliche 
und dauerhafte Arbeit des Vereins ermöglicht. Das Netzwerk der ehrenamtlich Aktiven 
konnte ausgebaut und weitere Förderungen (Bund, Stiftungen) akquiriert werden, sodass 
zusätzliche Projekte umgesetzt werden können. Die Beratungsstelle findet in der Community 
große Resonanz und wird gut frequentiert. 

Die Aufklärungs- und Antidiskriminierungsarbeit wird auch gut angenommen, wobei hier der 
Schwerpunkt bei Wohnungsbaugesellschaften, dem Arbeitsmarkt und dem Wohnumfeld lag 
und oftmals anlassbezogen stattgefunden hat. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Ja 
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Quelle für die Schätzung 

Bericht eines Projektträgers 

 

Wie hoch ist die geschätzte Zahl der Roma, die pro Jahr von der Maßnahme profitieren 
würden? 

1000 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 Insgesamt zugewiesene Mittel Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2019 2020 2019 2020 

Nationale öffentliche 
Finanzierung   

€ 15.000,00 € 49.440,00 € 13.000,00 € 49.440,00 

ESI-Fonds   € - € - € - € - 

Sonstige   € - € - € - € - 

Gesamtbetrag   € 15.000,00 € 49.440,00 € 13.000,00 € 49.440,00 

 

Länderspezifische Anmerkungen bezüglich der Roma, die von dieser Maßnahme 
profitiert haben 

In Thüringen leben nach Schätzung des Projekträgers ca. 7.000 Sinti und Roma, davon 
kommen ca. 5.000 als Arbeitsmigranten aus Osteuropäischen Ländern. 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Um erfolgreich im Themenfeld Antiziganismus/ Sinti- und Roma-Feindlichkeit agieren zu 
können, braucht es gut geschulte hauptamtliche Aktive, die die Akzeptanz und das Vertrauen 
der Community sowie von relevanten Behörden und Einrichtungen besitzen. Es bedarf hier 
unbedingt einer Verstetigung. 

Die Förderung sollte aufgrund des sichtbar gewordenen Bedarfs unbedingt verstetigt werden, 
zumal Einstellungsveränderungen viel Zeit brauchen. 
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d. weitere Maßnahmen zum Themenbereich 
 

Maßnahme: Integrationskurse und Migrationsberatung, 
weitere Integrationsmaßnahmen (BMI) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 

 

Maßnahme: ESF-Bundesprogramm „Elternchance II – 
Familien früh für Bildung gewinnen" (BMFSFJ) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 

 

Maßnahme: Bundesprogramm Bildungsprämie (BMBF) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 

 

Maßnahme: KAUSA – Koordinierungsstelle Ausbildung 
und Migration (BMBF) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 

 

Maßnahme: ValiKom-Transfer - Aufbau von 
Kompetenzzentren zur Durchführung von 
Validierungsverfahren für duale Berufe bei zuständigen 
Stellen (BMBF) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 

 

Maßnahme: "Verhinderung von Abbrüchen - Stärkung 
von Jugendlichen in der Berufsausbildung durch SES-
Ausbildungsbegleiter" (Initiative VerA) (BMBF) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 
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Maßnahme: Willkommensportal (Land Mecklenburg-
Vorpommern) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Gesundheit beschrieben 
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III. Gesundheit 
a. Allgemeine Bewertung 
Die wichtigsten Erfolge und die Faktoren, die dazu beitragen 

Bundesministerium für Gesundheit  

Das Webportal www.migration-gesundheit.bund.de bietet den grundsätzlichen Vorteil eines 
schnellen und leichten Zugangs für Migrantinnen und Migranten zu vorhandenen 
mehrsprachigen Gesundheitsinformationen und trägt zu einer verbesserten 
Inanspruchnahme vorhandener Versorgungsangebote durch Migrantinnen und Migranten 
und damit auch zu einer besseren gesellschaftlichen Integration bei. 

 

Land Hamburg 

Das Beratungsangebot zur Realisierung von Krankenversicherungsansprüchen entweder im 
Heimatland oder die Integration in das deutsche Regelleistungssystem ist erfolgreich, da die 
Zielgruppe konkrete Hilfen und Unterstützung für die ärztliche Versorgung ggf. aus einem 
dafür eingerichteten Notfallfonds erhält. 

 

Land Mecklenburg-Vorpommern  

Wichtigster Erfolg war hier die Weiterführung des Psychosozialen Zentrums. Die 
Finanzierung hierfür konnte gesichert werden.  

 

Land Sachsen-Anhalt 

Der Zugang zur medizinischen Versorgung von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus ist 
im deutschen Gesundheitswesen mit Hemmnissen verbunden. Diese Hemmnisse sollen 
abgebaut und der Zugang zu medizinischer Versorgung vereinfacht und gesichert werden. 
Auch nach dem Regierungswechsel 2017 hält die Landesregierung an dem Ziel fest, allen 
Einwohnerinnen und Einwohnern eine angemessene Gesundheitsversorgung zukommen zu 
lassen. 

 

Die wichtigste Herausforderung und wie sie angegangen wurde 

Land Berlin 

Eine Einschätzung zur Gesundheitsvorsorge von Roma ist nicht möglich, da keine Daten zur 
Zugehörigkeit der Ethnie erfasst werden. 

 

Land Hamburg 

Generell die Krankenversicherungsansprüche der Zielgruppe zu identifizieren und zu klären.  

 

 

http://#


 
 

ROMA - NRCP report for Germany 

 

139 / 355 

Land Schleswig-Holstein  

Da die Gesundheitsversorgung dezentral organisiert ist, sind die Einflussmöglichkeiten des 
Landes begrenzt. Die Landesförderung für humanitäre Hilfen in medizinischen Notlagen wird 
deshalb an die Kreise und kreisfreien Städte gezahlt, um vor allem bereits bestehende 
Angebote und Strukturen vor Ort zu unterstützen. Die zur Verfügung stehenden Landesmittel 
werden von den Antragsberechtigten Gruppen nicht so stark abgerufen wie erwartet. Grund 
dafür ist, dass diese Möglichkeit bei den Nichtregierungsorganisationen oder den Gruppen 
von Ehrenamtlichen, die die Beratungsstellen tragen, nicht hinreichend bekannt ist. Hier 
versucht die Landesregierung durch Öffentlichkeitsarbeit nachzubessern. Niedersachsen (im 
Hinblick auf die Maßnahme „Schutzimpfungen“) Im Vollzug ist es den Behörden oftmals nicht 
bekannt, dass sich Kinder in ihrem Zuständigkeitsbereich aufhalten. Das Angebot wird nicht 
wahrgenommen. 

 

b. Finanzierung 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja, aber diese kann aufgrund der Vielzahl der Beteiligten nicht abschließend beziffert 
werden. 

 

c. Zugeordnete und beschriebene Maßnahmen 
 

Maßnahme: Webportal „Migration und Gesundheit“ 
(BMG) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bundesministerium für Gesundheit 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 
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Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   27/09/2017 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Gesundheit, insbesondere Beseitigung jeglicher 
Hemmnisse für den Zugang zu dem der Gesamtbevölkerung zugänglichen 
Gesundheits- und Fürsorgesystem 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Das BMG hat im November 2017 ein Webportal „Migration und Gesundheit“ entwickelt. Auf 
diesem werden zahlreiche Broschüren und Informationsmaterialien zu den 
Schwerpunktthemen „Gesundheitswesen“, „Gesundheit & Vorsorge“, „Pflege“ sowie „Sucht & 
Drogen“ in mehreren Sprachfassungen erstmals gebündelt zur Verfügung gestellt. Das Portal 
steht online unter: www.migration-gesundheit.bund.de in den Sprachen Deutsch, Englisch, 
Türkisch, Arabisch und Russisch zur Verfügung. Damit leistet das BMG einen Beitrag, um die 
Gesundheitskompetenz bei Migrantinnen und Migranten zu fördern. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

entfällt 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene".  

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

http://#
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Maßnahme: Sicherstellung der sprachlichen 
Verständigung im Gesundheitsbereich mit nicht 
deutschsprachigen Zuwanderern (Land Berlin) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2013 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Gesundheit, insbesondere Beseitigung jeglicher 
Hemmnisse für den Zugang zu dem der Gesamtbevölkerung zugänglichen 
Gesundheits- und Fürsorgesystem. Sie bezieht sich auch auf Empowerment, 
insbesondere Sensibilisierung der Roma für ihre Rechte (vor allem im Zusammenhang 
mit Diskriminierungen und möglichen Rechtsbehelfen) und bürgerlichen Pflichten und 
Armutsbekämpfung durch soziale Investitionen. Die bis 2019 im Rahmen des Berliner 
Aktionsplans zur Einbeziehung ausländischer Roma aufgeführten Maßnahmen „Notfallfonds 
für Entbindungen“ sowie „Kosten für Schutzimpfungen für nicht krankenversicherte mittellose 
Personen“ wurden für weitere Personengruppen geöffnet. Damit soll auch einer weiteren 
Stigmatisierung der Personengruppe der Roma entgegengewirkt werden. Die Maßnahmen 
sind nicht mehr Bestandteil dieser Berichterstattung. Auch die Maßnahmen der 
Sprachmittlung und der gesundheitlichen Versorgung und Beratung nicht krankenversicherter 
Personen (Clearingstelle) haben eine breite Zielgruppe und sind nicht ausschließlich für 
Roma konzipiert. Da ihnen jedoch eine besondere Bedeutung beim Zugang zur 
gesundheitlichen Versorgung zukommt, sind sie hier detaillierter aufgeführt. 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

Ziel der Maßnahme ist es, qualifizierte Sprach-und KulturmittlerInnen für den Einsatz im 
Gesundheits-Sozial- und Bildungsbereich zur Verfügung zu stellen, um die interkulturelle 
Öffnung von Versorgungseinrichtungen und Regeldienste zu unterstützen. Das trägt dazu 
bei, dass Menschen mit Sprachbarrieren Zugang zur gesundheitlichen Versorgung und 
sozialen Diensten erhalten und trägt zur Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen 
Lage dieser Menschen bei. Seit 2019 werden dafür zwei Dienstleister in Berlin gefördert. Die 
SprInt geG bietet kostenfreie Sprachmittlung für den face-to-face Einsatz sowie 
medienbasiert in ausgewählten Sprachen an. Ausgewählte Einrichtungen der 
gesundheitlichen Versorgung (vorrangig öffentlicher Gesundheitsdienst und 
zuwendungsfinanzierte Projekte der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung und 
Einrichtungen des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten) können zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben auf kostenfreie Sprachmittlung in ausgewählten Sprachen zugreifen. Stehen keine 
kostenfreien Sprachmittlungsressourcen zur Verfügung können Einrichtungen über den 
Gemeindedolmetschdienst honorarpflichtige SprachmitlerInnen in bis zu 35 verschiedenen 
Sprachen und Dialekten anfragen. Das Jahr 2020 war aufgrund der Ausbreitung von COVID-
19 besonderen Herausforderungen unterworfen. Die Sprachmittlungsträger haben trotz vieler 
Einschränkungen sehr viele Sprachmittlungsleistungen erbracht. Es war ein deutlicher Trend 
zu telefon-und videobasierter Sprachmittlung zu erkennen, der jedoch gegen Ende des 
Jahres wieder durch face-to-face Sprachmittlung ersetzt wurde. Im Vergleich zu Vorjahren 
wurden insgesamt weniger Sprachmittlungsleistungen erbracht, da in den Monaten des 
Lockdowns allgemein weniger Beratungs-und Versorgungsdienstleitungen in Anspruch 
genommen wurden und den Trägern selbst weniger personelle Ressourcen zur Verfügung 
standen. 

 
Ergebnisse dieser Maßnahme 

Im Zuge der EU-Osterweiterung sowie der Migrationsbewegungen der vergangenen Jahre ist 
in Berlin der Sprachmittlungsbedarf stark angestiegen und kann durch die Nutzung von 
Sprachmittlungsdienstleistungen zumindest in einigen Bereichen der gesundheitlichen und 
sozialen Versorgung begegnet werden. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Solange es keinen umfassenden Rechtsanspruch auf Sprachmittlung gibt, müssen lokale 
Lösungen diese Lücke schließen, um Einrichtungen in die Lage zur versetzen, ihren 
Aufgaben nachzukommen und Menschen einen Zugang zur gesundheitlichen Versorgung 
/Sozialberatung zu ermöglichen.  

 

Maßnahme: Clearingstelle für nicht krankenversicherte 
Menschen (Land Berlin) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2018 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Gesundheit, insbesondere Beseitigung jeglicher 
Hemmnisse für den Zugang zu dem der Gesamtbevölkerung zugänglichen 
Gesundheits- und Fürsorgesystem. Sie bezieht sich auch auf Empowerment, 
insbesondere Sensibilisierung der Roma für ihre Rechte (vor allem im Zusammenhang 
mit Diskriminierungen und möglichen Rechtsbehelfen) und bürgerlichen Pflichten und 
Armutsbekämpfung durch soziale Investitionen. 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

Die Clearingstelle ist eine seit 2018 bestehende Beratungseinrichtung für Menschen ohne 
(ausreichenden) Krankenversicherungsschutz. Träger ist die Berliner Stadtmission e.V. Die 
über die für Gesundheit zuständige Senatsverwaltung geförderte Maßnahme hat zum Ziel, 
Menschen in die gesundheitliche Regelversorgung zu vermitteln. Ist das (aktuell) nicht 
möglich, kann seit Mitte 2019 über einen Kostenübernahmeschein die gesundheitliche 
Versorgung bei niedergelassenen Haus-und Fachärzten sowie für die stationäre 
(fachärztliche) Versorgung in die Wege geleitet werden. Die Kosten trägt das Land Berlin. 
Durch umfangreiche Hygienemaßnahmen zur Sicherheit der Ratsuchenden und der 
Mitarbeitenden der Clearingstelle konnte das Beratungsangebot und die Weiterverweisung in 
die gesundheitliche Versorgung auch während der Corona-Pandemie 2020 aufrechterhalten 
werden. 

 
Ergebnisse dieser Maßnahme 
Im Berichtszeitraum fanden insgesamt 2085 Sozialberatungen statt. Die Beratungen 
erfolgten auch während der COVID-19 bedingten Einschränkungen überwiegend persönlich 
(952), in 474 Fällen wurde telefonisch beraten. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 1547 
Kostenübernahmen ausgestellt, davon 78% (1198) für ambulante Behandlungen und 15% 
(234) als Kostenübernahme für die hausärztliche Versorgung. 7% (115) der 
Kostenübernahmen wurden für stationäre Behandlungen ausgestellt. 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Zur Gruppe der Roma liegen keine speziellen Erfahrungen vor. Jedoch lässt sich insgesamt 
aus dem Jahr 2020 berichten, dass sich die Situation der Ratsuchenden verschlechtert hat, 
mehr Menschen waren obdachlos, lebten in prekären sozialen Verhältnissen, die Vermittlung 
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in die Krankenversicherung war schwieriger als in den Jahren zuvor und weniger häufig 
erfolgreich.  

 

Maßnahme: Clearingstelle Gesundheitsversorgung 
Ausländer (Hansestadt Hamburg) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Zentrale Information und Beratung für Flüchtlinge gGmbH 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/02/2012 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Gesundheit, insbesondere Beseitigung jeglicher 
Hemmnisse für den Zugang zu dem der Gesamtbevölkerung zugänglichen 
Gesundheits- und Fürsorgesystem.  
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Sicherstellung der medizinischen Versorgung von Ausländerinnen und Ausländern ohne 
Krankenversicherungsschutz. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Das Projekt ist sehr konkret an den Bedürfnissen der Zielgruppe ausgelegt und 
notwendig. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 445 Personen aus dem Notfallfond gefördert. 
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Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020 2020 

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ 335.000,00 € - 

ESI-Fonds   € - € - 

Sonstige   € - € - 

Gesamtbetrag   € 335.000,00 € 335.000,00 

 

Maßnahme: ImeS Information für marginalisierte 
Menschen in der Sexarbeit (Hansestadt Hamburg) 

Allgemeine Information 
 

Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 
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Die Durchführungsstelle 

Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration und Diakonisches Werk 
Hamburg 

 

Art der Einrichtung 

eine Partnerschaft zwischen mehreren Organisationen 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2019 bis 31.12.2020  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Gesundheit. Sie bezieht sich auch auf Armutsbekämpfung 
durch soziale Investitionen und Lokale Maßnahmen. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Verbesserung der Lebenssituation von armutsgefährdeten und von sozialer Ausgrenzung 
bedrohter Personen, welche in der Sexarbeit tätig sind. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Menschen wurden frühzeitig der Zugang zum Gesundheitssystem ermöglicht, insbesondere 
bevor Krankheiten fortschreiten konnten und ggf. sogar todbringend wurden. Beispiele sind 
Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs, welche im Stadium der Vorstufe behandelt werden 
konnten, HIV-Infektion, aber auch ungewollte Schwangerschaft.  

Faktoren: niedrigschwellige Beratung (Sprachmittlung, ohne Termin, Kinder konnten zu 
Terminen mitkommen), Weitervermittlung und die Möglichkeit zu Terminen zu begleiten, 
auch mit Sprachmittlern. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "Anderer – anderer Plan auf nationaler 
Ebene". Es ist eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 

Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja. 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020  2020 

Nationale öffentliche Finanzierung
   

 € 52.000,00  € - 

ESI-Fonds    € -  € - 

Sonstige EHAP-Mittel    € 295.000,00  € - 

Gesamtbetrag    € 347.000,00  € 230.000,00 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Das Projekt hat erfolgreich Menschen erreicht, die dem Bildungs- und Arbeitsmarkt fern sind 
und hat diese erfolgreich zu gesundheitlichen und sozialen Bedarfen beraten 

 

Maßnahme: Psychosoziales Zentrum (Land 
Mecklenburg-Vorpommern) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Wohlfahrtsverbände 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 
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Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2018 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Gesundheit, insbesondere Sensibilisierung für 
Gesundheits- und Gesundheitsfürsorgefragen 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die zwei psychosozialen Beratungsangebote für Asylsuchende und Migrantinnen und 
Migranten in Mecklenburg-Vorpommern sind niederschwellige Angebote sozialer und 
psychologischer Beratung für Zugewanderte, die im Bedarfsfall in die psychologische, 
psychotherapeutische und psychiatrische Versorgung des medizinischen Regelsystems 
weitervermitteln. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die Beratung erfolgt ergebnisoffen. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 
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Maßnahme: Willkommensportal (Land Mecklenburg-
Vorpommern) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung Mecklenburg-Vorpommern 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2018 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Gesundheit, insbesondere Beseitigung jeglicher 
Hemmnisse für den Zugang zu dem der Gesamtbevölkerung zugänglichen 
Gesundheits- und Fürsorgesystem. Sie bezieht sich auch auf Beschäftigung, 
insbesondere Beseitigung von Hemmnissen einschließlich Diskriminierungen für den 
(Wieder)Einstieg in den offenen Arbeitsmarkt und lokale Maßnahmen, insbesondere 
Einbeziehung regionaler und lokaler Gebietskörperschaften sowie lokaler 
Zivilgesellschaften bei der Entwicklung, Umsetzung und Überwachung ihrer 
nationalen Strategien oder integrierter politischer Maßnahmen 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Eine Website mit einer interaktiven Karte Mecklenburg-Vorpommerns, auf der Einheimische 
und Zugewanderte sich einen schnellen Überblick über Hilfs- und Beratungsangebote 
(Sprachkursanbieter, Migrationsberatung, Berufsberatung, Jobcenter, Ausländerbehörden, 
Sozialämter, medizinische Hilfe etc.) verschaffen können. 
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Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die Ergebnisse sind nicht evaluierbar. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben



 
 

ROMA - NRCP report for Germany 

 

152 / 355 

d. weitere Maßnahmen zum Themenbereich 

Maßnahme: Migrationssozialberatung (Land 
Mecklenburg-Vorpommern) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Beschäftigung beschrieben 

 

Maßnahme: Sprachmittlung (Land Mecklenburg-
Vorpommern) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Beschäftigung beschrieben 
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IV. Wohnraum 
a. Allgemeine Bewertung 
Die wichtigsten Erfolge und die Faktoren, die dazu beitragen 

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (ehemals 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat) 

Programm Soziale Wohnraumförderung: 

Bis 2019 zahlte der Bund sogenannte Kompensationsmittel an die Länder, die diese für den 
sozialen Wohnungsbau verwenden konnten. Diese beliefen sich zuletzt auf rd. 1,5 Milliarden 
Euro pro Jahr (2017 bis 2019). Damit der Bund auch nach dem Auslaufen der 
Kompensationszahlungen zum Jahresende 2019 weiterhin Verantwortung für den sozialen 
Wohnungsbau übernehmen kann, wurde im Jahr 2019 ein neuer Artikel 104 d in das 
Grundgesetz eingeführt, welcher es dem Bund gestattet, den Ländern zweckgebundene 
Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen im Bereich des sozialen 
Wohnungsbaus zu gewähren. Seit dem Jahr 2020 werden hierfür jährlich Programmmittel in 
Höhe von jeweils einer Milliarde Euro bereitgestellt, welche durch zusätzliche Eigenmittel der 
Länder komplementiert werden. Im Rahmen des Klimaschutz-Sofortprogramms ist für das 
Jahr 2022 zusätzlich eine Milliarde Euro als Programmmittel für einen klimaoptimierten 
sozialen Wohnungsbau vorgesehen.  

Die Unterstützung des Bundes für den sozialen Wohnungsbau soll auch künftig fortgeführt 
und die Mittel erhöht werden. 

Programm Sozialer Zusammenhalt: 

Die Bundesmittel für das Programm im Jahr 2020 betrugen 200 Millionen Euro und wurden 
im Folgejahr auf gleichem Niveau verstetigt, u.a. um den besonderen Herausforderungen in 
den benachteiligten Gebieten zu begegnen. Der integrierte, sozialraumbezogene Ansatz des 
Programms Sozialer Zusammenhalt ist der zentrale Erfolgsfaktor zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Menschen in den benachteiligten Quartieren, unter anderem auch 
von Roma. Neben den baulichen Investitionen zählt insbesondere auch die 
ressortübergreifende Zusammenarbeit der relevanten Akteure zu einem der Erfolgsfaktoren. 
Auf Bundesebene wurde die ressortübergreifende Zusammenarbeit im Berichtsjahr weiter 
verbessert, vor allem mit Bezug zur ressortübergreifenden Strategie „Soziale Stadt – 
Nachbarschaften stärken, Miteinander im Quartier“. 

Programm Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier": 

Mit den Maßnahmen des Investitionspakts wird ein wichtiger Beitrag zur Integration und zum 
sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft geleistet. Gefördert werden bauliche Maßnahmen 
wie die Sanierung und der Ausbau von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen wie 
Bildungseinrichtungen, Kindertagesstätten, Bürgerhäuser, Stadtteilzentren, Sportanlagen, 
Schwimmbäder und die Qualifizierung von Grün- und Freiflächen. Hierfür hat der Bund 200 
Millionen Euro im Jahr 2020 zur Verfügung gestellt. Der Investitionspakt wird vorrangig in 
Gebieten der Bund-Länder-Städtebauförderung eingesetzt und bildet damit im Sinne einer 
Mittelbündelung in besonders städtebaulich, funktional und sozial belasteten Gebieten der 
Städte und Gemeinden einen wichtigen Ergänzungsbaustein für Maßnahmen der sozialen 
Infrastruktur. Integrierte Strategien und Konzepte der Quartiersentwicklung, in der die 
Ausrichtung und Vernetzung der sozialen Infrastruktureinrichtungen thematisiert werden – 
auch in Verknüpfung mit der gesamtstädtischen Ebene - sind sowohl Voraussetzung als auch 



 
 

ROMA - NRCP report for Germany 

 

154 / 355 

Erfolgsfaktor für die soziale Integration aller Bewohnerinnen und Bewohner im Quartier durch 
die dortigen sozialen Infrastruktureinrichtungen. 

 

Land Baden-Württemberg 

Die Öffnung der bislang abschließenden Begriffsbildung der Haushalte mit besonderen 
Schwierigkeiten bei der Wohnraumversorgung im Rahmen der sozial orientierten 
Mietwohnraumförderung für weitere Gruppen, die auf dem Mietwohnungsmarkt 
Diskriminierungen (über den Mangel an finanzieller Leistungsfähigkeit hinaus) ausgesetzt 
sind / ausgesetzt sein können. 

 

Land Berlin 

Die Personen und Familien, die durch die einzelnen Maßnahmen betreut wurden, konnten in 
geregelte Wohnverhältnisse überführt werden bzw. ihre Rolle als Mietende besser 
wahrnehmen. Durch die sozialintegrativen Maßnahmen konnten Ansprüche der 
Regelsysteme geklärt werden, die Beschulung von Kindern erfüllt werden und es kam zu 
einer Beruhigung in der jeweiligen Nachbarschaft. 

 

Die wichtigste Herausforderung und wie sie angegangen wurde 

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (ehemals 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat) 

Sozialer Wohnungsbau: 

In Deutschland besteht eine angespannte Lage auf den Wohnungs- und Immobilienmärkten 
in einer Reihe von Städten und Regionen. Insbesondere die größten Städte, viele 
Universitätsstädte und städtisch geprägte Regionen verzeichnen Wohnungsmarktengpässe 
mit steigenden Preisen und Mieten. Die demografische Entwicklung der letzten Jahre hat 
maßgeblich zu einer insgesamt erhöhten Nachfrage nach Wohnraum beigetragen, auch 
wenn der Umfang der Zuwanderung aus dem Ausland sich im Berichtszeitraum wieder dem 
langjährigen Durchschnitt annähert. Ein ebenso wichtiger Nachfrageimpuls geht im 
Berichtszeitraum von der anhaltend guten konjunkturellen Lage mit steigenden Einkommen 
und Beschäftigungszahlen aus. Eine weitere Stimulation der Nachfrage bewirkt das derzeit 
historisch niedrige Zinsniveau. Die günstigen Finanzierungsbedingungen verstärken die 
Nachfrage privater Haushalte nach Immobilien zur Selbstnutzung oder als Kapitalanlage. Auf 
die deutlich gestiegene Wohnungsnachfrage haben die Wohnungsanbieter - unterstützt 
durch vielfältige politische Maßnahmen - mit einer beachtlichen Steigerung der Bautätigkeit 
reagiert. Gleichwohl blieb die Wohnungsmarktsituation in den wirtschaftsstarken Regionen im 
Berichtszeitraum deutlich angespannt. Ursache hierfür ist ein hoher Nachfrageüberhang, der 
auf Bestandsmärkten wie dem Wohnungsmarkt nur mit spürbarer Zeitverzögerung abgebaut 
werden kann. In der 19. Legislaturperiode wurden bereits wichtige investive Impulse und 
Maßnahmen zur Sicherung der Bezahlbarkeit des Wohnens und zur Baukostensenkung und 
Fachkräftesicherung auf den Weg gebracht. Ein wesentlicher Bestandteil der intensiven 
Impulse ist die Stärkung des sozialen Wohnungsbaus.  
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Sozialer Zusammenhalt: 

Trotz der Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland insgesamt 
gilt ein erheblicher Anteil der in Deutschland lebenden Bevölkerung als armutsgefährdet. Ein 
überdurchschnittlicher Anteil lebt in den benachteiligten Stadt- und Ortsteilen wie den 
Programmgebieten des sozialen Zusammenhalts; viele betroffene Menschen haben einen 
Migrationshintergrund, unter anderem Roma. Für die benachteiligten Quartiere des sozialen 
Zusammenhalts bleiben Integration und die Ermöglichung von Teilhabe daher eine 
Daueraufgabe.  

Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier": 

Vor allem in benachteiligten Quartieren benötigen deren Bewohnerinnen und Bewohner eine 
geeignete soziale Infrastruktur, die gemeinsames Lernen, Zusammenleben und Austausch 
unterstützt. Der Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier" wird vor allem in den 
Programmgebieten der Städtebauförderung eingesetzt. Eine besondere Herausforderung 
besteht darin, Angebote der quartiersbezogenen Integration und des sozialen 
Zusammenhalts zu schaffen und Einrichtungen der sozialen Infrastruktur als Orte der 
Integration zu qualifizieren. 

 

Land Baden-Württemberg 

Die wichtigste Herausforderung war die Bewusstseinsbildung für die Notwendigkeit der o.g. 
Öffnung. Das Beispiel der Sinti und Roma half dabei, die Maßnahme grundsätzlich zu 
begründen. 

 

Land Berlin 

Der anhaltend schwierige Wohnungsmarkt in Berlin erschwert das Mieten von Wohnungen 
für Menschen in prekären Verhältnissen zunehmend. 

 

b. Finanzierung 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja, aber diese kann aufgrund der Vielzahl der Beteiligten nicht abschließend beziffert 
werden. 

 

Länderspezifische Bemerkungen 

Land Baden-Württemberg 

Das Bewusstsein für die latente Gefahr einer Diskriminierung der Sinti und Roma auf dem 
Mietwohnungsmarkt erleichterte es in der Diskussion mit den am politischen Prozess der 
Gestaltung des Förderprogramms Beteiligten, eine Öffnung über die bisherigen "klassischen" 
Begünstigten (ehemals Wohnsitzlose, ehemals Strafgefangene, ehemals Drogenabhängige) 
hinaus als gemeinsame Zielvorstellung zu vereinbaren.   
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Land Berlin 

Eine grundsätzliche Einschätzung der Wohnverhältnisse von Roma ist nicht möglich, da in 
Deutschland keine Daten zur Zugehörigkeit zu dieser ethnischen Minderheit erfasst werden. 

 

c. Zugeordnete und beschriebene Maßnahmen 
 

Maßnahme: Investitionspakt Soziale Integration im 
Quartier (BMWSB) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bundesländer und Kommunen 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2017 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Wohnraum, insbesondere Beseitigung der räumlichen 
Segregation und Förderung der Desegregation 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Mit dem Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ förderte der Bund von 2017 bis 
2020 die Erneuerung sowie den Aus- und Neubau sozialer Infrastruktur und deren Weiter-
qualifizierung zu Orten des sozialen Zusammenhalts und der Integration in den Städten und 
Gemeinden. Der Abschluss der baulichen Maßnahmen erfolgt mehrheitlich in den 
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kommenden Jahren. Ziel des Investitionspakts ist es, Angebote der quartiersbezogenen 
Integration und des sozialen Zusammenhalts zu schaffen und Einrichtungen der sozialen 
Infrastruktur als Orte der Integration zu qualifizieren. Dies können sowohl 
Bildungseinrichtungen wie Schulen, Bibliotheken und Kindertagesstätten sein als auch 
Bürgerhäuser, Stadtteilzentren oder Sport- und Spielplätze. Hierfür hat der Bund im 
Berichtszeitraum 2020 den Ländern 200 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 

Eine hohe Bedeutung kommt der sozialen Infrastruktur in benachteiligten Stadtteilen zu, in 
denen häufig mehrfache Benachteiligungen der Bewohnerschaft aufgrund ihrer sozialen 
Lage, Herkunft, Religion usw. anzutreffen sind. Das Ziel ist, mit hochwertigen und 
passgenauen Infrastruktureinrichtungen Möglichkeiten für niederschwellige Angebote zu 
schaffen und mit einer integrierten Strategie der Quartiersentwicklung zu verknüpfen. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Im Programmjahr 2020 wurden insgesamt 239 Maßnahmen in Städten und Gemeinden aller 
16 Bundesländer gefördert.  

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene".  

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma 
ausgerichtet). 
 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Mit den Maßnahmen des Investitionspakts wird ein wichtiger Beitrag zur Integration und zum 
sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft geleistet. Der Investitionspakt wird vorrangig in 
Gebieten der Bund-Länder-Städtebauförderung eingesetzt und bildet damit im Sinne einer 
Mittelbündelung in besonders städtebaulich, funktional und sozial belasteten Gebieten der 
Städte und Gemeinden einen wichtigen Ergänzungsbaustein für Maßnahmen der sozialen 
Infrastruktur.  

Neben der baulichen Planung ist es wichtig, dass die Kommunen zusammen mit den 
Trägerinnen und Trägern Konzepte für die künftige Nutzung und damit für Zielgruppen, 



 
 

ROMA - NRCP report for Germany 

 

158 / 355 

beispielsweise in Quartieren mit einem hohen Anteil an Zuwandererinnen und Zuwanderern 
aus Südosteuropa, von vornherein mitdenken. 

 

Maßnahme: Städtebauförderung – Programm Sozialer 
Zusammenhalt (BMWSB) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bundesministerium des Innern und für Heimat bzw. Bundesministerium für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwesen Bundesländer und Kommunen 

 

Art der Einrichtung 

eine Partnerschaft zwischen mehreren Organisationen 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/1999 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Wohnraum, insbesondere Beseitigung der räumlichen 
Segregation und Förderung der Desegregation 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Mit dem Städtebauförderungsprogramm Sozialer Zusammenhalt (bis 2019 „Soziale Stadt“) 
unterstützen das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) 
und die Länder die Kommunen dabei, sozial und wirtschaftlich benachteiligte Stadt- und 
Ortsteile in einem umfassenden, quartiersbezogenen Ansatz zu stabilisieren und 
aufzuwerten. Ziel ist es, für gute Lebensqualität aller Bewohnerinnen und Bewohner der 
Quartiere zu sorgen und die Integration und das gesellschaftliche Miteinander vor Ort zu 
verbessern. Gefördert werden insbesondere städtebauliche Maßnahmen in das Wohnumfeld 
und die soziale Infrastruktur, wie zum Beispiel Begegnungstreffs, Jugendfreizeiteinrichtungen 
oder Kindertagesstätten, sowie investitionsvorbereitende und -begleitende Maßnahmen, wie 
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Planungsleistungen und das Quartiersmanagement. Hierfür hat der Bund im 
Berichtszeitraum 2020 den Ländern 200 Millionen zur Verfügung gestellt. 

Die Fördermaßnahmen des Sozialen Zusammenhalts richten sich an alle 
Bevölkerungsgruppen im Quartier. Da Programmgebiete der des Sozialen Zusammenhalts 
vielerorts Ankunftsorte für Zuwandererinnen und Zuwanderer sind, auch für Roma, können 
diese ebenfalls von den Maßnahmen profitieren. Mit dem Programm kann daher über seinen 
quartiersbezogenen, integrierten Ansatz ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Situation 
in den Stadtteilen insgesamt geleistet werden. Es trägt unter anderem dazu bei, die 
Integration in den Quartieren zu verbessern, durch Beseitigung städtebaulicher Missstände 
sowie durch die Bündelung von Maßnahmen auf Basis des integrierten städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes, das Voraussetzung für den Erhalt von Bundesfinanzhilfen im 
Rahmen der Städtebauförderung ist. Zudem besteht durch das Quartiersmanagement die 
Möglichkeit, die gesamte Nachbarschaft einzubeziehen und damit Konflikte im Stadtteil zu 
verhindern. Insgesamt wird mit dem Programm Sozialer Zusammenhalt damit auch das Ziel 
verfolgt, Tendenzen zur sozialräumlichen Polarisierung in den Kommunen 
entgegenzuwirken. 

Das Programm Sozialer Zusammenhalt wird durch die Länder umgesetzt. Gemäß Art. 104 b 
Grundgesetz stellt der Bund den Ländern hierfür Bundesfinanzhilfen zur Verfügung. Die 
Länder erlassen eigene Förderrichtlinien zu Art, Umfang und Höhe der Förderung und 
entscheiden über die Förderanträge der Kommunen. 

Zur Verbesserung der fachübergreifenden Zusammenarbeit für die Gebiete des Sozialen 
Zusammenhalts hat der Bund zudem im Jahr 2016 die ressortübergreifende Strategie 
„Soziale Stadt – Nachbarschaften stärken, Miteinander im Quartier“ im Bundeskabinett 
verabschiedet. Somit werden additiv Fördermittel anderer Ressorts in den Gebieten mit 
erhöhten Integrationsanforderungen gebündelt. Seit 2017 wurden sechs ressortübergreifende 
Modellprogramme mit den Schwerpunkten Integration, Soziokultur, Verbraucherinformation, 
Ernährungsbildung für Kinder und Jugendliche, Sport, politische Bildung und interkultureller 
Dialog realisiert. Der im Februar 2021 vom Bundeskabinett beschlossene Bericht der 
Bundesregierung zur Umsetzung der ressortübergreifenden Strategie zeigt, dass die 
Modellprojekte Angebotslücken in den Quartieren schließen können. In tausenden 
Mikroprojekten innerhalb der Programme wurden zehntausende Bewohner/-innen der 
Quartiere erreicht und unterstützt. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Seit Beginn des Programms 1999 bis zum Programmjahr 2019 wurden 965 
Gesamtmaßnahmen in 544 Städten und Gemeinden gefördert. Seit Umstrukturierung der 
Städtebauförderung im Jahr 2020 wurden 528 Gesamtmaßnahmen in 395 Städten und 
Gemeinden über das Programm unterstützt. Dabei handelt es sich einerseits um bauliche 
Investitionen, zum Beispiel Neugestaltungsmaßnahmen von Plätzen, Grün- und Spielflächen, 
die Schaffung wohnortnaher Quartierstreffs, die Sanierung von Stadtteilbibliotheken etc. 
Darüber hinaus wurden investitionsvorbereitende und -begleitende Maßnahmen gefördert, 
wie das Quartiersmanagement (QM), Projekte zur Beteiligung und Aktivierung der 
Bewohnerschaft oder auch im Rahmen eines Verfügungsfonds. Über den integrierten Ansatz 
und mithilfe des QM werden weitere relevante öffentliche Fachbereiche und private Partner in 
den Stadtteilentwicklungsprozess eingebunden. 

In welchem Umfang hiervon dort lebende Roma teilhaben, wird nicht erhoben, da sich die 
Fördermaßnahmen an alle Bewohnerinnen und Bewohner der Quartiere richten. 
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Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene" 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma 
ausgerichtet). 
 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Der quartiersbezogene, integrierte Ansatz des Programms Soziale Stadt / Sozialer 
Zusammenhalt ist eine wichtige Voraussetzung und ein Erfolgsfaktor für die Verbesserung 
der Lebensbedingungen der Menschen im Quartier insgesamt. Darüber hinaus leistet das 
QM hier eine wichtige Scharnier- und Koordinierungsfunktion aller beteiligten Partner und 
Ressorts. 

 

Maßnahme: Sozialer Wohnungsbau (BMWSB) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bundesländer und Kommunen 
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Art der Einrichtung 

eine Partnerschaft zwischen mehreren Organisationen 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/1990 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Wohnraum, insbesondere Förderung des 
diskriminierungsfreien Zugangs zu Sozialwohnungen 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Gegenstand der im Wohnraumförderungsgesetz bzw. den entsprechenden Landesgesetzen 
geregelten sozialen Wohnraumförderung ist die Unterstützung von Haushalten, die sich am 
Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung 
angewiesen sind. Zum einen stellen private Investoren, kommunale und genossenschaftliche 
Wohnungsunternehmen preiswerte Mietwohnungen für Haushalte mit 
Zugangsschwierigkeiten zu Wohnungen des freifinanzierten Wohnungsmarktes bereit. Zu 
den Begünstigten zählen u. a. Haushalte mit geringem Einkommen, Haushalte mit Kindern, 
Alleinerziehende, Menschen mit Behinderungen und sonstige hilfebedürftige Personen. Für 
den Bezug der geförderten Wohnungen ist ein einkommensabhängiger 
Wohnberechtigungsschein erforderlich. Antragsberechtigt sind Wohnungssuchende, die sich 
nicht nur vorübergehend in Deutschland aufhalten. Familien der Roma können unter den 
gleichen Voraussetzungen wie andere Familien einen Wohnberechtigungsschein erhalten, 
wenn sie sich berechtigt in Deutschland aufhalten. 

Zum anderen wird – vor allem für Haushalte mit Kindern – die Bildung von selbst genutztem 
Wohneigentum gefördert. Auch diese Förderung ist unabhängig von der Staatsangehörigkeit 
oder der ethnischen Herkunft, kann also auch von Roma in Anspruch genommen werden. 

Im Rahmen der Föderalismusreform I ging die Gesetzgebungszuständigkeit für die soziale 
Wohnraumförderung mit Wirkung vom 1. September 2006 vom Bund auf die Länder über 
(Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006, BGBl. I Seite 2034). Mit 
dem Wegfall der Gesetzgebungskompetenz des Bundes entfiel auch die Möglichkeit, den 
Ländern Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung zu gewähren. Zum 
Ausgleich gewährte der Bund den Ländern bis 2019 sogenannte Kompensationsmittel in 
Höhe von 518,2 Millionen Euro jährlich. Im Jahr 2015 erfolgte angesichts der massiv 
gestiegenen Flüchtlingszahlen eine erste Aufstockung um 500 Millionen Euro jährlich für den 
Zeitraum 2016 bis 2019. Für die Jahre 2017 und 2018 erfolgte durch zwei weitere Gesetze 
eine zusätzliche Aufstockung um jeweils 500 Millionen Euro auf insgesamt 1.518,2 Millionen 
Euro. Die Kompensationsmittel unterlagen zuletzt nur einer investiven Zweckbindung; die 
Länder haben jedoch zugesagt, die in den Jahren 2016 bis 2019 gewährten zusätzlichen 
Kompensationsmittel zweckgebunden für den sozialen Wohnungsbau zu verwenden.  

Damit der Bund auch nach dem Auslaufen der Kompensationszahlungen zum Jahresende 
2019 weiterhin Verantwortung für den sozialen Wohnungsbau übernehmen kann, wurde im 
Jahr 2019 ein neuer Artikel 104d in das Grundgesetz eingeführt, welcher es dem Bund 
gestattet, den Ländern zweckgebundene Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame 
Investitionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus zu gewähren. Seit dem Jahr 2020 
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werden hierfür jährlich Programmmittel in Höhe von jeweils einer Milliarde Euro bereitgestellt, 
welche durch zusätzliche Eigenmittel der Länder komplementiert werden. Bei der Umsetzung 
kommt den Ländern eine große Verantwortung zu, da der Bund nach Artikel 104d GG 
lediglich (wieder) eine Mitfinanzierungskompetenz, aber keine weiteren Kompetenzen im 
Bereich der Wohnraumförderung erhalten hat. Im Rahmen des Klimaschutz-
Sofortprogramms ist für das Jahr 2022 zusätzlich eine Milliarde Euro als Programmmittel für 
einen klimaoptimierten sozialen Wohnungsbau vorgesehen.  

Im Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP vom 7. Dezember 2021 ist 
vorgesehen, dass die Unterstützung des Bundes für den sozialen Wohnungsbau auch künftig 
fortgeführt und die Mittel erhöht werden sollen. 

 
Ergebnisse dieser Maßnahme 

Im Jahr 2020 wurden im sozialen Wohnungsbau 45.040 Wohneinheiten (Mietwohnungen, 
Eigentumsmaßnahmen, Wohnheimplätze und Sonstiges) für Haushalte mit geringem 
Einkommen oder anderen Schwierigkeiten bei der Wohnraumversorgung gefördert; darunter 
der Neubau von 23.076 Sozialmietwohnungen. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma 
ausgerichtet). 
 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Die deutliche Aufstockung der Kompensationsmittel, die die Länder für den Wegfall der 
früheren Bundesfinanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung erhalten, verbessern die 
Rahmenbedingungen für den Bau bezahlbarer Wohnungen. 

Davon profitieren besonders Haushalte mit einem niedrigen Haushaltseinkommen und 
Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt. 
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Maßnahme: Förderung der Schaffung von sozial 
gebundenem Mietwohnraum für Haushalte mit 
besonderen Schwierigkeiten bei der 
Wohnraumversorgung hier: Förderung des Zugangs zu 
Sozialwohnungen (Land Baden-Württemberg) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   03/04/2018 (laufend)   

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Wohnraum, insbesondere Beseitigung der räumlichen 
Segregation und Förderung der Desegregation 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Förderung des Zugangs zu Sozialwohnungen durch Ermöglichung eines Belegungsvorrangs 
für Investoren / Vermieter zugunsten von Sinti und Roma als eine Gruppe von Haushalten mit 
besonderen Schwierigkeiten bei der Wohnraumversorgung (jenseits des allgemeinen 
Zugangshindernisses der begrenzten finanziellen Möglichkeiten von Haushalten) 
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Ergebnisse dieser Maßnahme 

Förderung des Zugangs zu Sozialwohnungen durch Ermöglichung eines Belegungsvorrangs 
für Investoren / Vermieter zugunsten von Sinti und Roma als eine Gruppe von Haushalten mit 
besonderen Schwierigkeiten bei der Wohnraumversorgung (jenseits des allgemeinen 
Zugangshindernisses der begrenzten finanziellen Möglichkeiten von Haushalten) 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Nein 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Noch sind aufgrund der erst kurzen Laufzeit keine Erkenntnisse ableitbar. 

 

Maßnahme: Fachstelle und Beratungsstelle Fair Mieten 
– Fair Wohnen (Land Berlin) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 
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Die Durchführungsstelle 

Urban Plus e.V. und Türkischer Bund in Berlin Brandenburg e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/07/2017 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Wohnraum, insbesondere Förderung des 
diskriminierungsfreien Zugangs zu Sozialwohnungen. Sie bezieht sich auch auf 
Wohnraum und Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von romafeindlicher 
Rhetorik und romafeindlichen Hassreden 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Beratung von Betroffenen, Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung und Kooperation zur 
Entwicklung einer diskriminierungsfreien Vermietung in Berlin. Adressierung 
antiziganistischer Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Kooperation mit Amaro Foro. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Das Projekt erreicht Wohnungsbaugesellschaften und Vermieter*innen und betreibt eine 
Sensibilisierung für die Erscheinungsweisen von Diskriminierungen auf dem 
Wohnungsmarkt. In Zusammenarbeit mit Amaro Foro wurden hierbei auch die 
Diskriminierung von Roma auf dem Wohnungsmarkt adressiert. Die Projektdurchführenden 
beteiligen sich an thematisch ausgerichteten Fachrunden bzw. initiieren diese und 
präsentieren ihre Ergebnisse in öffentlich zugänglichen Broschüren. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

 

Maßnahme: Vorübergehende Unterkunft für Familien mit 
Kindern (Nostel) (Land Berlin) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Phinove e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/10/2014 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Wohnraum. Sie bezieht sich auch auf Armutsbekämpfung 
durch soziale Investitionen, insbesondere Unterstützung der Roma in allen Phasen 
ihres Lebens, einschließlich durch Investition in eine hochwertige integrative 
frühkindliche Erziehung und Betreuung, gezielte Jugendgarantie-Regelungen, 
lebensbegleitendes Lernen und Maßnahmen für aktives Altern und Armutsbekämpfung 
durch soziale Investitionen, insbesondere Unterstützung des (Wieder)Eintritts in den 
Arbeitsmarkt durch gezielte oder breit angelegte 
Beschäftigungsförderungsprogramme 
 

 



 
 

ROMA - NRCP report for Germany 

 

167 / 355 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Grundsätzlich verfolgt das Projekt das Ziel, obdachlosen Familien mit Kindern für einen 
bestimmten Zeitraum, eine Unterbringung in einer der bestehenden Notunterkünfte zur 
Verfügung zu stellen und während ihres Aufenthalts, die Ansprüche auf Sozialleistungen 
(SGB II und SGB XII) zu klären sowie den Zugang zu den regulären Angeboten des Arbeits- 
und Wohnungsmarktes zu öffnen, sodass eine anschließende Unterbringung der Familien in 
regulären Wohnungen sowie möglichst eine Erwerbstätigkeit sichergestellt werden kann. Die 
Auswahl der Familien erfolgt anhand von Einzelfallentscheidungen, die von der 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales zugestimmt werden, welche nach 
Gesamtbetrachtung der zur Verfügung stehenden Plätze und der Lebenssituation der 
jeweiligen Familie getroffen werden. Nach der Aufnahme einer Familie in einer 
Wohneinheit wird ihr Fall zuerst durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins 
aufgenommen. Anschließend werden alle Familienmitglieder beim Bezirksamt angemeldet 
sowie Anträge zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II und SGB XII und 
Kindergeld gestellt. Die Familien werden fachlich durch eine Rechtsanwältin beraten. 
Minderjährige Kinder werden beim Kinder- und Jugendgesundheitsdienst vorgestellt und 
entsprechende Untersuchungen durchgeführt. Schulpflichtige Kinder werden eingeschult. Der 
beauftragte Träger berät und unterstützt die Bewohnerinnen und Bewohner des Projektes 
außerdem zu folgenden Themen: Arbeitssuche, Kommunikation mit (potentiellen) 
Arbeitgeberinnen und Arbeitsgebern, Formalisierung von Tätigkeiten, 
Arbeitnehmerfreizügigkeit, Aufklärung zu Rechten und Pflichten einer Arbeitnehmerin bzw. 
Arbeitnehmers und einer Arbeitgeberin bzw. eines Arbeitgebers sowie Erstellung von 
Rechnungen. Hinzu kommt in vielen Fällen eine Beratung beispielsweise bei Schulden und 
zu Erziehungsfragen. Im Berichtzeitraum standen acht Wohnungen als Nostels zur 
Verfügung. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Mit dem Nostel konnte auf kurzfristig auftretende Notsituationen, wie z.B. nach der Räumung 
von Wohnungen reagiert werden. Die Erfolge des Modelprojektes sprechen für sich, denn die 
Städte Hamburg und Köln planen eine Übernahme des Grundkonzeptes. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "Anderer – Plan auf regionaler oder 
lokaler Ebene". Es ist eine auf Roma ausgerichtet (d. h. die Maßnahme zielt 
ausdrücklich auf Roma ab) Maßnahme. 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 
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Maßnahme: Durchreiseplatz für Sinti und Roma 
(Hansestadt Hamburg) 

Allgemeine Information 
 

Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/03/2017  

Enddatum:  bis 2020 

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Wohnraum. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Im Jahr 2017 wurde der Durchreiseplatz für Sinti und Roma saniert und wiederhergestellt, 
nachdem die Fläche zwischenzeitlich für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt worden 
war. 2018 und 2019 stand der Durchreiseplatz wieder durchreisenden Sinti und Roma zur 
Verfügung. 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

In 2020 konnte der Durchreiseplatz pandemiebedingt nicht genutzt werden und wurde 
zwischenzeitlich zurückgebaut.  

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 
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Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Quelle für die Schätzung 

Bericht eines Projektträgers 
 

Wie hoch ist die geschätzte Zahl der Roma, die pro Jahr von der Maßnahme profitieren 
würden? 
 

Finanzierung 
 

Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja - in 2020 keine Kosten für die Unterbringung. 
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d. weitere Maßnahmen zum Themenbereich 
 

Maßnahme: Mobile Anlaufstelle für europäische 
Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter und Roma 
(Land Berlin) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Empowerment beschrieben 

 

Maßnahme: Neustadtmiteinander (Land Sachsen-
Anhalt) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Empowerment beschrieben 

 

Maßnahme: Teilhabe durch Bildung von Roma in der 
Stadt Halle (Saale) (Land Sachsen-Anhalt) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: Projekt "O vast so zutinel" (Freistaat 
Thüringen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Beschäftigung beschrieben 
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V. Antidiskriminierung 
a. Allgemeine Bewertung 
Die wichtigsten Erfolge und die Faktoren, die dazu beitragen 

Bundesministerium des Innern und für Heimat 

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und die Europäische Kommission führten am 12. 
Oktober 2020 gemeinsam eine Digitale High-Level-Konferenz durch, um den neuen 
"Strategischen EU-Rahmen für die Gleichstellung, Inklusion und Partizipation der Roma“ bis 
2030 zu diskutieren, der am 7. September 2020 von der EU-Kommission vorgelegt wurde. An 
der Veranstaltung nahmen rund 300 Akteure teil, die die zuständigen nationalen Behörden 
der EU-Mitgliedstaaten, internationale Organisationen, NGO-Netzwerke auf EU- und 
nationaler Ebene sowie europäische Institutionen vertraten. Die Bundesregierung unterstützt 
ausdrücklich den Ansatz der EU-Kommission, den Kampf gegen den Antiziganismus zu 
einem Schwerpunkthema der nächsten Jahre zu machen. Dies war auch ein erklärtes Ziel im 
Programm der deutschen Ratspräsidentschaft. 

Die Anstrengungen der Bundesregierung zur Bekämpfung aller Formen 
von Rassismus werden durch den im Berichtszeitraum neu eingerichteten Kabinettausschuss 
zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus weiter verstärkt. In diesem 
Zusammenhang ist die Bekämpfung von Antiziganismus, neben anderen Formen des 
Rassismus, wie Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit, von größter Bedeutung. In 
Anhörungen der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und der Länder sind von dort zahlreiche 
Vorschläge an die Bundesregierung adressiert worden, die im Maßnahmenkatalog des 
Kabinettausschusses vom 25. November 2020 mündeten, um Rechtsextremismus und 
jegliche Form von Rassismus, vor allem auch Antiziganismus, zurückzudrängen. 

 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  

Im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ werden vielfältige Maßnahmen auf 
kommunaler, regionaler und bundesweiter Ebene, in den Handlungsfeldern 
Extremismusprävention, Demokratieförderung und Vielfaltgestaltung gefördert. In diesem 
Zusammenhang wird auch ein starker Fokus auf die präventiv-pädagogische Arbeit gegen 
Antiziganismus gelegt. So wird zum Beispiel seit Beginn der zweiten Förderperiode des 
Bundesprogramms Anfang 2020 ein eigenes Kompetenzzentrum Antiziganismus sowie 
sieben Modellprojekte gefördert. Darüber hinaus werden 16 Landes-Demokratiezentren 
unterstützt, die Beratungsangebote auch für von Antiziganismus Betroffene fördern. Auch 
werden mehr als 300 lokale Partnerschaften für Demokratie gefördert, die vor Ort 
Einzelmaßnahmen im Themenfeld Antiziganismus finanzieren. 

 

Land Baden-Württemberg  

Die Unterzeichnung (20.12.2018) und das Inkrafttreten (05.01.2019) des neuen 
Staatsvertrags des Landes Baden-Württemberg mit dem Verband Deutscher Sinti und Roma, 
Landesverband Baden-Württemberg e.V. (VDSR-BW) war ein signifikanter Erfolg für die 
Fortführung der Beziehung mit der Minderheit auf einer verlässlichen rechtlichen und 
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finanziellen Grundlage. Der Vertrag wurde mit einer Laufzeit von fünfzehn Jahren 
geschlossen und läuft am 31. Dezember 2033 aus. 

 

Land Berlin 

DOSTA! Die Dokumentationsstelle Antiziganismus des Vereins Amaro Foro e.V. bringt in 
Berlin weiterhin Licht in das Dunkelfeld dieser Form der Diskriminierung. Das Projekt wurde 
2018 und 2919 erweitert: Es wurden über 1000 Äußerungen in Kommentarspalten unter 
Medienberichten ausgewertet, von denen etwa 80 Prozent als rassistisch und 
sozialchauvinistisch einzustufen sind. Neben den bisher erfassten Lebensbereichen wurde 
außerdem erstmals der Kontakt zu Justizbehörden analysiert und zu Einrichtungen freier 
Träger. Zudem konnten die Mitarbeiterinnen einen besseren Einblick in 
Diskriminierungsformen im Bildungsbereich gewinnen, da nicht mehr nur Ereignisse in 
Schulen, sondern außerdem im Kitabereich gemeldet wurden. 

 

Land Brandenburg 

Die im Jahr 2018 geschlossene Vereinbarung über die Grundlagen der Zusammenarbeit 
zwischen dem Land Brandenburg und dem Landesverband Deutscher Sinti und Roma Berlin-
Brandenburg e. V. (Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 43 vom 24. Oktober 2018, S. 1015) 
verfolgt ebenfalls das Ziel, jeglichen Diskriminierungen von Angehörigen der Minderheit und 
Vorurteilen ihnen gegenüber entgegenzuwirken. 

 

Land Niedersachsen 

Hauptziel des Modellprojektes KogA „Kompetenzstelle gegen Antiziganismus“, welches ab 
01.01.2020 bis 31.12.2024 für eine weitere Förderperiode als Modellprojekt beim 
Bundesprogram Demokratie Leben! gefördert wird, ist es 
Multiplikatorinnen/Multiplikatoren und Vertreterinnen/Vertreter verschiedener Berufsgruppen  
für vorurteils- und diskriminierungsbewusstes Handeln zu qualifizieren und beraten, wie 
Barrieren erkannt und strukturelle, institutionelle oder organisationale  
Diskriminierung abgebaut werden können, um die Teilhabe von Sinti_ze und  
Rom_nja an Bildung, Wirtschaft, Politik bzw. an Gesellschaft insgesamt zu verbessern.  

In Kooperation mit dem Niedersächsischen Kultusministerium (MK) und dem 
Niedersächsischen Landesamt für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ), wurden in 2020-21 
bislang 26 Teilnehmerinnen/Teilnehmer (Beraterinnen/Berater, 
Koordinatorinnen/Koordinatoren für Sprachbildung und Interkulturelle Bildung) in zwei 
modularen Fortbildungsprogrammen qualifiziert. Ziel: Antiziganismuskritische 
Beratungskompetenz im Kontext osteuropäischer Binnenmigration. 

In den beiden Jahren wurden neben den modularen Fortbildungsprogrammen durch 
unterschiedliche Angebote und Formate (Seminare, Workshops, Vorträge, Beiträge bei 
Vernetzungstreffen etc.) über 1000 Teilnehmerinnen/Teilnehmer erreicht und mehr als 3000 
Teilnehmerinnen-/Teilnehmerstunden realisiert. 

Die Niedersächsische Beratungsstelle für Sinti und Roma e.V., der Verein Hildesheimer Sinti 
e.V. sowie das Projekt „Hand in Hand / Menschen mit Romno Hintergrund“ widmen sich der 
Integration von Sinti und Roma. Der wichtigste Erfolgsfaktor ist die niedrigschwellige 
Beratung, Unterstützung und Begleitung insbesondere gegenüber staatlichen Institutionen. 
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Die Niedersächsische Beratungsstelle für Sinti und Roma e.V., der Verein Hildesheimer Sinti 
e.V. sowie das Projekt „Hand in Hand / Menschen mit Romno Hintergrund“ widmen sich der 
Integration von Sinti und Roma. Der wichtigste Erfolgsfaktor ist die niedrigschwellige 
Beratung, Unterstützung und Begleitung insbesondere gegenüber staatlichen Institutionen. 

 

Land Nordrhein-Westfalen 

Die im Rahmen des Förderprogramms für Migrantenselbstorganisationen durchgeführten 
Maßnahmen zu Antidiskriminierung sensibilisierten einerseits die Mehrheitsgesellschaft über 
das Phänomen Antiziganismus, sie halfen aber im Besonderen auch Betroffenen im Umgang 
damit. So widmeten sich Maßnahmen z.B. Antiziganismustrainings oder boten Betroffenen 
Beratung an. 

 

Freistaat Sachsen  

Integration im lokalen Umfeld. Erhöhung der Sprachkenntnis und Schulsozialarbeit waren 
wesentliche Faktoren, die zum Erfolg im Themenbereich Antidiskriminierung beigetragen 
haben. 

 

Land Sachsen-Anhalt 

Regelmäßige, aufsuchende und niedrigschwellige Unterstützungsangebote, die den Roma 
und anderen Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung stehen, tragen zum Abbau von 
Vorurteilen bei. 

 

Land Schleswig-Holstein  

Die Antidiskriminierungsstelle des Landes Schleswig-Holstein berät und unterstützt als 
direkte Anlaufstelle Menschen in Schleswig-Holstein bei Diskriminierung oder 
Benachteiligung. Dabei steht die Beratung zu den Rechten aus dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) im Vordergrund. Zudem vermittelt die 
Antidiskriminierungsstelle Betroffene – soweit erforderlich – in ergänzende oder 
weitergehende Beratungsangebote. Weiterhin ist nach dem Bürger- und 
Polizeibeauftragtengesetz geregelt, dass die Antidiskriminierungsstelle Aufklärungs- und 
Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung für und Prävention von Diskriminierung in der 
Gesellschaft durchführt. Die steigenden Beratungszahlen zeigen, dass sich das Angebot der 
Antidiskriminierungsstelle immer besser etabliert. Es bleibt jedoch eine der wichtigsten 
Aufgaben, die Bekanntheit der Antidiskriminierungsstelle weiter zu steigern, um immer mehr 
Betroffenen den Zugang zur kostenlosen und unabhängigen Beratung der 
Antidiskriminierungsstelle zu ermöglichen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war die 
Verabschiedung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. 

Im Hinblick auf Mehrfachdiskriminierung: In der Arbeit der Regionalen Beratung gegen 
Rechtsextremismus wurde der Phänomenbereich Antiziganismus als eigenständig erkannt 
und adressiert. 
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Freistaat Thüringen  

Im Hinblick auf Mehrfachdiskriminierung: Gründung und Einbindung des Landesverbandes 
der Sinti und Roma RomnoKher Thüringen e.V. in das Thüringer 
Antidiskriminierungsnetzwerk thadine und damit Schaffung einer Basis für 
merkmalsübergreifende Antidiskriminierungsarbeit. 

 

Die wichtigste Herausforderung und wie sie angegangen wurde 

Land Baden-Württemberg 

Antiziganismus ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Seine Bekämpfung ist daher 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Daher fördert Baden-Württemberg nicht nur 
Maßnahmen gegen die Diskriminierung Minderheitenangehöriger nicht nur im Rahmen des 
Staatsvertrags, sondern beispielsweise durch die Einrichtung einer Forschungsstelle 
Antiziganismus. Die Bekämpfung von Antiziganismus wird auch in den allgemeinen 
Strukturen der Antidiskriminierungsarbeit (Landes-Antidiskriminierungsstellen; Meldestellen 
und Opferberatungen gegen rechte, antisemitische und rassistische Hetze und Gewalt, 
Präventionsarbeit gegen Diskriminierung) immer mitgedacht, nicht zuletzt auch in der Arbeit 
des Beauftragten gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg. 

 

Land Berlin 

Die Veränderung der Problemlage Antiziganismus lässt sich aufgrund der vorliegenden 
Daten nur schwer beurteilen. Das Dokumentationsprojekt von Amaro Foro e.V. legt 
regelmäßig quantitative wie qualitative Auswertungen seines Monitorings vor. Hieran lässt 
sich ersehen, dass die Anzahl der erfassten, antiziganistisch motivierten Vorfällen ansteigt. 
Dies kann u.a. auch auf die zunehmende Bekanntheit der Dokumentationsstelle DOSTA! 
zurückgeführt werden. Zugleich ist von einer hohen Dunkelziffer nicht gemeldeter Vorfälle 
auszugehen. Dies lässt sich z.B. aus Erfahrungen der sozialen Beratung von Roma 
schließen, bei denen zahlreiche Diskriminierungserfahrungen geschildert werden, von den 
Betroffenen aber aufgrund der 'Alltäglichkeit' der Diskriminierungserfahrung nicht gemeldet 
werden. Die qualitativen Analysen des Monitorings zeigen zudem eine weite Verbreitung von 
antiziganistischen Haltungen und Praktiken in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Ein 
besonderer Handlungsbedarf wird in der Professionalisierung von Sicherheits- und 
Ordnungsbehörden in Bezug auf das Thema Antiziganismus und den Umgang mit 
antiziganistisch motivierten Vorfällen gesehen. 

 

Land Niedersachsen 

Eine Herausforderung war, Kontakt zu Schlüsselpersonen in berufliche Aus- und 
Weiterbildungsinstitutionen herzustellen und diese für das Bildungsprogramm zu gewinnen. 

 

Das Herstellen des Erstkontaktes sowie das dauerhafte Erreichen der Zielgruppe ist 
besonders schwierig, da die Menschen sehr abgeschottet gegenüber staatlichen 
Einrichtungen und sogar Hilfsinstitutionen leben. 
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Freistaat Sachsen 

Akzeptanz im sozialen Umfeld zu schaffen, gehörte zu den größten Herausforderungen. 

 

Land Sachsen-Anhalt  

Starke Vorbehalte auf Seiten der einheimischen Bevölkerung gehören zu den größten 
Herausforderungen. Hinzu kommen sprachliche und kulturelle Barrieren auf Seiten der 
Roma. 

 

Land Schleswig-Holstein  

Im Hinblick auf die Maßnahme „Beratung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz“:  

In der Beratungspraxis der Antidiskriminierungsstelle des Landes Schleswig-Holstein wird 
immer wieder deutlich, dass die gesetzlichen Regelungen des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetztes zum Schutz vor Diskriminierung im zivilen Rechtsverkehr 
denjenigen handelnden Personen, die die Benachteiligung zu vertreten haben, schlichtweg 
nicht bekannt sind. Oft erfolgt eine Benachteiligung, weil etwa Grenzen für 
Handlungsspielräume aufgrund der Privatautonomie verkannt werden oder 
Personalverantwortliche in Unternehmen und Verwaltungen zu wenig Kenntnis über die 
Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetztes haben. Hier liegt einer der 
Schwerpunkte der Präventionsarbeit der Antidiskriminierungsstelle: Aufklärung über die 
gesetzlichen Grundlagen und Verpflichtungen in zahlreichen Vorträgen und Gesprächen. 

Im Hinblick auf Mehrfachdiskriminierung: Verständigung auf eine gemeinsame Definition auf 
der Grundlage der Arbeitsdefinition von "Antiziganismus" der International Holocaust 
Remembrance Alliance. 

 

Freistaat Thüringen 

Mittelbereitstellung und Professionalisierung des Landesverbandes der Sinti und Roma 
RomnoKher Thüringen e.V. 

 

b. Finanzierung 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja, aber diese kann aufgrund der Vielzahl der Beteiligten nicht abschließend beziffert 
werden. 

 
Länderspezifische Bemerkungen 

Bundesministerium des Innern und für Heimat  

Am 14. Juni 2017 hat die Bundesregierung den Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus - 
Positionen und Maßnahmen zum Umgang mit Ideologien der Ungleichwertigkeit und den 
darauf bezogenen Diskriminierungen" (NAP) beschlossen. Kern des NAP sind Positionen 
und Maßnahmen in folgenden Handlungsfeldern: Menschenrechtspolitik; Schutz vor 
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Diskriminierung und Ahndung von Straftaten; Bildung und politische Bildung; 
Gesellschaftliches und politisches Engagement für Demokratie und Gleichwertigkeit; 
Diversität im Arbeitsleben, Aus- und Fortbildung sowie Stärkung interkultureller und sozialer 
Kompetenz im Beruf; Rassismus und Hass im Internet sowie Forschung. Ausdrücklich und 
eindeutig sind in dem NAP Formen des Antiziganismus als menschenfeindliche Phänomene 
aufgeführt und genannt. In dieser Legislaturperiode soll sich auf dieser Grundlage mit der 
Umsetzung von Maßnahmen auseinandergesetzt werden. Der NAP ist nicht als statisches 
Programm zu verstehen, sondern – im Rahmen der föderalen Zuständigkeit – eine 
Rahmensetzung, offengehalten für weitere Diskurse mit der Zivilgesellschaft im Sinne eines 
lebendigen politischen Projekts. 

 

Land Baden-Württemberg 

Mithilfe der Mittel des Staatsvertrages (vgl. Maßnahme) widmet sich der Landesverband 
deutscher Sinti und Roma Baden-Württemberg dem Thema Antiziganismus in 
Fortbildungsveranstaltungen, Tagungen und eigenen Ausstellungen. 

Das Thema Antidiskriminierung wurde auch zentral in den neuen Bildungsplänen 2016 
verankert. In allgemeiner Form ist das Thema spiralcurricular durch eine gemeinsame 
Leitperspektive in den Fachplänen eingebundenen. 

Ziel der Leitperspektive ist die Befähigung zu Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt sowie zum 
diskriminierungsfreien Umgang mit Vielfalt in personaler, religiöser, geschlechtlicher, 
kultureller, ethnischer und sozialer Hinsicht. 

2015 wurde ein Landesprogramm gegen rechtsextreme, rassistische und antisemitische 
Gewalt beschlossen, dass unter dem Titel „Demokratie stärken! Baden-Württemberg gegen 
Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus“ seitdem von der Landeszentrale für 
politische Bildung Baden-Württemberg umgesetzt wird. Das Landesprogramm soll 
bestehende Aktivitäten gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und 
Rechtsextremismus vernetzen und Impulse in alle Bereiche der Gesellschaft geben. 

 

c. Zugeordnete und beschriebene Maßnahmen 

Maßnahme: Bildungspolitische Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Antiziganismus (BpB) (BMI) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 
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Die Durchführungsstelle 

Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2018 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
Antiziganismus durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Inklusionsprobleme, 
denen sich Roma ausgesetzt sehen 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) setzt seit jeher eine Vielzahl verschiedener 
Maßnahmen um, die sich mit Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit befassen. Die 
Adressierung von Antiziganismus spielt dabei eine wichtige Rolle. In zahlreichen Print- und 
Onlineangeboten sowie in Projekten wird Antiziganismus als eine Facette von 
„Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ aufgegriffen. Außerdem wird parallel zur 
argumentativen Auseinandersetzung mit antiziganistischen Positionen und Vorurteilen der 
Ansatz verfolgt, Verfolgung und Opfergeschichte der Sinti und Roma in Angeboten zur 
historisch-politischen Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus und 
der Shoah aufzugreifen. Zugleich geht es in Online- und Print-Publikationen darum, Sinti und 
Roma als europäische Minderheit im Spannungsfeld von Geschichte, gegenwärtiger 
Situation in Politik und Gesellschaft sowie in der Zukunft Europas aufzugreifen.  

Ein zentrales Anliegen der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) ist es, 
zivilgesellschaftliche Kräfte zu unterstützen, die sich gegen Extremismus und Antiziganismus 
einsetzen. Entsprechend fördert sie Maßnahmen zur Stärkung örtlicher und regionaler 
zivilgesellschaftlicher Strukturen. Auch das Bündnis für Demokratie und Toleranz (BfDT), 
dessen Geschäftsstelle in die BpB integriert ist, verfolgt als zentrale Aufgabe über 
Kooperationen sowie über die Unterstützung von und Zusammenarbeit mit 
zivilgesellschaftlichen Akteuren die Bekämpfung von stereotypen Vorurteilen.  

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

 
- Methodische Handreichung „Kritische Auseinandersetzung mit Antiziganismus“ in 
der Reihe „Gekonnt Handeln“ (Veröffentlichung im Juli 2020) 
- Methodenhandreichung "Begegnen-Reihe" zu Antiziganismus 

- Verlagskooperationen 
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- Online-Angebote, u.a. Themenseite Antiziganismus 

- Zuwendungen 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja, aber der Betrag kann nicht angegeben werden 

 

Maßnahme: Nationaler Aktionsplan gegen Rassismus - 
gesonderte statistische Erfassung antiziganistischer 
Straftaten (BMI) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 
politische Maßnahme (Änderung der öffentlichen Politik) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bundesministerium des Innern und für Heimat 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 
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Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2017 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
romafeindlicher Rhetorik und romafeindlichen Hassreden. Sie bezieht sich auch auf 
Antidiskriminierung. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Seit 1. Januar 2017 werden antiziganistische Straftaten der Hasskriminalität statistisch 
gesondert in der polizeilichen Statistik für politisch motivierte Kriminalität erfasst. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die gesonderte Erfassung antiziganistischer Straftaten führt zu einem differenzierten 
polizeilichen Lagebild und ermöglicht so gezielte polizeiliche Gegenmaßnahmen. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene".  

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja, aber der Betrag kann nicht angegeben werden 

 

Maßnahme: Unabhängige Kommission Antiziganismus 
(BMI) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

politische Maßnahme (Änderung der öffentlichen Politik) 
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Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bundesministerium des Innern und für Heimat 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   27/03/2019 bis März 2021  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
romafeindlicher Rhetorik und romafeindlichen Hassreden. Sie bezieht sich auch auf die 
Bekämpfung des Antiziganismus durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die 
Vorteile einer Integration 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode wurde vereinbart, 
ein Expertengremium zum Thema "Antiziganismus" einzusetzen. Dieses Gremium, die 
Unabhängige Kommission Antiziganismus (UKAZ), hat sich am 27. März 2019 im 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (nunmehr Bundesministerium des Innern 
und für Heimat) konstituiert. Flankierend unterstützt wurde die Konstituierung durch einen 
Bundestagsbeschluss vom 19. März 2019 zu dem Antrag „Antiziganismus bekämpfen“ (Drs. 
19/8546). 

Die unabhängigen Sachverständigen sollten sich mit Erscheinungsformen und einer 
Bestandsaufnahme zum Themenkomplex Antiziganismus auseinandersetzen. Ziel war die 
Erstellung und Vorlage eines Berichts zum Ende der 19. Legislaturperiode zur Vorlage an 
den Deutschen Bundestag mit Blick auf die weitere gesellschaftspolitische 
Auseinandersetzung. Der Bericht sollte Vorschläge für weitere Maßnahmen der Bekämpfung 
des Antiziganismus machen. Ein besonderer Schwerpunkt sollte dabei auf Maßnahmen 
liegen, die auf Bundesebene umgesetzt werden können. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die Ausformulierungen konkreter (wissenschaftlicher) Fragestellungen und Arbeitsaufträge 
oblagen der unmittelbaren Entscheidung der unabhängigen Kommission. Das Gremium 
arbeitete autark und legte seine Arbeitsagenda selbstständig fest. Die Tätigkeit der 
unabhängigen Kommission Antiziganismus endete mit Fertigstellung ihres Berichts 
„Perspektivwechsel. Nachholende Gerechtigkeit. Partizipation“, welcher am 31.März 2021 
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dem BMI vorgelegt wurde. Das Bundeskabinett hat den vom Bundesinnenminister Seehofer 
vorgestellten Bericht am 19. Mai 2021 zur Kenntnis genommen und dem Deutschen 
Bundestag zur weiteren Beratung übermittelt. Eine erste Aussprache hat dort am 24. Juni 
2021 bereits stattgefunden. 

In einer gemeinsamen Pressekonferenz am 13. Juli 2021 des damaligen Bundesministers 
des Innern, für Bau und Heimat, Horst Seehofer, mit dem Vorsitzenden des Zentralrats 
Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, wurde der Bericht der Kommission zudem der 
Öffentlichkeit vorgestellt.  

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja, aber der Betrag kann nicht angegeben werden 

 

Maßnahme: Digitales Gedenken an den Völkermord an 
den Sinti und Roma (AA) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, vorwiegend digital) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma e.V. 

 

 



 
 

ROMA - NRCP report for Germany 

 

182 / 355 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/07/2020   

Enddatum:   31/12/2020  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung. Sie bezieht sich auch auf 
Empowerment, insbesondere Unterstützung der aktiven Bürgerschaft der Roma durch 
Förderung ihrer sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beteiligung in 
der Gesellschaft und Kultur. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Mit der Maßnahme soll – auch vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie, da 
Gedenkveranstaltungen in Präsenzformat nur eingeschränkt stattfinden konnten - das 
virtuelle Gedenken, die Anerkennung und die Bewusstseinsbildung über die systematische 
Verfolgung der Sinti und Roma im NS-besetzten Europa sowie über den heute noch weit 
verbreiteten Antiziganismus in Europa gestärkt werden. Das Projekt verfolgt das Ziel, neue 
digitale Formate und Mittel für Gedenken und Bildung über den NS-Völkermord an den Sinti 
und Roma zu entwickeln. Dies beinhaltet die Erstellung einer Website mit vielfältigen 
Informationsangeboten in mehreren Sprachen (EN, DE, PL, ROM), die Umsetzung einer 
virtuellen Gedenkveranstaltung unter Teilnahme europäischer Institutionen anlässlich des 
Europäischen Holocaust Gedenktages für Sinti und Roma, die Sichtbarmachung von 
digitalen und lokalen Gedenkveranstaltungen europaweit und damit die Stärkung der 
Gedenkkultur und Erinnerungsarbeit. 
 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Besucherzahl, Feedbackbefragung, Wahrnehmung der digitalen Gedenkveranstaltung durch 
hochrangige Gäste, Presseecho sowie die Erweiterung der Webseite des 
Dokumentationszentrums lassen auf eine erfolgreiche Maßnahme schließen.  

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt 
zugewiesene Mittel 

Insgesamt ausgegebene Mittel 

 2020   2020 
Nationale öffentliche 
Finanzierung   

€ 25.000,00   € - 

ESI-Fonds   € -   € - 

Sonstige   € 5.900,00   € - 

Gesamtbetrag   € 30.900,00   € - 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma lädt die Überlebenden 
des Holocaust und ihre Angehörigen seit vielen Jahren ein, an den Gedenkfeierlichkeiten in 
den ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagern Auschwitz und Sachsenhausen 
teilzunehmen. Aufgrund der Pandemie konnte im Jahr 2020 in Auschwitz nur eine 
Gedenkveranstaltung in eng begrenztem Präsenzformat stattfinden. Durch die die Gestaltung 
einer virtuellen Gedenkveranstaltung wurde gleichzeitig das Gedenken an den Völkermord 
an den Sinti und Roma sowie Erinnerungs- und Gedenkkultur europaweit gestärkt.  Dabei 
besteht kein Zweifel an der politischen und gesellschaftlichen Verpflichtung, es den 
Überlebenden zu ermöglichen, persönlich an Gedenkfeiern an den Orten ihrer früheren 
Inhaftierung teilzunehmen.  

 

Maßnahme: Roma participation in the Post 2020 EU 
Roma Strategic Framework (AA) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

politische Maßnahme (Änderung der öffentlichen Politik) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 
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Die Durchführungsstelle 

ERGO Network 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/09/2020 

Enddatum:   31/12/2020  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Gewährleistung der 
wirksamen praktischen Durchsetzung der Richtlinie 2000/43/EG 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Mit dem Projekt "Roma participation in the Post 2020 EU Roma Strategic Framework" des 
ERGO Networks sollten in der zweiten Jahreshälfte 2020 verschiedene Maßnahmen (Studie 
zur Auswirkungen der Pandemie, Treffen mit EU-Vertretern, Koordinierungstreffen der 
Zivilgesellschaft und Teilnahme hochranige virtuelle Konferenz) durchgeführt werden. Dabei 
ging es darum, die Herausforderungen und Bedürfnisse der Roma Gemeinschaften 
insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Roma 
Gemeinschaft zu erfassen und die Sichtweise der Roma Zivilgesellschaft in das „Post 2020 
EU Roma Framework“ einzubringen.. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

ERGO Network hat sich, als europäische Stiftung, der 26 Roma-Organisationen angehören, 
auf EU-Ebene gegen Ungleichheit, Stigmatisierung und Diskriminierung der Roma 
eingesetzt. In diesem Zuge konnte die Gestaltung des „Post 2020 EU Roma Framework“ 
beeinflusst werden. 
Studie zu Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Roma-Gemeinschaften wurde 
durchgeführt und konnte den Einsatz für Roma-Gemeinschaften stärken. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020 2020 

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ 25.000,00 € 18.656,33 

ESI-Fonds   € - € - 

Sonstige   € 7.125,00 € - 

Gesamtbetrag   € 25.000,00 € - 

 

Maßnahme: KON HUM ME? Wie reden über die aktuelle 
Geschichte von Sinti und Roma (AA) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Zeitschrift Prostory, Künstlerin Yevgenia Belorusets 

Art der Einrichtung 

eine private Organisation, die mit Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeitet 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/03/2020   

Enddatum:   20/12/2020  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
Antiziganismus durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Vielfalt der Roma 
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und Sinti Gemeinschaften sowie auch anderen Communities und Individuen in 
sozialen Grauzonen. Das Projekt soll Einblicke in Tätigkeiten, Perspektiven und 
Erfahrungen wichtiger Akteure dieser Gemeinschaften eröffnen. Durch die Darstellung 
des Projekts in Deutschland in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung Jena und der Stiftung 
Berliner Mauer soll die Aufklärungsarbeit in der Ukraine und in Deutschland gestärkt werden. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Feldforschung, Interviews, dokumentarisch-fotografisches Vorgehen, um zum ersten Mal die 
Vielfalt von Roma und Sinti und anderen sozial benachteiligten Communities und Individuen 
öffentlich vorstellen. Das Projekt soll ein komplexes Bild der mehr als 15 Gemeinschaften aus 
der Ost-, West- und Zentralukraine schaffen, den Alltag der Akteurinnen und Akteuren 
porträtieren sowie ihre Schicksale und Geschichtserfahrungen beleuchten. Das Projekt soll 
Einblicke in Tätigkeiten, Perspektiven und Erfahrungen wichtiger Akteure dieser 
Gemeinschaften eröffnen. Durch die Darstellung des Projekts in Deutschland in 
Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung Jena und der Stiftung Berliner Mauer soll die 
Aufklärungsarbeit in der Ukraine und in Deutschland gestärkt werden. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Das Projekt hat sich pandemiebedingt verzögert und wird 2021 und ggf. 2022 fortgeführt.  

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 
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 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020 2020 
Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ 12.000,00 € - 

ESI-Fonds   € - € - 

Sonstige   € 1.300,00 € - 

Gesamtbetrag   € 13.300,00 € - 

 

Länderspezifische Anmerkungen bezüglich der Roma, die von dieser Maßnahme 
profitiert haben 

 

Maßnahme: Gedenkkonzert am internationalen 
Holocaust Gedenktag 2020 (AA) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/12/2019  

Enddatum 28/02/2020 

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
Antiziganismus durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Inklusionsprobleme, 
denen sich Roma ausgesetzt sehen. Sie bezieht sich auch auf Empowerment, 
insbesondere Unterstützung der aktiven Bürgerschaft der Roma durch Förderung ihrer 
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sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft 
und Kultur. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Zum ersten Mal traten die Sinti und Roma Philharmoniker unter Leitung von Riccardo M. 
Sahiti gemeinsam mit dem jüdischen Chor aus Berlin, dem Synagogal Ensemble Berlin auf. 
Dies geschah zur Würdigung der Opfer und Überlebenden sowie zum Gedenken an den 75. 
Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Das Konzert fand am 
26. Januar 2020 statt. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Der Berliner Dom bot Platz für 1.500 Gäste, insbesondere nahmen hochrangige Gäste aus 
Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und Medien teil. Es gab ein großes Medienecho. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

  2019 2020 

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ 25.000,00 € - 

ESI-Fonds   € - € - 

Sonstige   € - € 29.152,03 

Gesamtbetrag   € 54.152,93 € 54.152,03 
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Länderspezifische Anmerkungen bezüglich der Roma, die von dieser Maßnahme 
profitiert haben 

Das gemeinsame Konzert der Sinti und Roma Philharmoniker mit dem jüdischen Chor stärkte 
die Wahrnehmung der beiden Gemeinschaften als lebendige Teile unserer heutigen 
Gesellschaft, die wichtige kulturelle Beiträge leisten. Somit kam die Maßnahme der 
Gesamtheit der Roma zu Gute. 

 

Maßnahme: Promoting Anti-Diskrimination of Roma 
People (AA) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Center of Law und Petro Burlachenko 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/02/2020   

Enddatum:   31/12/2020 

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Durchführung von 
Maßnahmen auf regionaler und lokaler Ebene zur Beseitigung von Diskriminierung 
von Roma sowie Empowerment und Stärkung der Roma Gemeinschaft. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Schutz der Rechte von Roma, Bekämpfung von Diskriminierung: 
Monitoring der Bedürfnisse der lokalen Roma Gemeinschaft. 
Organisation von Arbeitstreffen und Runden Tischen mit den kommunalen Behörden, 
einschließlich Strafvollzugsbehörden. 
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Schulungen / Fortbildungen für Roma im Bereich Recht. 
Schulungen / Fortbildungen im Bereich Rechtsdurchsetzung (gegen Diskriminierung). 

 
Ergebnisse dieser Maßnahme 

Das Projekt konnte erfolgreich durchgeführt werden, unter anderem wurden 
Antidiskriminierungs-Trainings für Polizeikräfte durchgeführt und Politikempfehlungen für eine 
effizientere Diskriminierungsvorbeuge erarbeitet. Durch eine Umfrage stellte Centre of Law 
fest, dass durch das Projekt der lokale Kenntnisstand über Roma und (auch indirekte) 
Diskriminierung gestiegen ist.  

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

  2020  2020 

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

 € 13.968,00  € - 

ESI-Fonds    € -  € - 

Sonstige    € 1.331,00  € - 

Gesamtbetrag    € 15.299,00  € - 
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Maßnahme: Enzyklopädie des Völkermords an den Sinti 
und Roma in Europa während des Nationalsozialismus 
(AA) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Universität Heidelberg, Forschungsstelle Antiziganismus am Historischen Seminar der 
Universität Heidelberg 

Art der Einrichtung 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/07/2020   

Enddatum:   30/06/2025  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
Antiziganismus durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Inklusionsprobleme, 
denen sich Roma ausgesetzt sehen, hier insbesondere durch umfassende 
Aufarbeitung und Information über den Völkermord an den Sinti und Roma. Sie bezieht 
sich auch auf Transnationale Zusammenarbeit, insbesondere Förderung der 
Entwicklung der transnationalen Zusammenarbeit auf nationaler, regionaler oder 
lokaler Ebene durch politische Initiativen und Umsetzung von Projekten 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die Enzyklopädie soll als wegweisendes Handbuch wissenschaftlich fundierte Informationen 
über Art und Ausmaß des Völkermordes an Sinti und Roma während des 
Nationalsozialismus in Europa für die allgemeine Öffentlichkeit, für Bildung und für Forschung 
bereitstellen. Sie ist zudem angesichts der Jahrzehnte, in denen der Völkermord an den Sinti 
und Roma marginalisiert wurde, ein wichtiges Symbol der Anerkennung für die Opfer und 
deren Nachkommen.  
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Im Zuge des Projekts soll ein bis zu drei Bänden umfassendes Handbuch sowie eine Online-
Edition erstellt werden.  

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die Arbeiten an der Enzyklopädie wurden aufgenommen und erfolgreich fortgeführt.  

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene".  

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020   2020 

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ 80.706,00   € - 

ESI-Fonds   € -   € - 

Sonstige   € -   € - 

Gesamtbetrag   € 80.706,00    € - 

 

Maßnahme: Rapid assessment on the image of Roma 
minority in Romania on COVID Context (AA) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 
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Die Durchführungsstelle 

The Agency for Community Development „Impreuna“ Foundation 

Art der Einrichtung 

Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/05/2020   

Enddatum:   31/07/2020 

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Durchführung von 
Maßnahmen auf regionaler und lokaler Ebene zur Beseitigung der Segregation. Sie 
bezieht sich auch auf Empowerment, insbesondere Unterstützung der aktiven 
Bürgerschaft der Roma durch Förderung ihrer sozialen, wirtschaftlichen, politischen 
und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Es wurde in Rumänien eine Umfrage durchgeführt, die Indikatoren für Diskriminierung von 
Roma in Rumänien anlässlich der Covid-19-Pandemie erfasst und mit Daten aus früheren 
Umfragen vergleicht. Auf diese Weise soll bewertet werden, welche Auswirkungen 
Kampagnen, die gegen Roma gerichtet sind (z.B. in Medien) auf die Bürger in Rumänien 
haben. Die Auswertung der Umfrage soll zivilgesellschaftlichen Organisationen Argumente 
für Regierungsbehörden an die Hand geben, sich stärker gegen solche Hass-Kampagnen 
einzusetzen, Zum Abschluss der Umfrage soll ein ausführlicher Bericht über die Ergebnisse 
erstellt werden. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Quelle für die Schätzung 

Keine Angaben 
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Wie hoch ist die geschätzte Zahl der Roma, die pro Jahr von der Maßnahme profitieren 
würden? 
Keine Angaben 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020   2020 

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ 4.000,00   € 4.000,00 

ESI-Fonds   € -   € - 

Sonstige   € 4.400,00   € - 

Gesamtbetrag   € 8.400,00   € - 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 
Keine Angaben  

 

Maßnahme: Roma Cultural History Initiative (AA) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 
Die Durchführungsstelle 

European Roma Institute For Arts and Culture (ERIAC) 
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Art der Einrichtung 

Keine Angaben 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/06/2020   

Enddatum:   15/12/2020  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Durchführung von 
Maßnahmen auf regionaler und lokaler Ebene zur Beseitigung der Segregation. Sie 
bezieht sich auch auf Empowerment, insbesondere Unterstützung der aktiven 
Bürgerschaft der Roma durch Förderung ihrer sozialen, wirtschaftlichen, politischen 
und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft und Transnationale Zusammenarbeit, 
insbesondere Förderung der Entwicklung der transnationalen Zusammenarbeit auf 
nationaler, regionaler oder lokaler Ebene durch politische Initiativen und Umsetzung 
von Projekten 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Das Projekt bestand aus vier Projektkomponenten: 
1. Romani Sprachenreform und Bildungsrat 
Mit dieser Projektkomponente soll die internationale Arbeit zur Standardisierung der Roma-
Sprache mit den internationalen Experten mit nachweislicher Erfahrung auf diesem Gebiet 
fortgesetzt und dabei auf den vom Europarat entwickelten Standards aufgebaut werden. 
Außerdem soll der gemeinsame Europäische Lehrplanrahmen für Roma aktualisiert und mit 
den Lehrplänen auf nationaler Ebene harmonisiert werden und Unterrichtsmaterialien in der 
Sprache A1 der Roma entwickelt werden. 
2. ERIAC Barvalipe Schulen 
ERIAC wird einen Lehrplan und ein Programm entwickeln, die sich auf Kunst, Kultur, 
Geschichte und Identität der Roma konzentrieren, um die mangelnde Einbeziehung von 
Roma in die Lehrpläne der formalen Schulen auszugleichen. 
3. ERIAC Innovation and Identity-Pakete 
ERIAC wird Online-Lösungen und reale Elemente erstellen, die die Kulturbewegung der 
Roma thematisieren, ausstatten und stärken. „The Roma Identity Packages“ – mit 
thematisiertem Zubehör, aber auch pädagogischen und künstlerischen Inhalten – werden 
produziert und an 8 europäische Standorte geliefert. 
4. Initiative des digitalen Museums 
Die Initiative des Roma Digital Museum wird Bilanz ziehen und neue, zugängliche Inhalte 
durch einen digitalen Raum für zeitgenössische Kunst und Kultur entwickeln. Anstelle eines 
Online-Repositorys mit Artikeln zur Geschichte und Kultur der Roma wird diese Komponente 
auf den Errungenschaften des Projekts „Rom Archive“ aufbauen, um überzeugende 
Erzählungen über Zugehörigkeit, Errungenschaften und Beiträge der Roma zu kuratieren, die 
durch virtuelle Touren präsentiert werden. 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene".  
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Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020   2020 

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ 200.000,00   € - 

ESI-Fonds   € -   € - 

Sonstige   € -   € - 

Gesamtbetrag   € 2000.000,00   € - 

 

Länderspezifische Anmerkungen bezüglich der Roma, die von dieser Maßnahme 
profitiert haben 

Keine 

 

Maßnahme: Kompetenzzentrum gegen Antiziganismus 
(BMFSFJ) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und mehrjähriger 
zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

Nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 
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Die Durchführungsstelle 

Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma e.V.  

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2020   

Enddatum:   31/12/2024 

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
Antiziganismus durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Inklusionsprobleme, 
denen sich Roma ausgesetzt sehen. Sie bezieht sich auch auf Empowerment, 
insbesondere Unterstützung der aktiven Bürgerschaft der Roma durch Förderung ihrer 
sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Das Kompetenzzentrum gegen Antiziganismus bündelt im Themenfeld Informationen, stellt 
fachliche Beratung bereit und gewährleistet einen Transfer von erfolgreichen 
Präventionsansätzen in Bundes- Landes- und kommunale Strukturen.  

Inhaltliche Schwerpunkte des Kompetenzzentrums sind (a) Sensibilisierung der 
Mehrheitsgesellschaft für antiziganistische Vorurteile und Stereotype, (b) Unterstützung der 
gesellschaftlichen Teilhabe von Sinti und Roma; (c) Empowerment, (d) historisch-politische 
Bildung mit Bezug auf Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma im 
Nationalsozialismus, (e) Fachaustausch und (f) Multiplikator*innenschulungen 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Da es sich um ein laufendes Projekt handelt, können noch keine Angaben zu endgültigen 
Ergebnissen gemacht werden. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "Anderer – anderer Plan auf nationaler 
Ebene". Es ist eine auf Roma ausgerichtet (d. h. die Maßnahme zielt ausdrücklich auf 
Roma ab) Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020 2020  

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ - € -  

ESI-Fonds   € - € -  

Sonstige   € - € -  

Gesamtbetrag   € 446.143,29  € -  

 

Maßnahme: EmpoR – Empowerment für Roma 
(BMFSFJ) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene)) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

Regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Internationaler Kultur- und Sportverein der Roma – CARMEN e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2020   

Enddatum:   31/12/2024 
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Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
Antiziganismus durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Inklusionsprobleme, 
denen sich Roma ausgesetzt sehen. Sie bezieht sich auch auf Empowerment, 
insbesondere Unterstützung der aktiven Bürgerschaft der Roma durch Förderung ihrer 
sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Ziel des Projekts ist die Förderung des Empowerments zugewanderter Rom*nja sowie der 
Abbau gesellschaftlicher Diskriminierung und antiziganistischer Phänomene. Die 
Projektarbeit ist darauf ausgerichtet, zugewanderte Rom*nja in ihrem lokalen Umfeld zu 
unterstützen, sich aktiv Diskriminierungen und antiziganistischen Phänomenen 
entgegenzustellen und ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Zielgruppe sind junge Rom*nja. 

Zu Erreichung des Projektziels vermittelt das Projekt Kompetenzen im Umgang mit 
Diskriminierung und Antiziagismus, vertritt die Interessen der Rom*nja auf lokaler Ebene und 
entwickelt Möglichkeiten der Selbstdarstellung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Das 
Projekt fördert die Teilnahme der Zielgruppe an öffentlichen lokalen Aktivitäten in den 
Bereichen Bildung, Kultur, Musik, Tanz sowie Sport und initiiert lokale Diskurse zu Belangen 
und Interessen der Rom*nja. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Da es sich um ein laufendes Projekt handelt, können noch keine Angaben zu endgültigen 
Ergebnissen gemacht werden. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "Anderer – anderer Plan auf nationaler 
Ebene". Es ist eine auf Roma ausgerichtet (d. h. die Maßnahme zielt ausdrücklich auf 
Roma ab) Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 
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 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020 2020  

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ - € -  

ESI-Fonds   € - € -  

Sonstige   € - € -  

Gesamtbetrag   € 200.000,00  € -  

 

Maßnahme: Roma in Society. Reloaded (BMFSFJ) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene)) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

Regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Roma Center e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2020   

Enddatum:   31/12/2024 

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
Antiziganismus durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Inklusionsprobleme, 
denen sich Roma ausgesetzt sehen. Sie bezieht sich auch auf Empowerment, 
insbesondere Unterstützung der aktiven Bürgerschaft der Roma durch Förderung ihrer 
sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

Das Modellprojekt entwickelt und erprobt neue Empowerment-Ansätze für Rom*nja mit 
Migrationsgeschichte, insbesondere ehemalige Gastarbeiter*innen sowie Geflüchtete aus 
den Jugoslawien-Kriegen der 1990er. 

Modellhaft wird ein Gedenkkonzept für den Umgang mit der Verfolgung und Ermordung der 
europäischen Rom*nja im Nationalsozialismus entwickelt. Insbesondere die Situation in den 
ehemals besetzen Gebieten Osteuropas, verbunden mit der heutigen Situation migrantischer 
Rom*nja soll thematisiert werden. Durch Wissensvermittlung und Einbeziehung von Rom*nja 
soll das Thema in der Öffentlichkeit und im öffentlichen Gedenken sichtbarer werden. Zudem 
werden Bildungsveranstaltungen für die Mehrheitsgesellschaft zum Themenfeld 
Antiziganismus durchgeführt. Geplant sich auch Lesungen, Workshops und Festivals. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Da es sich um ein laufendes Projekt handelt, können noch keine Angaben zu endgültigen 
Ergebnissen gemacht werden. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "Anderer – anderer Plan auf nationaler 
Ebene". Es ist eine auf Roma ausgerichtet (d. h. die Maßnahme zielt ausdrücklich auf 
Roma ab) Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020 2020  

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ - € -  

ESI-Fonds   € - € -  

Sonstige   € - € -  

Gesamtbetrag   € 152.443,29  € -  
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Maßnahme: Modellprojekt zur Sensibilisierung von 
Medienschaffenden für Antiziganismus (BMFSFJ) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene)) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

Regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Amaro Foro e.V. – Transkulturelle Jugendselbstorganisation von Roma und Nicht-Roma 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2020   

Enddatum:   31/12/2024 

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
Antiziganismus durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Inklusionsprobleme, 
denen sich Roma ausgesetzt sehen. Sie bezieht sich auch auf Empowerment, 
insbesondere Unterstützung der aktiven Bürgerschaft der Roma durch Förderung ihrer 
sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Ziel ist es, Medienschaffende für Antiziganismus zu sensibilisieren. Es werden in 
Zusammenarbeit mit den Kooperationspartner*innen Workshops konzipiert, die in 
Redaktionen angeboten werden. Ein Workshop richtet sich speziell an Bildredaktionen und 
Fotograf*innen und hat visuelle Repräsentationen von Sinti*zze und Rom*nja zum Thema. 
Ein weiterer Workshop richtet sich an Textproduzent*innen, also Redakteur*innen in 
Zeitungen und andere Journalist*innen. Er behandelt die sprachliche Ebene. Aufbauend auf 
den Erfahrungen aus den Workshops wird während der Projektlaufzeit ein Handbuch erstellt, 
das Medienschaffenden möglichst konkret aufzeigt, wie antiziganistische Stereotype 
vermieden werden können. Halbjährlich sollen Netzwerktreffen mit den 
Kooperationspartner*innen stattfinden, um die Entwicklung des Projekts zu evaluieren. 
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Außerdem sollen Fachveranstaltungen zu einzelnen Themen des Projekts stattfinden sowie 
Medienkooperationen. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Da es sich um ein laufendes Projekt handelt, können noch keine Angaben zu endgültigen 
Ergebnissen gemacht werden. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "Anderer – anderer Plan auf nationaler 
Ebene". Es ist eine auf Roma ausgerichtet (d. h. die Maßnahme zielt ausdrücklich auf 
Roma ab) Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020 2020  

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ - € -  

ESI-Fonds   € - € -  

Sonstige   € - € -  

Gesamtbetrag   € 139.789,40  € -  
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Maßnahme: Historisch-politisches Lernen in der Post-
Migrationsgesellschaft: Sensibilisierung für Rassismus 
gegen Sinti und Roma in Geschichte und Gegenwart 
(BMFSFJ) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene)) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

Regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2020   

Enddatum:   31/12/2024 

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
Antiziganismus durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Inklusionsprobleme, 
denen sich Roma ausgesetzt sehen. Sie bezieht sich auch auf Empowerment, 
insbesondere Unterstützung der aktiven Bürgerschaft der Roma durch Förderung ihrer 
sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Das Modellprojekt sensibilisiert für Antiziganismus und stärkt die gesellschaftliche Teilhabe 
von Sinti*ze und Rom*nja. Indem das Projekt auf neue, durch Migrationsprozesse und 
Rechtspopulismus geprägte Formen des Antiziganismus reagiert und gezielt Akteur*innen 
der postmigrantischen Gesellschaft in strukturschwachen Sozialräumen anspricht, betritt es 
fachliches Neuland. 
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Das Projekt richtet sich zum einen an Multiplikator*innen, die etwa in Kirchengemeinden, 
Verwaltungen oder Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind und dort mit Rom*nja 
zu tun haben. Zum anderen sollen gezielt Frauen, die in Selbstorganisationen oder in der 
Community-Arbeit aktiv sind sowie Multiplikatorinnen aus Einwanderungs-Communities 
angesprochen und empowert werden, darunter z.B. Stadtteilmütter, Familienberaterinnen 
und Integrationslotsinnen. Es werden diskriminierungskritische Fortbildungen für Fachkräfte 
der Verwaltung und Jugendarbeit entwickelt und erprobt. Die Erkenntnisse dieser Arbeit 
werden auf regionalen und bundesweiten Workshops, Fachtagungen und Konferenzen 
diskutiert und im Rahmen von Publikationen öffentlich zugänglich gemacht. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Da es sich um ein laufendes Projekt handelt, können noch keine Angaben zu endgültigen 
Ergebnissen gemacht werden. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "Anderer – anderer Plan auf nationaler 
Ebene". Es ist eine auf Roma ausgerichtet (d. h. die Maßnahme zielt ausdrücklich auf 
Roma ab) Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020 2020  

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ - € -  

ESI-Fonds   € - € -  

Sonstige   € - € -  

Gesamtbetrag   € 126.882,00  € -  
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Maßnahme: KogA – Kompetenzstelle gegen 
Antiziganismus (BMFSFJ und Land Niedersachsen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene)) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

Regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2020   

Enddatum:   31/12/2024 

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
Antiziganismus durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Inklusionsprobleme, 
denen sich Roma ausgesetzt sehen. Sie bezieht sich auch auf Empowerment, 
insbesondere Unterstützung der aktiven Bürgerschaft der Roma durch Förderung ihrer 
sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Das Modellprojekt entwickelt Ansätze zur Beratung, Qualifizierung und Prozessbegleitung 
staatlicher sowie zivilgesellschaftlicher Organisationen im Bereich der Auseinandersetzung 
mit Antiziganismus. 

Institutionen und Organisationen, die das Angebot des Modellprojekts in Anspruch nehmen 
sowie deren Mitarbeitende werden im Rahmen von Weiterbildungsangeboten zu 
vorurteilsbewusstem und nicht-diskriminierendem Handeln sensibilisiert und qualifiziert. 
Gezeigt wird hierbei, wie Barrieren erkannt und strukturelle Diskriminierung abgebaut werden 
können, um die Teilhabe von Rom*nja und Sinti*ze zu verbessern. 
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Ergebnisse dieser Maßnahme 

Da es sich um ein laufendes Projekt handelt, können noch keine Angaben zu endgültigen 
Ergebnissen gemacht werden. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "Anderer – anderer Plan auf nationaler 
Ebene". Es ist eine auf Roma ausgerichtet (d. h. die Maßnahme zielt ausdrücklich auf 
Roma ab) Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020 2020  

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ 199.400,00 € -  

ESI-Fonds   € - € -  

Sonstige   € 3.000,00 € -  

Gesamtbetrag   € 202.400,00  € -  

 

Maßnahme: WIR SIND HIER! Bildungsprogramm gegen 
Antiziganismus (BMFSFJ) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene)) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

Regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 



 
 

ROMA - NRCP report for Germany 

 

208 / 355 

Die Durchführungsstelle 

Roma Trial e.V. – Transkulturelle Selbstorganisation von Roma und Nicht-Roma 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2020   

Enddatum:   31/12/2024 

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
Antiziganismus durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Inklusionsprobleme, 
denen sich Roma ausgesetzt sehen. Sie bezieht sich auch auf Empowerment, 
insbesondere Unterstützung der aktiven Bürgerschaft der Roma durch Förderung ihrer 
sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Das Modellprojekt entwickelt Methoden im Bereich der schulischen und außerschulischen 
Bildung gegen Antiziganismus und erprobt diese in Schulen und Jugendeinrichtungen. Auf 
Basis der gewonnenen Erkenntnisse wird eine mobil einsetzbare Ausstellung mit 
multimedialen Elementen sowie Lernmaterialien erarbeitet. 

Das Projekt befähigt jugendliche Rom*nja und Siti*ze dazu, sich aktiv an der Entwicklung und 
Durchführung von Bildungsangeboten zu beteiligen. Sie werden zu Peer-Trainer*innen 
qualifiziert, beteiligen sich an der Entwicklung der Ausstellung und begleiten deren Einsatz an 
Schulen und in Jugendeinrichtungen. Auf diese Weise werden Begegnungen zwischen 
Jugendlichen aus der Mehrheitsgesellschaft und jungen Menschen aus der Minderheit 
ermöglicht, so dass neben der Ebene der abstrakten Wissensvermittlung auch eine 
persönliche Ebene entsteht. Parallel zu den Bildungsangeboten für Schüler*innen werden 
auch Schulungen für pädagogische Fachkräfte durchgeführt. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Da es sich um ein laufendes Projekt handelt, können noch keine Angaben zu endgültigen 
Ergebnissen gemacht werden. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "Anderer – anderer Plan auf nationaler 
Ebene". Es ist eine auf Roma ausgerichtet (d. h. die Maßnahme zielt ausdrücklich auf 
Roma ab) Maßnahme. 
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Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020 2020  

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ - € -  

ESI-Fonds   € - € -  

Sonstige   € - € -  

Gesamtbetrag   € 198.500,00  € -  

 

Maßnahme: Remember – Erinnerung muss gelebt 
werden (BMFSFJ) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene)) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

Regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Netzwerk für Demokratie und Courage Saar e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 
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Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2020   

Enddatum:   31/12/2024 

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
Antiziganismus durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Inklusionsprobleme, 
denen sich Roma ausgesetzt sehen. Sie bezieht sich auch auf Empowerment, 
insbesondere Unterstützung der aktiven Bürgerschaft der Roma durch Förderung ihrer 
sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Das Modellprojekt zielt darauf ab, junge Menschen im Rahmen von Seminaren und 
Gedenkstättenfahrten zur Auseinandersetzung mit Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 
und Antiziganismus zu befähigen. Die Projektteilnehmenden werden dazu motiviert, sich 
couragiert gegen menschenverachtende Einstellungen einzusetzen. 

Ausgangspunkt für die inhaltliche Arbeit bildet die Geschichte der Verfolgung von Sinti*ze 
und Rom*nja im Nationalsozialismus. In Workshops werden innovative Methoden zur 
Annäherung an das Thema Antiziganismus erprobt. Anschließend entwickeln die 
Teilnehmenden unter fachlicher Anleitung eigene pädagogische Angebote, die dann in 
ausgewählten Gedenkstätten umgesetzt werden. Eine strategische Öffentlichkeitsarbeit trägt 
dazu bei, breitenwirksam über das Thema Antiziganismus zu informieren. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Da es sich um ein laufendes Projekt handelt, können noch keine Angaben zu endgültigen 
Ergebnissen gemacht werden. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "Anderer – anderer Plan auf nationaler 
Ebene". Es ist eine auf Roma ausgerichtet (d. h. die Maßnahme zielt ausdrücklich auf 
Roma ab) Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 
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 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020 2020  

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ - € -  

ESI-Fonds   € - € -  

Sonstige   € - € -  

Gesamtbetrag   € 132.074,94  € -  
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Maßnahme: Einrichtung einer Forschungsstelle 
Antiziganismus an der Universität Heidelberg (Land 
Baden-Württemberg) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   28/07/2017 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
romafeindlicher Rhetorik und romafeindlichen Hassreden. Sie bezieht sich auch auf 
Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von Antiziganismus durch 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Inklusionsprobleme, denen sich Roma 
ausgesetzt sehen 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Am 28.07.2017 wurde die bundesweit erste unabhängige Forschungsstelle Antiziganismus 
an der Universität Heidelberg eingerichtet. Die Einrichtung wird aus Mitteln des baden-
württembergischen Wissenschaftsministeriums finanziell unterstützt. Die Forschungsstelle 
beschäftigt sich mit grundlegenden Fragen zu Ursachen, Formen und Folgen des 
Antiziganismus in den europäischen Gesellschaften vom Mittelalter bis in die Gegenwart. 
Neben der Betrachtung der historischen Perspektive zur Stigmatisierung der Sinti und Roma 
engagiert sich die Forschungsstelle auch im Dialog mit der Öffentlichkeit zu diesem wichtigen 
Thema und bietet Lehrveranstaltungen an. 
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Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die Forschungsstelle hat zum 28.7.2017 ihre Arbeit aufgenommen. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "Anderer – Plan auf regionaler oder 
lokaler Ebene". Es ist eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur 
sozialen Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von 
Diskriminierungen unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf 
Roma ausgerichtet) Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

 Ja, durch zusätzliche Mittel des Wissenschaftsministeriums Baden-Württemberg. 

 

Maßnahme: Einrichtung der Antidiskriminierungsstelle 
des Landes Baden-Württemberg (Land Baden-
Württemberg) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 
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Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/11/2018 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Beratung von 
Betroffenen von Diskriminierung. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Im November 2018 wurde die Antidiskriminierungsstelle des Landes Baden-Württemberg 
(LADS) im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration neu eingerichtet. Ziel der 
Antidiskriminierungsstrategie des Landes ist es, in Baden-Württemberg und darüber hinaus 
ein Klima zu schaffen, in dem Diskriminierungen erkannt und sanktioniert werden und 
Betroffene uneingeschränkten Rückhalt genießen – in ihrem Privat- und Berufsleben wie 
auch in der Öffentlichkeit.  

Das baden-württembergische Partizipations- und Integrationsgesetz sieht die Bekämpfung 
von Diskriminierung, Rassismus und anderen Formen gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit und die Ergreifung entsprechender Maßnahmen als Aufgaben des 
Landes vor. Die LADS erarbeitet Strategien zur Prävention und Bekämpfung jeglicher Form 
von Diskriminierung. 

Die LADS unterstützt Betroffene von Diskriminierung. Hierzu gehören selbstverständlich auch 
Menschen, die von antiziganistischer Diskriminierung betroffen sind. Ziel ist es, gemeinsam 
mit zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren ein flächendeckendes, unabhängig vom 
Wohnort leicht zu erreichendes Beratungsangebot für alle Menschen in Baden-Württemberg, 
die eine Diskriminierung erfahren oder beobachtet haben, zu schaffen. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die Antidiskriminierungsstelle des Landes Baden-Württemberg (LADS) ist Erst-Anlaufstelle 
für alle Personen, die eine (bspw. auch antiziganistische) Diskriminierung erfahren haben 
und verweist diese an das Netzwerk der Beratungsstellen gegen Diskriminierung weiter. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben. 
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Maßnahme: Anti-Rassismus-Training für Fachkräfte der 
Kinder- und Jugendhilfe zum Schwerpunkt 
Diskriminierung von Sinti und Roma Landesverband 
Deutscher Sinti und Roma Berlin Brandenburg e.V. 
(Land Berlin) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Landesverband Deutscher Sinti und Roma Berlin Brandenburg e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/07/2019   

Enddatum:   31/07/2020  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
romafeindlicher Rhetorik und romafeindlichen Hassreden. Sie bezieht sich auch auf 
Bildung, insbesondere Verbesserung der Lehrerausbildung und Antidiskriminierung, 
insbesondere Bekämpfung von Antiziganismus durch Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit über die Inklusionsprobleme, denen sich Roma ausgesetzt sehen 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Das Projekt zielt darauf, Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe - sowohl in Jugendämtern 
als auch das pädagogische Fachpersonal in Model-Kitas zum Schwerpunkt Diskriminierung 
von Sinti und Roma zu sensibilisieren und zu professionalisieren. 
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Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die Institutionen der Jugendhilfe waren nicht einfach zu erreichen. Es bedarf guter Netzwerke 
zu diesen Institutionen um eine solche Maßnahme umzusetzen.  

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "Anderer – Plan auf regionaler oder 
lokaler Ebene". Es ist eine auf Roma ausgerichtet (d. h. die Maßnahme zielt 
ausdrücklich auf Roma ab) Maßnahme. 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2019 2020 2019 2020 

Nationale öffentliche 
Finanzierun   

€ 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 21.850,00 

ESI-Fonds   € - € - € - € - 

Sonstige   € - € - € - € - 

Gesamtbetrag   € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 21.850,00 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Die Institutionen der Jugendhilfe waren nicht einfach zu erreichen. Es bedarf guter Netzwerke 
zu diesen Institutionen um eine solche Maßnahme umzusetzen.  
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Maßnahme: Diversity-Kompetenz als 
Schlüsselqualifikation in Leistungsbehörden und 
Sozialberatungsstellen – Schwerpunkt: Chancen-
gleichheit und Teilhabe-gerechtigkeit für Roma (Land 
Berlin) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Amaro Foro e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/07/2019 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
Antiziganismus durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Inklusionsprobleme, 
denen sich Roma ausgesetzt sehen. Sie bezieht sich auch auf Antidiskriminierung, 
insbesondere Bekämpfung des Antiziganismus durch Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit über die Vorteile einer Integration und Antidiskriminierung, insbesondere 
Bekämpfung von romafeindlicher Rhetorik und romafeindlichen Hassreden 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Zusammen mit Sozialberatungsstellen wird eine Bedarfsanalyse zur Sensibilisierung der 
Anlaufstellen für das Thema Antiziganismus erarbeitet. Sozialberatungsstellen werden 
sensibilisiert und professionalisiert in Hinblick auf die Wahrnehmung von antiziganistischen 
Diskriminierungen die Beratungssuchende erlebt haben. Leistungsbehörden werden über 
Muster antiziganistischer Diskriminierung aufgeklärt und durch Trainings sensibilisiert. 
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Ergebnisse dieser Maßnahme 

Zusammen mit den Sozialberatungsstellen konnten im ersten Projektjahr zielgerichtete 
Materialien für die Sensibilisierungstrainings und Fortbildungen entwickelt werden. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2019 2020 2019 2020 

Nationale öffentliche 
Finanzierun   

€ 60.000,00 € 60.000,00 € - € - 

ESI-Fonds   € - € - € - € - 

Sonstige   € - € - € - € - 

Gesamtbetrag   € 60.000,00 €  € 60.000,00 € 60.000,00 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 
Die Entwicklung zielgruppenspezifischer Ansätze in Fachrunden ist ein zeitintensiver 
Prozess, der jedoch zu guten Ergebnissen geführt hat. Die Erprobung der Materialen folgt. 
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Maßnahme: Dokumentation von antiziganistisch 
motivierten Vorfällen – Stärkung der Opfer von 
Diskriminierung (Land Berlin) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Amaro Foro e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2014 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
romafeindlicher Rhetorik und romafeindlichen Hassreden. Sie bezieht sich auch auf 
Bildung, insbesondere Abschaffung jeglicher schulischen Segregation 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Das Projekt setzt seinen Schwerpunkt auf der systematischen Dokumentation von 
gemeldeten antiziganistisch motivierten Vorfällen, Stärkung der Opfer der Diskriminierung 
durch Erstberatung, Aufklärungsarbeit über Handlungsmöglichkeiten, Begleitung zu 
Beratungsinstanzen sowie Empowermentarbeit und Weiterentwicklung von 
Interventionsmechanismen. Ziel der Maßnahmen ist es das Wissen über die strukturelle und 
individuelle Benachteiligungsformen zu ermöglichen, um den Berliner Behörden sowie den 
relevanten zivilgesellschaftlichen Akteuren einen Überblick für die Einleitung gezielten 
Schritte für die Prävention und Bekämpfung des Antiziganismus zu schaffen. Darüber hinaus 
ist die Weiterführung der Öffentlichkeits- und Pressearbeit zwecks Bekämpfung der Vorurteile 
und Stereotypen gegenüber den Roma geplant, welche darauf abzielt, gesellschaftlich 
verankerte antiziganistische Einstellungen zu dekonstruieren und über die antiziganistisch 
motivierten Vorfälle und deren Auswirkungen aufmerksam zu machen. Der Fokus des 
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Projektes liegt somit zum einen auf der Sensibilisierung der fachlichen und allgemeinen 
Öffentlichkeit anhand einer jährlichen systematischen Dokumentation der Vorfälle sowie auf 
der Unterstützung von Opfern notwendige Schritte zur Überwindung des Rassismus, 
darunter Maßnahmen zur Erstberatung, Prävention und Aufklärung zum Schutz sowie 
Verfahren gegen Diskriminierung und Einsatz von Rechtsmitteln einzuleiten. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Vorlage jährlicher Berichte zur Dokumentation antiziganistisch motivierter Fälle. 
Exemplarische Fallbeschreibungen von Antiziganistisch motivierten Vorfällen folgenden 
Lebensbereichen: Kontakt zu Leistungsbehörden, Zugang zu Wohnraum, Antiziganismus in 
der Arbeitswelt, Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, Alltag und öffentlicher Raum, 
Kontakt zu Einrichtungen freier Träger, Kontakt zu Ordnungs- und Justizbehörden, Zugang 
zu medizinischer Versorgung. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2019 2020 2019 2020 

Nationale öffentliche 
Finanzierung   

€ 81.000,00 € 81.000,00 € - € - 

ESI-Fonds   € - € - € - € - 

Sonstige   € - € - € - € - 

Gesamtbetrag   € 81.000,00 € 100.900,00 € 81.000,00 € 100.900,00 
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Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Die dokumentierten Vorfälle verweisen auf einen Handlungsbedarf insbesondere im 
behördlichen Handeln gegenüber Sinti und Roma. Darüber hinaus besteht in allen erfassten 
Lebensbereichen Sensibilisierungsbedarf über Erscheinungsweisen antiziganistischer 
Vorfälle. Darüber hinaus ist von einer hohen Dunkelziffer von Vorfällen auszugehen, für 
deren Aufdeckung geeignete Maßnahmen der Dokumentation ausgeweitet werden sollten. 

 

Maßnahme: Stärkung der interkulturellen Kompetenz 
und Vernetzung im Aktionsraum (Land Berlin) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Die Alte Feuerwache e.V. / Jugendbildungsstätte Kaubstraße 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   11/12/2017 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Im Rahmen des Projektes soll die interkulturelle Kompetenz der Mitarbeitenden in den 
Verwaltungen sowie der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden in den Quartieren 
gestärkt werden. Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Förderung des Austauschs und der 
nachhaltigen Vernetzung der Akteure. Die Alte Feuerwache e.V. / Jugendbildungsstätte 
Kaubstraße wurde für die Umsetzung der Workshops beauftragt. 
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Ergebnisse dieser Maßnahme 

In 2019 und 2020 fanden 27 Workshops mit insgesamt 245 Teilnehmenden statt.  

Für das Jahr 2020 waren bereits viele Präsenz-Workshops geplant, die aufgrund der Covid-
19-Pandemie jedoch nur teilweise umgesetzt werden konnten. Der Träger hat sich daraufhin 
auf die Erstellung von drei Broschüren konzentriert, welche inhaltliche Sensibilisierungen 
sowie methodische Überlegungen für die Themenschwerpunkte "Empowerment", 
"Gemeinsam verstehen - Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt" und "Rassismus und 
Umgang mit Vorurteilen" anbieten. Sie sind digital und nachhaltig anwendbar und sollen mit 
ihren didaktischen Methoden den NutzerInnen ein breites Feld von Möglichkeiten anbieten, 
um die genannten Themen in den eigenen Arbeits- bzw. Alltagskontext einbringen zu 
können.  
Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020  2020 

Nationale öffentliche Finanzierun 
  

€ 15.000,00  € - 

ESI-Fonds   € 15.000,00  € - 

Sonstige   € -  € - 

Gesamtbetrag   € 30.000,00  € 30.000,00 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROMA - NRCP report for Germany 

 

223 / 355 

Maßnahme: "amira Beratung bei Diskriminierung wegen 
(zugeschriebener) Herkunft und Religion" (Freie und 
Hansestadt Hamburg) 

Allgemeine Information 
 

Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

 

Die Durchführungsstelle 

basis & woge e.V.  
 

Art der Einrichtung 

Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/07/2014 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Seit Juli 2014 wird das Projekt der  Antidiskriminierungsberatung "amira – Beratung bei 
Diskriminierung wegen (zugeschriebener) Herkunft und Religion" mit hamburgischen Mitteln 
gefördert. Das Beratungsangebot richtet sich an Menschen, die aufgrund von (ggf. auch nur 
zugeschriebener) ethnischer Zugehörigkeit, Migrationshintergrund, Aufenthaltsstatus, 
Hautfarbe, ggf. in Verbindung mit anderen Merkmalen wie religiöse Zugehörigkeit, Alter, 
Geschlecht, sexuelle Orientierung, Behinderung, Weltanschauung diskriminiert werden. 

Aufgabe der Beratungsstelle ist es, Ratsuchende über ihre Rechte und 
Handlungsmöglichkeiten zu informieren und zu begleiten.  Das Projekt richtet sich darüber 
hinaus an Multiplikator:innen und Kooperationspartner, die in der Diskriminierungsthematik 
begleitet und geschult werden. Amira arbeitet mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 
Behörden und Institutionen, den Hamburger Integrationszentren für Zuwandernde, 
Migrantenorganisationen, Religionsgemeinschaften, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten 
sowie Dolmetscherinnen und Dolmetschern zusammen.   
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Ergebnisse dieser Maßnahme 

Im  Jahr 2020 wurden insgesamt 187 Ratsuchende beraten. 

Die Beratungsstelle wird gut angenommen, da es ein niedrigschwelliges Angebot ist. Die 
Mehrsprachigkeit der Berater/ Innen ist hierbei ein wichtiger Baustein. Gerichtliche 
Klageverfahren führten zum Erfolg für die betroffenen Personen. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene" 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma 
ausgerichtet). 
 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
 

Finanzierung 
 

Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja. 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020   2020 

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ 220.400,00   € - 

ESI-Fonds   € - 
 
 € - 

Sonstige   € - 
 
 € - 

Gesamtbetrag   € 220.400,00   € 220.400,00 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Amira ist ein zentrales Instrument zur Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund von 
(zugeschriebener) Herkunft oder Religion; zugleich finden die Erkenntnisse und 
Informationen von amira Eingang in die Strategien zum Umgang mit den Themen 
Diskriminierung und gruppenspezifischer Menschenfeindlichkeit. Aufgrund erkannter Bedarfe 
wurden die Kapazitäten der Beratungsstelle in den vergangenen Jahren ausgebaut. 
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Maßnahme: Institutionelle Förderung der 
Niedersächsischen Beratungsstelle für Sinti und Roma 
e.V. (Land Niedersachsen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Niedersächsische Beratungsstelle für Sinti und Roma e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine private Einrichtung 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2012 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung. Sie bezieht sich auch auf lokale 
Maßnahmen und Kultur. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Förderung der sozialen Teilhabe von Sinti und Roma sowie Beratung und Begleitung 
gegenüber staatlichen Institutionen. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die Förderung besteht seit Jahren mit wechselnden Projekten bzw. 
Umsetzungsschwerpunkten. Allgemein liegt der Schwerpunkt der Beratungsstelle in der 
innerkultureller Beratung von Sinti und Roma.  

Genauer aufgeschlüsselt ist die Beratungsstelle in folgenden Bereichen besonders tätig:  
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Soziale und rechtliche Beratung  

Ausgewählte MitarbeiterInnen (Beiräte) der Beratungsstelle begleiten Ratsuchende bei 
Behördengängen und leisten Sozialberatung in den Bereichen Bildung (auch frühkindlich), 
Ausbildung und Beruf, auf dem Wohnungsmarkt, bezüglich des Sozialgesetzbuch (SGB) VII 
und im Rahmen von Sozialleistungen (Hartz – IV etc.).  

In den Bereichen Entschädigungsrecht, Sozialrecht, Antidiskriminierungsberatung sowie dem 
Zivilrecht (Miet- und Strafrecht) kann zudem juristische Unterstützung (A. Gorchanikov) eines 
Volljuristen in Anspruch genommen werden.  

Antidiskriminierungsarbeit  

Die Öffentlichkeits-  und Bildungsarbeit unterstützt innerhalb der Gesamtgesellschaft den 
langfristigen Prozess der Aufklärung bezüglich Formen des Antiziganismus/Antiromanismus. 
Hierzu werden Informationsveranstaltungen in diversen Institutionen angeboten und in 
verschiedenen Projekten partizipiert. Hinzu kommt auch das Mitwirken in politischen Gremien 
sowie Lobbyarbeit.  

Angebote für Sinti und Roma 

Einhergehend mit der Aufgabe die Lebenswirklichkeit von Sinti und Roma nachhaltig zu 
verbessern, können Jugendliche gerichtlich verordnete Sozialstunden innerhalb der 
Beratungsstelle ableisten. Diesbezüglich besteht eine Kooperation mit der 
Jugendgerichtshilfe. Weiterhin ist beabsichtigt Sprachkurse, Nachhilfe und 
Beratungsangebote durch externe Experten zu speziellen Themengebieten sowie eine 
Nachrichtenbörse anzubieten. Die Beratungsstelle ersucht Projekte von Sinti und Roma 
insbesondere durch die Übernahme von Verwaltungsaufgaben zu unterstützen.  

Evaluation und Monitoring 

Für die Reflexion der eigenen Leistungen sieht das Konzept die Ermittlung der Bedarfe zur 
Sicherung ihres Hilfesystems vor. Weiterhin sollen Angebote evaluiert, die Hilfeentwicklung 
beobachtet und beschrieben sowie ein jährlicher Statistikbericht verfasst werden (z. B. auch 
über die Zahl der Beratungsangebote). 

Optimierung der Hilfsstrukturen  

Durch verschiedene Angebote unterstützt die Beratungsstelle Kommunen, Hilfeanbieter, 
Vereine und öffentliche Institutionen (z.B. Jobcenter). Für die Verbesserung der strukturellen 
Einbindung der Bevölkerungsgruppen bietet die Beratungsstelle neben Fachberatungen, 
auch die Erstellung von Gutachten oder Stellungnahmen und die Weiterentwicklung von 
Konzepten und Methoden an. Darüber hinaus soll die Beratungskompetenz durch die 
ständige Qualifizierung der Beiräte geschult werden. Hierbei unterstützt der 
Zusammenschluss verschiedener Vereine innerhalb eines Netzwerkes. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 
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Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020 2021 2020 2021 

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ 220.000,00 € 220.000,00 € - € - 

ESI-Fonds   € - € - € - € - 

Sonstige   € - € - € - € - 

Gesamtbetrag   € 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 

 
Länderspezifische Anmerkungen bezüglich der Roma, die von dieser Maßnahme 
profitiert haben 

300 – 400 Personen profitieren von der Maßnahme 

 

Maßnahme: Bachtalo - Alles wird besser (Land 
Nordrhein-Westfalen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Plan B Ruhr e.V. 
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Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/10/2017 – 31/12/2020  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung. Sie bezieht sich auch auf 
Empowerment. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Einzelprojektförderung im Rahmen des Programms zur Förderung von 
Migrantenselbstorganisationen NRW (Grundlage Förderrichtlinie): Das Projekt widmet sich 
der Verbesserung der Bildungsteilhabe, dem Thema Geschlechtergerechtigkeit sowie der 
Bekämpfung von Diskriminierung. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Das Projekt wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 
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 Insgesamt 
zugewiesene Mittel 

Insgesamt 
ausgegebene Mittel 

 2020 2020 

Nationale öffentliche Finanzierung € 50.000,00 € 64.960,00 

ESI-Fonds   € - € - 

Sonstige   € - € - 

Gesamtbetrag   € 50.000,00 € 64.960,00 

 

Maßnahme: Förderprogramm Integrationsagenturen für 
die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund 
(Grundlage Förderrichtlinie) (Land Nordrhein-Westfalen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Freie Wohlfahrtspflege NRW 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2007 – 20/12/2022 Die Maßnahme wurde als „KIRIV 3.0 Empowerment 
als Leitkultur“ weiterentwickelt und weitergeführt.   

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung. Sie bezieht sich auch auf 
Empowerment. 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

Das Programm ist nicht zielgruppenspezifisch und richtet sich daher auch nicht speziell an 
Sinti und Roma. Aufgrund einer Bedarfs- bzw. Sozialraumanalyse werden konkrete 
Aktivitäten zur Verbesserung von Teilhabe und zur Förderung des friedlichen 
Zusammenlebens initiiert und durchgeführt, dies betrifft auch die Angehörigen der Sinti und 
Roma.  

Teil des Förderprogramms sind auch spezialisierte Servicestellen für 
Antidiskriminierungsarbeit, die für alle Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert 
werden, tätig werden. Über sie können auch Sinti und Roma bezüglich ihrer Rechte (vor 
allem im Zusammenhang mit Diskriminierung) beraten werden. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Insbesondere in den Sozialräumen der großen NRW-Städte, in die eine verstärkte 
Zuwanderung von Roma stattgefunden hat, sind die Aktivitäten der Integrationsfachkräfte Teil 
eines Gesamtnetzwerkes, das die Integration in Bildung, Arbeit und Nachbarschaft zum Ziel 
hat. Somit führen einige Integrationsagenturen auch Maßnahmen durch, um Segregation zu 
beseitigen und Antiziganismus durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit zu bekämpfen. 
Darüber hinaus unterstützen sie die soziale und kulturelle Teilhabe der Angehörigen der Sinti 
und Roma. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 
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Maßnahme: KIRIV 2.0 – Empowerment und 
Gerechtigkeit (Land Nordrhein-Westfalen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bund der Alevitischen Jugend in NRW e. V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/09/2017 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung. Sie bezieht sich auch auf 
Empowerment. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Partnerprojektförderung im Rahmen des Programms zur Förderung von 
Migrantenselbstorganisationen NRW (Grundlage Förderrichtlinie): Bei der Maßnahme 
handelt es sich um ein Kooperationsprojekt migrantischer Organisationen, das darauf abzielt, 
verschiedene MSO, darunter Roma-Vereine, weiterzuqualifizieren. Ein zentrales Vorhaben ist 
außerdem die Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung.  

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, weshalb keine finalen Ergebnisse vorliegen. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 
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Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 
Ja 

 

 Insgesamt 
zugewiesene Mittel 

Insgesamt 
ausgegebene 
Mittel 

 

 2020  2020   
Nationale öffentliche 
Finanzierung   

€ 97.759,00  € 96.930,00   

 

Maßnahme: Landesaktionsplan gegen Rassismus und 
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (Land 
Rheinland-Pfalz) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und mehrjähriger 
Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Auftrag aus dem Koalitionsvertrag 
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Federführung der Entwicklung und Umsetzung liegt beim Ministerium für Familie, Frauen, 
Kultur und Integration in Zusammenarbeit mit Landes- und Kommunalbehörden sowie 
zivilgesellschaftlichen Partner*innen 

 
Art der Einrichtung 

eine Partnerschaft zwischen mehreren Organisationen 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/09/2017 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung. Sie bezieht sich auch auf 
Mehrfachdiskriminierung und lokale Maßnahmen. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Mit dem Landesaktionsplan gegen Rassismus und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
positioniert sich Rheinland-Pfalz gegen Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Der 
Landesaktionsplan hat unter anderem zum Ziel, eine Kultur der Gleichwertigkeit zu fördern, 
demokratisches Bewusstsein zu stärken, Diskriminierungsschutz in allen Lebensbereichen zu 
verankern und ein gewaltfreies Leben für alle Menschen in Rheinland-Pfalz zu ermöglichen.  

Er verfolgt dabei einen merkmalsübergreifenden Ansatz, der den verbindenden Kern aller 
Abwertungsmechanismen von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in einer Ideologie 
der Ungleichwertigkeit ausmacht. Der merkmalsübergreifende Ansatz ermöglicht dabei ein 
Vorgehen, das alle Merkmale möglicher Abwertungen gleichermaßen ernst nimmt und eine 
ganzheitliche Betrachtungsweise anwendet. Hierdurch werden auch Intersektionalitäten, also 
Wechselwirkungen und mögliche Verstärkungen mehrerer Abwertungsmechanismen, und 
mögliche Mehrfachdiskriminierungen berücksichtigt. Als Merkmale Gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit werden Rassismus, Abwertung langzeitarbeitsloser Menschen, 
Abwertung wohnungsloser Menschen, Antiziganismus, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit, 
Etabliertenvorrechte, Abwertung von Asylsuchenden, Abwertung von Menschen aufgrund 
ihrer sexuellen Identität und Sexismus in den Blick genommen. Diese äußern sich in 
Beleidigungen, Ausgrenzungen, Benachteiligungen und Anfeindungen bis hin zur offenen 
Gewalt sowie in dauerhafter struktureller Benachteiligung. Das merkmalsübergreifende 
Vorgehen gegen diese Ausprägungen wird durch institutionenübergreifende und partizipativ 
ausgelegte Prozesse in der Breite der Gesellschaft verankert. 

Der Landesaktionsplan beinhaltet 29 Maßnahmen, Programme und Strukturen der 
Landesregierung, die in unterschiedlichen Anteilen von Zivilgesellschaft und Landesregierung 
umgesetzt werden. 

Zur Umsetzung wurde u. a. der Beirat zum Landesaktionsplan gegen Rassismus und 
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ins Leben gerufen. Ihm gehören u. a. die 
Landesantidiskriminierungsstelle, alle fachlich mitzuständigen Landesbeauftragten, einige 
Ministerien sowie zivilgesellschaftliche Organisationen an. Im Beirat ist auch die LIGA mit 
einem Vertreter repräsentiert.  
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Die Mitglieder des Beirats spiegeln die Vielfalt der rheinland-pfälzischen Zivilgesellschaft 
wider und bringen Fachwissen und Erfahrung aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen 
Verantwortungs- und Lebensbereichen mit. Das Selbstverständnis des Beirats ist das eines 
merkmalsübergreifenden Beratungsorgans, das die erfolgreiche, bedarfsorientierte 
Umsetzung des Landesaktionsplans mitgestaltet. Er versteht sich als Ort des Austauschs 
über Erfahrungen und Bedarfe der merkmalsübergreifenden Arbeit gegen Rassismus und 
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit.  

Der Landesaktionsplan wurde am 27. Oktober 2020 vom Ministerrat beschlossen. 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die Maßnahme ist noch nicht beendet, sondern befindet sich in der Umsetzung. 

Im Jahr 2020 umgesetzte Maßnahmen innerhalb des Landesaktionsplans: 

Als erste Maßnahme des Landesaktionsplans hat die m*power Meldestelle für 
menschenfeindliche, rassistische und antisemitische Vorfälle Rheinland-Pfalz am 1. 
September 2020 ihre Arbeit aufgenommen. Sie schließt eine Lücke zwischen polizeilicher 
Kriminalstatistik, Angeboten der unterschiedlichen Landesbeauftragten, der 
Landesantidiskriminierungsstelle und der Arbeit der mobilen Beratung gegen 
Rechtsextremismus. Ihre Hauptaufgaben sind, die Meldungen nach klaren Kategorien 
einschließlich der Verknüpfung unterschiedlicher Diskriminierungsmerkmale zu erfassen, 
aufzubereiten und auszuwerten. Daraus soll mittelfristig ein umfängliches 
zivilgesellschaftliches Lagebild zu den Dimensionen Gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit in Rheinland-Pfalz erstellt werden.  

Weblink 
https://mffki.rlp.de/de/themen/demokratie/landesaktionsplan-gegen-rassismus-und-
gruppenbezogene-menschenfeindlichkeit/ 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja.  

 

Nationale öffentliche Finanzierung 

2020: 157.351 € 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 
- Politikgestaltung im Bereich Antidiskriminierung sollte als partizipativer und Teilhabe 
orientierter Prozess gestaltet werden: Arbeit gegen GMF kann nur gemeinsam mit 
Betroffenen und Verantwortlichen erfolgreich sein 

- merkmalsübergreifender Ansatz erfolgreich: Anerkennung von Mehrfachdiskriminierungen 
und Intersektionalitäten 

- ressort- und institutionenübergreifend: Arbeit gegen GMF als gesellschaftliche 
Querschnittsaufgabe verstehen  

 

Maßnahme: Kostenlose rechtliche Erstberatung bei 
Diskriminierung (Land Rheinland-Pfalz) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Landesantidiskriminierungsstelle Rheinland-Pfalz, im rheinland-pfälzischen Ministerium für 
Familie, Frauen, Kultur und Integration.  

 

Art der Einrichtung 

eine Partnerschaft zwischen mehreren Organisationen 
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Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   15/06/2018 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung. Sie bezieht sich auch auf 
Mehrfachdiskriminierung und Empowerment. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Personen, die sich wegen Diskriminierung an die Landesantidiskriminierungsstelle 
Rheinland-Pfalz wenden, können den Vorfall schildern. Es wird eine Einordnung 
vorgenommen, ob es sich um einen Vorfall handelt, der dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) unterfällt. In diesem Fall wird die Beschwerde weitergeleitet 
an den Partner im Projekt, eine spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei. Dort erfolgt die 
kostenlose rechtliche Erstberatung und wird sodann der Landesantidiskriminierungsstelle in 
Rechnung gestellt. Die Landesantidiskriminierungsstelle erfährt die Inhalte der Beratung 
nicht, es gilt auch hier der Mandantenschutz und die Schweigepflicht. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die Implementierung einer kostenlosen rechtlichen Erstberatung bei Diskriminierung hat zu 
einer deutlich stärkeren Nutzung der Landesantidiskriminierungsstelle RLP als Anlauf- und 
Beschwerdestelle geführt, wodurch sichtbarer wird, in welchen Formen und Konstellationen 
Diskriminierung stattfindet. Positive Faktoren waren die intensive Öffentlichkeitarbeit und die 
gesicherte Finanzierung der Rechtsberatung, die es ermöglicht, sie für die Betroffenen 
kostenlos anzubieten. 

Seit Beginn der Maßnahme steigen die Beschwerdezahlen und Beratungsanfragen bei der 
Landesantidiskriminierungsstelle kontinuierlich an. Da beim Zugang zur Maßnahme keine 
Unterschiede gemacht und keine Bedingungen gestellt werden und die Personen nicht 
verpflichtet sind, anzugeben, ob sie zur Minderheit der Roma gehören, können spezifische 
Nutzungszahlen durch Angehörige der Minderheit nicht bereitgestellt werden. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben. 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Angebote der rechtlichen Beratung müssen weiter ausgebaut werden, da Angehörige der 
Minderheit aber auch Personen, die aus anderen Gründen diskriminiert werden, oft ihre 
Rechte und Handlungsmöglichkeiten nicht kennen. 

 

Maßnahme: ROMARESPEKT (Freistaat Sachsen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Weiterdenken - Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/03/2020   

Enddatum:   31/12/2022 

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
Antiziganismus durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Inklusionsprobleme, 
denen sich Roma ausgesetzt sehen. Sie bezieht sich auch auf Empowerment, 
insbesondere Unterstützung der aktiven Bürgerschaft der Roma durch Förderung ihrer 
sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft 
und Kultur. 
 



 
 

ROMA - NRCP report for Germany 

 

238 / 355 

Beschreibung der Maßnahme 
Das Projekt „ROMARESPEKT - Lokalrecherchen und Empowerment“ wurde in der 
Förderperiode 2015-2019 mit Mitteln des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert. 
Das Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen“ übernahm die Förderung des 
weiterentwickelten Projekts „RomaRespekt“ und von fünf weiteren etablierten, ehemaligen 
„Demokratie leben!“-Projekten. 

Das Projekt widmet sich der Aufklärungs- und Bildungsarbeit, um Antiziganismus in der 
Mehrheitsgesellschaft abbauen zu helfen. Darüber hinaus werden Betroffenen von 
Diskriminierung Erfahrungsräume zur Verfügung gestellt, in denen ihre eigene Wahrnehmung 
sicher platziert, kontroverse Positionen ausgehandelt und Koalitionen erschlossen werden 
können. Parallel zur Aufklärung werden Maßnahmen zur Stärkung der Selbstorganisation 
und Selbstwirksamkeit mit jugendlichen und erwachsenen Sinti und Roma durchgeführt. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Da diese Maßnahme jedoch noch nicht abgeschlossen ist, liegen noch keine endgültigen 
Ergebnisse vor. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt 
zugewiesene Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020 2020 

Nationale öffentliche Finanzierung
   

€ -  € - 

ESI-Fonds   € -  € - 

Sonstige   € 194.231,95   € - 

Gesamtbetrag   € 194.231,95   € - 
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Maßnahme: Teilhabe durch Bildung von Roma in der 
Stadt Halle (Saale) (Land Sachsen-Anhalt) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

AWO SPI gGmbH Soziale Stadt und Land Entwicklungsgesellschaft (Standort Halle) 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/12/2016 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
romafeindlicher Rhetorik und romafeindlichen Hassreden. Sie bezieht sich auch auf 
Wohnraum, insbesondere Beseitigung der räumlichen Segregation und Förderung der 
Desegregation und Empowerment, insbesondere Unterstützung der aktiven 
Bürgerschaft der Roma durch Förderung ihrer sozialen, wirtschaftlichen, politischen 
und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Von 2014 bis 2015 hat sich die Anzahl der in der Stadt Halle (Saale) lebenden Roma nahezu 
verdoppelt. Zunächst waren die rd. 1200 Roma in Halle (Saale) mehrheitlich im Stadtteil 
Silberhöhe konzentriert. Seither lassen sich innerstädtische Wanderungsbewegungen 
beobachten. Ende des Jahres 2015 verlagerte sich der Wohnort der Roma insbesondere in 
das Stadtteil Halle-Neustadt, besonders das Wohngebiet Südpark. Hier lebten 2015 bereits 
565 Roma. Durch Nachzugseffekte werden weitere Menschen/ Familien erwartet bzw. sind 
bereits eingetroffen. Mit der gestiegenen Anzahl der im Stadtteil ansässigen Romafamilien 
sind im Wohngebiet Südpark verstärkt Nachbarschaftskonflikte mit der bereits dort lebenden 
Bevölkerung zu beobachten. Die Hauptkonfliktthemen sind u. a. Vermüllung und 
unangepasstes Verhalten. Wie auch das Stadtteil Silberhöhe ist das Wohngebiet Südpark 
baulich durch kaum sanierte DDR-Plattenbauten geprägt. Durch den vergleichsweise 
niedrigen Mietspiegel sind in diesem Stadtteil bereits seit längeren zu 
Segregationstendenzen auf der Einkommensebene innerhalb der Stadt Halle (Saale) zu 
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beobachten. Obwohl die Probleme hier abgemildert werden konnten, sind inzwischen neue 
Wohnschwerpunkte entstanden. Die Evaluation der Wanderungsbewegungen der Roma 
innerhalb der Stadt Halle wird fortgesetzt. Durch bisher gesammelte Erfahrungswerte ist 
genügend Wissen im Projekt vorhanden, möglichen Problemen schon vorab gezielt 
vorzubeugen. Hier ist v.a. die regelmäßige Vor-Ort-Präsenz des mobilen Angebotes zu 
nennen. Im Zuge dessen sind auch die Zahlen der betreuten Personen angestiegen, was 
wiederum dem Projekt immer bessere Einblicke ermöglicht. Neben einem aufsuchenden 
Angebot bietet die Beratungsstelle Projekt regelmäßige Sprechstunden, eine 
Verweisberatung, Begleitung zu Ämtern und Behörden, und Aktivitäten zur Verbesserung der 
Zugänge zu bestehenden Unterstützungsstrukturen. In Kooperation mit anderen Projekten 
und Trägern werden mehrsprachige Informationsveranstaltungen, die sehr niedrigschwellig 
angelegt sind, angeboten. Aufgrund der hohen Analphabetenrate innerhalb der Zielgruppe 
werden im Projekt Informationsangebote zu den Themen: Schule und Schulpflicht, Müll, 
Hausordnung, Zusammenleben in der Nachbarschaft usw. in der Muttersprache und in 
Bildsprache (Piktogramme o.ä.) entwickelt und an die Zielgruppe ausgegeben. Mit dem 
Projekt möchte das Projekt weiterhin die Partizipation und Integration von Roma in der Stadt 
Halle (Saale) unterstützen und fremdenfeindlichen Tendenzen entgegenwirken. Eine aktive 
Beteiligung an der Gestaltung des Wohnumfeldes im Dialog mit der Mehrheitsgesellschaft 
soll zum Abbau von Vorurteilen und rassistischen Einstellungen gegenüber den Roma 
beitragen. Die Ergebnisse und Erfahrungen der Projektarbeit werden in einer 
Projektdokumentation zusammengefasst. Diese wird dem Land Sachsen-Anhalt zur 
Veröffentlichung zur Verfügung gestellt um Wissen aus der Arbeit der Beratungsstelle in 
andere Kommunen zu transferieren. Betont werden muss, dass die Beratungsstelle zwischen 
den Roma-Familien und amtlichen Institutionen eine wichtige Vermittlerposition einnimmt und 
bei der Zielgruppe großes Vertrauen genießt. In den Stadtvierteln vor Ort ist das 
Beratungsangebot zu einer wichtigen und bekannten Institution geworden. Dies ist in 
Anbetracht des großen Hilfebedarfs der Zielgruppe als einer der wichtigsten Punkte für den 
Verlauf dieses Projektes hervorzuheben. Das Projekt unterstützt Sprach- und Kulturmittlung 
offizielle Stellen (bspw. Jugendamt, Ordnungsamt) bei der bei aufsuchender Arbeit – etwa bei 
Rundgängen in den Wohnquartieren, bei denen mehrere Familien erreicht werden sollen. Ein 
großer Schwerpunkt lag auch 2020 auf der Zusammenarbeit mit Schulsozialarbeiter*innen. 
Auch die Verweisberatung an die vorhandenen Migrationsberatungsstrukturen sind wichtige 
Bestandteile der täglichen Arbeit. 

Im Jahr 2020 nahmen 125 Personen an regelmäßigen Beratungen teil. Zudem wurden rd. 20 
Jugendliche durch das mobile Angebot persönlich begleitet und mit Angeboten unterstützt, 
welche die individuellen aktuellen Bedürfnisse der Jugendlichen in den Fokus stellen. 

 
Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die Maßnahme trägt maßgeblich dazu bei, den sozialen Frieden in den betroffenen 
Nachbarschaften in der Stadt beizubehalten und zu verstetigen. Sie unterstützt bei der 
Kommunikation zwischen seiner Zielgruppe und offiziellen Stellen sowie in der 
Nachbarschaft. Das erfolgreiche Modell der Vernetzung lokaler Organisationen wurde 
weiterhin erfolgreich umgesetzt. Aktuelle Informationen, welche in der Corona-Pandemie 
konnten zeitnah in der Community gestreut werden. Wie aus städtischen Daten sowie aus 
der Projektstatistik hervorgeht, bleibt der Personenkreis der Klient*innen zahlenmäßig stark. 
Die offiziell gemeldeten Rumän*innen stellen nach wie vor die zweitgrößte 
Einwanderungsgruppe in der Stadt Halle nach den Syrer*innen. Vor diesem Hintergrund 
bleibt die Maßnahme „Teilhabe durch Bildung für Roma in der Stadt Halle (Saale)“  ein 
zentraler Ansprechpartner. 
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Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja, aber der Betrag kann nicht angegeben werden 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Roma wurden teilweise über Generationen hinweg aus den staatlichen Strukturen in ihren 
Herkunftsländern herausgehalten. Deswegen muss hierbei eine Perspektive sowie ein 
Erwartungshorizont aufgezeigt werden. Dies ist oft sehr langwierig und zieht sich über Jahre 
hin.  

EU-Zuwanderung ist daher mit spezieller Expertise verbunden, die im Projekt vorhanden ist 
und über Jahre aufgebaut wurde. 

Das Vertrauen in die Beratungsstelle von Seiten der Zielgruppe wird durch den Einsatz 
muttersprachlicher Fachkräfte befördert. Institutionen verweisen die Zielgruppe gerne an das 
Projekt, da es sich als bekannte und kompetente Beratungsstruktur etabliert hat. Bei den 
Roma in Halle (Saale) bestehen große Vorbehalte, allein und ohne Sprachmittlung Termine 
bei Institutionen wahrzunehmen. Das Projekt stellt fest, dass Rumänisch bei 
Übersetzungsprojekten verschiedener Institutionen oft vergessen wird, da die Gruppierung 
nicht sichtbar genug ist. Inzwischen stehen im Projekt genügend Kontakte, um 
Übersetzungen schnell möglich zu machen. Gute Vernetzungsarbeit hilft dabei, den Bedarf 
bekannt zu machen. 

Begleitete Freizeitangebote, die die Zielgruppe ad hoc wahrnehmen kann (wie bspw. offenes 
Picknick, Kinderbetreuung, Begehen von Jahreszeitenfesten draußen in der direkten 
Begegnung) werden gut angenommen und tragen zur Vertrauensbildung bei. Soweit es 
zeitlich möglich ist, wird die Zielgruppe gelegentlich an der Haustür an Termine erinnert um 
die Verbindlichkeit der Teilnahme zu erhöhen. Aufklärungsarbeit, die zu einer besseren 
eigenen Partizipation führen soll (z.B. Aufklärung über die Vor- und Nachteile von Einhaltung 
bzw. Nichteinhaltung von Terminen) ist wichtig. Es muss anhaltend um einen regelmäßigen 
Schulbesuch sowie eine bessere EInmündung von Kindern in Kindertagesstätten gekämpft 
werden. 

Eine Social-Media-Gruppe mit aktuellen Informationen zum Coronavirus sowie die 
Weitergabe von Anliegen und Dokumenten in elektronischer Form, bewährten sich 2020. 
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Maßnahme: Beratung nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (Land Schleswig-Holstein) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

politische Maßnahme (Änderung der öffentlichen Politik) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Antidiskriminierungsstelle des Landes Schleswig-Holstein bei der Polizei- u. 
Bürgerbeauftragten 

 

Art der Einrichtung 

Hilfsorgan des Parlaments 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   02/01/2013 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Durchführung von 
Maßnahmen auf regionaler und lokaler Ebene zur Beseitigung der Segregation 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die Antidiskriminierungsstelle des Landes Schleswig-Holstein berät und unterstützt als 
direkte Anlaufstelle Menschen in Schleswig-Holstein bei Diskriminierung oder 
Benachteiligung. Auf der Grundlage des schleswig-holsteinischen Bürger- und 
Polizeibeauftragtengesetzes haben alle Einwohnerinnen und Einwohner Anspruch auf 
Beratung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz durch die 
Antidiskriminierungsstelle des Landes. Das Gesetz schützt Personen u.a. aufgrund ihrer 
ethnischen Herkunft vor Benachteiligungen im Arbeitsleben, bei zivilrechtlichen 
Massenverträgen und bei der Wohnungssuche. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die steigenden Beratungszahlen zeigen, dass sich das Angebot der 
Antidiskriminierungsstelle immer besser etabliert. Den zahlenmäßigen Schwerpunkt der 
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Beratung bildeten die Merkmale Behinderung, ethnische Herkunft und Geschlecht. Während 
die Merkmale Behinderung und Geschlecht überwiegend im Arbeitsleben Anlass für 
Benachteiligungen waren, wurden Menschen wegen ihrer ethnischen Herkunft häufiger beim 
Abschluss von Massengeschäften des Alltags diskriminiert. Dies betrifft zum Beispiel Fälle 
des Einlasses an der Diskothekentür oder auch die Mitgliedschaft in einem Fitnesscenter. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Quelle für die Schätzung 

 

Wie hoch ist die geschätzte Zahl der Roma, die pro Jahr von der Maßnahme profitieren 
würden? 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Rückmeldung 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Es bleibt auch künftig eine der wichtigsten Aufgaben, die Bekanntheit der 
Antidiskriminierungsstelle weiter zu steigern, um mehr Betroffenen den Zugang zur 
kostenlosen und unabhängigen Beratung der Antidiskriminierungsstelle zu ermöglichen. 

 

Maßnahme: Regionale Beratung gegen 
Rechtsextremismus (Land Schleswig-Holstein) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 
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Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

AWO Landesverband Schleswig-Holstein e. V.; AKJS e. V. Schleswig-Holstein (Aktion 
Kinder- und Jugendschutz) 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/10/2013 

Enddatum:   fortlaufend 

 

Die Maßnahme in den regionalen Beratungsbüros in Itzehoe, Lübeck und Flensburg bezieht 
sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von Antiziganismus durch 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Inklusionsprobleme, denen sich Roma 
ausgesetzt sehen. Sie bezieht sich auch auf Empowerment, insbesondere Unterstützung 
der aktiven Bürgerschaft der Roma durch Förderung ihrer sozialen, wirtschaftlichen, 
politischen und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft und 
Mehrfachdiskriminierung, insbesondere Sicherstellung, dass hierbei alle maßgeblichen 
Akteure, einschließlich der öffentlichen Behörden, der Zivilgesellschaft und der Roma-
Gemeinschaften, einbezogen werden 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Über das Landesdemokratiezentrum (LDZ) beim Landespräventionsrat Schleswig-Holstein 
wird im Rahmen seines Auftrags zur Ausgestaltung einer landesweiten Informations-, 
Beratungs- und Vernetzungsstruktur zum Umgang mit den Herausforderungen der 
Prävention von Extremismus sowie den Symptomen Gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit die Arbeit verschiedener Beratungsstellen gefördert. Dazu zählt im 
Bereich der Rechtsextremismusprävention die Tätigkeit der Regionalen Beratungsteams 
gegen Rechtsextremismus (RBT) unter Trägerschaft der Aktion Kinder- und Jugendschutz 
Schleswig-Holstein e.V. (AKJS) und des AWO Landesverbands Schleswig-Holstein e.V. Die 
Regionalen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus bieten vertrauliche, professionelle 
und kostenlose Beratung für Menschen und Institutionen in Schleswig-Holstein an, die 
Informationen zum Thema Rechtsextremismus oder Unterstützung im Umgang mit 
Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus und anderen Symptomen Gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit benötigen. Daneben bieten die RBT im Rahmen ihrer 
Präventionsarbeit Workshops, Fortbildungen und Vorträge im Themenbereich an. 
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Ergebnisse dieser Maßnahme 
Beratungsnehmerinnen und -nehmer, die Unterstützung und Informationen bei den RBT 
suchen, finden dort professionelle und vielfältige Angebote, die darauf abzielen, für das 
Themenfeld des Rechtsextremismus und der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zu 
sensibilisieren. Die Anfragenden werden in die Lage versetzt, Rechtsextremismus zu 
erkennen, Handlungsempfehlungen zu entwickeln und die demokratische Zivilgesellschaft zu 
stärken. Im Laufe der vergangenen Jahre konnten sich die RBT in der Öffentlichkeit 
bekannter machen und verzeichnen eine stetig wachsende Zahl von Kontakten und 
Anfragen. 
Fehler! Linkreferenz ungültig. 
 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Maßnahme: ZEBRA - Zentrum für Betroffene rechter 
Angriffe (Land Schleswig-Holstein) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 
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Die Durchführungsstelle 

ZEBRA e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   30/01/2015 (fortlaufend)   

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung und Mehrfachdiskriminierung, Sie 
bezieht sich auch auf Empowerment und Monitoring. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die Betroffenenberatung beim Zentrum für Betroffene rechter Angriffe e.V. (ZEBRA) ist das 
erste spezifische und unabhängige Beratungsangebot für Betroffene rechter und 
rassistischer Gewalt in Schleswig-Holstein. Die Beraterinnen und Berater von ZEBRA 
beraten Betroffene, Angehörige und Zeuginnen und Zeugen nach rassistischen, 
antisemitischen und anderen rechtsmotivierten Angriffen. Im Rahmen psychosozialer 
Beratung bietet ZEBRA professionelle Hilfe in Krisensituationen an. So helfen die 
Beraterinnen und Berater beispielsweise dabei, den Angriff zu verarbeiten und das 
Sicherheitsgefühl wiederherzustellen. Außerdem leisten sie Unterstützung bei juristischen 
und finanziellen Fragen. Sie informieren über rechtliche Möglichkeiten wie Anzeige, 
Nebenklage oder Opferschutz. Das Angebot ist kostenlos, freiwillig und auf Wunsch anonym. 
Seit 2017 führt ZEBRA zudem ein landesweites Monitoring zu rechten Angriffen in 
Schleswig-Holstein durch. Die Beratungsstelle wird über das Landesdemokratiezentrum 
Schleswig-Holstein im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ und des 
Landesprogramms zur Demokratieförderung und Rechtsextremismusbekämpfung gefördert. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 
Das Beratungsangebot von ZEBRA wird seit Bestehen der Beratungsstelle gut 
angenommen. Durch den Ansatz der Lokalen Intervention werden auch Betroffene erreicht, 
die sich selbst unter Umständen nicht proaktiv an die Beraterinnen und Berater gewandt 
hätten. Dadurch, dass das Beratungsangebot anonym in Anspruch genommen werden kann 
und keine Anzeige bei der Polizei notwendig ist, wird ein niedrigschwelliger Zugang 
gewährleistet.  

Das systematische und unabhängige Monitoring zu rechten, rassistischen und 
antisemitischen Gewalttaten in Schleswig-Holstein basiert auf den Kriterien des VBRG 
(Verband der Beratungsstellen für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt). 
Die Daten tragen dazu bei, das Dunkelfeld dieser Gewalttaten aufzuhellen und die 
Gesellschaft weiter zu sensibilisieren.  
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Weblink 
Fehler! Linkreferenz ungültig. 
 
Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Maßnahme: Landesaktionsplan gegen Rassismus (Land 
Schleswig-Holstein) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Landesregierung Schleswig-Holstein 

Federführung der Erstellung und Umsetzung liegt beim Landespräventionsrat und 
Landesdemokratiezentrum im Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und 
Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein 
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Art der Einrichtung 

Landesregierung 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   22/06/2021 (Kabinettsbeschluss)   

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung und Mehrfachdiskriminierung, Sie 
bezieht sich auch auf lokale Maßnahmen. 

 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Der Landesaktionsplan gegen Rassismus ist das Resultat eines im Jahr 2019 auf Grundlage 
des Koalitionsvertrags für die 19. Wahlperiode des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
(2017-2022) angestoßenen partizipativen Erstellungsprozesses. Der Prozess erfolgte in 
ressortübergreifender Zusammenarbeit gemeinsam mit allen Beauftragten des Landes und 
der Antidiskriminierungsstelle sowie unter Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure. Die 
koordinierende Federführung erfolgte durch das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung und dem dort dienstlich angebundenen Landespräventionsrat 
und dem Landesdemokratiezentrum Schleswig-Holstein. 

Übergeordnetes Ziel der Landesregierung ist es, Rassismus mit dem Landesaktionsplan, 
aber auch darüber hinaus, in möglichst all seinen Formen zu bekämpfen. Unter 
Berücksichtigung der bereits im Land bestehenden Projekte und Initiativen sollen mit dem 
Landesaktionsplan im Handlungsbereich der Landesregierung 31 neue, handlungsleitende 
Maßnahmen gegen Rassismus umgesetzt werden. Mit seinem vielfältigen Maßnahmenpaket 
nimmt der Aktionsplan alle Bereiche der Landesverwaltung in die Umsetzungsverantwortung 
und spricht mittelbar alle gesellschaftlichen Bereiche an.  

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 
Mit dem Landesaktionsplan gegen Rassismus setzt die Landesregierung ein deutliches 
Zeichen gegen jede Form der rassistischen Diskriminierung und für Vielfalt, Toleranz und 
Respekt im Land Schleswig-Holstein. Mit diesem klaren Bekenntnis hat sich Schleswig-
Holstein als eines der ersten Bundesländer auf den Weg gemacht, mit einem 
landesspezifischen Aktionsplan die bestehende Antirassismusarbeit im Land zu stärken, 
Lücken zu identifizieren und wichtige Aktivitäten gegen rassistische Diskriminierung 
anzustoßen. 

Die 31 neu beschlossenen Maßnahmen bewegen sich in den übergeordneten 
Handlungsfeldern  

• Schutz vor rassistischer Diskriminierung auf individueller und institutioneller Ebene 
• Demokratiebildung und rassismuskritische Aufklärungsarbeit im Bereich (frühe) 

Bildung und politische Bildung 
• Gesellschaftliches Engagement gegen Rassismus und für Demokratie. 

Die Maßnahmen adressieren nicht nur die individuelle, sondern auch die strukturelle und 
institutionelle Ebene von Rassismus. 
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Weblink 
Fehler! Linkreferenz ungültig. 
 
Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Maßnahme: ezra – Mobile Beratung für Opfer rechter, 
rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen 
(Freistaat Thüringen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

ezra, Träger: Evangelischer Kirche Mitteldeutschland 
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Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   18/11/2011 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung und Mehrfachdiskriminierung, 
insbesondere a) Bekämpfung von Gewalt, einschließlich häuslicher Gewalt, gegen 
Frauen und Mädchen. Sie bezieht sich auch auf Monitoring und Evaluation. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die Mobile Beratung für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt berät 
Betroffene, deren Angehörige, Freunde und Zeugen von Straf- und Gewalttaten aus Motiven 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. EZRA bietet psychosoziale und rechtliche 
Beratung, Krisenintervention, Begleitung von Betroffenen zu Behörden, Ämtern, Polizei und 
Gerichten sowie Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Ärzten, Therapeuten, 
Rechtsanwälten und bei der Beantragung finanzieller Unterstützung (z.B. 
Opferentschädigung oder Prozesskostenhilfe) an. Ezra hat zudem die Aufgabe, die 
Perspektive Betroffener in die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit einzubringen. Dazu dienen auch die Erfassung und das Monitoring 
rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Das Angebot wird gut angenommen, die Nachfrage ist sehr hoch, da sich viele Betroffene 
rassistischer Angriffe nicht an die Polizei oder andere öffentliche Stellen wenden. Ezra ist es 
möglich durch das Führen von Statistiken, Datensammlung und Monitoring von Vorfällen, 
rechte Gewalt als solche besser sichtbar zu machen bzw. zu entlarven und dadurch zu 
sensibilisieren. 

 

Weblink 
https://ezra.de/ 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "Anderer – Plan auf regionaler oder 
lokaler Ebene". Es ist eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur 
sozialen Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von 
Diskriminierungen unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf 
Roma ausgerichtet) Maßnahme. 

 

 

 

http://#
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Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben. 

 

Länderspezifische Anmerkungen bezüglich der Roma, die von dieser Maßnahme 
profitiert haben 

Keine Anmerkungen. 

 

Maßnahme: Gemeinsame Erklärung über die 
Zusammenarbeit zwischen der Thüringer 
Landesregierung und dem Zentralrat Deutscher Sinti und 
Roma (Freistaat Thüringen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

politische Maßnahme (Änderung der öffentlichen Politik) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Thüringer Ministerpräsident (Thüringer Staatskanzlei) 

 
Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   02/05/2017 (laufend)  
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Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
romafeindlicher Rhetorik und romafeindlichen Hassreden. Sie bezieht sich auch auf 
Bildung und Kultur. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die Thüringer Landesregierung bekräftigt ihren Willen, die Grundsätze des 
Rahmenübereinkommens des Europarates zusammen mit dem Zentralrat Deutscher Sinti 
und Roma umzusetzen sowie die Gleichheit in allen Lebensbereichen zwischen den 
Angehörigen der Minderheit und den Nicht-Angehörigen der Minderheit zu gewährleisten. 
Gemeinsam mit dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma strebt die Thüringer 
Landesregierung ein friedliches Zusammenleben der gesamten Thüringer Bevölkerung unter 
Achtung, Würdigung und Wahrung der Identität von Angehörigen der Minderheit an. Die 
Erklärung umfasst v.a. folgende Bereiche: - Antidiskriminierung (v.a. Entgegenwirken 
jeglicher Diskriminierung und Ausgrenzung, Ächtung von gesellschaftlichem Antiziganismus 
v.a. im Sprachgebrauch) - Friedhofswesen (dauerhafter Erhalt der Grabstätten von NS-
Verfolgten Sinti und Roma, Aufarbeitung und Dokumentation der in Thüringen gelegenen 
Grabstätten und der Familiengeschichten der Bestatteten) - Bildung (Berücksichtigung einer 
angemessene Aufarbeitung der Geschichte der Sinti und Roma in der Bildungsplanung) - 
Zusammenarbeit (ständiger Dialog zu allen Fragen der in Thüringen lebenden Minderheit, 
regelmäßige Begegnungen, Erneuerung der gemeinsamen Erklärung, sobald sich ein 
Thüringer Landesverband Deutscher Sinti und Roma gegründet hat) 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Eine Bund-Länder-Vereinbarung zum Schutz der Grabstätten NS-verfolgter Sinti und Roma 
wurde im Dezember 2018 unterzeichnet. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "NRIS oder politische 
Maßnahmenpakete angewendet auf Roma". Es ist eine auf Roma ausgerichte (d. h. die 
Maßnahme zielt ausdrücklich auf Roma ab) Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Nein 
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Länderspezifische Anmerkungen bezüglich der Roma, die von dieser Maßnahme 
profitiert haben 

In Thüringen gibt es keine Sinti oder Roma-Community. Von dieser Maßnahme "profitieren" 
die betroffenen Familien. Ein Aufarbeitungsprojekt könnte dieses Kapitel deutscher 
Geschichte und der NS-Verbrechen Bestandteil politischer Bildung mit regionalem Bezug 
einer breiteren Bevölkerung zugänglich und bekannt machen. Ein solches Projekt ist 
angedacht. 

 

Maßnahme: MOBIT - Mobile Beratung in Thüringen. Für 
Demokratie - Gegen Rechtsextremismus e.V. (Freistaat 
Thüringen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

MOBIT e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2000 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von 
romafeindlicher Rhetorik und romafeindlichen Hassreden. Sie bezieht sich auch auf 
Beobachtung und Bewertung, insbesondere Verwendung von Datensammlungen 
zwecks Beobachtung und Bewertung der Fortschritte, insbesondere auf lokaler Ebene 
 

 

 

 



 
 

ROMA - NRCP report for Germany 

 

254 / 355 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die Mobile Beratung in Thüringen für Demokratie – gegen Rechtsextremismus  berät 
Initiativen, Projekte und Vereine, Schule und Jugendarbeit, Verwaltung und Politik sowie 
Einzelpersonen. Sie unterstützt, begleitet und moderiert kommunale BürgerInnenbündnisse 
und regionale Netzwerke. Die Vermittlung von Wissen und die Stärkung der 
Handlungskompetenz und der Eigeninitiative für Beratungsnehmende und MultiplikatorInnen 
ist ein wesentlicher Teil des Beratungsangebots. 

Eine Vielzahl von Fortbildungen im Themenfeld Rechtsextremismus, Rassismus und 
Antisemitismus können im Beratungskontext in Anspruch genommen werden, so z.B. 
Fortbildungen zur Wahrnehmung und Deutung extrem rechter Symbole, Strukturen und 
Musik. MOBIT hält ein umfangreiches Informationsangebot, Fachliteratur und 
Arbeitsmaterialien vor und bietet schnelle, zielgerechte, bedarfs- und ressourcenorientierte 
Beratung in individuellen Krisen- und Problemsituationen zu o.g. themenspezifischem 
Kontext an. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Der Verein hat sich zum ersten Ansprechpartner zur extremen Rechten und zum 
Rechtspopulismus in Thüringen etabliert. Menschen, die sich gegen Rechte engagieren 
werden in ihrem Engagement unterstützt und damit die Zivilgesellschaft gestärkt. 

MOBIT dokumentiert die Entwicklung der rechten Szene in Thüringen, sodass hier 
entsprechend reagiert und entgegengewirkt werden kann. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "Anderer – Plan auf regionaler oder 
lokaler Ebene". Es ist eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur 
sozialen Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von 
Diskriminierungen unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf 
Roma ausgerichtet) Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Eine Zunahme der Aktivität der extremen Rechten in Thüringen. 
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Maßnahme:  "Sport zeigt Gesicht! Gemeinsam 
couragiert handeln" (Freistaat Thüringen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Landessportbund Thüringen 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2000 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Antidiskriminierung. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Bildungs- und Beratungsangebot zur Stärkung des sozialen und demokratischen 
Fundaments des Sportes in Thüringen, zur Vorbeugung oder zum wirksamen Begegnen 
rechtsextremer Gefahren und Erscheinungsformen; z.B. Seminare für angehende 
ÜbungsleiterInnen, VereinsmanagerInnen, Workshops zum demokratischen Miteinander, 
Konfliktmanagement etc. 

  

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Annäherung an und Auseinandersetzung von Sportvereinen mit Themen zu Diskriminierung, 
Rassismus und Rechtsextremismus; 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "Anderer – Plan auf regionaler oder 
lokaler Ebene". Es ist eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur 
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sozialen Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von 
Diskriminierungen unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf 
Roma ausgerichtet) Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 
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d. weitere Maßnahmen zum Themenbereich 

Maßnahme: Bildung und Erziehung in 
Kindertageseinrichtungen; Sprachförderung für Kinder 
mit zusätzlichem Förderbedarf (Land-Baden-
Württemberg) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 

 

Maßnahme: Staatsvertrag mit dem Verband deutscher 
Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg 
e.V. (Land Baden-Württemberg) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Empowerment beschrieben 

 

Maßnahme: Zentrales Fortbildungsangebot für 
Lehrkräfte zur Thematik der Sinti und Roma (Land 
Baden-Württemberg) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 

 

Maßnahme: Fachstelle und Beratungsstelle Fair Mieten 
– Fair Wohnen (Land Berlin) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Wohnraum beschrieben 

 

Maßnahme: Lerngruppen für Neuzugänge ohne 
Deutschkenntnisse (Willkommensklasse) (Land Berlin) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 
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Maßnahme: Mobile Anlaufstelle für europäische 
Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter und Roma 
(Land Berlin) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Empowerment beschrieben 

 

Maßnahme: Sozialpädagogische Beratungsstelle (Land 
Berlin) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Empowerment beschrieben 

 

Maßnahme: Fortbildungsangebot für hessische 
Lehrkräfte "Sinti und Roma in Deutschland und die Rolle 
des Antiziganismus" (Land Hessen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 

 

Maßnahme: Antidiskriminierung / 
Mehrfachdiskriminierung im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung (Land Rheinland-Pfalz) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 

 

Maßnahme: Saarländische Beratungsstelle für 
Wanderarbeit und mobile Beschäftigte (SBW) (Land 
Saarland) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Beschäftigung beschrieben 

 

Maßnahme: Neustadtmiteinander (Land Sachsen-
Anhalt) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Empowerment beschrieben 
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Maßnahme: Bildungsberatung für die Kinder der 
deutschen Sinti und Roma in den Schulen Schleswig-
Holsteins (Land Schleswig-Holstein) 
Diese Maßnahme wird im Detail im Abschnitt Bildung (Kapitel I, Abschnitt c (Zugeordnete 
und beschriebene Maßnahmen), S. 110 ff.) beschrieben. 

 

Maßnahme: Kooperationsvereinbarung zwischen den 
Bildungseinrichtungen der Thüringer Polizei (BEThPol) 
und dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma zum 
Zwecke der gemeinsamen Zusammenarbeit (Freistaat 
Thüringen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 

 

Maßnahme: Projekt "O vast so zutinel" (Freistaat 
Thüringen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Beschäftigung beschrieben 
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VI. Armutsbekämpfung durch soziale 
Investitionen 
a. Allgemeine Bewertung 
Die wichtigsten Erfolge und die Faktoren, die dazu beitragen 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Im Rahmen des Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen 
(EHAP) unterstützen das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und die 
Europäische Union wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen sowie 
neuzugewanderte EU-Bürgerinnen und EU-Bürger (darunter Eltern und ihre Kinder bis 7 
Jahre sowie Angehörige von Minderheiten, u.a. marginalisierte Gemeinschaften wie etwa 
Roma). Beide Gruppen haben es schwer, den Zugang zu Hilfsangeboten wie 
Migrationsberatungsstellen, Gesundheitsdiensten oder Wohnungslosenhilfeeinrichtungen zu 
finden, um ihre Lebenssituation zu verbessern.  

Mit dem EHAP unterstützt das BMAS mit EU- und Bundesmitteln in erster Linie besonders 
betroffene Städte und Kommunen bei der Bewältigung der Herausforderungen die mit der 
Zuwanderung von hilfsbedürftigen neuzugewanderten EU-Bürgerinnen und Bürgern 
einhergehen.  

Der EHAP wirkt in Deutschland. Das geht aus dem umfassenden Abschlussbericht 
„Monitoring und Evaluation des Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten 
Personen (EHAP)“ hervor, der am 06. Oktober 2020 veröffentlicht und mit einer 
Zusammenfassung auf der EHAP-Webseite unter Fehler! Linkreferenz ungültig. bereitgestellt 
wurde, unter anderem aus der Gesamtzahl der (erfolgreichen) Beratungen. 

Im Zeitraum von Dezember 2015 bis zum Stichtag 19. Dezember 2019 wurden laut 
Evaluationsbericht über 150.000 Menschen erreicht und beraten. Das für den gesamten 
Programmplanungszeitraum angestrebte Ziel von insgesamt rund 80.000 beratenen 
Personen wurde damit weit übertroffen. Bei Bedarf wurden die Hilfesuchenden von den 
Beraterinnen und Beratern zu lokal bzw. regional vorhandenen Hilfsangeboten begleitet. Die 
EHAP-Beraterinnen und -Berater übernahmen dabei eine Brückenfunktion zwischen den 
Zielgruppen und den bestehenden Angeboten. Dieser Ansatz war in über 80 Prozent der 
Beratungen erfolgreich. Das heißt, den EHAP-Beraterinnen und -Beratern ist es gelungen, 
die Menschen auch tatsächlich an bestehende Beratungs- und Hilfsangebote zu vermitteln, 
die wiederum auf den EHAP als Hilfestellung verweisen. Laut Abschlussbericht wurden bis 
zum Stichtag beispielsweise fast 11.500 zugewanderte Kinder unter 7 Jahre an 
entsprechende Angebote herangeführt und etwa in eine Kindertagesstätten integriert.  

Der muttersprachliche Ansatz im EHAP hat entschieden zu dem Erfolg beigetragen: In 
EHAP-Projekten, die mit neuzugewanderten EU-Bürgerinnen und EU-Bürger 
zusammenarbeiten, werden vor allem Beraterinnen und Berater beschäftigt, die die 
Muttersprachen der Zielgruppen sprechen und die Beratungen in der Muttersprache 
durchführen. Auf diese Weise kann sich ein Vertrauensverhältnis entwickeln, das sich positiv 
auf den Beratungserfolg und die Nachhaltigkeit auswirken kann. 

Zudem hat sich die Intensität der Beratung und die individuelle, mehrmalige Begleitung der 
Teilnehmenden positiv auf die Ergebnisse ausgewirkt: Die Beraterinnen und Berater haben 
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die Teilnehmenden bei Bedarf mehrmals beraten und wenn erforderlich zu den 
Hilfeangeboten begleitet. 

Insgesamt wurden bundesweit 151 Projekte gefördert. Bis Ende 2020 liefen noch 67 EHAP-
Projekte der zweiten Förderrunde 2019/2020. Die Liste der Vorhaben samt Fördersummen 
findet sich auf der EHAP-Webseite. 

Über die Evaluation hinaus enthält der Abschlussbericht viele Anregungen und 
Empfehlungen zur weiteren Verbesserung der Hilfen. Das BMAS greift einige Empfehlungen 
bereits auf, mit der derzeitigen Verlängerung von 45 Projekten bis zum 30. Juni 2022, damit 
der EHAP-Ansatz in kommunalen Strukturen zur Armutsbekämpfung verankert werden kann. 
Damit wird ein Wissenstransfer und die Weiterentwicklung des EHAP als EhAP Plus in der 
nächsten Förderperiode 2021 bis 2027 sichergestellt. 

 

Land Berlin 

Die sozialintegrativen Angebote durch die Beratungsstellen haben sich als äußerst effektiv 
erwiesen, um einerseits eine niedrigschwellige Erstorientierung, Konfliktintervention im 
Sozialraum, Vermittlung, Beratung und sprachmittelnde Begleitung in Einrichtungen der 
sozialen Infrastruktur sowie Erstberatung und Beistand bei Wohnungsverlust und bei 
sonstigen Wohnungsangelegenheiten zu gewährleisten und andererseits die Ratsuchenden 
an bereits bestehenden Angeboten zu vermitteln. Die teilweise intensive Begleitung in 
einzelnen Maßnahmen führte dazu, dass die Zielgruppe zunehmend in der Lage ist, sich 
eigenständig um die eigenen Belange zu kümmern. 

 

Land Nordrhein-Westfalen 

Als Erfolge zu vermelden sind alle über die Programmlaufzeit aufgekommenen Fälle, in 
denen es den sozial benachteiligten Einzelpersonen und Familien aus Südosteuropa 
gelungen ist, ihren finanziellen Status nachhaltig zu verbessern. In den meisten Fällen war 
das durch die Teilnahme an entsprechenden Bildungsangeboten möglich, deren Abschluss 
die Chance bot, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit angemessener 
Entlohnung zu erhalten. 

 

Land Schleswig-Holstein  

Mit der Entscheidung des Landtags des Landes Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2014, dem 
Verband deutscher Sinti und Roma - Landesverband Schleswig-Holstein e.V. jährlich einen 
Anteil von 0,5 v. H. aus der Lotteriezweckabgabe zukommen zu lassen wurde eine 
landesweit wirksame und niedrigschwellige Sozialberatung für Sinti und Roma aufgebaut. 
Basis für diese Landtagsentscheidung ist das Gesetz zur Ausführung des Ersten 
Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland. Diese Sozialberatung hat sich im 
Laufe der Jahre stabilisiert und wird heute von den Angehörigen der Minderheit gut 
angenommen. 

 

 

 

Freistaat Thüringen 
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Entstehen nachhaltiger Strukturen aus einzelnen kommunalen Ansätzen des 
Krisenmanagements heraus durch die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses von 
Integration in Form eines Leitbildes mit definierten Leitzielen und konkreten 
Maßnahmenplänen. Die fachbereichs- und ämterübergreifende Zusammenarbeit sowie die 
Etablierung, Weiterqualifizierung und Verankerung lokaler Vernetzungs- 
und Beteiligungsformate.   

 

Die wichtigste Herausforderung und wie sie angegangen wurde 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales  

Die größte Herausforderung war die begrenzte Verfügbarkeit von Hilfsangeboten. Eine 
Heranführung der Zielgruppen an Beratungs- oder auch Unterstützungsangebote des 
regulären Hilfesystems ist nur möglich, wenn ausreichend Hilfsangebote zur Verfügung 
stehen. Die größte Herausforderung für die EHAP-Projekte war die tatsächliche Verfügbarkeit 
von Hilfsangeboten, um erfolgreich zu vermitteln. Eine Heranführung der Zielgruppen an 
Beratungs- und/oder Unterstützungsangebote des regulären Hilfesystems ist nur möglich, 
wenn ausreichend Hilfsangebote zur Verfügung stehen. In stark frequentierten 
Ankunftsstadtteilen können jedoch nicht allen Bedürftigen passende Hilfen angeboten 
werden.  

Auch die Zahl verfügbarer Unterkünfte für Wohnungslose ist begrenzt und die EHAP-
Zielgruppen haben in der Regel keine Chancen auf dem Wohnungsmarkt. Häufig kommen 
sie bei Freunden, Bekannten oder Familienangehörigen unter und leben unter beengten 
Bedingungen in vernachlässigten und überbelegten Immobilien, die keine adäquate und 
angemessene Unterkunft ermöglichen.  

Die Vermittlung in Kitas gelingt zwar grundsätzlich. Voraussetzung dafür sind jedoch 
genügend vorhandene Plätze. In den Fallstudien der Evaluierung berichteten die Projekte 
davon, dass lange Wartelisten existierten und Hilfen nicht immer bedarfsgerecht vermittelt 
werden konnten.  

Eine weitere Einschränkung bestand darin, dass Projekte nur für Kinder bis zu 7 Jahren 
Hilfeangebote vermitteln dürfen, nicht aber für ältere und schulpflichtige Kinder. Dies wurde 
als eine nicht familiengerechte und problemadäquate Begrenzung der Beratungsarbeit 
wahrgenommen.  

Auch für viele Zugewanderte und Wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte 
Personen sind Arbeit und Einkommen wichtig für eine Verbesserung ihrer sozialen Lage. Aus 
der Sicht der EHAP-Projekte ist daher eine Heranführung an den Arbeitsmarkt eine 
Erfolgsbedingung zur sozialen Integration der Zielgruppen. Diese war jedoch im Rahmen des 
EHAP wegen der notwendigen Abgrenzung zum ESF und zur Vermeidung einer 
Doppelförderung grundsätzlich nicht möglich. 

Entsprechend den Empfehlungen der EHAP Evaluation soll in Zukunft im Rahmen des ESF 
Plus die Zielgruppe der zugewanderten Kinder erweitert und alle jungen Menschen unter 18 
Jahre umfassen, und im Rahmen der Weiterentwicklung zum EhAP Plus die beiden 
Zielgruppen auch über arbeitsmarktbezogene Inhalte informiert und dazu beraten werden, in 
Abgrenzung zum Arbeitsmarkt und zur arbeitsmarkt-bezogenen Beratung der Agenturen für 
Arbeit und der Jobcenter sowie zu anderen Programmen des Bundes und der Länder im 
Rahmen des ESF Plus. 

 

Land Berlin 
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Der anhaltende Antiziganismus in der Gesellschaft erschwert den Zugang zu 
gesellschaftlicher Teilhabe und erschwert somit die Reduzierung von Armut. 

 

Land Nordrhein-Westfalen 

Analphabetismus, Unklarheit über bestehende Qualifikation(en) sowie mangelnde 
Qualifikationen gehörten zu den größten Herausforderungen bei der Verbesserung des 
finanziellen Status von sozial benachteiligten Personen und Familien aus Südosteuropa. 

 

Land Schleswig-Holstein  

Für den Landesverband deutscher Sinti und Roma waren die Jahre 2016/2017 von großen 
personellen und administrativen Herausforderungen geprägt, die einen großen Anteil der 
Ressourcen gebunden haben. Der Weg der Professionalisierung der Verbandsarbeit musste 
unter erheblich erschwerten Bedingungen beschritten werden. Mittlerweile haben sich die 
Rahmenbedingungen verbessert, sodass in Zukunft wieder stärker die inhaltliche Arbeit in 
den Blick genommen werden kann. 

 

Freistaat Thüringen 

Vor dem Hintergrund der derzeit aktiven politischen Kräfte, die nicht an einem friedlichen 
gesellschaftlichen Miteinander interessiert sind, die Schaffung einer tragfähigen Verbindung 
von kultureller und sozialer Integration, die sich auf alle Teile der hier lebenden Bevölkerung 
bezieht und nicht ausgrenzt. 

 

b. Finanzierung 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja, aber diese kann aufgrund der Vielzahl der Beteiligten nicht abschließend beziffert 
werden. 

 

Länderspezifische Bemerkungen 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales  

Für den Zeitraum 2014 bis 2020 betrug der Gesamtetat des EHAP rund 93 Millionen, der 
nochmal bis auf 108 Mio. € für eine Verlängerung der zweiten Förderrunde bis Mitte 2022 
aus Bundesmittel aufgestockt wurde. 

Im Berichtsjahr wurden 2020 insgesamt 14.059.913,00€ für diesen Themenbereich 
zugewiesen. Die Finanzierungsquellen ergeben sich über den Finanzierungsplan und der 
Förderrichtlinie des Programms mit der jährlichen Verpflichtung des Fonds (85%), der 
entsprechenden nationalen Kofinanzierung (10%) und dem Eigenanteil (5%) wie folgt:  

- nationale öffentliche Mittel:  2020: 2.108.987 € 

- andere Mittel (hier: EHAP):  2020: 11.950.926 € 

- Sonstige (international o. privat):  2020: 702.995,65€  
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Die erste EHAP-Förderrunde endete im Dez. 2018. Mit einer zweiten Förderrunde ab 2019 
wurde auf dem Erfolg der ersten Förderrunde mit einer nahtlosen Fortführung aufgebaut. 
Dabei wurden von Januar 2019 bis Dez. 2020 67 Projekte gefördert und Ende 2020 davon 45 
bis maximal 30.6.2022 verlängert.  

 

c. Zugeordnete und beschriebene Maßnahmen 
 

Maßnahme: EHAP Deutschland: Ansprache, Beratung 
und Information von besonders benachteiligten 
neuzugewanderten Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürgern und ihren Kindern (BMAS) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/12/2015 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Armutsbekämpfung durch soziale Investitionen, 
insbesondere Unterstützung der Roma in allen Phasen ihres Lebens, einschließlich 
durch Investition in eine hochwertige integrative frühkindliche Erziehung und 
Betreuung, gezielte Jugendgarantie-Regelungen, lebensbegleitendes Lernen und 
Maßnahmen für aktives Altern. Sie bezieht sich auch auf Armutsbekämpfung durch 
soziale Investitionen, insbesondere Förderung eines integrativen Arbeitsmarktes durch 
Bekämpfung von Diskriminierung am Arbeitsplatz und Armutsbekämpfung durch 



 
 

ROMA - NRCP report for Germany 

 

265 / 355 

soziale Investitionen, insbesondere Angemessenere und nachhaltigere 
Sozialleistungen und Sozialdienste für die Benachteiligte 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Der „Europäische Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen“ (EHAP) erfüllt 
eine Brückenfunktion zwischen den Zielgruppen und bestehenden Beratungs- und 
Unterstützungsangeboten des regulären Hilfesystems. Ziel der Förderung ist es, die akute 
Lebenssituation von besonders benachteiligten neuzugewanderten Unionsbürgern/-innen, 
darunter Eltern mit ihren Kindern im Vorschulalter bis zu 7 Jahren, sowie Wohnungslosen 
und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen durch Ansprache, Beratung und Begleitung 
die Inanspruchnahme von lokal und/oder regional vorhandenen Hilfeangeboten zu 
verbessern und einen Beitrag zur Milderung von sozialen Problemen vor Ort, die durch 
Zuwanderung aus EU-Staaten entstanden sind, zu leisten. Gefördert werden zusätzliche 
Personalstellen, insbesondere Berater/innen für aufsuchende Arbeit oder in lokalen 
Beratungsstellen. Die Erreichung der Ziele der Verbesserung der Lebensverhältnisse, 
Förderung des sozialen Zusammenhalts und der sozialen Eingliederung von 
armutsgefährdeten und von sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen liegt im erheblichen 
Interesse des Bundes. Der EHAP ist ein wichtiges Instrument, um betroffene Kommunen 
insbesondere dabei zu unterstützen, sich den Herausforderungen, die die wachsende 
Zuwanderung von Unionsbürgern/-innen aus anderen EU-Staaten und die 
Wohnungslosigkeit mit sich bringen, stellen zu können. Der EHAP leistet somit einen Beitrag 
zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung als ein Kernziel der Europa-2020-
Strategie sowie der Europäischen Säule Sozialer Rechte (ESSR). In Deutschland ist das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) für den EHAP federführend. Das Ziel, 
den Zugang für zugewanderte Kinder zu Angeboten der frühen Bildung und der sozialen 
Betreuung zu verbessern, setzte das BMAS bis 2020 in Kooperation mit dem 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) um. 

Im Jahr 2020 wurden 67 Projekte im Rahmen einer 2. Förderrunde des EHAP in Deutschland 
bis zum 31.12.2020 gefördert. Sie haben im Dezember 2015/Januar 2016 bzw. im Januar 
2019 (zweite Förderrunde) ihre Arbeit aufgenommen und Ende 2020 wurden davon 45 um 
maximal 18 Monate bis 30.06.2022 verlängert. 

Im Zusammenhang mit den Maßnahmen der Bundesregierung anlässlich der Corona-
Pandemie haben die EHAP-Verwaltungsbehörde im BMAS (Referat VIGruEF2) und das 
Bundesverwaltungsamt (BVA) als alte und die Deutsche Rentenversicherung / Knappschaft 
Bahn-See (DRV KBS) als neue EHAP Bewilligungsbehörde (seit dem 01.09.2020) 
pandemiespezifische Umsetzungserleichterungen für die Vorhabenträger entwickelt. 

Im Rahmen der unter erschwerten Bedingungen aufgrund der Corona-Krise abgehaltenen 
Sitzung des EHAP-Begleitausschusses am 28.05.2020 wurde unter Beteiligung der 
vertretenen Bundesministerien, Bundesländer, kommunalen Spitzenverbände, 
Wohlfahrtsverbände und anderen gemeinnützigen Träger sowie Vertreter des Zentralrats 
Deutsche Sinti und Roma und der Hildegard-Lagrenne-Stiftung u.a. der aktuelle Stand der 
Umsetzung präsentiert und diskutiert. Darüber hinaus wurde der Abschlussbericht der 
Evaluation des EHAP vorgestellt sowie die Verlängerung der EHAP-Projekte diskutiert und 
ein Ausblick für den EHAP im Rahmen des ESF Plus 2021-2027 gegeben. Vorbehaltlich der 
Genehmigung des neuen ESF Plus Bundesprogramms durch die EU-Kommission soll der 
bisher eigenständige EHAP Fonds in den Europäischen Sozialfonds Plus integriert werden. 
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Darin soll er zu dem neuen Bundesprogramm „EhAP Plus - Eingliederung hilft gegen 
Ausgrenzung der am stärksten benachteiligten Personen“ weiterentwickelt werden. Es ist 
geplant, dass die Zielgruppen der neuzugewanderten EU-Bürger*innen (darunter Eltern und 
ihre Kinder unter 18 Jahre sowie Angehörige von Minderheiten, u.a. marginalisierte 
Gemeinschaften wie etwa Roma), sowie wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit 
bedrohte Menschen im Wesentlichen beibehalten werden. Entsprechend den Empfehlungen 
der EHAP Evaluation soll jedoch die Zielgruppe der zugewanderten Kinder erweitert und in 
Zukunft alle jungen Menschen unter 18 Jahre umfassen. 

 
Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die Gesamtzahl der beratenen erwachsenen EU-Zugewanderten im Einzelziel A im 
Kalenderjahr 2020 beträgt 18.536 Personen. 16.108 Personen haben mindestens ein 
Beratungs- und Unterstützungsangebot in Anspruch genommen. Dies entspricht einem 
Prozentsatz von 86,90%. 

Im Einzelziel A beträgt die Gesamtzahl der beratenen Eltern von zugewanderten Kindern im 
Vorschulalter bis zu 7 Jahren 6.140 Personen. 5.536 Personen haben mindestens ein 
elternbezogenes Unterstützungsangebot in Anspruch genommen. Daraus ergibt sich ein 
Prozentsatz von 90,16 %. 

Im Einzelziel A wurden 4.275 zugewanderte Kinder im Vorschulalter bis zu 7 Jahren 
gefördert. 3.767 zugewanderte Kinder haben mindestens ein Angebot der frühen Bildung in 
Anspruch genommen. Das entspricht einem Ergebnisindikator von 88,11 %.  

Der Frauenanteil beträgt im Einzelziel A 53,89% (und im Einzelziel B 40,33%). 

Ein wichtiges Ziel des EHAP-Programms ist seine Fortführung in kommunalen Strukturen 
nach dem Auslaufen der Förderung. Im Idealfall gelingt es den Projekten, ihre EHAP-
Handlungsansätze ganz oder teilweise durch andere Geldgeber (Kommune oder Land) 
weiter zu finanzieren. Dies ist bis Ende 2019 in 21 von 79 durch die EHAP Evaluation 
untersuchten Fällen gelungen. In 10 Fällen wurden mit der Kommune oder mit Kommunen 
eines Landkreises Personalstellen für die Weiterführung des EHAP-Ansatzes vereinbart. In 
zehn weiteren Fällen konnten die EHAP-Projekte erreichen, dass Teilaspekte ihrer Arbeit von 
Kommunen weiter finanziell unterstützt werden. In einem Fall ist es auch gelungen, vier 
Kommunen eines Landkreises zur Übernahme der Personalstellen für die Weiterführung des 
EHAP-Beratungsansatzes zu gewinnen. 

Die Kooperation zwischen Kommunen und Einrichtungen der Wohlfahrtspflege oder anderer 
freier bzw. gemeinnütziger Träger der sozialen Arbeit hat vielerorts dazu geführt, dass 
Arbeitszusammenhänge etabliert oder vorhandene Formen der Zusammenarbeit intensiviert 
werden konnten. Verschiedene Kommunen haben die niedrigschwelligen, aufsuchenden und 
vielsprachlichen Beratungsansätze des EHAP in Strategien zur Armutsbekämpfung integriert. 
Dies hatte zur Folge, dass das Angebot von lokalen Unterstützungseinrichtungen mitunter 
wesentlich ergänzt und eine intensivere Unterstützungsstruktur geschaffen werden konnte, 
die in Teilen umfassender und nachhaltiger wirkt als eine reine Notversorgung. 

 

Länderspezifische Kommentare 

In den Jahren zuvor hatten im Rahmen der Umsetzung des EHAP in Deutschland noch 
Maßnahmen zur Sensibilisierung und (interkulturellen) Schulung insbesondere von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern öffentlicher Verwaltungen, Einrichtungen des regulären 
Hilfesystems, sowie Trägern der sozialen Arbeit vor Ort bezogen auf die Lebenslagen und 
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Bedürfnisse der Zielgruppen sowie zu den Themen Antiziganismus und Antidiskriminierung 
stattfinden können. Den Projekten wurde ermöglicht, Antidiskriminierungsworkshops je nach 
Bedarf selbst zu organisieren und aus einer Pauschale zu finanzieren. Dazu wurde ein 
praktischer Handlungsleitfaden entwickelt, der ebenfalls auf der EHAP Homepage 
veröffentlicht wurde. Workshops konnten auf diese Weise spezifischer auf die Interessen und 
Fragen der Projekte ausgerichtet werden. Im Berichtszeitraum 2020 wurden wegen der 
Corona-Krise keine neuen Maßnahmen zur Nichtdiskriminierung umgesetzt. 

Die Befragungen und die empirischen Befunde aus den Fallstudien der EHAP Evaluation 
bestätigen die Erkenntnisse verschiedener Studien über die Diskriminierungen der 
Zielgruppen. Insbesondere Zugewanderte aus Südosteuropa zählen zu den Gruppen, die am 
meisten von Diskriminierungen aufgrund ihrer Herkunft betroffen sind. Sie haben selten 
Ansprüche auf Leistungen aus dem SGB II und sind damit häufiger auch von anderen Hilfen 
ausgeschlossen, die für die gesundheitliche Versorgung, die Versorgung mit Dingen des 
täglichen Bedarfs und vor allem mit dem Zugang zu Wohnraum und Unterkünften verbunden 
sind. Auch das Personal in den Ämtern, Behörden und Einrichtungen des regulären 
Hilfesystems äußert sich oft herablassend, verhält sich ablehnend und erschwert auch den 
Zugang zu Hilfen, auf die ein Anspruch besteht. Um dem entgegenzuwirken, begleiten die 
EHAP-Beraterinnen und Berater die Ratsuchenden in die Einrichtungen der regulären 
Hilfesysteme. Die vom BMAS bis 2019 angebotenen Antidiskriminierungsworkshops haben 
das Personal in Behörden und anderen Einrichtungen des Hilfesystems über die besonderen 
Lebenslagen der Zugewanderten informiert und dazu beigetragen, Vorurteile abzubauen. 
Allerdings stießen die Informationsangebote nicht überall auf das erwartete Interesse. 
Obwohl die Nachfrage der EHAP-Projekte nach den angebotenen Workshops das Angebot 
deutlich überstieg, war die Bereitschaft des Personals aus Ämtern und Behörden zur 
Teilnahme gering. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "NRIS oder politische 
Maßnahmenpakete angewendet auf Roma". Es ist eine reguläre Maßnahme (d. h. 
umfassende Maßnahme zur sozialen Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur 
Bekämpfung von Diskriminierungen unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und 
nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

2020: € 14.059.913,00  

 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 
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Der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen in Deutschland 
wirkt. Das geht aus dem umfassenden Abschlussbericht „Monitoring und Evaluation des 
Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP)“ hervor, der 
am 06. Oktober 2020 veröffentlicht und dessen wichtigste Ergebnisse in einer 
Zusammenfassung auf der EHAP-Webseite unter 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/ehap-
abschlussbericht.pdf;jsessionid=905B3A80640475C0136498914019D34A.delivery2-
master?__blob=publicationFile&v=1 als Download bereitgestellt wurde.  

Motive für Zuwanderung sind in diesem Zusammenhang laut der Evaluation Armut und 
fehlende soziale Absicherung, verbunden mit sozialer und wirtschaftlicher Exklusion in den 
Herkunftsländern und die Hoffnung, die eigene Lebenssituation in Deutschland verbessern 
und mittel- bis langfristig ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Dem EHAP 
Monitoring zufolge stammt der mit Abstand größte Teil der besonders benachteiligten 
neuzugewanderten Unionsbürgerinnen und -bürger aus Rumänien (38 %) und Bulgarien (33 
%). Danach folgen mit weitem Abstand Ratsuchende aus Polen (8 %), Griechenland, Italien 
und Spanien (je 2-3 %). Weitere 7 % aller Ratsuchenden im EHAP kommen aus 22 Ländern 
Europas (mit einem jeweiligen Anteil von unter 2 %). 

Wegen ihrer multiplen Probleme und komplexen Benachteiligungen leben sie unter 
besonders belastenden Verhältnissen. Sie verfügen häufig nicht über Wohnraum oder leben 
unter stark beengten Verhältnissen in überbelegten Wohnungen und Häusern mit 
gravierenden Mängeln. Unzureichende oder fehlende Sprachkenntnisse sowie mangelnde 
schulische und berufliche Qualifikationen behindern ihren Zugang zum regulären 
Arbeitsmarkt und verstärken ihre Abhängigkeit von nicht regulären Beschäftigungen in nicht 
selten ausbeuterischen Verhältnissen. Für Frauen, darunter besonders Roma-Frauen, treten 
zusätzlich geschlechtsbezogene Benachteiligungen hinzu. Diese sind unter anderem 
dadurch bedingt, dass Frauen oftmals nur die Familie als tragfähiges sozioökonomisches 
Sicherheitsnetz haben und demzufolge in großer Abhängigkeit von anderen 
Familienmitgliedern stehen. 

 

Maßnahme: Stärkung der Identität von Mädchen und 
jungen Frauen aus Südosteuropa (Land Berlin) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Nachbarschaftsheim Neukölln e.V., Kulturen im Kiez e.V., RAA Berlin 

 

http://#
http://#
http://#
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Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/09/2018 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Armutsbekämpfung durch soziale Investitionen, 
insbesondere Einleitung von Aktivierungs- und Befähigungsmaßnahmen 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die Projekte sollen mithilfe aufsuchender Arbeit den Zugang der Mädchen und jungen 
Frauen im Alter von 10 bis 20 Jahren zu Bildung verbessern. Gleichzeitig soll ihr 
Selbstvertrauen und Selbstverständnis gestärkt werden. Die begleitende Elternarbeit sowie 
der Gemeinschaftsdialog mit den traditionellen und religiösen Autoritäten der Roma-
Community sollen die Mädchen und jungen Frauen in ihren 
Entscheidungsfindungsprozessen stärken und unterstützen.  

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Das Projekt wird von drei Trägern in drei Berliner Bezirken parallel durchgeführt. Es wurden 
im Projekt u.a. Theater- Fotografie- und Schwimmkurse für Mädchen angeboten sowie eine 
individuelle Betreuung von jungen Frauen u.a. zum Thema Ausbildung und Gespräche im 
Familienumfeld durchgeführt. Es fanden regelmäßige Treffen mit MitarbeiterInnen aus 
bezirklichen Jugendfreizeiteinrichtungen und Schulen statt. Ferner wurde die Netzwerkarbeit 
in den Bezirken ausgebaut. Erst nach Ende des Projektes (Juni 2021) kann eine 
Gesamtübersicht der Ergebnisse erstellt werden.  

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020  2020  

Nationale öffentliche Finanzierung
   

€ 90.000,00  € -  

ESI-Fonds   € 90.000,00  € -  

Sonstige   € -  € -  

Gesamtbetrag   € 180.000,00  € 180.000,00  

 

Maßnahme: Visite sozial – Mobile Beratung auf der 
Straße („Visite Sozial“) (Hansestadt Hamburg) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration mit Fördern und Wohnen 
AöR in Kooperation mit dem Caritasverband für das Erzbistum Hamburg e.V. 

 

Art der Einrichtung 

Eine Partnerschaft zwischen mehreren Organisationen: eine Behörde, eine 
Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2019 (laufend)  
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Die Maßnahme bezieht sich auf Armutsbekämpfung durch soziale Investitionen. Die 
Maßnahme bezieht sich auch auf Gesundheit, insbesondere Förderung des Bewusstseins 
für Fragen der Gesundheitsvorsorge und Wohnraum, insbesondere Sicherstellung des 
Zugangs zu öffentlichen Versorgungseinrichtungen. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Straßensozialarbeiterinnen und Straßensozialarbeiter sind im Hamburger Stadtgebiet 
aufsuchend tätig, begleiten auch das Krankenmobil der Caritas auf den regelmäßigen 
Fahrten und sprechen gezielt auf der Straße lebende (insbesondere aus dem EU-Ausland 
zugewanderte) Personen an, um Perspektiven und geeignete Hilfeangebote aufzuzeigen. 
Indem die Sozialberatung mitunter in ein Angebot der niedrigschwelligen medizinischen 
Grundversorgung eingebunden wird, spricht sie gerade obdachlose Menschen an, die bisher 
nur unzureichend von Beratungs- und Hilfestrukturen erreicht werden. 

 
Weblink  
Fehler! Linkreferenz ungültig. 
Fehler! Linkreferenz ungültig. 
 
Ergebnisse dieser Maßnahme 

Das Projekt füllt eine einzigartige Rolle im System der Hamburger Obdach- und 
Wohnungslosenhilfe aus und ist ein bedeutsamer, sehr gut vernetzter Akteur desselben 
geworden ist. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet)  
 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Erkenntnisse 
Grundsätzlich wurde die Erfahrung gemacht, dass die sonst eher schwer zu erreichende 
Zielgruppe (insbesondere obdachlose EU-Zuwanderer) mit Hilfe der vielfältigen 
Sprachkenntnisse eher angesprochen werden konnte. Aber nicht allein die sprachlichen 
Kompetenzen der Beraterinnen führten dabei zu einem erfolgreichen Kontaktaufbau zur 
Klientel, auch die damit einhergehende Kultursensibilität verschaffte einen für 
Straßensozialarbeit ungewöhnlich schnellen Kontaktaufbau. Durch den häufigen Erstkontakt 
am Krankenmobil der Caritas und die Behandlung von gesundheitlichen Problemen wird 
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ebenfalls Vertrauen gefördert, da der Erstkontakt mit einer unkomplizierten und 
niedrigschwelligen Hilfe verbunden ist. 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

  2020  2020 

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ -   € - 

ESI-Fonds   € -   € - 

Sonstige   € -   € - 

Gesamtbetrag    € 267.181,80  € 182.302,64 

 

Maßnahme: EHAP Projekt „Social Bridge Hamburg – 
Orientierung für EU-Zugewanderte (Hansestadt 
Hamburg) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Diakonisches Werk Hamburg 

 

Art der Einrichtung 

Eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 



 
 

ROMA - NRCP report for Germany 

 

273 / 355 

Startdatum:   01/01/2019 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Armutsbekämpfung durch soziale Investitionen. Die 
Maßnahme bezieht sich auch auf Wohnraum. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Mit dem EHAP Projekt werden neuzugewanderte Unionsbürger/-innen in prekären 
Lebenssituationen (wohnungslose EU-Zugewanderte und von Wohnungslosigkeit bedrohte 
EU-Zugewanderte), insbesondere aus osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten (Bulgarien, 
Rumänien, Polen u.a.), die in Hamburg leben qualifiziert beraten und weitervermittelt. 

 
Weblink  
Fehler! Linkreferenz ungültig.  
 
Ergebnisse dieser Maßnahme 

Das Projekt „Social Bridge Hamburg“ ist eine wichtige Unterstützung für Ratsuchende, das 
Hilfesystem und für die konzeptionelle Weiterentwicklung für die Beratung von EU-
Zugewanderten. 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet)  
 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Erkenntnisse 
Das Projekt konnte viele Neuzugwanderte hauptsächlich aus den drei Ländern der EU-
Zuwanderung – Bulgarien, Polen und Rumänien erfolgreich erreichen, beraten und 
weitervermitteln. 

 

 

 

 

Finanzierung 
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Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020  2020  

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ -  € -  

ESI-Fonds   € -  € -  

Sonstige   € -  € -  

Gesamtbetrag   € 217.502,77 € 215.903,51 

 

Maßnahme: Thüringer Initiative für lokales 
Integrationsmanagement in den Kommunen (ThILIK) 
(Freistaat Thüringen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Thüringer Landkreise und kreisfreie Städte, gefördert aus Mitteln des Freistaats Thüringen 
auf Grundlage der Armutspräventionsrichtlinie 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2018 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Armutsbekämpfung durch soziale Investitionen. 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

Nachhaltige Etablierung eines lokal abgestimmten Integrationsmanagements zur sozialen, 
schulischen und beruflichen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, mit dem 
Ziel, zum Abbau individueller Armutslagen der Bevölkerungsgruppe beizutragen. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Projektziel ist das Vorliegen eines kommunalen Integrationskonzeptes, das vom jeweiligen 
Kreistag bzw. Stadtrat beschlossen wurde und als Qualitätskriterium ein integriertes, 
fachvernetzendes Konzept ist und im weiteren Verlauf die Umsetzung des 
Integrationskonzepts. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 
Ja 

 

Insgesamt ausgegebene Mittel 2020 
Nationale öffentliche Finanzierung € 697.196,48 

ESI-Fonds   € - 

Sonstige   € - 

Gesamtbetrag   € 697.196,48 
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d. weitere Maßnahmen zum Themenbereich 

Maßnahme: Bezirksorientiertes Programm (Land Berlin) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Empowerment beschrieben 

 

Maßnahme: Sicherstellung der sprachlichen 
Verständigung im Gesundheitsbereich mit nicht 
deutschsprachigen Zuwanderern (Land Berlin) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Gesundheit beschrieben 

 

Maßnahme: Sozialpädagogische Beratungsstelle (Land 
Berlin) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Empowerment beschrieben 

 

Maßnahme: Vorübergehende Unterkunft für Familien mit 
Kindern (Nostel) (Land Berlin) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Wohnraum beschrieben 

 

Maßnahme: ImeS Information für marginalisierte 
Menschen in der Sexarbeit (Hansestadt Hamburg) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Gesundheit beschrieben 

 

Maßnahme: Sprachförderung, Bildung und Arbeit 
(Arbeitsmarktbudget, ESF 2014-2020) (Land Hessen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Beschäftigung beschrieben 
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Maßnahme: Förderprogramm „Zuwanderung aus 
Südosteuropa“ über die Kommunalen 
Integrationszentren in Nordrhein-Westfalen (Land 
Nordrhein-Westfalen)) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 

 

Maßnahme: Koordinierungsstelle EU-Zuwanderung 
(ZEUS) (Land Saarland) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Beschäftigung beschrieben 

 

Maßnahme: Saarländische Beratungsstelle für 
Wanderarbeit und mobile Beschäftigte (SBW) (Land 
Saarland) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Beschäftigung beschrieben 
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VII. Empowerment 
a. Allgemeine Bewertung 
Die wichtigsten Erfolge und die Faktoren, die dazu beitragen 
Land Baden-Württemberg 

Seit dem Jahr 2014 und der erstmaligen Einrichtung eines "Rates für die Angelegenheiten 
der deutschen Sinti und Roma in Baden-Württemberg", der paritätisch von VertreterInnen der 
Regierung/ Landtag und VertreterInnen der Minderheit besetzt ist, hat sich gezeigt, dass 
dieser etablierte Dialog Früchte trägt und sich über die Jahre insgesamt auf die 
Zusammenarbeit und das Vertrauen zwischen staatlichen Stellen und Minderheit positiv 
ausgewirkt hat. 

 

Land Berlin 

Im Handlungsziel Stärkung der Selbstorganisation durch Community Building wurden im 
Berichtszeitraum zwei Projekte gefördert, um die Roma-Community nach innen und außen 
zu stärken und selbst bestimmt ihre Interessen zu vertreten. Außerdem wurden im 
Modellprojekt Maßnahmen zur Stärkung der Roma-Community in Berlin, insbesondere 
aufsuchende Familiensozialarbeit und Aufbau von Selbsthilfestrukturen die Roma- 
Community gestärkt, Ankommens- und Teilhabebrücken zur Stadtgesellschaft und in die 
Institutionen ermöglicht und Grundlagen für Selbsthilfestrukturen geschaffen. 

 

Land Hamburg 

Gemeinsame Diskussionen und Absprachen der Mitglieder des Integrationsbeirats zur 
Weiterentwicklung der Hamburger Integrationskonzepte gehörten zu den größten Erfolgen. 

 

Land Nordrhein-Westfalen 

Mit den verschiedenen Maßnahmen im Rahmen der Förderung von 
Migrantenselbstorganisationen konnten zum einen die Integrationschancen von 
zugewanderten Roma verbessert werden. Dies erfolgte insbesondere durch Sprachkurse, 
Workshops, Frauentreffs, Eltern- und Rechtsberatung, PC-Kurse usw. Die Förderung selbst 
trägt aber auch zu einer Professionalisierung und Weiterqualifizierung von Roma-Vereinen 
bei. Sie werden dadurch in die Lage versetzt, als Vertretung für die Interessen ihrer 
Mitglieder aufzutreten. Auch neuen Vereine konnten gegründet und aufgebaut werden. 
Schließlich konnten auch Strategien im Umgang mit Anziganismus entwickelt werden.  

Die Fachkräfte in den Integrationsagenturen tragen durch ihre Maßnahmen dazu bei, die 
Teilhabe der benachteiligten Menschen aus Südosteuropa zu verbessern. Die wesentlichen 
Faktoren die zu dem Erfolg beitragen sind, dass die Angebote zum Teil auch durch 
Angehörige der Roma selbst durchgeführt wird.  

Als größten Erfolg ist die Tatsache zu werten, dass an manchen geförderten Standorten 
Personen aus der Zielgruppe dafür gewonnen werden konnten, sich zu Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren ausbilden zu lassen. Diese unterstützen dann die Menschen aus 
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Südosteuropa und schaffen wichtige Zugänge über Vertrauensaufbau und Sprachkenntnisse 
zur Zielgruppe. 

 

Land Rheinland-Pfalz 

Auf Grundlage der Rahmenvereinbarung zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem 
Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Rheinland-Pfalz (VDSR) hat sich über 
die Jahre hinweg eine gute Zusammenarbeit entwickelt. Der VDSR entsendet in den 
Rundfunkrat und bei der Landesanstalt für Medien und Kultur einen Vertreter/ eine Vertreterin 
und ist auch in die Arbeit weiterer Gremien und Ausschüsse eingebunden.  

Die institutionelle Förderung des Landesverbandes hat einen Beitrag zur Förderung der 
aktiven Partizipation von Sinti und Roma in allen Bereichen des kulturellen, sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen Lebens in Rheinland-Pfalz geleistet.  

 

Freistaat Sachsen 

Integration im Wohnumfeld, insbesondere die Vernetzung mit den Akteuren der 
Zivilgesellschafft im lokalen Umfeld sowie mit Schulen, Behörden etc. hat zum Erfolg im 
Bereich Empowerment beigetragen. 

 

Sachsen-Anhalt  

Inzwischen konnten sich beide Maßnahmen „Neustadtmiteinander“ und „Teilhabe durch 
Bildung für Roma in der Stadt Halle (Saale)“ etablieren und werden zunehmend angefragt. Auf 
Grund von anhaltenden Sprachbarrieren und Unterstützungsbedarfen bleiben die Maßnahmen 
weiterhin erforderlich. 
 

Saarland 

Die rumänisch-, ungarisch-, bulgarisch- und englischsprachigen Beraterinnen und Beratern in 
der bei der Arbeitskammer des Saarlandes angesiedelten saarländischen Beratungsstelle für 
Wanderarbeit und mobile Beschäftigte tragen dazu bei, den Zugang zur Beschäftigung zu 
öffnen, dem gesetzwidrigen Umgang in bestehenden Beschäftigungsverhältnissen 
entgegenzuwirken und über die durchgeführte arbeits- und sozialrechtliche Beratung sowie 
Verweisberatung (z. B. hinsichtlich der Möglichkeiten des Spracherwerbs) das 
Arbeitnehmerschutzrecht der osteuropäischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu 
wahren.  

 

Land Schleswig-Holstein  

Im Hinblick auf die „institutionelle Förderung des Landesverbands deutscher Sinti und Roma 
in Schleswig-Holstein“:  

Mit dem Haushalt 2015 hat die Landesregierung die institutionelle Förderung für den Verband 
deutscher Sinti und Roma - Landesverband Schleswig-Holstein auf 216.500 Euro erhöht. 
Diese Summe ist seither unverändert geblieben. Ziel der institutionellen Förderung für den 
Landesverband der deutschen Sinti und Roma war und ist es, die finanziellen Grundlagen für 
eine selbstverantwortete und eigenständige Minderheitenarbeit zu schaffen. Ein wesentlicher 
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Erfolgsfaktor ist der partei- und fraktionsübergreifende Konsens, mit dem die 
Minderheitenpolitik und -förderung in Schleswig-Holstein getragen wird. 

 

Freistaat Thüringen  

Die Schaffung eines Netzwerks an ehrenamtlichen Mitarbeitenden und die Einbindung der 
Community stellten einen wesentlichen Erfolg dar. 

 
Die wichtigste Herausforderung und wie sie angegangen wurde 
Land Hamburg 

Im Integrationsbeirat tauschen sich Vertreter/ Innen der sieben meist vertretenen 
Herkunftsregionen in Hamburg miteinander und mit verschiedenen Fachbehörden und 
Ämtern des Hamburger Senats zu integrationspolitischen Fragestellungen aus. Hier zu 
Lösungen und Handlungsvorschlägen zu finden, ist für alle Beteiligten oft eine 
Herausforderung, aber vor allem ist der Perspektivwechsel der Akteure eine Bereicherung für 
alle Beteiligten.  

 

Land Nordrhein-Westfalen 

Die wichtigste Herausforderung ist, die Integrations-Angebote bekannt zu machen, den 
Zugang zur Zielgruppe herzustellen und Vertrauen aufzubauen.  

 

Land Rheinland-Pfalz  

Gemeinsam mit dem Landesverband an Möglichkeiten einer Weiterentwicklung der 
Rahmenvereinbarung zwischen der Landesregierung Rheinland-Pfalz und dem VDSR zu 
arbeiten.  

 

Saarland 

Die wichtigsten Herausforderungen sind der Erhalt und die Schaffung von finanziellen 
Möglichkeiten zur Förderung von Projekten sowie die institutionelle Förderung des 
Landesverbandes der deutschen Sinti und Roma Saarland e.V.  

 

Freistaat Sachsen 

Die Akzeptanz der Mehrheitsbevölkerung zu erreichen, gehörte zu den größten 
Herausforderungen im Bereich Empowerment. 

 

Land Sachsen-Anhalt  

Im Hinblick auf die Maßnahmen „Neustadtmiteinander“ und „Unterstützung der Teilhabe von 
Roma in der Stadt Halle (Saale)“: 

Sprachbarrieren waren die größte Herausforderung; bestehende Vorbehalte der Roma und 
Unsicherheit im Umgang mit behördlichen Akteuren sowie teils große Bildungs- und 
Informationsdefizite trugen dazu bei. 
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Land Schleswig-Holstein  

Im Hinblick auf die „institutionelle Förderung des Landesverbands deutscher Sinti und Roma 
in Schleswig-Holstein“: 

Die Arbeit des Landesverbandes war im Berichtszeitraum durch einige administrative und 
personalwirtschaftliche Herausforderungen geprägt, die die inhaltliche Arbeit des Verbandes 
erschwert haben. Diese Herausforderungen haben viele personelle und finanzielle 
Ressourcen gebunden. Seit dem Jahr 2018 können die Schwerpunkte wieder auf die 
inhaltliche Arbeit gelegt werden, die der Minderheit der deutschen Sinti und Roma 
zugutekommen soll. 

 

b. Finanzierung 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja, kann aber aufgrund der Vielzahl der Beteiligten nicht abschließend beziffert werden. 

 

Länderspezifische Bemerkungen 

Land Baden-Württemberg  

Das Land Baden-Württemberg arbeitet eng mit dem Landesverband deutscher Sinti und 
Roma zusammen. Dieser spielt eine zentrale Rolle bei der Koordination der Angelegenheiten 
der deutschen Sinti und Roma in Baden-Württemberg. Durch ihn wird die Minderheit in 
vielfältiger Weise vertreten. Das Aufgabenfeld des Landesverbandes liegt unter anderem in 
der Aufarbeitung und Dokumentation der Geschichte von Sinti und Roma (auf lokaler und 
regionaler Ebene), der Gedenkstättenarbeit, der Öffentlichkeitsarbeit gegen Diskriminierung 
und Benachteiligung sowie im Bereich der kulturellen Arbeit. Weitere Tätigkeitsbereiche sind 
Beratung und Fortbildung in den Bereichen Soziales und Arbeit sowie Bildung. Das Land 
Baden-Württemberg und der Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-
Württemberg e. V. (VDSR-BW) haben einen gemeinsamen „Rat für die Angelegenheiten der 
deutschen Sinti und Roma in Baden-Württemberg“ eingerichtet. Dieser tagte 2019 zum 
siebten Mal. Er setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern von 
Landesregierung, Landtag, der kommunalen Landesverbände sowie der Minderheit selbst. 
Der Rat hat die Aufgabe, alle die deutschen Sinti und Roma im Land betreffenden 
Angelegenheiten zu erörtern, Projekt- und Fördermaßnahmen zu beraten sowie den Landtag 
regelmäßig über Arbeit und Beschlüsse des Rates zu unterrichten. Durch den Staatsvertrag 
über den Südwestrundfunk (SWR) zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Land 
Rheinland-Pfalz, der am 01.01.2014 in Kraft getreten ist, wurde in § 14 Abs. 3 Nr. 13 des 
Staatsvertrages auch die Beteiligung der Minderheit von Sinti und Roma im Rundfunkrat 
geregelt. Der Rundfunkrat vertritt die Interessen der Allgemeinheit auf dem Gebiet des 
Rundfunks und trägt dabei der Vielfalt der Meinungen Rechnung. 

 

Land Schleswig-Holstein 

Für den Themenbereich "Empowerment" wurden 216.500 € im Berichtszeitraum zur 
Verfügung gestellt. 
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c. Zugeordnete und beschriebene Maßnahmen 
 

Maßnahme: Staatsvertrag mit dem Verband deutscher 
Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg 
e.V. Land Baden-Württemberg) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Staatsministerium Baden-Württemberg 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   05/01/2019 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Empowerment, insbesondere Unterstützung der aktiven 
Bürgerschaft der Roma durch Förderung ihrer sozialen, wirtschaftlichen, politischen 
und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft. Sie bezieht sich auch auf 
Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von Antiziganismus durch 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Inklusionsprobleme, denen sich Roma 
ausgesetzt sehen und Beobachtung und Bewertung, insbesondere Festlegung von 
Bezugswerten oder messbaren Zielvorgaben 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Am 05.01.2019 trat der zweite Vertrag des Landes Baden-Württemberg mit dem Verband 
Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg e.V. (VDSR-BW) in Kraft. 
Der Vertrag wurde mit einer Laufzeit von fünfzehn Jahren geschlossen und läuft am 31. 
Dezember 2033 aus. Mit dem neuen Staatsvertrag wurde der Wunsch der Landesregierung 
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umgesetzt, die Beziehung des Landes zur nationalen Minderheit der deutschen Sinti und 
Roma in Baden-Württemberg auf eine verlässliche rechtliche und finanzielle Grundlage 
fortzuführen. In 2014 hatte die Landesregierung erstmals einen Staatsvertrag mit dem 
Landesverband deutscher Sinti und Roma in Baden-Württemberg geschlossen. Mit diesem 
Staatsvertrag schaffte Baden-Württemberg eine gesetzliche sowie vertragliche Grundlage, 
welche die Anerkennung, Bewahrung und Förderung der in Baden-Württemberg lebenden 
deutschen Sinti und Roma gewährleisten sollte. 

Im Staatsvertrag werden in Artikel 1 die gemeinsam anzustrebenden Aufgaben und Ziele 
benannt: 

- Die Umsetzung der in den Bildungsplänen verankerten Thematik Sinti und Roma im 
Unterricht der Schulen und in der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte. In diesem 
Zusammenhang trägt die Landesregierung Sorge dafür, dass in den Schulen des Landes die 
Thematik so gelehrt wird, dass auch möglichen Vorurteilen entgegengetreten wird.- Die 
Fortsetzung und Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen dem VDSR-BW mit den 
Bildungseinrichtungen des Landes zur Aufklärung über minderheitenfeindliche Vorurteile und 
zur Förderung des Geschichtsbewusstseins und der gesellschaftlichen Toleranz. 

- Die Weiterführung der Antiziganismus-Forschung. 

- Die Fortführung und Vertiefung der bewährten Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für 
politische Bildung und der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten in Baden-
Württemberg. 

- Die Förderung von gleichberechtigten Bildungschancen junger Sinti und Roma. 

- Die Förderung der Beratungsstellen für gleichberechtigte Teilhabe in Bildung, Integration 
und Soziales.- Die Sicherung der Grabstätten der unter der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft verfolgten Sinti und Roma.- Den Ausbau von Bildungs- und 
Kulturangeboten für Sinti und Roma durch den VDSR-BW zur Vermittlung ihrer Sprache und 
Kultur. 

- Den Ausbau der Erforschung und Dokumentation der Geschichte und Kultur der Minderheit 
durch die Minderheit selbst- Die institutionelle Förderung des VDSR-BW.- Die Ermöglichung 
einer angemessenen Wahrnehmung und Vertretung von deutschen Sinti und Roma in Kultur, 
Wissenschaft, Politik und Medien.- Die gemeinsame Identifizierung weiterer 
Zukunftsaufgaben. 

 
Ergebnisse dieser Maßnahme 

Der Staatsvertrag hat die institutionelle finanzielle Förderung und die Zusammenarbeit 
zwischen der Landesregierung Baden-Württemberg und dem Verband deutscher Sinti und 
Roma, Landesverband Baden-Württemberg vertraglich festgelegt. Die dadurch entstandene 
Sicherheit und das wachsende Vertrauen hat wesentlich zu einer guten Bearbeitung 
verschiedenster Themenfelder beigetragen. Durch die institutionelle finanzielle Förderung 
kann der Landesverband sein Angebot an Beratung, an Veranstaltungen, an 
Bildungsförderung und Empowerment ausbauen und verstetigen. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 
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Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2019 2020 2019 2020 

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ - € - € - € - 

ESI-Fonds   € - € - € - € - 

Sonstige   € - € - € - € - 

Gesamtbetrag   € 700.000,00 € 721.000 € 700.000,00 € 721.000 

 

Länderspezifische Anmerkungen bezüglich der Roma, die von dieser Maßnahme 
profitiert haben 

Neben der Festlegung gemeinsamer Ziele, Aufgaben und Pflichten sowie der finanziellen 
Förderung wurde in Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes zum Staatsvertrag das 
Zusammenkommen eines Rates für die Angelegenheiten der deutschen Sinti und Roma in 
Baden-Württemberg festgelegt, welcher die Aufgabe hat, die Angelegenheiten der deutschen 
Sinti und Roma in Baden-Württemberg zu erörtern, gemeinsame Aufgaben und Ziele nach 
Artikel 1 des Vertrags zu beraten und entsprechende Empfehlungen an die Landesregierung 
und sowie den Landtag zu richten sowie den Landtag regelmäßig über Arbeit und 
Beschlüsse des Rates zu unterrichten. Der Rat tagt mindestens einmal im Jahr. 
Durch die mit dem Vertrag dem VDSR-BW gewährte Förderung entstanden dem Land im 
Jahr 2019 Kosten von 700 000 Euro, ab dem Jahr 2020 werden  Kosten von 721 000 Euro 
entstehen. Dieser Betrag wird vom Jahr 2021 bis 2033 jährlich mit 2% dynamisiert. 
Festgelegt ist außerdem, dass der VDSR-BW mindestens 10% der Fördersumme für die 
Integration und Teilhabe bleibeberechtigter nichtdeutscher Sinti und Roma in die Gesellschaft 
und die nationale Minderheit verwendet. 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Die Zahl der Endbegünstigten, die von der Maßnahme profitiert haben, kann nicht geschätzt 
werden. 
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Maßnahme: Vertrag zwischen dem Freistaat Bayern und 
dem Verband Deutscher Sinti und Roma, 
Landesverband Bayern e.V. (Freistaat Bayern) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

politische Maßnahme (Änderung der öffentlichen Politik) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

Förderung 

 

Die Durchführungsstelle 

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/07/2018 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Empowerment, insbesondere Unterstützung der aktiven 
Bürgerschaft der Roma durch Förderung ihrer sozialen, wirtschaftlichen, politischen 
und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft. Sie bezieht sich auch auf Kultur. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die Förderung des Landesverbandes Bayern der Deutschen Sinti und Roma wurde in einen 
vertraglichen Anspruch mit dem Freistaat Bayern umgewandelt. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Da es sich um eine laufende Maßnahme handelt, liegen noch keine finalen Ergebnisse vor. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 
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Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020 2020 

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ - € - 

ESI-Fonds   € - € - 

Sonstige   € - € - 

Gesamtbetrag   € 474.700,00 € - 

 

Maßnahme: Bezirksorientiertes Programm (Land Berlin) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

17 Projektträger 
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Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2014 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Empowerment, insbesondere Unterstützung der aktiven 
Bürgerschaft der Roma durch Förderung ihrer sozialen, wirtschaftlichen, politischen 
und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft. Sie bezieht sich auch auf 
Armutsbekämpfung durch soziale Investitionen, insbesondere Unterstützung der Roma 
in allen Phasen ihres Lebens, einschließlich durch Investition in eine hochwertige 
integrative frühkindliche Erziehung und Betreuung, gezielte Jugendgarantie-
Regelungen, lebensbegleitendes Lernen und Maßnahmen für aktives Altern 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Im Rahmen des bezirksorientierten Programms werden Familien in die vorhandenen 
gesellschaftlichen Strukturen herangeführt. Sie werden begleitetet, um sie dadurch zu 
befähigten, sich in ihren neuen Lebensumständen zurecht zu finden und zunehmend 
eigenständig zu agieren. Die Projekte und beauftragten Vereine werden mit den 
Integrationsbeauftragten der Bezirke abgestimmt.  Der Fokus liegt auf Sprachmittlung an 
Schulen für die Altersgruppen von 6-19 Jahren. Seit 2017 wurde die Verweisberatung zum 
Thema Arbeitsmarktintegration für die Altersgruppe von 16-27 Jahren aufgenommen. Das 
Programm wird durch unterschiedliche Träger umgesetzt. Im Förderjahr 2020 wurden im 
Rahmen des Aktionsplans in den zwölf Berliner Bezirken insgesamt 23 Projekte von 18 
Trägern durch die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die Arbeit der Sprachmittlerinnen und Sprachmittler knüpft an bestehende Netzwerke in den 
Bezirken an. Durch die persönlichen Kontakte der Sprachmittlerinnen und Sprachmittler und 
die niedrigschwelligen Informationen ist der Zugang zu den Neu-Berlinerinnen und -Berlinern 
gewährleistet. Durch das bezirksorientierte Programm in den von der Zuwanderung von 
Roma-Familien werden zusätzliche Projekte durchgeführt, die sich am Bedarf in dem 
jeweiligen Bezirk orientieren. Darüber hinaus hat die Umsetzung des Aktionsplans Roma zu 
einer guten Vernetzung von den fachlich zuständigen Senatsverwaltungen, den Bezirken 
sowie nichtstaatlichen Organisationen (einschließlich der Roma-Organisationen) beigetragen. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 
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Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020  2020  

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ 619.930,00  € 619.930,00  

ESI-Fonds   € -  € -  

Sonstige   € -  € -  

Gesamtbetrag   € 619.930,00  € 619.930,00   

 

Maßnahme: Förderung des Projekts Regionale 
Förderung von Inklusion und Teilhabe (ReFIT) des 
Landesverbands der Sinti und Roma (Baden-
Württemberg) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 
Projektförderung (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 
Lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg 
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Art der Einrichtung 
Eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 
01.07.2020-31.12.2022 

 

Das Projekt bezieht sich auf die Förderung der Beratung und des Empowerment von Sinti 
und Roma. 

 

Beschreibung der Maßnahme 
 
Das geförderte Projekt soll zur Verbesserung der Inklusion und der gleichberechtigten 
Teilhabe der nationalen Minderheit von Sinti und Roma, im Speziellen von neu 
zugewanderten Romanja und Roma, auf kommunaler Ebene beitragen. Es wird in vier 
baden-württembergischen Städten - Mannheim, Stuttgart, Ulm und Freiburg - durchgeführt. 
Mit wissenschaftlicher Unterstützung der Pädagogischen Hochschule Heidelberg wird der 
Stand von Gleichberechtigung, Inklusion und Partizipation zugewanderter Roma in den 
Bereichen Bildung, Wohnen, Beschäftigung und Gesundheit untersucht. 
Projektmitarbeitende, die sowohl direkt bei den genannten Städten als auch beim 
Landesverband VDSR-BW angestellt sind, sollen zur Verbesserung der 
gesellschaftlichen Teilhabe der Minderheit beitragen, indem sie kommunale Regelangebote 
für neu zugewanderte Roma zugänglicher machen. Je nach Bedarf der jeweiligen Kommune 
werden unterschiedliche Methoden und Instrumente eingesetzt. Antidiskriminierungsarbeit, 
Beratung und Aufklärung über Antiziganismus werden konsequent mitgedacht und in 
Seminaren und Workshops vermittelt. Das Projekt entspricht der EU-Rahmenstrategie für die 
Inklusion und gleichberechtigte Teilhabe von Sinti und Roma in Europa für das Jahrzehnt 
2020-2030. 
 
Ergebnisse dieser Maßnahme 
Das Projekt hat zu einer stärkeren Verankerung der besonderen Situation von Sinti und 
Roma in den genannten vier Städten mit überdurchschnittlichem Anteil der Minderheit 
geführt. Außerdem konnten für Beratung und Empowerment notwendige Strukturen 
aufgebaut werden. Die positive Wirkung des Projekts wurde auch durch Zwischenergebnisse 
der externen Evaluation bestätigt. 

 
Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt 
zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt 
ausgegebene Mittel 

 2020 2020  

Nationale öffentliche Finanzierung  € 79.660,00 € 79.660,00  

ESI-Fonds   € - € -  

Sonstige   € - € -  

Gesamtbetrag   € 79.660,00 € 79.660,00  

 

Maßnahme: Mobile Anlaufstelle für europäische 
Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter und Roma 
(Land Berlin) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. und Amaro Foro e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/10/2011 (laufend)  
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Die Maßnahme bezieht sich auf die Förderung der sozialen Teilhabe der eingewanderten 
Roma durch Beratung, Begleitung zu Regeldiensten und Interessensvertretung gegenüber 
Behörden und weiteren relevanten Strukturen einschließlich durch Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit  
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die Schwerpunkte der mobilen Anlaufstellen sind Erstorientierung, Konfliktintervention im 
Sozialraum, Vermittlung, Beratung und sprachmittelnde Begleitung in Einrichtungen der 
sozialen Infrastruktur (Kindertagesstätten, Schulen, Gesundheitsdienste, Sprachschulen, 
Jobcenter, etc.) sowie Erstberatung bei Wohnungsangelegenheiten. Dabei orientieren sich 
die Anlaufstellen an den Bedarfen der Menschen und fungieren als Brücke zwischen bereits 
bestehenden Angeboten und den Selbsthilfepotentialen der Zielgruppen. Das Projekt ist eine 
Antwort auf den prekären sozialökonomischen Status und den damit verbundenen 
Schwierigkeiten, in denen sich ein Teil der Bürgerinnen und Bürger aus insbesondere den 
EU-Mitgliedsstaaten Bulgarien und Rumänien befinden. Obwohl seit der Initiierung des 
Aktionsplans zur Einbeziehung ausländischer Roma teilweise spezifischere 
Beratungsangebote hinzugekommen sind, zum Beispiel im Bereich Wohnen, sind die 
Anlaufstellen als erster Ansprechpartner nach wie vor in allen Bereichen aktiv, verweisen 
aber auch an die anderen bestehenden Angebote, die dadurch bekannter werden. Um den 
strukturellen Hürden zu begegnen, engagieren sich die mobilen Anlaufstellen neben der 
Beratung und Begleitung auch für die Sensibilisierung von Regeldiensten, Bildungsträgern 
und anderen relevanten Stellen. Ziel dieser Sensibilisierung ist es, Ausgrenzungstendenzen 
abzubauen und präventiv zu verhindern. Es wird durch zahlreiche Netzwerktreffen, fachliche 
Austausche, die Beteiligung an Runden Tischen, sowie in den einzelnen Begleitungen durch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projekts darauf hingewirkt. Darüber hinaus sind die 
Anlaufstellen auch in den Bereichen Konfliktintervention sowie Öffentlichkeitsarbeit aktiv. Sie 
schreiten bei Bedarf in Konflikte ein, u.a. in Bezug auf das Thema Zusammenleben, und 
tragen so dazu bei, Eskalationen zu verhindern. Durch differenzierte Berichterstattung, 
Pressemitteilungen, sonstige Veröffentlichungen der Träger sowie Interviews und 
Hintergrundgespräche mit Journalistinnen und Journalisten wird die komplexe 
Gesamtproblematik einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht und diskriminierende 
und stereotypische Berichterstattungen eingegrenzt sowie der sensiblere Umgang der 
Presse gegen Antiziganismus gefördert. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit fungieren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Träger außerdem als Referentinnen bzw. Referenten auf 
Veranstaltungen. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Grundsätzlich wurde das Angebot der Anlaufstellen gut angenommen und ist in den 
Communities gut bekannt. Die Träger beraten die Zielgruppe sowohl telefonisch als auch in 
Beratungsstellen. Die Beratungen erfolgen insbesondere zu Themen wie z.B. Arbeitssuche, 
Beschäftigungsverhältnisse, Stellung von Anträgen, Übersetzung und Erläuterung von 
amtlicher Korrespondenz, Umgang mit Schulden, Aufenthaltsstatus, Zugang zu 
Krankenversicherung, medizinische Probleme, Wohnraumsuche, Klärung von 
Handlungsmöglichkeiten bei drohender Obdachlosigkeit, mietrechtliche Gepflogenheiten, 
Schulanmeldungen. Die Anliegen, mit denen die Menschen die Anlaufstellen aufsuchen, sind 
sehr individuell und oftmals komplex. Durch die Beratung wird es den Menschen ermöglicht, 
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von ihren Rechten als EU-Bürgerinnen und -Bürger Gebrauch zu machen und ein 
Bewusstsein dafür zu entwickeln sowie Vertrauen in das System zu gewinnen. Es wird durch 
die Beratung ferner dazu beigetragen, die Selbsthilfepotentiale der Zielgruppe zu stärken. 
Um die Brückenfunktion zu den Regeldiensten, werden Personen auch zu Terminen bei 
Behörden begleitet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Träger verfügen über entsprechende 
Sprachkenntnisse der Zielgruppen und decken insbesondere die Sprachen Bulgarisch, 
Rumänisch und Romanes ab. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020  2020  

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ 169.623,00  € 169.623,00  

ESI-Fonds   € -  € -  

Sonstige   € -  € -  

Gesamtbetrag   € 169.623,00  € 169.623,00  

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Die Nachfrage zeigt, dass der Bedarf für die Angebote der Anlaufstellen fortwährend groß ist. 
Da immer wieder neue Menschen der Zielgruppe nach Berlin kommen, ist keine Abnahme 
von Interessentinnen und Interessenten bzw. Beratungsbedürftigen zu verzeichnen. 
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Maßnahme: Sozialpädagogische Beratungsstelle (Land 
Berlin) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Landesverband Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/11/2007 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Empowerment, insbesondere Sensibilisierung der Roma 
für ihre Rechte (vor allem im Zusammenhang mit Diskriminierungen und möglichen 
Rechtsbehelfen) und bürgerlichen Pflichten. Sie bezieht sich auch auf 
Armutsbekämpfung durch soziale Investitionen, insbesondere Unterstützung der Roma 
in allen Phasen ihres Lebens, einschließlich durch Investition in eine hochwertige 
integrative frühkindliche Erziehung und Betreuung, gezielte Jugendgarantie-
Regelungen, lebensbegleitendes Lernen und Maßnahmen für aktives Altern und 
Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von Antiziganismus durch 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Inklusionsprobleme, denen sich Roma 
ausgesetzt sehen 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Der Landesverband berät Angehörige der Minderheit, um ihnen die Wahrnehmung ihrer 
Rechte aufgrund des Bundesentschädigungsgesetzes, des Berliner Gesetzes über die 
Anerkennung und Versorgung der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten des 
Nationalsozialismus, des Rahmenübereinkommens des Europarates zum Schutz nationaler 
Minderheiten und der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen zu 
ermöglichen und unterstützt sie bei der Geltendmachung hieraus resultierender Ansprüche.  
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Die Beratung bezieht sich u.a. auf die Bereiche Existenzsicherung, Wohnen, Bildung und 
Erziehung.  

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die Tätigkeit der Beratungsstelle macht deutlich, dass sowohl die Betreuung der Minderheit 
durch die Beratungsstelle als auch die Kontakte der Beratungsstelle zu Verwaltungen, 
Verbänden und anderen Organisationen für die Lösung von Problemen der nationalen 
Minderheit von großer Bedeutung sind. Der ohnehin schon hohe Bedarf an Unterstützung ist 
in den vergangenen Jahren noch einmal stark gestiegen, insbesondere vor dem Hintergrund 
der hohen Zahl Zugewanderter und den damit einhergehenden wachsenden Ressentiments 
gegenüber Fremden und Minderheiten. Neben der Beratungstätigkeit erfolgt im Rahmen des 
Projektes eine sehr erfolgreiche Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit im Land Berlin, die u.a. 
mit dem Ziel verbunden ist, Diskriminierung abzubauen und Ressentiments 
entgegenzuwirken. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "NRIS oder politische 
Maßnahmenpakete angewendet auf Roma". Es ist eine auf Roma ausgerichtet (d. h. die 
Maßnahme zielt ausdrücklich auf Roma ab) Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

Maßnahme: Stärkung der Selbstorganisation durch 
Community Building (Land Berlin) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 
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Die Durchführungsstelle 

Amaro Foro e.V. und Rroma Informations Centrum e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/10/2015 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Empowerment, insbesondere Unterstützung der aktiven 
Bürgerschaft der Roma durch Förderung ihrer sozialen, wirtschaftlichen, politischen 
und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft. Sie bezieht sich auch auf Empowerment. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Um die erfolgreiche Partizipation von eingewanderten Roma am gesellschaftlichen Leben 
sicherzustellen, wurde das Handlungsziel „Stärkung der Selbstorganisation durch Community 
Building“ in den Aktionsplan Roma aufgenommen. Dabei geht es um vielfältige Maßnahmen 
zur Stärkung und Repräsentation der Roma-Communites. Ein besonderer Schwerpunkt liegt 
in der Aktivierung von Personen, die sich für eine Stärkung der Roma-Communities 
einsetzen wollen. Dazu werden unter anderem Angehörige der ethnischen Minderheit der 
Roma unterschiedlicher Nationalitäten als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in den 
Communities gewonnen. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Eine aktive Vernetzungsarbeit mit unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren und Roma-
Nichtregierungsorganisationen hat zu einer Stärkung der Roma-Communities beigetragen. 
Dabei werden gemeinsame Workshops durchgeführt und gemeinsame Positionen und 
Stellungnahmen zur Situation von Roma erstellt. Jugendliche aus den Communities sind 
direkte Adressaten dieser Maßnahmen mit dem Ziel sie in ihrer Identität zu stärken. Die 
Träger bieten zudem Informationsveranstaltungen für verschiedene Personengruppen an und 
nehmen selbst an für Angehörige der ethnischen Minderheit der Roma und Sinti relevanten 
Veranstaltungen teil, um die dort vermittelten Informationen an die Communities weitergeben 
zu können. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 
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Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020  2020  

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ 81.000,00  € 80.112,00  

ESI-Fonds   € -  € -  

Sonstige   € -  € -  

Gesamtbetrag   € 81.000,00  € 80.112,00  

 

Maßnahme: Hamburger Integrationsbeirat (Hansestadt 
Hamburg) 

Allgemeine Information 
 

Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 
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Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2015 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Empowerment. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Der Hamburger Integrationsbeirat berät den Hamburger Senat in integrationspolitischen 
Belangen. Er fungiert darüber hinaus als Multiplikator in die in Hamburg meistvertretenen 
Communities zugewanderter Menschen.  

Ergebnisse dieser Maßnahme 

 

Der Hamburger Integrationsbeirat der 21. Legislaturperiode wurde Ende 2019 verabschiedet. 
Der neue Hamburger Integrationsbeirat der 22. Legislaturperiode konnte bedingt durch die 
Corona-Pandemie erst im Herbst 2021 konstituiert werden, zu der konkreten Ausgestaltung 
des neuen (Landes-)Integrationsbeirates siehe Bürgerschaftsdrucksache 22/1120.  

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
 

Finanzierung 
 

Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Im Jahr 2020 sind entsprechend keine Kosten für den Integrationsbeirat entstanden. 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Die Mitglieder des Beirats sind wichtige Integrationsmultiplikatoren, die sowohl dem 
Hamburger Senat als auch deren Communities wichtige Informationen und 
Diskussionsprozesse vermitteln und anregen.  
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Maßnahme: Empowerment von Roma-Frauen als 
Beitrag zur Integration (Land Nordrhein-Westfalen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Latscho Drom – Verein für Kultur, Bildung und Soziales e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/03/2019 – 31/12/2020  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Empowerment. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Einzelprojektförderung im Rahmen des Programms zur Förderung von 
Migrantenselbstorganisationen NRW (Grundlage Förderrichtlinie): Mit Multiplikatoren-
Schulungen für Roma-Frauen und Mädchen sollen die Integrationschancen der Familien 
verbessert werden. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Das Projektwurde 2020 abgeschlossen. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 
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Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt 
ausgegebene Mittel 

 2020 2020 
Nationale öffentliche 
Finanzierung   

€ 33.350,00 € - 

ESI-Fonds   € - € - 

Sonstige   € - € - 

Gesamtbetrag   € 33.350,00 € - 

 

Maßnahme: Institutionelle Förderung der Geschäftsstelle 
des Verbandes Deutscher Sinti und Roma, 
Landesverband Rheinland-Pfalz e. V. (Land Rheinland-
Pfalz)) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz 
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Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/1990 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Empowerment, insbesondere Unterstützung der aktiven 
Bürgerschaft der Roma durch Förderung ihrer sozialen, wirtschaftlichen, politischen 
und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Der Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Rheinland-Pfalz e. V. (VDSR), die 
landesweit tätige Interessensvertretung der deutschen Sinti und Roma in Rheinland-Pfalz, 
erhielt auch im Jahr 2020 eine institutionelle Förderung.  

Grundlage für die Maßnahme ist die Rahmenvereinbarung zwischen der Landesregierung 
Rheinland-Pfalz und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Rheinland-
Pfalz e. V. vom 25. Juli 2005.  

Die Regelungen in der Rahmenvereinbarung sollen dazu beitragen, die aktive Partizipation 
der Sinti und Roma in allen Bereichen des kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und 
politischen Lebens in Rheinland-Pfalz zu fördern.  

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Der Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Rheinland-Pfalz e. V. (VDSR), die 
landesweit tätige Interessensvertretung der deutschen Sinti und Roma in Rheinland-Pfalz, 
erhielt auch in dem betrachteten Zeitraum eine institutionelle Förderung. Diese bewilligten 
Mittel beliefen sich im Jahr 2020 auf259.000,00 Euro.  

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020  2020  

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ -  € -  

ESI-Fonds   € -  € -  

Sonstige   € -  € -  

Gesamtbetrag   € 259.000,00  € 240.000,00  

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Gemeinsam mit den Regelungen aus der Rahmenvereinbarung zwischen dem Land 
Rheinland-Pfalz und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Rheinland-
Pfalz e. V. vom 25. Juli 2005 leistet die institutionelle Förderung einen Beitrag zur aktiven 
Partizipation der Sinti und Roma in allen Bereichen des kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen 
und politischen Lebens in Rheinland-Pfalz. 

 

Maßnahme: Neustadtmiteinander (Land Sachsen-
Anhalt) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

AWO SPI gGmbH Soziale Stadt und Land Entwicklungsgesellschaft (Standort Magdeburg) 
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Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/10/2017 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Empowerment, insbesondere Unterstützung der aktiven 
Bürgerschaft der Roma durch Förderung ihrer sozialen, wirtschaftlichen, politischen 
und kulturellen Beteiligung in der Gesellschaft. Sie bezieht sich auch auf 
Antidiskriminierung, insbesondere Bekämpfung von romafeindlicher Rhetorik und 
romafeindlichen Hassreden und Wohnraum, insbesondere Beseitigung der räumlichen 
Segregation und Förderung der Desegregation 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Bereits 2014 ist eine größere Gruppe von Roma, nahezu ausnahmslos aus dem ehemaligen 
Jugoslawien nach Magdeburg gekommen und ließ sich insbesondere in den Stadtteilen 
Reform und Sudenburg nieder. Seit 2015 ist in Magdeburg ein vermehrter Zuzug aus dem Dorf 
Fantane in Rumänien zu verzeichnen. Ein Teil dieser Dorfgemeinschaft ließ sich in Berlin 
nieder, ein weiterer Teil wanderte in den Stadtteil Neue Neustadt in Magdeburg ab. Mittlerweile 
sind über 1100 Roma in Magdeburg ansässig und bilden damit die zweitgrößte Gruppe 
ausländischer Personen in der Landeshauptstadt. Kulturell bedingten Unterschiede, 
mangelnden Kenntnisse voneinander und eine mangelnde Kommunikation zwischen 
Einheimischen und Zugewanderten, führen vermehrt zu offenen Nachbarschaftskonflikten im 
Stadtgebiet Neue Neustadt. Als Folge sind gehäufte Anzeigen, Beschwerden bis hin zu 
Abwanderungstendenzen der angestammten Bewohner/innen aus dem Wohnquartier zu 
beobachten. Aus diesem Grund zielt das Projekt darauf ab im Rahmen einer 
niedrigschwelligen Veranstaltungsreihe zu zunächst fünf sozial- und ordnungspolitischen 
Themen die Eingliederung der Roma in die örtliche Gemeinschaft zu befördern. Die 
Veranstaltungsreihe soll als Auftaktmaßnahme durch Vermittlung von Informationen sowie 
durch Aufklärung zur zeitnahen Entspannung der Lage vor Ort beitragen. Im Rahmen der 
Veranstaltungen informieren Referent/innen über jene Themen, die die häufigsten Anlässe für 
die massiven Auseinandersetzungen zwischen den Zugewanderten und der angestammten 
Bevölkerung im Quartier darstellen. Dies sind: Schule und Schulpflicht, Hausordnung 
(Mülltrennung und Ruhezeiten), Zusammenleben in der Nachbarschaft, Angebote im Kiez, 
gesunde Ernährung bzw. Zahnpflege für Kinder sowie Rechte und Pflichten im Umgang mit 
dem Jobcenter. Als Referent/innen agierten je nach Themenbereich Schulsozialarbeiter/innen, 
das Team des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes vom Gesundheitsamt Magdeburg, 
Mitarbeitende des Ordnungsamtes und des Jobcenters. Ehrenamtliche Sprachmittelnde 
übersetzen um bestehende Sprachbarrieren zu überwinden. Ergänzend werden schriftliche 
Informationen und Hinweise in der Muttersprache und in Bildsprache (Piktogramme o.ä.) an 
die Teilnehmenden ausgegeben. Daneben werden diese Informationen und Hinweise auch an 
relevanten Orten (bspw. Hauseingängen, Spielplätzen) gut sichtbar angebracht. Seit 2018 ist 
das Projekt als niedrigschwelliges Beratungsangebot für die zugezogenen Rom*nja 
(vornehmlich aus Rumänien und Bulgarien) konzipiert und bietet zudem weiterhin 
Informationsveranstaltungen als auch ein Müttercafé an einer Grundschule im Quartier an, 
welches ein niedrigschwelligen Kommunikationstraining beinhaltet als auch als 
Austauschmöglichkeit zu verschiedenen Alltagsproblemen dient. Die ehrenamtliche 
Sprachmittlerin aus der Community konnte mit Beginn zum 01.01.2018 als Projektmitarbeiterin 
fest eingestellt werden und ist seither, zusammen mit der Projektleitern, fester Bestandteil des 
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Projektteams und unentbehrlich für die gelingende Arbeit mit der Zielgruppe. Das Projekt 
engagiert sich zudem im Quartier und fungiert als professioneller und verlässlicher 
Ansprechpartner aller Institutionen der Stadt Magdeburg (Sozial- und Wohnungsamt, 
Jugendamt, Gesundheitsamt. Jobcenter, AA, Ausländerbehörde, Standesamt, Vermieter, 
Ordnungsamt, Schulen und Kitas , Krankenhäuser, Ärzte sowie MBE Beratungsstellen anderer 
Träger usw.)  

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Durch einen regen Austausch mit den ReferentInnen konnten viele neue Informationen über 
das Leben in Deutschland vermittelt werden. Das Konfliktpotential im Zusammenleben mit der 
mit der ansässigen Bevölkerung in diesem Punkt konnte verringert werden. Konflikte mit der 
Nachbarschaft (Thema Mülltrennung), sind teils aus Unkenntnis entstanden und können 
künftig abgemildert werden. Aber auch die anderen Themen haben zur Aufklärung der 
Zielgruppe beigetragen. So konnten bspw. bestehende Ängste im Umgang mit Behörden und 
Institutionen abgebaut und die Selbstorganisation und Selbstkompetenz gestärkt werden. Die 
Teilnehmenden haben verschiedene Unterstützungsangebote in ihrer Nachbarschaft 
kennengelernt und können diese künftig besser nutzen. Seitdem das Projekt als 
Beratungsangebot ausgebaut wurde, werden durchschnittlich 70 Familien zu allen Themen 
des alltäglichen Lebens (von der Geburt eines Kindes bis hin zur Beerdigung) beraten sowie 
verschieden Begleitdienste angeboten. Zudem steht das Projekt als Ansprechpartner einer 
Vielzahl von Akteuren zur Verfügung.  

Besonders während der Corona-Pandemie in 2020, als eine Vielzahl der betroffenen 
Zielgruppe in Quarantäne musste, leistete das Projekt eine enorme Arbeit bei der Übersetzung 
und Vermittlung von Maßnahmen der Stadt Magdeburg, beteiligte sich an der Versorgung der 
in Quarantäne befindlichen Familien und versuchte aufkommenden Falschmeldungen zum 
Corona-Virus entgegenzuwirken. Das Beratungsangebot ist seit 2018 fester Bestandteil der 
Sozialarbeit im Quartier und wichtiger Anlaufpunkt für Rom*nja, aber auch andere 
Migranten*Innen aus dem Quartier. Das Projekt wurde 2020 zudem mit dem 2. Preis des 
Integrationspreises des Landes Sachsen-Anhalt im Bereich „Dauerhaftes und nachhaltiges 
Engagement für Vielfalt“ ausgezeichnet. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Ja, ca. 70 Familien werden durchschnittlich pro Jahr beraten und begleitet. (ca. 350-400 
Personen) 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja, aber der Betrag kann nicht angegeben werden 

Das Projekt wird über das LVWA Sachsen-Anhalt (max. 70.000 €/Integrationsförderrichtlinie) 
sowie die Stadt Magdeburg (aktuell ca. 35.000 €/Sozialdezernat) finanziert. Die Finanzierung 
ist jeweils auf ein Jahr begrenzt und muss jährlich neu beantragt werden. 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Ohne die Hilfe von Sprachmittelnden ist es schwierig die Zielgruppe zu erreichen. Ein 
niedrigschwelliger Ansatz bewährt sich. Es ist wichtig, dass es solche Angebote/ Projekte 
gibt, denn viele der im Rahmend er Vortragsreihe vermittelten Informationen waren den 
Teilnehmenden neu. 

Die Zielgruppe hat einen enormen Beratungs- und Begleitbedarf (vor allem Arzt- und 
Krankenhausbegleitung) zudem sind ca. 10% Analphabeten. Die Anforderungen (beruflichen, 
behördliche, schulische, finanztechnische) können zum größten Teil nicht selbstständig 
erledigt werden. Das Projekt versucht Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, jedoch gelingt dies meist 
erst nach langer, intensiver Beratung und bei vielen Klienten wird ein dauernder 
Unterstützungsbedarf bleiben. Auch die sprachliche Bildung ist aufgrund der meist nicht 
kostenlosen Zugänge zu professionellen Sprachkursen ein großes Problem.  

Die Sicherung des Lebensunterhaltes durch sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
sowie zusätzlichen Sozialleistungen (vornehmlich Wohngeld und Kinderzuschlag) funktioniert 
hingegen seit 2019 sehr gut. Auch die „Schulschwänzer Quote“ im Bereich Grundschule ist 
seit 2019 durch Aufklärung weit zurückgegangen. 
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d. weitere Maßnahmen zum Themenbereich 
 

Maßnahme: Integrationskurse und Migrationsberatung, 
weitere Integrationsmaßnahmen (BMI) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 

 

Maßnahme: Digitales Gedenken an den Völkermord an 
den Sinti und Roma (AA) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: Gedenkkonzert am internationalen 
Holocaust Gedenktag 2020 (AA) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: Enzyklopädie des Völkermords an den Sinti 
und Roma in Europa während des Nationalsozialismus 
(AA) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben. 

 

Maßnahme: „ROMA CULTURAL HISTORY INITIATIVE“ 
(AA) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben. 

 

Maßnahme: „ERGO–Netzwerk Brüssel – Combating 
antigypsyism through the Roma Framework“ (AA) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben. 
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Maßnahme: „Promoting Anti-Discrimination of Roma 
People“ (AA) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: „Rapid assessment on the image of Roma 
minority in Romania on COVID Context (AA) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: Strukturförderung Amaro Drom e.V. 
(BMFSFJ) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Strukturförderung (nationale Abdeckung und mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

djo - Deutsche Jugend in Europa Bundesverband e.V. 

 

Art der Einrichtung 

Eingetragener Verein 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   Seit 2015 laufend)  

 

Beschreibung der Maßnahme 
 
Das BMFSFJ fördert über den Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) die bundeszentrale 
Infrastruktur von Migrantenjugendselbstorganisationen, darunter auch des Verbandes Amaro 
Drom e.V., der als Jugendselbstorganisation von Roma das Ziel verfolgt, durch 
Empowerment und Selbstorganisation die politische und gesellschaftliche Beteiligung zu 
stärken 
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Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 
Nein 

 

Finanzierung 
 

Amaro Drom wird seit 2015 aus dem KJP gefördert und erhält weitergeleitete Mittel über die 
Zentralstelle djo in Höhe von rund 87.000,- € p.a. 

 

Maßnahme: Angekommen! Roma-Jugendliche in 
Dortmund und Duisburg (BMFSFJ) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: Historisch-politische Bildungsarbeit, 
(BMFSFJ) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: Zusammen-Wachsen: Vernetzung, 
Kooperation und Jugendbildung im Themenfeld 
Antiziganismus (BMFSFJ) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: KogA – Kompetenzstelle gegen 
Antiziganismus (BMFSFJ und Land Niedersachsen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 
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Maßnahme: Informations- und Diskussionsveranstaltung 
zur Geschichte und heutigen Situation der Roma (Land 
Berlin) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: Ankommen - Mobile Bildungs- und 
Freizeitangebote für junge Menschen aus Roma- und 
Geflüchtetenfamilien (Land Berlin) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 

 

Maßnahme: Sicherstellung der sprachlichen 
Verständigung im Gesundheitsbereich mit nicht 
deutschsprachigen Zuwanderern (Land Berlin) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Gesundheit beschrieben 

 

Maßnahme: Wohnwagenstellplatz für beruflich reisende 
deutsche Sinti und Roma Dreilinden (Land Berlin) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 

 

Maßnahme: Jugendsozialarbeit zur Unterstützung von 
neu zugewanderten SchülerInnen ohne 
Deutschkenntnisse (u.a. mit Sinti-/Roma-Hintergrund) 
(Land Berlin) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 

 

Maßnahme: Migrationssozialberatung (Land 
Mecklenburg-Vorpommern) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Beschäftigung beschrieben 
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Maßnahme: Bachtalo - Alles wird besser (Land 
Nordrhein-Westfalen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: Förderprogramm Integrationsagenturen für 
die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund 
(Grundlage Förderrichtlinie) (Land Nordrhein-Westfalen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: Förderprogramm „Zuwanderung aus 
Südosteuropa“ über die Kommunalen 
Integrationszentren in Nordrhein-Westfalen (Land 
Nordrhein-Westfalen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 

 

Maßnahme: KIRIV 2.0 – Empowerment und 
Gerechtigkeit (Land Nordrhein-Westfalen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: Kostenlose rechtliche Erstberatung bei 
Diskriminierung (Land Rheinland-Pfalz) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: Teilhabe durch Bildung von Roma in der 
Stadt Halle (Saale) (Land Sachsen-Anhalt) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 
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Maßnahme: Bildungsberatung für die Kinder der 
deutschen Sinti und Roma in den Schulen Schleswig-
Holsteins (Land Schleswig-Holstein) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 

 

Maßnahme: Regionale Beratung gegen 
Rechtsextremismus (Land Schleswig-Holstein) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 
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VIII. Lokale Maßnahmen 
a. Allgemeine Bewertung 
Die wichtigsten Erfolge und die Faktoren, die dazu beitragen 

Land Hamburg 

Im Hinblick auf das Mehrphasenprojekt zum Ausbau der Beschäftigung, sozialen Integration 
sowie (früh-) kindlichen Förderung von Sinti und Roma: Der Zugang zur Zielgruppe war stets 
gewährleistet. Dies ist insbesondere der Trägerschaft des Projektes durch den Sinti-Verein 
Hamburg e.V. geschuldet. 

 

Freistaat Sachsen 

Die Vernetzung vor Ort war ein wesentlicher Erfolgsparameter. 

 

Land Schleswig-Holstein 

Die Kooperation des Vereins europäischer Roma e. V. aus Neumünster mit Amaro Drom e. 
V. aus Berlin hat dazu beigetragen, das Netzwerk der Zusammenarbeit im 
zivilgesellschaftlichen Bereich zu stärken. 

 

Die wichtigste Herausforderung und wie sie angegangen wurde 

Land Hamburg 

Im Hinblick auf das Mehrphasenprojekt zum Ausbau der Beschäftigung, sozialen Integration 
sowie (früh-) kindlichen Förderung von Sinti und Roma: Die Heranführung der Mütter und 
Kinder an das Regelsystem in Kita und Schule. 

 

Freistaat Sachsen 

Die Schaffung gegenseitiger Akzeptanz und Abbau von Vorurteilen stellen 
Herausforderungen dar. 

 

Land Schleswig-Holstein 

Die Ansprache von kommunalen Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern für eine 
Teilnahme an Vorträgen und Diskussionen. 
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b. Finanzierung 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja, aber diese kann aufgrund der Vielzahl der Beteiligten nicht abschließend beziffert 
werden. 

 

c. Zugeordnete und beschriebene Maßnahmen 
 

Maßnahme: Kommunale Koordinierung der 
Bildungsangebote für Neuzugewanderte (BMBF) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   14/01/2016 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Lokale Maßnahmen, insbesondere Einbeziehung 
regionaler und lokaler Gebietskörperschaften sowie lokaler Zivilgesellschaften bei der 
Entwicklung, Umsetzung und Überwachung ihrer nationalen Strategien oder 
integrierter politischer Maßnahmen 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

Angesichts der gestiegenen Zuwanderung nach Deutschland hat das BMBF mit 
Bekanntmachung vom 14. Januar 2016 eine Förderrichtlinie zur „Kommunalen Koordinierung 
der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ veröffentlicht, um Kommunen bei der 
Integration der neuzuwandernden Flüchtlinge zu unterstützen. Alle Kreise und kreisfreien 
Städte konnten sich um die Förderung von Kommunalen Koordinatorinnen und 
Koordinatoren bewerben, mit dem Ziel die die vor Ort übergreifend die Bildungs- und 
Weiterbildungsangebote für die Neuzugewanderten und die dafür zuständigen Bildungs- und 
Weiterbildungsakteure auf kommunaler Ebene zu koordinieren und zu vernetzen. Die 
Fördermaßnahme ist eingebettet in die Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement 
(www.transferinitiative.de) und zielt auf ein verbessertes Management im Themenfeld 
Integration durch Bildung. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

In rund 320 Kommunen (rund 80 Prozent aller Kreise und kreisfreien Städte) wurden seit 
2016 etwa 450 Koordinatorinnen und Koordinatoren für die Laufzeit von bis zu fünf Jahren 
gefördert. Innerhalb der Maßnahmen konnten die relevanten Bildungsakteure auf 
kommunaler Ebene besser vernetzt und die Zugänge zum Bildungssystem für 
Neuzugewanderte verbessert werden.  

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene".  

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

 

 

 

 

http://#


 
 

ROMA - NRCP report for Germany 

 

314 / 355 

Förderung des Projekts „Teilhabe sichern über Info- und 
Kontaktstellen für EU-Zugewanderte aus Südosteuropa“ 
der Stadt Mannheim (Baden-Württemberg) 
Allgemeine Information 
 

Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg 

 

Art der Einrichtung 
Eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 
Seit 2013 (laufend) 

 

Die Maßnahme bezieht sich auf die Förderung lokaler Maßnahmen in den Mannheimer 
Stadtteilen Innenstadt, Neckarstadt-West und Jungbusch. 

 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Förderung von Informations- und Anlaufstellen für Zugewanderte aus Südosteuropa, u.a. 
Sinti und Roma, insbesondere zu den Themen Arbeit, Wohnen und Finanzen sowie aktuell 
auch zu Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Informations- und 
Anlaufstellen versorgen Neuzugewanderte aus EU-2 Ländern mit Informationen über das 
Leben in Deutschland, sie klären über Rechte und Pflichten auf, bauen Vertrauen in die 
Institutionen auf und tragen zu einer umfassenden Orientierung in der Aufnahmegesellschaft 
bei. Wichtig ist dabei, eine niederschweflige Beratung mit Hilfe von Geh- und Komm-
Strukturen anbieten zu können. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 
Das Beratungsangebot hat sich bereits seit einigen Jahren bewährt und ist bei der Zielgruppe 
gut eingeführt. Sie kann dadurch gut erreicht werden. Allein im Jahr 2020 gab es insgesamt 
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855 Kontakte, durch die in der Beratung 589 Erwachsene und bei offenen 
Gruppenangeboten 147 Kinder, Jugendliche und Eltern erreicht wurden. Im Zuge der 
Corona-Pandemie hat sich allerdings gezeigt, dass die Kontaktaufnahme erschwert war. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020 2021 2020 2021 

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ 72.712,20 € 146.987,80 € 72.712,20 € 129.946,20 

ESI-Fonds   € - € - € - € - 

Sonstige   € - € - € - € - 

Gesamtbetrag   € 72.712,20 € 146.987,80 € 72.712,20 € 129.946,20 

 

Maßnahme: Beratungsstelle für Sinti und Roma 
(Hansestadt Hamburg) 

Allgemeine Information 
 

Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 
Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Rom und Cinti Union e.V. 
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Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/1990 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Lokale Maßnahmen, insbesondere Stärkung der 
Kapazitäten der lokalen Behörden zur Ermöglichung einer wirksamen Zusammenarbeit 
mit den betroffenen Familien mit Roma-Hintergrund, die mit mehreren Problemen 
gleichzeitig zu kämpfen haben. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Beratungs- und Unterstützungsangebot zu allen Fragen der chancengerechten Teilhabe der 
Sinti und Roma. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 1715 Beratungen durchgeführt. Die Zielgruppe wird 
insbesondere im Bereich der Sozialberatungen weiterhin gut erreicht. 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Quelle für die Schätzung 

Bericht eines Projektträgers 

Finanzierung 
 

Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 
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 Insgesamt zugewiesene 
Mittel  

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020  2020      
Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ 361,100,00  € -  

ESI-Fonds   € -  € -  

Sonstige   € -  € -  

Gesamtbetrag   € 361,100,00  € 361,100,00  

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Mit dem Projekt wurde die Zielgruppe erfolgreich an das Regelsystem 
herangeführt. Gemeinsam wurden individuell wichtige Integrationsziele mit den 
Ratsuchenden erarbeitet. 

 

Maßnahme: Mehrphasenprojekt zum Ausbau der 
Beschäftigung, sozialen Integration sowie (früh-) 
kindlichen Förderung von Sinti und Roma (Hansestadt 
Hamburg) 

Allgemeine Information 
 

Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Sinti-Verein Hamburg e.V. 

 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/07/2015 (laufend)  
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Die Maßnahme bezieht sich auf Lokale Maßnahmen, insbesondere Stärkung der 
Kapazitäten der lokalen Behörden zur Ermöglichung einer wirksamen Zusammenarbeit 
mit den betroffenen Familien mit Roma-Hintergrund, die mit mehreren Problemen 
gleichzeitig zu kämpfen haben  
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Zielgruppe des Projektes sind in Hamburg lebende Sinti und Roma. Es soll u.a. die 
Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe durch Qualifizierungsmaßnahmen (z.B. 
Alphabetisierungskurse) und die Heranführung der kleinen Kinder und Mütter an die 
Kindertagesbetreuung und Schule gefördert werden. Für Letzteres werden 
Berührungspunkte mit dem Konzept der Fremdbetreuung geschaffen.  

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 1942 Beratungen im Rahmen der Maßnahmen durchgeführt. 
Die Zielgruppe wurde im Bereich des Aufgabenprofils des Projektes gut erreicht. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
 

Finanzierung 
 

Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel  
2020  

Insgesamt ausgegebene 
Mittel  
2020  

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ 311,400,00  € -  

ESI-Fonds   € -  € -  

Sonstige   € -  € -  

Gesamtbetrag   € 311,400,00  € 311,400,00  
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Länderspezifische Anmerkungen bezüglich der Roma, die von dieser Maßnahme 
profitiert haben 

Es liegen keine Daten vor, da die Maßnahme für die Zielgruppe Sinti und Roma angeboten 
wurde. 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Der Zugang der Sinti und Roma zum Regelsystem wurde verbessert. 
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d. weitere Maßnahmen zum Themenbereich 

Maßnahme: Informations- und Diskussionsveranstaltung 
zur Geschichte und heutigen Situation der Roma (Land 
Berlin) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: ImeS Information für marginalisierte 
Menschen in der Sexarbeit (Hansestadt Hamburg) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Gesundheit beschrieben 

 

Maßnahme: Willkommensportal (Land Mecklenburg-
Vorpommern) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Gesundheit beschrieben 

 

Maßnahme: Bewahrung der Identität Sinti im 
soziokulturellen Kontext (Land Niedersachsen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: Institutionelle Förderung der 
Niedersächsischen Beratungsstelle für Sinti und Roma 
e.V. (Land Niedersachsen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: Förderung der sozialen Teilhabe von Sinti 
und Roma (Land Niedersachsen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 
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Maßnahme: Landesaktionsplan gegen Rassismus und 
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (Land 
Rheinland-Pfalz) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung/Mehrfachdiskriminierung beschrieben 
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IX. Beobachtung und Bewertung 
a. Allgemeine Bewertung 
Die wichtigsten Erfolge und die Faktoren, die dazu beitragen 

Land Berlin 

Der Berliner Aktionsplan zur Einbeziehung ausländischer Roma und die entsprechenden 
Maßnahmen wurden 2018/2019 extern evaluiert. Eine Übersicht zu den Ergebnissen der 
Evaluation kann dem Link entnommen werden: https://minor-wissenschaft.de/evaluation-
aktionsplan-roma/  

 

Land Schleswig-Holstein  

2017 wurde der achte Bericht der Landesregierung zur Minderheiten- und 
Volksgruppenpolitik in Schleswig-Holstein vorgelegt. Die regelmäßige Berichterstattung der 
Landesregierung gegenüber dem Parlament in allen Angelegenheiten zur Minderheiten- und 
Sprachenpolitik ist ein wichtiger Baustein der Minderheitenpolitik im Lande. Mit den 
verschiedenen Berichten legt die Landesregierung in regelmäßigem Turnus Rechenschaft 
über ihre Politik für die anerkannten nationalen Minderheiten und Volksgruppen sowie die 
Sprachenpolitik für die Regional- und Minderheitensprachen in Schleswig-Holstein ab. 
Außerdem wurde das Projekt der Bildungsberatung für Kinder und Jugendliche der 
Minderheit der deutschen Sinti und Roma vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur evaluiert. 

 

Freistaat Thüringen 

Durch den Verband RomnoKher e.V. besteht ein Zugang zur Roma-Community. Damit 
besteht die Möglichkeit, in Bezug auf die Arbeit des Vereins konkrete Zahlen und Bedarfe zu 
ermitteln sowie die Entwicklung in Thüringen zu beobachten.  

 

Die wichtigste Herausforderung und wie sie angegangen wurde 

Bundesministerium des Innern und für Heimat   

Die Bundesrepublik Deutschland berichtet seit 2012 jährlich über die Fortschritte bei der 
Umsetzung des "Berichts der Bundesrepublik Deutschland an die Europäische Kommission; 
EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration der Roma bis 2020 – Integrierte 
Maßnahmenpakete zur Integration und Teilhabe der Sinti und Roma in Deutschland" aus 
dem Jahr 2011. Üblicherweise erfolgt die Darstellung im Fließtext, testweise berichtete die 
Bundesrepublik Deutschland über das Online-Berichtssystem der EU-Kommission.  

Der vorliegende Bericht baut auf dem Fragebogen des Online-Tools der Kommission auf, 
welcher durch die Bundesressorts und Länder teilweise direkt über das Online-Tool, teilweise 
per Zulieferung mittels eines Word-Dokuments beantwortet wurde. Der Nichtzulieferung über 
das Berichterstattungstool lagen sowohl technische, als auch datenschutzrechtliche Gründe 
zugrunde. Die im vorherigen Berichtszeitraum berichteten Schwierigkeiten in der Umsetzung 
der Berichterstattung über das Online-Tool bestanden im Wesentlichen fort. Dadurch wurde 
die Berichterstattung für alle Beteiligten auf Bundes-, Landes- und Kommunal-Ebene 

http://#
http://#
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erheblich erschwert. Der NRCP ist dadurch ein erheblicher Mehraufwand in der 
Zusammenführung der Beiträge in einen Gesamtbericht sowie der gleichzeitig beabsichtigten 
Bereitstellung der Maßnahmen über das Online-Tool zu deren Auswertung entstanden. 
Inwiefern dies in den Folgejahren weiterhin möglich sein wird, hängt von der Fortentwicklung 
des Online-Tools ab. 

 

Land Schleswig-Holstein 

Die Vielzahl der Berichte auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene mit 
Monitoringzyklen, die sich häufig überschneiden, führt bei den berichterstattenden 
Ministerien, Hochschulen, Institutionen und Verbänden zum einen zu einer nicht 
unerheblichen Arbeitsbelastung, zum anderen auch zu Unsicherheiten über die konkret 
abgefragten Maßnahmen und Teilaspekten der Fachpolitik. 

 

b. Finanzierung 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja, aber kann aufgrund der Vielzahl der Beteiligten bei dieser Maßnahme nicht abschließend 
beziffert werden. 

 

Länderspezifische Bemerkungen 

Land Baden-Württemberg  

Gemäß des Gesetzes zu dem Vertrag des Landes Baden-Württemberg mit dem VDSR-BW 
unterrichtet die Landesregierung in einer jährlichen Mitteilung den Landtag von Baden-
Württemberg über die Fortschritte bei der Umsetzung des Vertrags zwischen der 
Landesregierung und dem VDSR-BW. Der VDSR-BW erstellt einen jährlichen Bericht über 
seine Aktivitäten. Die Aktivitäten und Fortschritte zur Umsetzung des Vertrages werden 
regelmäßig im Rat für die Angelegenheiten der deutschen Sinti und Roma in Baden-
Württemberg beraten. 

 

Freistaat Thüringen 

In Thüringen existierte bislang keine Sinti oder Roma-Community; durch die Arbeit des 
Landesverbandes der Sinti und Roma RomnoKher Thüringen e.V. ist erstmals eine 
zielgruppenspezifische Beratungsstelle entstanden. 
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c. Zugeordnete und beschriebene Maßnahmen 

Förderbekanntmachung: Richtlinie zum Aufbau eines 
"Instituts für gesellschaftlichen Zusammenhalt" im 
Rahmen des Forschungsprogramms „Geistes-, Kultur- 
und Sozialwissenschaften“ (2013-2018) und des 
Nachfolgeprogramms „Gesellschaft verstehen – Zukunft 
gestalten. BMBF-Rahmenprogramm für die Geistes- und 
Sozialwissenschaften (2019-2025)“ (BMBF) 
 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/06/2020 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Beobachtung und Bewertung, insbesondere Erhebung 
relevanter qualitativer oder quantitativer Daten über die sozialen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen dieser Strategien oder Maßnahmen 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Hierbei handelt es sich um die Förderung eines dezentralen, multidisziplinären Instituts mit elf 
Standorten. Ziele der Förderung sind die Bündelung der in Deutschland vorhandenen 
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exzellenten Kompetenzen und Potentiale zum Thema „gesellschaftlicher Zusammenhalt“, die 
Vernetzung von thematisch einschlägiger Expertise zum Thema, die Verankerung in 
unterschiedlichen regionalen Kontexten durch den dezentralen Zuschnitt des Instituts, die 
Förderung von Interdisziplinarität und methodischer Vielfalt sowie eine enge Kooperation und 
der Austausch zwischen Forschung und Praxis. 

Die Förderlinie stärkt die Erforschung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes und fördert 
den breiten Transfer der gewonnenen Erkenntnisse über mögliche Maßnahmen zur Stärkung 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts in die Öffentlichkeit und Politikberatung. Neben 
Konfliktforschung und politischer Einstellungsforschung bildet auch die Forschung zu 
Radikalisierung, Diskriminierung und gesellschaftlicher Spaltung einen thematischen 
Schwerpunkt. 

 

Weblinks 
http://fgz-risc.de/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013H1224%2801%29  
 
Ergebnisse dieser Maßnahme 

Aussagen über Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Maßnahme möglich. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Aussagen über Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Maßnahme möglich. 

 

http://#
http://#
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Maßnahme: Förderung der Maßnahme „Migration und 
gesellschaftlicher Wandel“ im Rahmen des 
Forschungsrahmenprogramms „Geistes-, Kultur- und 
Sozialwissenschaften“ (BMBF) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/11/2017 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Beobachtung und Bewertung, insbesondere Erhebung 
relevanter qualitativer oder quantitativer Daten über die sozialen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen dieser Strategien oder Maßnahmen 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Förderung von Forschungsvorhaben zu den Folgen von Migration für die deutsche 
Gesellschaft. Untersucht werden soll unter anderem, wie zunehmende Diversität kulturelle 
Erscheinungsformen wie Normen und Werte, Geschlechterrollen, Sprache, Religion, Identität 
und soziale Beziehungen verändert. 

 
Ergebnisse dieser Maßnahme 

Aussagen über Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Maßnahme möglich. 
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Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene". 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Aussagen über Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Maßnahme möglich. 

 

Maßnahme: Förderung der Maßnahme „Zusammenhalt 
stärken in Zeiten von Krisen und Umbrüchen“ im 
Rahmen des Forschungsprogramms „Geistes-, Kultur- 
und Sozialwissenschaften" (BMBF) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 
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Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/11/2017 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Beobachtung und Bewertung, insbesondere Erhebung 
relevanter qualitativer oder quantitativer Daten über die sozialen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen dieser Strategien oder Maßnahmen 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Hierbei handelt es sich um die Förderung von Forschungsvorhaben zur Stärkung 
gesellschaftlichen Zusammenhalts angesichts dynamischer Wandlungsprozesse. Untersucht 
werden soll unter anderem, inwiefern angesichts größer werdender soziokultureller Pluralität 
und divergierender gesellschaftlicher Interessen Krisen und Umbrüche erfolgreich und 
friedlich bewältigt werden können. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Aussagen über Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Maßnahme und nicht im 
Berichtszeitraum möglich. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "NRIS oder politische 
Maßnahmenpakete angewendet auf Roma". Es ist eine reguläre Maßnahme (d. h. 
umfassende Maßnahme zur sozialen Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur 
Bekämpfung von Diskriminierungen unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und 
nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 
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Erfahrungen, die bei der Umsetzung dieser Maßnahme gesammelt wurden 

Aussagen über Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Maßnahme möglich. 
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d. weitere Maßnahmen zum Themenbereich 

Maßnahme: Staatsvertrag mit dem Verband deutscher 
Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg 
e.V. (Land Baden-Württemberg) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Empowerment beschrieben 

 

Maßnahme: ezra - Mobile Beratung für Opfer rechter, 
rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen 
(Freistaat Thüringen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung/Mehrfachdiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: MOBIT - Mobile Beratung in Thüringen. Für 
Demokratie - Gegen Rechtsextremismus e.V. (Freistaat 
Thüringen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 
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X. Transnationale Zusammenarbeit 
a. Allgemeine Bewertung 
Die wichtigsten Erfolge und die Faktoren, die dazu beitragen 

Bundesministerium des Innern und für Heimat 

Im Bereich „Transnational Cooperation“ ist insbesondere auf die hohe Teilnehmerzahl von 
deutschen Städten im Rahmen des ROMACT - Transnational Cooperation and Capacity 
building (T.C.C.) Programms hinzuweisen. Durch das von Europarat und EU-Kommission in 
Kooperation durchgeführte Programm ROMACT T.C.C. sollen lokale Behörden dabei 
unterstützt werden, marginalisierte Gruppen, insbesondere Roma mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit, besser zu integrieren. Dabei wird ein Fokus auf die Kooperation 
zwischen inländischen und ausländischen lokalen Behörden gelegt, aus welchen 
marginalisierte Bevölkerungsgruppen aus- bzw. zuwandern. Insgesamt haben bereits sieben 
deutsche Städte als Teilnehmer an den verschiedenen Modulen des ROMACT T.C.C.-
Programms teilgenommen. Hierbei erhalten die lokalen deutschen Behörden durch gezielte 
Schulungen und den Austausch mit Partnerkommunen in den Herkunftsländern eine 
praktische Unterstützung, um konkrete Fortschritte im Bereich der Integration marginalisierter 
Gruppen zu erreichen. Durch die Kooperation zwischen inländischen und ausländischen 
lokalen Behörden im Rahmen des ROMACT T.C.C. Programms sollen langfristige 
Verbindungen geschaffen werden, um weitere Projekte zur Unterstützung der Zielgruppe 
gemeinsam umsetzen zu können.  

 

Auswärtiges Amt  

Sensibilisierung im Hinblick auf den nationalsozialistischen Völkermord an den Sinti und 
Roma sowie für die gegenwärtige Situation der Sinti und Roma. 

 

Land Berlin 

Die Zusammenarbeit auf transnationaler Ebene erfolgt in Berlin im Rahmen von 
EUROCITIES. Das Land Berlin ist Mitglied in der Working Group on Roma Inclusion. Berlin 
beteiligt sich darüber hinaus am transnationalen Projektaustausch. 

 

Die wichtigste Herausforderung und wie sie angegangen wurde 

Bundesministerium des Innern und für Heimat  

Im Rahmen des ROMACT T.C.C. Programms müssen zunächst geeignete Städte für eine 
Bewerbung gefunden werden, die wiederum bereits mit Antragsstellung z.B. für das Modul C 
einen festen Kooperationspartner für den Arbeitsbesuch nachweisen müssen. Dadurch war 
die Antragsstellung beim Europarat für die einzelnen Städte sehr zeitintensiv. Die NRCP war 
hierbei unterstützend tätig. 
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b. Finanzierung 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja, aber kann aufgrund der Vielzahl der Beteiligten bei dieser Maßnahme nicht abschließend 
beziffert werden. 

 

Länderspezifische Bemerkungen 

Land Baden-Württemberg 

Das Land Baden-Württemberg engagiert sich im Rahmen der Donauraum-Strategie für eine 
Verbesserung der Lebenssituation von Roma in ihren Heimatländern. In gemischten 
Regierungskommissionen findet regelmäßig ein Austausch zum Thema Minderheitenpolitik 
mit den Partnern vor Ort statt. Auch bei Reisen von baden-württembergischen MinisterInnen 
und StaatssekretärInnen in die jeweiligen Länder wird das Thema Diskriminierung von Roma 
und Minderheitenpolitik regelmäßig angesprochen. Daneben unterstützt das Land Baden-
Württemberg diverse soziale Projekte für Roma in deren Heimatländern. 

 

c.  Maßnahmen zum Themenbereich 

Maßnahme: Digitales Gedenken an den Völkermord an 
den Sinti und Roma (AA) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: Enzyklopädie des Völkermords an den Sinti 
und Roma in Europa während des Nationalsozialismus 
(AA) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: Roma Cultural History Initiative (AA) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: „ROMA CULTURAL HISTORY INITIATIVE“ 
(AA) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben. 
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XI. Kultur 
a. Allgemeine Bewertung 
Die wichtigsten Erfolge und die Faktoren, die dazu beitragen 

Auf die nachfolgend dargestellten, diesem Themenbereich zugeordneten und beschriebenen 
Maßnahmen zur kulturellen Förderung der Sinti und Roma wird verwiesen, insbesondere 
auch auf das Ende 2018 abgeschlossene Bund-Länder-Abkommen zur Erhaltung der 
Grabstätten NS-verfolgter Sinti und Roma. 

 

Land Berlin 

Im Rahmen einiger geförderter Maßnahmen finden öffentliche Veranstaltungen statt, die zum 
Ziel haben, den Erhalt der Kultur und Sprache der deutschen Sinti und Roma zu sichern, die 
Teilhabe am allgemeinen gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und zu befördern sowie 
über die Geschichte und Traditionen der nationalen Minderheit zu informieren und so 
Ressentiments abzubauen. 

 

Die wichtigste Herausforderung und wie sie angegangen wurde 

Es liegen keine Informationen vor. 

 

b. Finanzierung 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja, aber kann aufgrund der Vielzahl der Beteiligten bei dieser Maßnahme nicht abschließend 
beziffert werden. 

 

c. Zugeordnete und beschriebene Maßnahmen 
 

Maßnahme: Kulturelle Förderung der deutschen Sinti 
und Roma (BKM) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 
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Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

BKM Referat K 25 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2018 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Kultur. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) fördert und unterstützt die 
Aktivitäten des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma und die Kulturarbeit des 
Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Die im Bundeshaushalt veranschlagten Mittel für die kulturelle Förderung beider 
Einrichtungen konnten in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau verstetigt werden. Im 
Haushaltsjahr 2020 ist eine weitere Steigerung erfolgt: Zentralrat Deutscher Sinti und Roma: 
683.000,00 €, Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma: 1.511.000,00 
€. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene" nämlich der kulturellen Förderung autochthoner Minderheiten. 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein, da grundsätzlich keine ethnisch spezifischen Daten erhoben werden. 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja. 

 

 Für das Berichtsjahr 
ausgewiesene 
Gesamtmittel  

Gesamtfördersumme AUSGEGEBEN 
im Jahr vor dem Jahr der 
Berichterstattung  

Gesamtbetrag € 2.194.000,00 € 2.194.000,00 

Nationale öffentliche 
Finanzierung 

€ -  € - 

 

Maßnahme: Förderung des Dokumentations- und 
Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma (BW) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 
Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (gesamtes Land, ohne Angabe subnationaler Verwaltungseinheiten) 

 

Die Durchführungsstelle 

Ministerium des Innern, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:  laufend 

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Kultur. 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

Die Arbeit des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg 
wird neben der Förderung durch BKM auch durch das Land Baden-Württemberg finanziell 
unterstützt. Das Land beteiligt sich an den Betriebskosten des Dokumentations- und 
Kulturzentrums mit 10 v.H. des Gesamtaufwands, den Rest trägt der Bund. 

In 2020 stellte das Land darüber hinaus 150.000 EUR zur Durchführung eines 
Architektenwettbewerbs zum geplanten Umbau des Dokumentations- und Kulturzentrums zur 
Verfügung. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Der Zuschuss des Landes konnte analog zu den Aufwendungen des Bundes in den 
vergangenen Jahren auf hohem Niveau verstetigt werden.  

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf nationaler 
Ebene" nämlich der kulturellen Förderung autochthoner Minderheiten. 

Es handelt sich um eine zielgerichtete Maßnahme, die sich direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein, da grundsätzlich keine ethnisch spezifischen Daten erhoben werden. 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja. 

 

 Für das Berichtsjahr 
ausgewiesene 
Gesamtmittel  

Gesamtfördersumme AUSGEGEBEN im 
Jahr vor dem Jahr der 
Berichterstattung  

Gesamtbetrag € 318.600,00 € 168.600,00 
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Maßnahme: Bund-Länder-Vereinbarung betreffend den 
Erhalt der Gräber der unter der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft verfolgten Sinti und Roma (Bund und 
Länder) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

politische Maßnahme 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

nationale Ebene  

 

Die Durchführungsstelle 

Das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV) ist gemäß Bund-
Länder-Vereinbarung mit der Umsetzung dieser Aufgabe betraut. 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2019 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Kultur. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die nach Ablauf von Grabrechten von Beseitigung bedrohten Grabstätten NS verfolgter Sinti 
und Roma werden als Familiengedächtnisstätten erhalten. Die bundesweite Regelung erhält 
und schützt die Grabstätten von NS Verfolgten Sinti und Roma dauerhaft. 

Regelungsgegenstand ist die Sicherung der Grabstätten der unter dem Schutz des 
Rahmenübereinkommens des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten vom 1. 
Februar 1995 (Council of Europe — ETS No. 157) stehenden Sinti und Roms, die unter der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft verfolgt waren und deren Gräber nicht vom 
Gräbergesetz erfasst sind. Die Sicherung der betroffenen Gräber erfolgt in der Weise, dass 
anfallende Grabnutzungsgebühren erstattet werden. Landesgesetzliche, kommunale und 
kirchliche Regelungen zum Friedhofs- und Bestattungswesen bleiben von dieser 
Vereinbarung unberührt. Insbesondere entbindet diese Vereinbarung die 
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Grabnutzungsberechtigten nicht von den Rechten und Pflichten, die sich aus den jeweiligen 
Friedhofssatzungen ergeben. Diese Vereinbarung findet Anwendung auf Gräber der unter 
dem Schutz des oben erwähnten Rahmenübereinkommens des Europarats zum Schutz 
nationaler Minderheiten stehenden Sinti und Roma, wenn folgende Voraussetzungen 
gegeben sind: 

1. das Grab (Grab im Sinne dieser Vereinbarung ist die Stelle einer Grabstätte, an der eine 
Person oder deren Totenasche bestattet worden ist.)  liegt auf dem Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland und 

2. die bestattete Person ist aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Sinti und Roms 
unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft verfolgt worden. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, mit der Gräber der o.g. Betroffenen erhalten 
werden. 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 
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d. weitere Maßnahmen zum Themenbereich 

Maßnahme: Digitales Gedenken an den Völkermord an 
den Sinti und Roma (AA) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: Gedenkkonzert am internationalen 
Holocaust Gedenktag 2020 (AA) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: „ROMA CULTURAL HISTORY INITIATIVE“ 
(AA) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben. 

Maßnahme: Historisch-politische Bildungsarbeit, 
Empowerment und Prävention gegen Antiziganismus 
(BMFSFJ) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: Vertrag zwischen dem Freistaat Bayern und 
dem Verband Deutscher Sinti und Roma, 
Landesverband Bayern e.V. (Freistaat Bayern) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Empowerment beschrieben 

 

Maßnahme: Wohnwagenstellplatz für beruflich reisende 
deutsche Sinti und Roma Dreilinden (Land Berlin) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 
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Maßnahme: Bewahrung der Identität Sinti im 
soziokulturellen Kontext (Land Niedersachsen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: Förderung der sozialen Teilhabe von Sinti 
und Roma (Land Niedersachsen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 

 

Maßnahme: Institutionelle Förderung der 
Niedersächsischen Beratungsstelle für Sinti und Roma 
e.V. (Land Niedersachsen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 

 

Maßnahme: Herkunftssprachlicher Unterricht (Land 
Nordrhein-Westfalen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 

 

Maßnahme: Gemeinsame Erklärung über die 
Zusammenarbeit zwischen der Thüringer 
Landesregierung und dem Zentralrat Deutscher Sinti und 
Roma (Freistaat Thüringen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Antidiskriminierung beschrieben 
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XII. Sonstige  
a. Allgemeine Bewertung 
Die wichtigsten Erfolge und die Faktoren, die dazu beitragen 

Land Berlin 

Der Berliner Aktionsplan zur Einbeziehung ausländischer Roma verfolgt grundsätzlich einen 
ganzheitlichen Ansatz, indem die Handlungsfelder Bildung, Jugend und Ausbildungschancen, 
Gesundheitliche Versorgung und Soziales, Wohnen und Konflikte im Stadtraum sowie 
Integrationsperspektiven – Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung mit 
entsprechende Maßnahmen behandelt werden. 

 

Die wichtigste Herausforderung und wie sie angegangen wurde 
Keine Anmerkungen. 

 

b. Finanzierung 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja, aber kann aufgrund der Vielzahl der Beteiligten nicht abschließend beziffert werden. 

 

Länderspezifische Bemerkungen 

Keine Anmerkungen 

 

c. Zugeordnete und beschriebene Maßnahmen 
 

Maßnahme: Netzwerk Erinnerung 2020“ (AA) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 
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Die Durchführungsstelle 

Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas 

Art der Einrichtung 

eine Nichtregierungsorganisation oder Organisation der Zivilgesellschaft 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2020   

Enddatum:   31/12/2020  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Sonstige. 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Erfassung, Vernetzung und Stärkung von in der Ukraine, Weißrussland und Russland 
angesiedelten Initiativen zur Erforschung und Aufarbeitung des Holocaust. Dies geschieht 
durch die Entwicklung einer Datenbank zu einzelnen gesellschaftlichen Akteuren sowie durch 
die Begleitung und punktuelle Förderung von lokalen Gedenkinitiativen. Die Arbeit baut auf 
den Ergebnissen (gestaltete Gedenkorte 2016-19) des Projekts „Erinnerung bewahren“ auf 
und zielt darauf ab, die Nachhaltigkeit der geleisteten Arbeit zu sichern, in dem langfristige 
Lösungen für die Pflege der Gedenkorte erarbeitet werden. Schulen, Museen und Historiker 
sollen zudem dazu angehregt und dabei unterstützt werden, die lokale Geschichte des 
Holocaust zu erkunden und die Ergebnisse in die Öffentlichkeit zu tragen. Die Ergebnisse 
des Projektes „Erinnerung bewahren“ werden der Öffentlichkeit gebündelt zur Verfügung 
gestellt. Durch die Aufarbeitung der Fakten wird auch Gedenkarbeit ermöglicht, die den 
bislang vernachlässigten Opfergruppen, insbesondere osteuropäischen Juden, Sinti und 
Roma mehr Sichtbarkeit und Identität verschafft.  

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Es konnten neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum systematischen Massenmord an den 
Roma gewonnen werden. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

Es handelt sich um eine Maßnahme, die sich u.a. auch direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 



 
 

ROMA - NRCP report for Germany 

 

343 / 355 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020 2020 

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ 426.039,61 € - 

ESI-Fonds   € - € - 

Sonstige   € - € - 

Gesamtbetrag   € 426.039,61 € 424.905,91 

 

Länderspezifische Anmerkungen bezüglich der Roma, die von dieser Maßnahme 
profitiert haben 

Die Gesamtheit der Roma wird von der Erforschung des Völkermords profitieren, da die 
Erkenntnisse der kollektiven Erinnerung zugänglich gemacht werden können. 

 

Maßnahme: „Förderprogramm ‚Jugend erinnert‘ “ (AA) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

lokale Ebene (unterste Verwaltungseinheit) 

 

Die Durchführungsstelle 

Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft 

 

Art der Einrichtung 

Rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts 
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Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/2020 

Enddatum:   31/12/2022 

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Sonstige 
 

Beschreibung der Maßnahme 
 
Aufbau des internationalen Förderprogramms „Jugend erinnert“ und die Breitstellung von 
Projektmitteln. 
Mit dem Programm „Jugend erinnert“ sollen Gedenkeinrichtungen stärker gefördert und mehr 
jungen Menschen die Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte ermöglicht werden. Dabei 
sollen insbesondere auch internationale Gedenkstättenbesuche in Verbindung mit 
internationalen Jugendbegegnungen gefördert werden. Damit soll die Erinnerungskultur 
gestärkt und Antisemitismus, Antiziganismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 
entgegengewirkt werden. Mit dem Programm sollen nachhaltige internationale 
Bildungsformate gefördert und neue Methoden erprobt werden, die auch digitale Formate 
stärker in die Erinnerungskultur mit einbeziehen. 
Die Stiftung EVZ ist Teil des umfangreichen Vorhabens der Bundesregierung „Jugend 
erinnert. Das Auswärtige Amt koordiniert dabei den internationalen Austausch und 
Begegnung. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler 
oder lokaler Ebene". 

 

Es handelt sich um eine Maßnahme, die sich u.a. auch direkt mit Themen der Sinti und 
Roma auseinandersetzt. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Ja 

 



 
 

ROMA - NRCP report for Germany 

 

345 / 355 

 Insgesamt zugewiesene 
Mittel 

Insgesamt ausgegebene 
Mittel 

 2020   2020 

Nationale öffentliche 
Finanzierung  

€ 181.246,00   181.246,00 

ESI-Fonds   € -   € - 

Sonstige   € -   € - 

Gesamtbetrag   €  181.246,00    € 181.246,00 

 

Länderspezifische Anmerkungen bezüglich der Roma, die von dieser Maßnahme 
profitiert haben 

Die Gesamtheit der Roma wird von der Stärkung der Erinnerungskultur profitieren, da die 
Erkenntnisse der kollektiven Erinnerung zugänglich gemacht werden können. 

 

Maßnahme: Schule ohne Rassismus - Schule mit 
Courage (Land Niedersachsen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Projekt (kleinmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise auf lokaler Ebene) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 

 

Die Durchführungsstelle 

Niedersächsisches Kultusministerium 

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   21/06/1995 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Sonstige. 
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Beschreibung der Maßnahme 
 

Das Projekt "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage", mit rund 370 niedersächsischen 
Titelschulen, bewährt sich seit 1995 darin, jungen Menschen die Werte der Demokratie, 
Freiheit, Menschenrechte, Offenheit, Vielfalt und Toleranz nahezubringen und sie für die 
Gefahren der Diskriminierung, der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, des offenen 
Rassismus und der vermeintlichen Problemlösung mit Mitteln der Gewalt zu sensibilisieren. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Bislang sind keine Ergebnisse vorhanden. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans von "Anderer – Plan auf regionaler oder 
lokaler Ebene". Es ist eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur 
sozialen Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von 
Diskriminierungen unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf 
Roma ausgerichtet) Maßnahme. 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 

 

Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angaben 

 

Maßnahme: UNESCO-Projektschulen (Land 
Niedersachsen) 

Allgemeine Information 
 
Umfang der Maßnahme 

Programm (großmaßstäbliche Umsetzung, üblicherweise nationale Abdeckung und 
mehrjähriger Zeitrahmen) 

 

Geografischer Anwendungsbereich der Maßnahme 

regionale Ebene (jede subnationale Verwaltungseinheit außer der untersten Ebene) 
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Die Durchführungsstelle 

Niedersächsisches Kultusministerium, Niedersächsische Landesämter für Schule und 
Bildung  

 

Art der Einrichtung 

eine Behörde 

 

Dauer der Maßnahme 

Startdatum:   01/01/1990 (laufend)  

 

Die Maßnahme bezieht sich auf Sonstige. 

 

Beschreibung der Maßnahme 
 

Die derzeit 32 niedersächsischen UNESCO-Projektschulen verankern in ihren Schulprofilen 
und Leitbildern wie auch im Schulalltag und der pädagogischen Arbeit die Ziele und Werte 
der UNESCO. Sie setzen sich damit für Frieden, Weltoffenheit und nachhaltige Entwicklung 
und gegen Diskriminierung und Ausgrenzung ein. 

 

Ergebnisse dieser Maßnahme 

Es liegen noch keine Ergebnisse vor. 

 

Die Maßnahme ist Teil des Umsetzungsplans eines „weiteren Konzepts auf regionaler oder 
lokaler Ebene". 

 

Es handelt sich um eine reguläre Maßnahme (d. h. umfassende Maßnahme zur sozialen 
Eingliederung und Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und nicht spezifisch auf Roma ausgerichtet) 
Maßnahme. 

 

Ist es möglich, die Zahl der Roma zu schätzen, die von dieser Maßnahme profitiert 
haben? 

Nein 
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Finanzierung 
 
Ist eine Finanzierung vorgesehen? 

Keine Angabe   
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d. weitere Maßnahmen zum Themenbereich 

Maßnahme: Berufsbildung für Roma - Jugendliche und 
junge Erwachsene (Qualifizierung und Beschäftigung 
junger Menschen, ESF 2014-2020) (Land Hessen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 

 

Maßnahme: Sprachförderung, Bildung und Arbeit 
(Arbeitsmarktbudget, ESF 2014-2020) (Land Hessen) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Beschäftigung beschrieben 

 

Maßnahme: Antidiskriminierung / 
Mehrfachdiskriminierung im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung (Land Rheinland-Pfalz) 
Diese Maßnahme wird im Detail in Bildung beschrieben 
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C. Rechtsvorschriften 
Maßnahme: Grundgesetzänderung Artikel 104 d 
 
Datum des Inkrafttretens 

04/04/2020 

 

Bitte beschreiben Sie die gesetzliche Maßnahme 

Die bisher gewährten Kompensationszahlungen an die Länder sind zum Jahresende 2019 
ausgelaufen. Durch die Einführung des Artikel 104 d in das Grundgesetz ist es dem Bund 
gestattet, den Ländern und Gemeinden (Gemeindeverbände) Finanzhilfen für 
gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus zu 
gewähren. 

 

Bitte beschreiben Sie die erwarteten Auswirkungen dieser gesetzlichen Maßnahme auf 
die Roma 

Es werden keine ethnisch spezifischen Daten erhoben. Eine Aussage zu erwarteten 
Auswirkungen auf die Roma kann daher nicht getroffen werden. 
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D. Governance und Zusammenarbeit 
Finanzielle und Personelle Ressourcen der NRCP 
Besondere Bemerkungen zum NRCP-Haushalt  
Die Nationale Roma Kontaktstelle (NRCP) ist im Referat H I 6 – Nationale Minderheiten in 
Deutschland, Europäische Minderheitenpolitik des Bundesministeriums des Innern und für 
Heimat angesiedelt. 

 

Rolle der NRCP bei der sektorübergreifenden 
Koordinierung 
 
Welche Rolle spielt die NRCP bei der sektorübergreifenden Koordination der 
Umsetzung der nationalen Strategie zur Integration der Roma? 

Die NRCP trägt im Rahmen ihrer Zuständigkeiten zu der sektorübergreifenden Koordination 
der Umsetzung und Überwachung der Nationalen Roma Integrationsstrategie bei. 

 

Besondere Bemerkungen über die Rolle des NRCP in der sektorübergreifenden 
Koordination: 
Im Hinblick auf die Rolle der NRCP ist die Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund und 
Ländern zu berücksichtigen, die sich aus dem in Art. 20 Abs. 1 Grundgesetz verankerten 
föderalistischen Staatenaufbau der Bundesrepublik Deutschland ergibt. Darüber hinaus gilt 
auf Bundesebene das Ressortprinzip. Dieses in Art. 65 Abs. 2 GG niedergelegte 
Regierungsprinzip besagt, dass die Bundesminister und -ministerinnen ihre Aufgaben im 
Rahmen der vom Bundeskanzler bzw. von der Bundeskanzlerin vorgegebenen politischen 
Leitlinien selbständig und eigenverantwortlich ausführen.  

Daher kann der deutsche NRCP den strategischen Ansatz in den wichtigsten 
Politikbereichen des EU-Rahmens nicht einseitig festlegen. Das deutsche integrierte 
Maßnahmenpaket zur Umsetzung des EU-Rahmens wurde von den zuständigen 
Bundesministerien gemeinsam erarbeitet. Jedes dieser Ministerien führt die Umsetzung des 
integrierten Maßnahmenpakets in eigener Verantwortung durch.  

Der NRCP trägt durch einen regelmäßigen inhaltlichen Austausch mit den relevanten 
Behörden zur Umsetzung bei, beispielsweise im Rahmen des Beratenden Ausschusses beim 
Bundesministerium des Innern und für Heimat für die Fragen der deutschen Sinti und Roma 
(s. Themenbereich "Other"). Eine Überwachung der Umsetzung erfolgt durch die jährlichen 
Fortschrittsberichte. 
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Wie beteiligt sich die NRCP an Entscheidungsprozessen in Bezug auf die Entwicklung 
und Umsetzung der einschlägigen Maßnahmen?  
Im Rahmen von Entscheidungsprozessen in Bezug auf die Entwicklung und Umsetzung der 
relevanten Politiken und einschlägigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Nationalen 
Roma Integrationsstrategie wird die Nationale Roma Kontaktstelle konsultiert.   

Wie beteiligt sich die NRCP an Entscheidungsprozessen in Bezug auf die Finanzierung 
der einschlägigen Maßnahmen?  
An den Entscheidungsprozessen in Bezug auf die Finanzierung der einschlägigen 
Maßnahmen beteiligt sich die Nationale Roma Kontaktstelle aufgrund der zuvor genannten 
Gründe nicht. 

 

Finanzierung 
 
Sind öffentliche Gelder zugewiesen, die der gezielten Erfassung von Roma als einer 
sozialen Gruppe dienen? 

Nein. In der Bundesrepublik Deutschland werden grundsätzlich keine ethnisch spezifischen 
Daten erfasst. 

 

Beteiligung der Roma-Zivilgesellschaft und der 
Gleichbehandlungsstellen 
 
Ist die Roma-Zivilgesellschaft in die Entscheidungen in Bezug auf die Mittelzuteilung 
für die Umsetzung der nationalen Strategien zur Integration der Roma (oder des 
jeweiligen strategischen Dokuments) eingebunden? 

Wie wird die Teilnahme und Einbeziehung der Roma-Zivilgesellschaft an der 
Umsetzung der nationalen Integrationsstrategien erleichtert? Bitte beschreiben Sie 
den Prozess. 
Eine Teilnahme und Einbeziehung der (Roma) Zivilgesellschaft an der Umsetzung der 
Nationalen Roma Integrationsstrategie wird von der Nationalen Roma Kontaktstelle (NRCP) 
unterstützt, in dem ein regelmäßiger Austausch zwischen dem NRCP und den 
zivilgesellschaftlichen Organisationen der deutschen Sinti und Roma erfolgt. Der nationalen 
Minderheit der deutschen Sinti und Roma stehen darüber hinaus Möglichkeiten der 
politischen Partizipation zur Verfügung, z.B. im Rahmen des Beratenden Ausschusses für 
Fragen der deutschen Sinti und Roma beim Bundesministerium des Innern und für Heimat 
sowie des Gesprächskreistreffens mit Vertretern und Vertreterinnen der autochthonen 
nationalen Minderheiten im Innenausschuss des Deutschen Bundestags. Darüber hinaus 
besteht ein enger Kontakt zwischen zivilgesellschaftlichen Organisationen der deutschen 
Sinti und Roma und dem Beauftragten für Aussiedlerfragen und Nationale Minderheiten, der 
die Interessen der deutschen Sinti und Roma im politischen Raum thematisiert. 
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Welche Akteure sind an der Umsetzung der nationalen Integrationsstrategien für Roma 
beteiligt? Geben Sie diese bitte an: 
Behörden des Bundes und der Länder sowie der kommunalen Ebene, Vereine der Sinti und 
Roma, sonstige Vereine der Zivilgesellschaft, Nichtregierungsorganisationen, Vertreter der 
Wissenschaft. 

 

Bitte nennen Sie die am Monitoring und Bewertung der nationalen Strategien zur 
Integration der Roma beteiligten Akteure: 
Behörden des Bundes: Bundesministerium des Innern und für Heimat, Auswärtiges Amt, 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, Beauftragte für Kultur und Medien 

Behörden der Länder: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, 
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen 

 

Gibt es einen bestehenden regelmäßigen Dialog bzw. eine Kooperation zwischen der 
Gleichstellungsstelle und der NRCP? 

Nein, dies ist bisher nicht eingerichtet.  

 

Überwachung und Evaluierung 
 
Welche Rolle spielt die NRCP bei der bereichsübergreifenden Koordinierung der 
Überwachung der nationalen Strategien zur Integration der Roma? 

Die NRCP koordiniert die Erstellung des Berichts über die Fortschritte der Umsetzung des 
EU-Rahmens auf nationaler Ebene. 

Gibt es ein System zur Überwachung und Evaluierung Ihrer nationalen und lokalen 
Strategie zur Integration der Roma oder der integrierten politischen Maßnahmen und 
Aktionspläne? 

Eine Überwachung der Umsetzung erfolgt bislang durch die regelmäßigen 
Fortschrittsberichte. 

Verfügen Sie über eine Grundlage für die Bewertung der Fortschritte bei der 
Durchführung der nationalen Integrationsstrategien für Roma oder der integrierten 
politischen Maßnahmen? 

Nein. 

Haben Sie messbare Ziele/Ergebnisse? 

Nein, da keine ethnisch spezifische Datenerhebung erfolgt. 
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E. Zusammenfassung 
Fassen Sie bitte die wichtigsten Erfolge für den Berichtszeitraum zusammen: 
Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und die Europäische Kommission führten am 12. 
Oktober 2020 gemeinsam eine Digitale High-Level-Konferenz durch, um den neuen 
"Strategischen EU-Rahmen für die Gleichstellung, Inklusion und Partizipation der Roma“ bis 
2030 zu diskutieren, der am 7. September 2020 von der EU-Kommission vorgelegt wurde. An 
der Veranstaltung nahmen rund 300 Akteure teil, die die zuständigen nationalen Behörden 
der EU-Mitgliedstaaten, internationale Organisationen, NGO-Netzwerke auf EU- und 
nationaler Ebene sowie europäische Institutionen vertraten. Die Bundesregierung unterstützt 
ausdrücklich den Ansatz der EU-Kommission, den Kampf gegen den Antiziganismus zu 
einem Schwerpunkthema der nächsten Jahre zu machen. Dies war auch ein erklärtes Ziel im 
Programm der deutschen Ratspräsidentschaft. 

Die Anstrengungen der Bundesregierung zur Bekämpfung aller Formen 
von Rassismus werden durch den im Berichtszeitraum neu eingerichteten Kabinettausschuss 
zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus weiter verstärkt. In diesem 
Zusammenhang ist die Bekämpfung von Antiziganismus, neben anderen Formen des 
Rassismus, wie Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit, von größter Bedeutung. In 
Anhörungen der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und der Länder sind von dort zahlreiche 
Vorschläge an die Bundesregierung adressiert worden, die im Maßnahmenkatalog des 
Kabinettausschusses vom 25. November 2020 mündeten, um Rechtsextremismus und 
jegliche Form von Rassismus, vor allem auch Antiziganismus, zurückzudrängen. 

Im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ werden vielfältige Maßnahmen auf 
kommunaler, regionaler und bundesweiter Ebene, in den Handlungsfeldern 
Extremismusprävention, Demokratieförderung und Vielfaltgestaltung gefördert. In diesem 
Zusammenhang wird ein starker Fokus auf die präventiv-pädagogische Arbeit gegen 
Antiziganismus gelegt. So wird zum Beispiel seit Beginn der zweiten Förderperiode des 
Bundesprogramms Anfang 2020 erstmals ein eigenes Kompetenzzentrum Antiziganismus 
gefördert. 

Einer der wichtigsten Erfolge im Berichtsjahr stellt zudem erneut die Sichtbarkeit der 
Minderheit im gesellschaftlichen Zusammenleben dar. Als dafür bedeutender Faktor sind die 
Arbeit und einzelnen Projekte der Minderheitenorganisationen selbst zu nennen, die 
regelmäßig Verbindungen zur Mehrheitsgesellschaft knüpfen, indem sie die Geschichte und 
Kultur der Minderheit einer breiteren Öffentlichkeit darstellen. Dass dies heutzutage auch im 
digitalen Raum stattfinden kann, zeigen kulturelle Initiativen, wie das Digitale „RomArchive“, 
das die Geschichte durch Zeitzeugen der Sinti und Roma in Erinnerung hält und zugleich die 
gegenwärtige Kunst und Kultur der Sinti und Roma sichtbar und erlebbar macht. Die Tätigkeit 
des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma wurde im Berichtsjahr 2020 in Höhe von 683.000 
Euro institutionell gefördert. Auch das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti 
und Roma e. V. in Heidelberg wurde mit Bundesmitteln aus dem Haushalt der BKM in Höhe 
von 1.511.000 Euro in 2020 institutionell gefördert. 

Auch das mit Unterstützung der Bundesregierung in Berlin gegründete Europäische Roma-
Institut für Kunst und Kultur (ERIAC) trägt seit 2017 dazu bei, die Kunst und Kultur der Sinti 
und Roma stärker in den Fokus zu rücken. 
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Darüber hinaus tragen die zahlreichen auf Landesebene geschlossenen Staatsverträge und 
Übereinkommen, zuletzt zwischen dem Freistaat Bayern und dem Verband Deutscher Sinti 
und Roma, Landesverband Bayern e.V. sowie dem Land Baden-Württemberg und dem 
Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg e.V. zu einer 
besseren Zusammenarbeit zwischen den Minderheitenorganisationen und den 
Landesregierungen bei. 

 
Welche Faktoren haben zu diesen Erfolgen beigetragen? 

Eine Reihe von Faktoren trug zu den o.g. Erfolgen bei. Insbesondere das Engagement 
und Zusammenwirken zahlreicher staatlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure auf Bundes-, 
Länder- und kommunaler Ebene haben einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen 
Umsetzung der genannten Maßnahmen geleistet. 

 

Bitte fassen Sie die wichtigsten Herausforderungen für den Berichtszeitraum 
zusammen: 
Die Bekämpfung des Antiziganismus ist als eine der Herausforderungen des letzten 
Berichtsjahrs zu nennen. Hierbei sind nicht nur die vier Kernbereiche des EU-Rahmens zu 
berücksichtigen. Vielmehr stellt die Bekämpfung von Ideologien der Ungleichwertigkeit und 
den darauf bezogenen Diskriminierungen in allen Gesellschaftsbereichen ein zentrales 
Anliegen der Bundesregierung dar. 

 

Wurden diese adressiert und gegebenenfalls wie? 

Der o.g. Herausforderung wurde auf mehreren Ebenen begegnet. Zahlreiche Maßnahmen 
auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene trugen dazu bei, die Bekämpfung von 
Antiziganismus - im Zusammenwirken mit der Zivilgesellschaft - zu unterstützen und 
fortzuentwickeln. Es wird auf die Ausführung zu den entsprechenden Maßnahmen im 
Themenbereich "Antidiskriminierung" verwiesen.  

 

Geben Sie besonders vielversprechende Maßnahmen an: 

• Kabinettausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus (BMI)  

• Bundesprogramm „Demokratie leben!“ fördert Kompetenzzentrum Antiziganismus 
(BMFSFJ) 

• „Förderprogramm ‚Jugend erinnert‘“ (AA) 

 

Der Auswahl liegt keine Differenzierung bzw. Priorisierung sämtlicher Maßnahmen des 
Berichtszeitraums zugrunde, sondern dies entspricht einer Auswahl an Maßnahmen, die das 
oben beschriebene Ziel der Bekämpfung von Antiziganismus – auf verschiedenen Ebenen 
und unter dem Zusammenwirken verschiedener Akteure – maßgeblich unterstützen.  
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